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Vorwort des Herausgebers

ufgebaut auf dem Material des Literarischen Zentralblattes,

durch zurückgestellte oder aus besonderen Gründen erst jetzt

eingefügte Titelanzeigen vermehrt, sollen die vorliegenden

Jahresberichte einen Überblick bieten über die deutsche wissen

schaftliche Arbeit des letzten Jahres. Die kritische Auswahl des

Zentralblattes war maßgebend auch für die Jahresberichte. Ihr
Umfang und ihre Grenzen, ihre Schwächen und, wie ich hoffe,

auch ihre Vorzüge sind damit gegeben. Die Referate sind im all
gemeinen unverändert aus der Zeitschrist übernommen worden.

Der Umfang des Jahresberichts wurde bestimmt durch den

Jnhalt der 21 Nummern des Zentralblattes. Der durch diese
Beschränkung ermöglichte rasche Druck der Bände dürfte den

Nachteil ausgleichen, daß hier etwas weniger als die Gesamt'

literatur des Jahres 1924 geboten wird, dafür sich aber eine

Anzahl Titel aus dem Dezember 1923 vorfinden. Auf eine
Anführung der abgeschlossenen Zeitschristenjahrgänge is

t im
allgemeinen verzichtet worden, da jeder wichtige Aufsatz sür

sich verzeichnet wurde; Ausnahmen wurden gemacht, sofern

Zeitschristen neu auf den Plan traten oder ihr Jnhalt eine

wesentliche Veränderung oder Erweiterung erfuhr.
Die Bearbeitung der 24 Bände erfolgt durch die Referenten

des Literarischen Zentralblattes unter eigener Verantwortung.

Was zu den einzelnen Fächern noch im besonderen zu sagen
ist, geschieht in den Einleitungsworten der Bearbeiter. Grund

sätzlich wurde darauf verzichtet, Grenzgebiete sowohl in dem einen

wie in dem andern Fache zu behandeln: der Germanist wird

z. B. außer zu dem Bericht über die germanischen Sprachen

auch zu denen über Volkskunde, Theatergeschichte und allgemeine

Sprach- und Literaturwissenschaft greisen müssen. Ein Autoren
register is

t jedem Bande, in Bänden, die mehrere Fächer
vereinen, jedem Fache beigefügt. Das erste Jahr mit bisweilen
wechselnden Bearbeitern und sich oft erst endgültig heraus
bildenden Richtlinien für die Auswahl und Gruppierung weist
notgedrungen an manchen Stellen noch gewisse Ungleichmäßig-
keiten auf.
Die Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes sollen

kein Ersatz, sondern eine Ergänzung der bestehenden kritischen
Fachbibliographien sein; sie wünschen vor allem dem wissen

schaftlichen Arbeiter das meist späte Erscheinen jener Bände

weniger fühlbar zu machen.
Wilhelm Frels



Vorwort der Bearbeiter

A>as Berichtsjahr 1924 läßt auch auf dem Gebiete des
^^rechtswissenfchaftlichen Schristtums eine Aufwärtsbewe
gung deutlich erkennen. Während in den Borjahren infolge
des überaus schnellen Arbeitens der Gesetzgebungsmaschine
das Bedürfnis der Rechtspraxis nach Herausgabe kleinerer Ge
setzestexte und Verordnungssammlungen kaum befriedigt wer
den konnte, der völlige Verfall unserer Währung das Erscheinen
größerer wissenschaftlicher Werke fast unmöglich machte und
die Zeitschristen, soweit sie nicht ein Opfer der Zeit wurden,
zu starken Einschränkungen zwang, war besonders am Ende
des Berichtsjahres die Rückkehr zu geregelteren Verhältnissen
festzustellen. Eine Reihe der maßgebenden systematischen Dar
stellungen und der führenden großen Kommentare kam in
neuer Auflage heraus. Auch die Zeitschristen erschienen wieder
weit häufiger und umfangreicher; einige der eingegangenen
lebten zum Nutzen von Wissenschaft und Praxis von neuem
auf, so vor allem das führende Organ der deutschen Zivil-
Prozeßwissenschaft, die „Zeitschrist für deutschen Zivilprozeß",
die „Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts"
und die „Mecklenburgische Zeitschrist für Rechtspflege" u. a.
Vorzugsweise wurden in diesem Jahre die neuen Probleme

behandelt, die durch die Umwälzung der Staats- und Rechts
verhältnisse hervorgerufen wurden. Außerdem konnten einzelne
alte Rechtsfragen von neuem aufgenommen werden. Jm
Mittelpunkt des Rechtsinteresses jedoch stand die Aufwertung,
die in einer großen Reihe von Einzelschristen und zahllosen
Zeitschristenaufsätzen erörtert wurde. Daneben trat das für
Handel und Jnduftrie wichtige Problem der Goldmarkum
stellung. Ferner schloß sich ein längeres Schristtum an die
Neuordnung im Zivil- und Strafprozeß und im Strafvollzug,
an den Streit um Art. 48 der Reichsverfassung sowie an das
richterliche Prüfungsrecht von Gesetzen und Verordnungen.
Besonders stark war die Literatur über das Steuerrecht und
das jetzt selbständig gewordene Arbeitsrecht, wobei hauptfäch
lich der Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes und die Frage
der Arbeitsgerichte Beachtung fand. Jm Völkerrecht waren es
schließlich die durch den Versailler Vertrag und die Begründung
des Völkerbundes hervorgerufenen Rechtsfragen, die noch
immer die Fachkreise beschäftigen.
Die systematische Einteilung is

t

so eingehend gestaltet, daß
der Benutzer das besondere Gebiet, auf das es ihm ankommt,

leicht finden kann. Um einzelne Bücher festzustellen, genügt
das Namensregister.
Eine wertvolle Ergänzung des rechtswissenschaftlichen Teils

des „Literarischen Zentralblattes" bildet für das Berichtsjahr
1924 die Literaturübersicht der „Deutschen Juristen-Zeitung",
von April 1925 an die der juristischen Wochenschrist". Wäh
rend dort die Titel der Neuerscheinungen fast vollständig aus
gezählt werden, wurden in der Auswahl für das Zentralblatt
besonders wichtige Schristen hervorgehoben und nach Mög
lichkeit charakterisiert.
Leipzig, den 10. Februar 1925.

P. Güntzel. H
. Treplin.
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1. Jahrbücher. Festschriften. Biographien

I a h r b u ch dcs Deutschen Rechtes. Begr. v. Hugo Neuman».
Hrsg. v. Franz Schlegelberger u. Wilhelm Boschan. Ig. 21.
Bericht über d. Iahr 1922. Berlin: Franz Vahlen 1923.
lVIII. 404.) 3°

?sstsekrikt tür Lckusrck RosentKsI 2uin siebuissten Ks-
durtsta«. Hrsg. v. ck

.
^uristisoken ?skultät ü. Univer-

sität ^ens. ^eua: Oust. ?iseker 1923. (IV, 217 8.) 8°
Die Festschrift enthält vier Abhandlungen: 1

.

Fischer, Hans
Albrecht, Subjekt und Vermögen. Der Verfasser erblickt das
Rechtssubjekt einer Stiftung in dieser selbst, infofern die Stif
tung zwar objektiv aus der Vermögensmasse besteht, zugleich aber
subjektiv das Verfügungsrecht über diese hat. 2

. Gerland, Hein-
rich,Die materiell-rechtl.Bestimmungen d

,
Jugendgerichtsgesetzes!

Einleitung. Strafbarkeit von Kindern u. Jugendlichen. Er
ziehungsmaßregeln u. Strafen. Die bedingte Strafaussetzung.
D. Strafvollzug u. d. Durchführung d

. Erziehungsmaßnahmen,

3
. Hübner, Rudolf, Der Verfassungsentwurf der siebzehn Ver

trauensmänner. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Frankfurter
Verfassungswerkes. 4. Hedemann, Iuftus Wilhelm, Lohnzahlung
bei Arbeitsverhinderung. Das Problem wird nach einem ge
schichtlichen Überblick u. nach Berücksichtigung der ausländischen
Gesetzgebung vom zivilistischen u. arbeitsrechtl. Standpunkt aus
beleuchtet. Am Schluß werden Thesen für die Risikoverteilung
aufgestellt.

K e st n u m m e r z. 24. April 1924, aus Anlaß d
.

70. Geburts
tages von Franz Klein. Hrsg. in Verb, mit d. Wiener
Iurist. Gesellsch. u. d

. Schriftleitung d
.

Iurist. Blätter von

d
.

Schriftleitung d
. Gerichts-Zeitung. Wien: Man, 1924.

lI.VI S.) 4° — Gerichts-Zeitung. Ig. 7S, Sondernummer.
Aus dem Inhalt: Engel, Friedrich: Franz Klein. Sein

Leben u. sein Wirken. Hellmer, Erwin: Der Zivilprozeß
Franz Kleins u. d

.

heutige öfterreichische Prozeß. Klang,
Heinrich: Richtlinien für die Aufwertung von Geldforderungen
,n d. bisherigen Gesetzgebung. Pagen st echer, Mar,: Zur
Auslegung des 8 228 ZPO. P e t s ch e ck , Georg: Relativ un-
beachtliche Entscheidungen. Pollak, Rudolf: Die demokra
tische Republik u. ihre Volksvertretung.

Die KeoKtsvissensoKskt 6er (Zegeuvart in Selbst-
ckarstellungen. Hrsg. von Lsns ?lsnitr. 1

. I>eir«ig:
?. Kleiner 1924. gr. 8° - Oie WissenseKskt <!. (Zegenvsrt
in Selbst<isrstellungen.

1
. Xonrs6 OosseK. I^uckvig Lberinsver. Vietor LKren-

berg. Ott« ?iseker. Ott« I^ensl. Ott« IVlsver. Lrust Aitel-
mann, ?kilipv Aorn. (VII, 236 8., 8 ?sk.)

II



Mit dem Werke wird eine Sammlung eingeleitet, die das
Leben und den wissenschaftlichen Werdegang der führenden Ver
treter der deutschen Rechtswissenschaft der Gegenwart enthalten
soll. Der vorliegende erste Band bringt die Biographien der
im Titel genannten Iuristen. Es sind die älteren, deren
Lebenswerk geschlossen vorliegt. Den einzelnen Biographien is

t

das Bildnis des Selbstdarstellers vorangesetzt.
Lehmann, Lrnst: vi« Hei6elberger »luristenKKultät. In:
OeutseKs ^uristen-Aeitung. ^sg. 29, Sept. 1924, II. 17—18.
8. 641—6S0.
Der Verf. legt die geschichtliche Entwicklung der Iuristen-
sakultät dar mit einer kurzen Charakterisierung ihrer Vertreter.

K t s ch , Guido : Otto Frankl. 18S5-1923. Eine Skizze seines
Lebens und Wirkens. In: Zeitschrist für d. ges. Handelsrecht
u. Konkursrecht. Bd 87. H. 3

. S. 241—2S8.
Der Verfasser gibt einen kurzen Lebensabrisz des verstorb.

Professors a. d
.

deutsch. Universität Prag Frankl, deS lang-
jährigen Mitherausgebers der Zeitschrist für d

.

ges. Handels-
recht u. Konkursrecht, würdigt ihn als vorzüglichen akade-
mischen Lehrer und bespricht seine literarische Tätigkeit, die
dem Konkurs-, Berg- und Urheberrecht gewidmet war und im
In- und Ausland nachhaltige Wirkung geübt hat.
U u t 2 n e r , ?aul: Lugen Luder <13. ^uli 1849 bis 23. .Vpril
1923). Mt 1AeIbiI6 v. IIuders In: AeitseKrikt t. SeKwsiisr.
«eeKt. S6 6S, ?. ö<! 43 (1924), «. 1. S

. 1—44.
Der Verfasser gibt in kurzen Zügen das Lebensbild Hubers.

des berühmten schweizerischen Iuristen und 40jährigen Mit
arbeiters d

.

Zeitschrist f. Schweizerisches Recht, würdigt ihn
als Mensch, als akademischen Lehrer, insbesondere aber als
Nechtsgelehrten, als den hervorragenden Kenner und Be
arbeiter des schweizerischen Privatrechts u. den Urheber des

schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Schrist ist ein Ver
zeichnis der Veröffentlichungen Hubers beigegeben.

Petschek, Georg: Friedrich Stein f. Jn: Ztschr. f. Dtsch.
Zivilproz. Bd 49, 1924, H. 1/2. S. III— XII.
Das vor 3 Jahren durch d

. Ungunst d. Zeitverhältnisse ein
gegangene führende Organ des deutsch. ZivilproM- u. Kon
kursrechts wird von A. v. Staff, Ernst Jäger u. Richard Kan»
neu herausgegeben. An der Spitze des 1. Heftes steht eine von
Petschek in Wien gehaltene Gedächtnisrede auf Friedrich Stein,
der als Mitherausgeber der wiedererstandenen Zeitschr. in

Aussicht genommen war.
Xlein, ?eter: Lrnst Aitelmsnn. In: ^reKiv kür ReeKis-
u. >VirtseKsNspKilosopKie. Sck 12, «. 4, 1924. 8. 504—520.
Der Verf. schildert den Iuristen Ernst Zttelmann; er

scheidet eine Würdigung seines „sonstigen Wissenschaftl. Wir
kens, seiner künstlerischen u. menschlichen Betätigung" aus.
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2. Allgemeines

s) Rechtssindung und Rechtsanwendung
Ebb ecke. Iulius: Das Recht der Gegenwart im Reiche u.
in Preußen auf Grundlage einer Rechtsordnung nach Lebens
zwecken. Berlin: de Gruvter 1924. lIV, 312 S.> U"
Da die im Gebrauch befindl. RechtsbUcher infolge der um

fassenden Gesetzesänderungen d. letzten Iahre größtenteils ver
altet sind, will der Verf. eine Gesamtdarstellung des heute
geltenden Rechts geben. Abweichend von der üblichen Be
trachtungsweise sind die gesetzl. Vorschristen so zur Darstellung
gebracht, „daß der Zweck u. die Bedeutung der einzelnen Be
stimmung klar zutage treten und damit diejenige Ordnung des
Rechtsstoffes gewonnen wird, die allein den Lebensverhaltnissen
gerecht wird und eine gesunde Fortentwicklung des Rechts er
möglicht". Die Hauptteile sind: Gesundheitsschutz, Gesundheits
pflege, Schutz der geistigen Freiheit, Bildungspflege, Ver-
mögensschutz, Wirtschaftspflege, Eigenrecht, Familienrecht,
Staatsgewalt, Staatsverwaltung, Völkerrecht.
Bender, J., su.Z Wolfgang Web er: Wichtige Rechtsbegriffe
und Rechtsregeln, dargest, in Zeichnungen mit erl. Text. Ein
Hilfsbuch f. Studium u. Unterricht. Berlin: Sack 1923. (164 S.)
8° — Sacks Vorbereitungs-Bücherei. Bd 20.
Dem Beispiel Krückmanns folgend, der in seinen Institutionen

des BGB. mehrfach Zeichnungen zur Erläuterung von Rechts
regeln gebracht hat, haben die Verfasser wichtige Rechtsbegriffe
durch Figuren und Linien veranschaulicht, die teilweise an schwie
rige mathematische Darstellungen erinnern. Den Zeichnungen

is
t

eine textliche Darstellung der Materie beigegeben. Bei der
Auswahl des Stoffes sind Rechtsbegriffe gewählt, die sowohl
praktisch bedeutsam, als auch zur Schulung des juristischen Den
kens besonders geeignet sind.
Issz?, Hermann: Iiie Isolierung 6es 6eutseKsn KeeKts»
eienksns. Vortrag. Lerlin: Vsnlsn 1924. (S4 S.) 8°
Die Schrist soll ein Weck- und Mahnruf an die deutschen
Juristen sein. Der Verfasser führt aus, daß das ausländische
rechtswiffenschaftliche Schristtum wie das ausländische Recht in
dem Deutschland der Vorkriegszeit fast völlig unberücksichtigt
geblieben sei und dah noch heute die deutsche Rechtswissenschaft— von einigen Sondergebieten abgesehen — ein Bild reinster
Inzucht bilde. Den deutschen Iuristen wird die Aufgabe ge
stellt, die Rechtswissenschaft aus dieser selbstverschuldeten
geistigen Absonderung herauszuführen und wieder Kühlung
mit dem westeuropäischen Rechtsdenken zu gewinnen.
Simons s^VsIterl: vss ReieKsserieKt in Kegenvsrt un6
2uKunkt. In: veutseK« ^urist.Zt«. ^. 29, 1924, S. 7—8,
8p. 241—6 u. II 9—10, Lp. 32S—30.
Der Präsident des RG. weist darauf hin, wie stark durch die

Erschütterung des deutschen Rechtslebens auch der oberste Ge
richtshof in Mitleidenschaft gezogen is

t und wie dieser jetzt
häufig im Mittelpunkt des rechtspolitischen Kampfes steht. Er
berichtet über die Maßnahmen zum Abbau des RG. und die
einschneidenden Organisationsänderungen, wobei er für eine

!3



Hebung der Stellung der höchsten Richter des Reiches eintritt.
Unter Mitteilung eingehenden Zahlenmaterials gibt er ein
Bild von der Ueberlastung des RG. in den letzten Iahren, die
nicht zuletzt auf die vielen ihm aufgebürdeten Nebenarbeiten
iNetchsdiszivlinarhof, Ehrengerichtshof für die deutschen Rechts.
anwalte, Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, Staats-
gerichtshof zum Schutze der Republik und Reichsschiedsgericht)
zurückzuführen ist. Der Verfasser schlägt vor, die Neben»
aufgaben des RG. einzufchränken und die Hauptaufgaben durch
Erweiterung der Zuständigkeit des RG. in öffentlich-rechtlichen
Fragen und Angliederung von Verwaltungssenaten zu ver-
mehren, wodurch sich die Errichtung eines selbständigen Reichs-
verwaltungsgerichts erübrigen würde.
Bouri er, Adolf: Deutscher Rechtshof. In: Mitteilungen
des Bayerischen Notarvereins. Ig. 1, Nr «, 1924. S. 170—179.
Diese neue Zeitschr. bringt in erster Linie Beiträge llber

Fragen aus dem Grundbuchrecht und der freiwilligen Gerichts-
barkeit. — In dem angeführten Aufsatz tritt B. für die
Schaffung eines „Deutschen Rechtshofs" ein. Darunter versteht
er „eine mit richterlicher Unabhängigkeit ausgestattete Oberste
Neichsstelle, die die gesetzliche Aufgabe hat, auf Anrufen der
hierzu nach dem Gesetze berufenen Organe des Rechts- und
Wirtschaftslebens Vorschristen der Reichsgeseke in freier Weise
mit Gesetzeskraft auszulegen, wenn sie ein Bedürfnis hierzu
anerkennt oder ein Oberlandesgericht die Reichsstelle anruft".
HokseKsr, >V.: ver logisoks ^ukdau 6es Oeu.tsed.6u
ReeKts. Leitrsßs 2ur VereinkseKung 6es ReoKtsvessns.
8tuttgsrt: XoKIKsinmer 1924. (44 8.) 8°
In seinen höchst interessanten u. lehrreichen Ausführungen

legt der Verf. dar, daß das heutige Rechtswesen an «iner völlig
unlogischen Gliederung kranke u. somit die Rechtsanwendung
sehr erschwert sei. Den hauptsächlichsten Fehler erblickt d. Verf.
in einer mangelhaften Begrisfsbestimmung durch Vertaufchung
von Satzsubjekt u. Prädikat; aus dem Subjekt u, mcht aus dem
Prädikate sind die Rechtsfolgen herzuleiten. Hauptbeispiele für
den unlogischen Aufbau des Rechts sind die falsche Klar-
legung von Iustiz u. Verwaltung u. die unberechtigte Tren
nung des materiellen Rechts vom Verfahrensrecht.
Nllse: Der völkische Neuaufbau Deutschlands: Die Wieder
aufrichtung des deutschen Volksgebäudes unter germanischem
Recht. Leipzig: Weicher 1924. l?S S.) 8°
Das deutsche Erziehungs-, Bildungs- u. Gemeinwesen steht

im Widerspruch mit dem deutschen Innenleben. „Der jüdische
Geist der Willkür u. der schrankenlosen Genußsucht hat den
germanischen Geist der Freiheit u. des sittlichen Lebensgenusses
überwuchert." „Germanisches Recht, germanische Selbstverwal
tung, germanische sittliche Lebens- und Wirtschaftsgemein-
schaft" sollen wieder zur Geltung kommen.

b) Grundsätze und Grundlehren
Vurisl, K^rl (Zeorg: Oss juristiseke Denk«u. Stuckie.
2. äutl. (51s«nI6r.) >Visn: ?«rles 1924. (Vll, 102 S.)
ßr. 8" ^us: Jzterr. 2entrsld!.itt k, 6. jurist. Praxis. ^g. 21.
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Der Verfasser unterzieht die herrschende Auölegungsthevrie
einer scharfen Kritik. Er will die Auslegung nicht auf die
„Enthüllung" des im Rechtssatze schon Enthaltenen gemäß de-
stimmten Vorschristen beschränken, sondern auch durch das von

ihm als „Projektion" bezeichnete Verfahren den Rechtsfatz aus-
legen, indem er die außerhalb des Rechssatzes liegenden Um-
stände mit diesem verbindet. Als solche Umstände kommen in
erster Linie ethische und ökonomische Erscheinungen in Betracht.
Durch zahlreiche Beispiele werden die Ausführungen erläutert.

V eooki«, (Giorgio 6el: Oie (Zrumlnrio.2ivieu 6es ReoKts.
Vbertrageu vou Ulbert Lellvig. Lerliu: R«tk8eKiI6 1923.
(62 S.) 8° — ^,rokiv tur ReoKts- un<Z VirtsoKsttsyKil««».
pkie. LsiKett 16 k. 6. I^litsliecker 6er internst. Versini-
«unA kür ReoKts- unck VirtseKaLt8pKi1os«pKie saint 6en
öeset2gsbuuLskrassn.

Die feinsinnige Schrist erörtert näher die „Grundprinzipien
des Rechts", nach welchen auf Grund des italienischen Gesetzes
der Richter zu entscheiden hat, wenn Gesetz und Analogie der-
sagen. Oberster Grundsatz ist, daß die Grundprinzipien nicht mit
dem geltenden Recht in Widerspruch stehen. Die Grundprinzipien
selbst aber werden aus dem Naturrecht gewonnen, das, von dem
Leben des Menschen untrennbar, einem menschlichen Bedürfnis
entspricht. Die Übersetzung is

t klar und verständlich gefaßt.

lisnkmsuu, ?eUx: Oie Xriterien ckes ReeKts. Lins
DntersueKuug über 6ie ?riu2i'pieu 6er juristiseken KletKo»
6euleKre. ?üdiugeu: NoKr 1924. (VIII, 164 S.) 8°
Der Untersuchung liegt der Gedanke einer Wtssenschafts-

forschung auf Grund allgemeiner theoretischer Methode u.
innerhalb dieser auf Grund erfahrungswissenschaftlicher
Methode zu Grunde. Im Mittelpunkte d

. allg. Wissenschafts.
theorie steht das Prinzip d

.

Verträglichkeitssphären, das die
Grenzen einzelner Gebiete zieht, im Mittelpunkte d

.

Theorie d
.

Erfahrungswissenschaften d
. Prinzip d
. Subsumption, wodurch

das Individuelle erfaßt wird. Der allgemeine Teil befaßt
sich mit d

.

Wissenschaft als solcher, d
.

spezielle Teil mit d.
Rechtswissenschaft; in letzterem wird zunächst eine Analyse d.
juristischen Formelemente gegeben u. sodann auf empirische
Methode d

. Znsammenhang d
.

Rechtssätze in d
.

Rechtsordnung
dargelegt.

R U m e l i n , Max: Gesetz, Rechtsprechung und Volksbetätiguug
auf dem Gebiet des Privatrechts. Erster Vortrag: Objektives
Recht und Rechtsquellen. Iu: Archiv für die civilistische
Prazis. N. F. Bd Z

,

H
.

2
. S. 145—172.

Der Verfasser gibt zunächst eine Erklärung des RechtS-
begrisfs und legt dann eingehend dar, was unter objektivem
Recht zu verstehen ist. Er rechnet zu dem objektiven Recht in
erster Linie das Gesetzes-, Gewohnheits- u. Autonomierecht. ES
werden dann der Begrisf nnd die Arten der Nechtsquelle er-
örtert. Der zweite Vortrag befaßt sich mit der Rechtsprechung,
der dritte mit der Nechtsbetätigung der an den zu regelnden
Verhältnissen beteiligten Personen (Volksbetätigungj.
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Rümeltn, Maz: Gesetz, Rechtsprechung u. BolkSbetättgnng
auf dem Gebiet des Privatrechts. 2. u. 3. Bortrag. In:
Archiv flir die civilistische Praxi«. Neue Folge Bd 2, 1924.
H. S. S. 2«5—317.
2. Bortrag: Die richterliche Rechtfindung. ES wird das
Verhältnis des Richters zum Gefetz untersucht und die beiden
Gesetzesauslegungsarten ausführlich besprochen. Der Verfasser
neigt der historischen Auslegungsart zu, nach welcher der Wille
und Sinn des Gesetzes zu erforschen ist, daneben aber nach
Ansicht des Verfassers auf die Zwecke und Interessen RUcksicht
zu nehmen ist, im Gegensatz zur objektiven Lehre. Es schließen
sich daran noch weitere Erörterungen, insbes. über die Fort-
bildung d. Rechts durch LUckenergönzung u. Gebotsberichtigung.
3. Vortrag: Rechtsbewußtsein und Rechtsbetätigung des

Volkes. Gegenstand der Untersuchung is
t

die Wechselwirkung
zwischen positivem Recht einerseits und Rechtsbewußtsein und
Volksbetätigung andererseits. Der Verfasser erörtert ein-
gehend unter wiederholter Bezugnahme auf den tiefgründigen
schweizerischen Rechtsgelehrten Eugen Huber das Wesen des
Rechtsbewußtseins, die Fälle, in denen eine Rechtsbetätigung
des Volkes möglich ist, sowie die Einwirkung von Gesetzes-
und Richterrecht auf das Rechtsleben des Volkes.
(Ziss«, ?ri«^riok: Vom ösruk 6. Vervsltuiuz rur (Zessin
gekun«. In: Oas ReoKt. 28, 1924, K. 17. S

. 834-34».
Der Verf. erörtert die Frage der Rechtmäßigkeit und

Nützlichkeit der Uebertragung der Gesetzgebung auf die Ver>
waltung. Ergibt einen Ueverblick über die durch die Verwaltung
getroffenen gesetzgeberischen Maßnahmen von den Katserl.
Nechtsverordnungen 1914 beginnend bis zu den Er-
mächtigungsgesetzen v. 1923. Der Verf. hält es mit Rücksicht
auf die Not der Zeit für gerechtfertigt, daß der Verwaltung
gesetzgeberische Tätigkeit übertragen wird; er hält die Ver
waltung aber hierfür nicht geeignet, da sich die Gesetzgebung
in ihrer Hand verschlechtert hat und die Achtung vor dem
Gesetz untergraben ist.
Friedrichs, Karl: Werturteile. Jn: Fischers Zeitschrist f. Ver
waltungsrecht. Bd 56, 1924. H. 4/6. S. 149—193.
Das Werturteil steht ebenso wie der Erfahrungssatz zwischen

den Rechtssätzen u. den Tatsachen. Von den Erfahrungssätzen
unterscheidet es sich dadurch, daß es ein einzelnes Urteil ist, das
eine besondere Beziehung ausdrückt. Das Werturteil gehört der
Gefühlswelt an. Jn den sehr interessanten u. lehrreichen Aus
führungen bespricht der Verf. die Hauptfälle, in denen es sich um
Abgabe eines Werturteils handelt; zuletzt steht die Frage im
Vordergrunde, wann das Revisionsgericht ein Werturteil nach
prüfen kann. Jnhalt: Werturteile. Aufgabe des Gerichts. Zeu
gen. Sachverständige. Üble Nachrede. Mängelrüge. Revision.
Ermessen. Polizeiliches Ermessen u. Verantwortung. Ästhetische,
sittliche, wirtschaftliche Werturteile. Ursache u. Wirkung. Gefahr
und Verdacht. Unmöglichkeit, Untunlichkeit, Not. Verschulden.
Wichtiger Grund.
Smoschewer: Können Ausnahmevorschristen rechtsähnlich
angewandt werden? Jn: Blatt, f. Rechtspfl. i. Bezirk d

.

Kammergerichts. Jg. 34, 1924, Nr 11. S. 102—104.
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Unter Heranziehung d. Rechtsprechung d. RG. erörtert S.
die Frage, „ob in Fällen, die von den Sondergesetzen nicht aus-
drücklich geregelt sind, den darin geregelten aber wesensgleich
liegen, der der alten Rechtsordnung oder der der neuen Sonder-
ordnung zugrunde liegendeRechtsgedanke den Vorrang verdient".

c) Rechtsphilosophie — Kantliteratur
^Veigslin, Hrn8t: l^der reoktlieks u. sittlieKs Miktionen. In:
^rokiv für Ksents- u. WirtsoKaktspKilosopKis. L6 18, II. 1.
8. 23—29.
O s I K s r, ?rik van: ReeKt un6 Vseltsu8eKsuung. KlannKeiW:
SensKeimer 1924. (X, 77 S.) 8°
Die Schrift enthält S Aufsätze: Der Iurist als Karikatur,

die Sehnsucht nach dem idealen Recht, der Vervollkommnungs
gedanke als Sinngehalt des Rechts, Weltanschauung und Straf
rechtsreform und der Iurist als Führer. Die Aufsätze, die
Vorträgen entstammen, sind zunächst für junge Iuristen be
stimmt und bezwecken Recht und Rechtsprechung auf Grund
einer gefestigten Weltanschauung durch stetige Verbindung mit
den Bedürfnissen des praktischen Lebens zu bessern und zu ver
vollkommnen.

Schelcher: Recht und Gewalt. In: Fischers Zeitschrift für
Verwaltungsrecht. Bd S6, H. 1/3, 1924. S. 1—92.
Der Verfasser behandelt in längeren Ausführungen — unter

Anführung einiger geflügelter Worte aus der allgemeinen Lite
ratur — die Gewalt als eine Entstehungsursache des Rechtes,
wobei er sich mit gegenteiligen Meinungen auseinandersetzt.
In dem ersten Abschnitt werden der Begriff des Rechtes, die all
gemeinen Elemente der Rectnsb,ldung, insbesondere das Ver
hältnis von Staat und Recht und hierauf die Beziehungen zwi
schen Recht und Moral, Sitte, Gerechtigkeit und Billigkeit dar
gelegt. Der zweite Abschnitt enthält die Rechtsquellen, nämlich
das Gewohnheitsrecht, das Gesetzesrecht und das Recht aus Ge
walt. Insbesondere wird die Rechtsbildung der Revolution be
sprochen.

Rümelin, Max: Die Rechtssicherheit. Rede, geh. b. d. akad.
Preisverteilung am 6. Nov. 1924. Tübingen: Mohr 1924.
<72 S.> 8°
Der berühmte Rechtsgelehrte legt dar, welche Interessen-

richtungen das Rechtssicherheitsinteresse umfaßt <Ordnungs-,
Staatssicherheits-, Gleichheits-, Freiheits-, Vertrauensinter
esse ufw.>. Es werden dann die Hauptsicherheitsinteressen der
einzelnen Rechtsgebiete näher behandelt. Jm Privatrecht
spielt das Rechtsdauer- u. das Vertrauensschutzinteresse eine
bedeutende Rolle, im Strafrecht das Vertrauensinteresse des
Angeklagten, wie das Staatssicherheits- u. Rechtsbewährungs
interesse des Bürgers. Jm Anschluß hieran berührt Ä. noch
einige angrenzende Probleme, insbes. das Verhältnis der
Gesellschaftsgruppen und des Richters zu den Fragen der
Rechtssicherheit.
Heck. Ph.: Die reine Rechtslehre und die jungöfterreichische
Schule der Rechtswissenschaft. In: Archiv für die civilistische
Praxis. N. F. Bd 2, H. 2. S. 173—194.
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Ter Verfasser nimmt zu der vvn Kelsen, Sander und Kauf-
mann aufgestellten Forderung einer „reinen Rechtslehre"
kritisch Stellung. (Kelsen: Rechtswissenschaft u. Recht, Sander:
Rechtsdogmatik oder Theorie d. Rechtserfahrung u. Kelsens
Rechtslehre, Kaufmann: Logik der Rechtswissenschaft). Es
werden zunächst die den Schristen gemeinsamen Grundgedanken
— Erstrebung einer von geschichtlichen, sozialen und rechts-
politischen Bestandteilen freien Rechtswissenschaft — erörtert,
dann die Ziele und Wege der bisherigen Rechtswissenschaft dar-
gelegt und hierauf die einzelnen Lehren der drei Autoren be-
forschen. Der Verfasser lehnt sämtliche Lehren ab, die Kelsens
als irrig u. die Sanders und Kaufmanns, da diese die Rechts
wissenschaft als philosophische Teildtsziplin auffassen, die sich
mit dem Rechte beschäftigen, aber andere als juristische Ziele
verfolgen.
(Zvsin, ^ru«I<!: vie I^eKrs vom Asturreeut bei I^eonariI
Nelson u. 6AS I5sturr«eKt ck. ^ukKIärung. Serlin: liotn-
seKilck 1924. (IX, 139 8.) 8° — SeiK. 17 kür S. KlitgUs6sr
6. intern. Vereinig. I. KeeKts- u. >VirtsoKsktspIllIos«pKIe.
Der Verf. stellt die neue Rechtslehre Nelsons (System der

philosophischen Rechtslehre), für den die Schristen von Iakob
Friedrich Fries (1803) grundlegend waren, kritisch dar. Der
neuen Lehre werden dann das alte Naturrecht, vertreten durch
Hugo Grotius u. Thomas Hobbes, sowie die Lehren von der
Freiheit u. Gleichheit in ihrer Ausbildung und Verbreitung
im Naturrecht gegenübergestellt.
Sauer, WilKelm: <Zrun6Ia^en cker tteselkokstt. üüne KseKrs-,
Ltasts- u. 8«2iaIpKiIos«pKie. Lerlin ürunewslck : RotKseKilck
1924. <506 S.> 8°

Jn dem umfangreichen, tiefgründigen Werk untersucht der
Königsberger Rechtsphilosoph die durch die Umwälzungen des
letzten Jahrzehnts bis ins Jnnerste erschütterten Grundlagen
der Gesellschaft, des Staats u. des Rechts. Der Verfasser hat
sich die Ausgabe gestellt, die Rechtsphilosophie, die allgemeine
Staatslehre u. die Soziologie gemeinsam zu begründen. Das
Buch wendet sich an weitere Kreise, „vor allem an solche, die
philosophisch <erkenntnistheoretisch wie geschichtsphilosovhisch>,
soziologisch, ökonomisch, juristisch oder politisch interessiert sind;
jedoch setzt es Spezialkenntnisse auf diesen Gebieten keines
wegs voraus". Von besonderem Jnteresse is

t

die in dem Werk
enthaltene Wert-Monadentheorie. „Die Kultur is

t die größte,
der Wert die kleinste Einheit einer sinnvollen Welt. Die Wert
teilchen sind die Atome der Kultur, sie sind die Monaden der
sinnvollen Welt."
Rumpf, Mar.: Was is

t Rechtssoziologie? In: Archiv für die
civilistische Praxis. N. F. Bd 2

,

H. 1
- S. 3«-S1.

Der Verfasser stellt die Rechtssoziologie einerseits als eine
Unterart der Soziologie dar, die sich mit den Rechtsverhältnissen
als Erscheinungen der Gesellschaft befaßt, andererseits stellt er
sie als einen Ausschnitt aus dem Sozialleben (Vollrechts
wissenschaft) neben die formale Rechtswissenschaft. Es wird
ferner der Einfluß der Soziologie auf die Rechtswissenschaft u.
umgekehrt der Einfluß der Rechtswissenschaft auf die Sozio
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logie, dieser insbesondere mit Rücksicht auf die Erwerbsgesell-

schasten erörtert.
L m g « (OsrI ^ugust) : Heber 6is Aussmmenksngs 2viseKen
8o2iol«gi« un6 ReontswissenseKskt einerseits, svissnen
Keligionspnilosopkis, (Ze«eni<:KtspKiI«8ovKis an6ererseits.

(1.) Line VorseKule 6er KeoKtspkilosopkie. In: ^rokiv
kür KeoKts- un6 VirtseKÄktspkilosonKie. L6 18, II. 4,
1924. 8. S24—S69,.
Die vorgetragenen Gedanken waren zuerst Gegenstand

eines Vortragskurses, den der Verf. im Herderinstitut in
Riga abhielt. Die Arbeit wird voraussichtl, demnächst in
Buchform erscheinen.
Usti, Xsrl: KeeKtspsveKologie. ?orsenungen 2ur In Ii vi-
6us1» un6 ^lsssenpsvokologie 6es ReeKts u. 2ur mo6ernen
Reoktskin6ung. öerlin: Vrbsn K 8envsr2enberg 1924.

(118 8.) 8"
— LAn6duen 6. biologisensn ^rdeitsmetkvl1sn.

^bt. 6, NetK«6en 6. experimentellen ?sven«Iogie, ?eil
O II, «. 1.
In feiner tiefgründigen Untersuchung zeigt der Verf., wie

stark die Rechtswissenschaft u. die Rechtsprazis von d. Er-
fahrungswissenschaft der Psychologie befruchtet werden können.
Zu gliedern sind die rechtspfychologischen Tatsachen in ein der
Individualpfychologie u. in ein der Massenpfychologie ange-
höriges Gebiet. Während die massenpfychologischen Grund
lagen des Rechtes schon vielfach untersucht sind, liegen indivi
dualpfychologische Untersuchungen kaum vor. „Die Indivi
dualpfychologie d. Rechtes steht noch vor einem weiten, zu
kunftsreichen Brachfelde."

Xant-?estsenrikt 2«. Xsnts 2(X>. (Zedurtstsg sin
22. ^pril 1924. Im ^uttrsgs 6. Vereinigung k. KeeKts- u.
>VirtseKsktspKiIos«pKie Krsg. v. ?rie6rieK v. VVieser,
I,eopoI6 eng er, Peter Xlein. N. Xsnts LiI6nis in
I,ieKt6r. n. e. TeieKnung von ?üttrieK. Berlin : R«tKseniI6.
s1924f. 8. 161—461.

— ^rekiv k. Reents- u. WirtseKskts-
pkilosoMs SS 17, 1924, U. 3. gr. 8°
Opperrnsrin, W, : Kant, ^us 6er ?estsenrikt 6er internsti«-
nslen Vereinigung kür Reonts- u. XVirtseKastspKilosopKis
2um 22. ^,pril 1924. In: ^rbeitsreokt. ^lg. 11, Okt. 1924,
U. 10. 8. 719—726.
II sv mann, ?rsn2: Xsnts Xritiaismus un6 6ie nstur»
reeKtlieKen 8trömungen 6. (Zegenvvsrt. ?estre6s snläLI.
6. AXMKr. Vie6erKsKr 6. (Zedurtstsges von Immanuel
Xsnt, gek. sm 8. III. 1924 in 6. zur. dessllseK. in Xöln.
Serlin: Kolk Ueise 1924. (33 8.) 8°
Verf. geht aus von der apriorischen Rechtslehre Kants u.

bespricht das Verhältnis von positivem Recht u. Naturrecht i. d.
Gegenwart. „Die apriorischen Normen des Naturrechts haben
innerhalb positiver Iurisprudenz nur insoweit Geltung, als
die oberste Gewalt in einem Gemeinwesen in eigener selb
ständiger Entschließung dieses Naturrecht als maßgeblich für
d. Inhalt ihrer Normen anerkennt."
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Sauer: Oer LinIIuL Xants «ut 6ie ReeKtsvissenseKskt.
In: v. ^ur.-^sltß. 29, U. 7/8. 8. 2S2—2S7.
„Der Einfluß Kants auf die Rechtslehre ging nicht von
seiner Rechtslehre aus, sondern von seinem philo
sophischen System. Unser Thema ist nicht so zu stellen: Der
(persönliche) Einfluß Kants auf die Rechtslehre ; es lautet:
Der (sachlich ei Einfluß der Kantischen Philo
sophie auf die Rechtslehre."
Sauer, Vilnelin: Oer LinkluL Xsnts sut 6ie KeeKts»
pkilosopkie. 2u Xants 200. (Zedurtstsg (22. ^pril 1924).
In: leipaiger üeitscnrikt kür OeutseKes Leoni. ^, 18,
Isr 8, äprU 1924. 8. 178—186.
Die Kantsche Rechtsphilosophie ist aus der Gesamtheit seiner

Lehre, aus dem Gesamtsystem des Kritizismus zu entnehmen.
Auf dies« im Kritizismus enthaltenen Grundbegrisfe sind nach
Kant die besonderen Rechtsdisziplinen zurückzuführen. Es wird
zunächst der Einfluß Kants auf Fichte u. Hegel und Stammler,
der sich wieder enger an Kant anschließt, dargelegt. Der Ver
fasser bespricht ferner die Lehren der Marburger Schule der
Neukantianer (Begründer: H. Cohen), der sich an Kant an

lehnenden sUdwestdeutschen Schule (Begründer: Windelband)
und die Lehren von Vaihinger und Kelsen.
Sauer, Wilhelm: Kants Einfluß auf das Straf- u. Prozeß
recht. Zu Kants 200. Geburtstag. In: Zeitschrist für die
ges. Strafrechtswissenschaft. Bd 44, 1924. H. 1. S. 1—9.
Der Verf. schildert in kurzen Zügen den Einfluß Kantischer

Wissenschaft auf das Straf- u. Prozeßrecht bis in die neuesten
Zeiten. Er sieht ihn am wenigsten in der eigenen Rechtslehre
Kants (Vergeltungsgedanke), als vielmehr in seiner Ethik, Er
kenntnistheorie, Teleologie u. Metaphysik.
Lmge, ^ugust: vss Lnerecnt Immanuel Xauts. Lin
Oeitrsg 2ur LeseKieKte 6er Reontsvissensenskt. öerlin:
«oU Ueise 1924. (40 8.) 8° — Son6er6rueKe 6er Xant-
Stu6ien. L6 29, L. 1/2.
Vers, beklagt, daß das Zivilrecht Kants nur selten Gegen

stand Wissenschaftl. Betrachtung sei. Der Ausgangspunkt des
Kantschen Eherechts ist d. Geschlechtsgemeinschaft; es wird dann
eine Definition der Ehe gegeben u. d. Zweck d. Ehe dargelegt.
Aber unter einem weiteren, neu eingeführten Gesichtspunkt
betrachtet Kant die Ehe; er steht sie als ein „auf dingliche Art
persönliches Recht" an. Es werden hierauf d. Folgerungen
Kants aus d. Ehe besprochen: Erwerbstitel, Ansprüche. Gleich
heit d. Besitzes, Nichtigkeit u. Auflöfung. Es is

t

nicht leicht, der
„normativ-apriorischen" Betrachtungsweise Kants in ihrem
logischen Aufbau u. ihrer strengen Beweisführung zu folgen.

6
)

Rechtswissenschaft und Dichtung
Müller, Georg: Recht und Staat in unserer Dichtung.
Flüchtige Bilder für nachdenkliche Leute. Hannover: Lctsch
1921. (178 S.) 8°
Dem „Recht in Goethes Faust" u. dem „Recht bei Richard

Wagner" läßt der Verf. jetzt Streiszüge durch das ganze Gebiet
unserer deutschen Dichtung folgen, auf denen er in frischer,
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lebhafter Darstellung den unendlich vielen Beziehungen der
Dichtung zu Recht u. Staat nachgeht. Diese „flüchtigen Bil-
der" sind für den Iuristen sehr anziehend; sie werden auch
dem literarisch Interessierten willkommen sein. Zahlreiche Be-
lege u. Anmerkungen ermöglichen ein tieferes Eindringen in
die Frage des Rechts in der Dichtung. Diese Umschau nach
Beziehungen zwischen Dichtung u. Recht soll helfen, dem
deutschen Volke wiederzugewinnen, was ihm so bitter not
tut: Volkstümlichkeit von Recht u. Staat.
Meister, Oskar: Einige Beziehungen der allgemeinen und
Literaturgeschichte zum Recht. <Zugleich ein Beitrag zur
Frage: „Humanismus oder Realismus im Recht?"> — Fest-
gabe z. 80. Geburtstage Paul Strzemchas. Jn: Ztschr. d.
deutschen Vereines für d. Geschichte Mährens u. Schlesiens.
Jg. 26, H. 4. S. 104—117.
Der Verf. erörtert zunächst den Wert humanistisch-geschicht

licher Bildung für den Rechtsgelehrten u. geht dann näher auf
die Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Recht ein, auf
die Tätigkeit der Juristen als Dichter und den günstigen Ein-
flusz der Dichtkunst auf die Rechtswissenschaft unter Berufung
auf namhafte Persönlichkeiten.

3. Rechtsgeschichte

s) Römisches Recht — Griechisches und orientalisches
Recht

<Ü2vKIsr2, Hsril Ritter von: I/sKnbu«K 6er Institutionell
ck«s rörnisvksu KseKtes. 18., n«u,dssrd. ^iikl. von Nsrisu
San I««ilö. Visu: MI<ler-^i<Mer»r«m,psKv 1924. (XII,
504 8.) 8°
Die Auflagen der letzten zwei Iahrzehnte waren fast un

veränderte Abdrucke der 7./8. Auflage von 1904. Der jetzige
Herausgeber hat das bewährte Lehrbuch mit der modernen
romanistischen Forschung in Einklang gebracht. Bei den ein-
zelnen Materien hat er die geschichtliche Entwicklung stärker
betont, als es früher der Verfasser getan hatte.
S e e l e r, Wilhelm: System des römischen Privatrechts. Grund-
riß zu Vorlesgn. Dorvat: „Noor-Eesti Kirjastus" 1924.
(II. 144 S.) 8°
Der Grundriß enthält eine kurze Darstellung des römischen

Privatrechts und is
t

zum akademischen Gebrauch sehr geeignet.
Xsntorovie2, Kerinsnn: l^eben un6 LeKrikten 6es
Xldertus Lsn6inus. In: 2«itsokr. k. 6. Ssviguv»8tiktung k.

«eeKisgeseKicKts. Sck 44, 1924, Komsnist. ^dt. 8. 224—3S3.
Der Verf., der schon ein größeres Gandinuswerk veröffent

licht hat, entwirft in recht anschaulicher Form ein Bild von dem
Leben, Wirken u. den Schriften des berühmten mittelalterlichen
Rechtsgelehrten A. Gandinus, des „einzigen alten Iuristen, der
uns aus Hunderten von Urkunden genau vertraut ist". Gan
dinus, der zuletzt das Amt eines PodestS, von Fermo bekleidete,
galt als das Muster eines unparteiischen Richters, eine in b

.

damaligen Zeit seltene Erscheinung. Er ist der „erste Praktiker,
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der ein gelehrtes juristisches Werk versaßt hat, und der erste
Schriststeller, der ein System des Strasrechts zu stände gebracht

hat". Auch hat er als erster dem Statutarrecht, der sür b.
Praxis entscheidenden Rechtsquelle, ein ganzes Werk gewidmet.
Nach der Schilderung d. Lebens werden zunächst die unechten
Schristen u. dann der „l'ractatus üe roalekiciis" u. die
„(Zuestiones statutorum" eingehend gewürdigt.
R s 6 e n , LrieK-IIsns: Lin Leitrsg ?ur I^eKre 6er KeckillZten
Novation. In: TeitscKrikt 6er 8svignv»8tiktung kür RseKts»
geseKieKte. Romanist, ^dt. Sck 44, 1924. 8. 164—210.
Es werden die Rechtswirkungen, die sich aus der bedingten

Novation im klassischen und Iustinianischen Recht ergeben,
näher untersucht. Der Vers. erörtert die F?lle 5s > Bestandes
der prior odligatio u. d. Einwirkens d. pcste^ior odligatio
aus die prior odligatio peri6erlte coll6icions, der Klage aus
d. prior odligatio während des Schwebens d. Bedingung, der
vaor«, der prior odligatio u. des Erbübergangs.
(Zen^mer, LrieK: Oer sudjektive 1'atdestanck ckes

8eKu.l6nerver?ngs im KlassiseKen römiseKen RecKt, ln:
^eitsenr. 6. 8svignv-8tiktullg k. KeeKtsgeseKieKte. S6 44,
1924, Romanist. ^Kt. 8. 86—163.
Der Schuldnerverzug im klass, röm. Recht (mora) bedeutet

ein „Rechtsinstitut, in welchem gewisse Rechtssolgen an einen
Tatbestand geknüpst werden, der sich aus einem objektiven

—

Ausschub d. Ersüllung einer obligatorischen Verbindlichkeit —
u., abges. v. etwaiger Custodiahastung, einem subjekt. Teil —

Verschulden — zusammensetzt". Die Abhandlung beschästigt
sich mit den Rechtssolgen d. subjekt. Tatbestandes, insb. dem
Grade d. Verschuldens (6olus, culpa, 6iligentia, custo6ia,
vis major). Zunächst werden die Rechtssolgen im allgemeinen,
u. a. der Begriss der durch den Verzug eintretenden per-
petuatio odligatioriis auseinandergesetzt und hieraus d. subj.
Schuldnerverzug bei den strieta in6icia u. dona« liclei
6icia u. Fideikommissen erörtert.
Ilel6rieK, liarl: Oas VsrseKulcken Keim Vertragssd-
seKluL im KlassiseKen römiseKen ReeKt un6 in 6er späteren
ReoKtsentvieKIung. I^eipLig: 1'Keo6or ^«ieKer 1924,
(K8 8.) 8° — I.«ip«ger recdtsvissenseKsktlieK« 8tu6ien,
II. 7.
Nach einer kurzen Darlegung der verschiedenartigen Aus-

sassungen im römischen Recht wird das Verschulden bei den
einzelnen Verträgen im römischen Recht — im Deutschen BGB.
hauptsächlich in den §8 27«, 278, 823, 826 geregelt — näher
untersucht. Es schließt sich daran eine Uebersicht insbesondere
über die moderne ausländische Gesetzgebung und sodann ein
Verzeichnis der römischen Quellen.
8toII, IIeinrieK: Oie kormloss Vereindarung 6er .^uk-
dedung eines VertragsverKältnisses im römiseKen ReeKt.
ln: TeitseKrikt 6er 8avignv-8tiktung kür ReeKtsg«seKieKts.
Romanist, ^bt. S6 44, 1924. 8. 1—85.
Xlingmüller, kickt?: lus «6 rem? In: ^eitseKrikt 6er
8avignv-8tiktung kür ReeKtsgeseKieKte. Romanist. ^Kt.
SÄ 44. 8. 211-223.
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Die missi« in possessionsin des FideikommissarS (?au-
Ws-Lent. IV 1.15) ist nach Ansicht des Verfassers nicht als ein
Fall des ws a6 rem, unter dem «in auf der Grenze zwischen
Sachen-» u. Obligationenrecht stehendes Recht zu versiebe ist,
anzufehen.
? ü s e K e l , ^Villx-' Oonkessus pro iuckiosto est. Lsckeutx. ck

.

Lst2es k. <
i.

röm. I'ormulsrpro2eü, 2ugl. s. Leitr. 2ur Lr-
KILrA. c

k. lex Rudria. Seickelberg: Viuter 1924. (301 8.)
gr. 8°
Die Schrift gibt eine eingehende Kritik der von der eonkessi«
iu iure handelnden oavits 21 und 22 der lex Rubria. Es soll
damit ein Beitrag zum Verständnis des heutigen Prozeßaner
kenntnisses, insbesondere zur Anfechtungsfrage geliefert werden.
In der Schrift wird kritisch Stellung genommen zu den AbHand-
lungen von Demelius über die eoukessi« im römischen Zivil-
prozeß und von Gradenwitz über das Rubrische Fragment.

Vsiss, Lg«u: (ZrieoKiseKes ?rivstrsokt auk reoktsvs»
gleiokencker (Zrunülsge. 1

. I/eip2ig: Kleiner 1923. gr. 8^

1
. ^.Ilg. LeKreu. (XII, SS« 8.)

Das Werk stellt das griechische bürgerliche Recht bis zum Ein
dringen des römischen Rechts, und zwar auf Grund der Inschrif
ten, Papyri und Schriftsteller dar im Gegensatz zu den früheren
Bearbeitungen, die nur das attische Recht zum Gegenstand hatten.
Insbesondere hinsichtlich der prozessualen Materien is

t die rechts
vergleichende Methode angewendet. Der erste Band enthält:

1
. Rechtsquellen. 2
.

Rechtssubjekt. 3
.

Rechtsgeschäft. 4
.

Zwangs
vollstreckung.

Lokler. 'Zxöooi? rgiry sznor^ ävarv?r«««c r^e «^«rx/xl . !Lv

^öiz^ai?: M«n?kß«vöax>z? «a» H/«agr. Lerlin: Lehmann 1924.
(334 8,) «°

Nach dem Vorwort Kohlers >K einer kritischen Einleitung
gibt der Verf. in einer eingehenden Vorgeschichte des Prozesses
eine Charakteristik d

. Sokrates u. legt seine Wirksamkeit u.
seinen Einfluß dar. Es werden dann der Verlaus des Pro
zesses selbst dargestellt u. im Anschluß daran der Aufenthalt
im Gefängnis u. die letzten Augenblicke. Den Schluß bilden
Urteile u. Schlußfolgerungen. Dem Werke sind ausführliche
Register beigegeben.
partsek, ^osek: ^uri8tiseks I^itersturübersiekt <1912— 1923>.
In: ^rokiv kür pap^ruskorsekung u. vervanckte (Zebiste.
S<! 7

,

1924, U. 3 u. 4. 8
,

258—287.
Jn einer kurzen Einleitung weist P. auf die umfangreichen
in den letzten Jahren erschienenen Zufammenstellungen des
Schristtums über die Papyruskunde hin, um dann die Aufgabe
der eigenen Literaturübersicht zu umgrenzen. „Nur die jurist.
Darstellung u. die monographische Forschung soll hier überblickt
werden, indem andererseits für die Bedürfnisse d

.

Juristen
ein Hinweis auf die unentbehrliche historische Literatur erfolgt."
LsrtKoIomse, OKr. : Oie ?rau im 8asanickiseKen KeeKt.
kieüe, gek. beim Stittungskest 6. Hei6elberg. ^Ksck. 6.
Vi8s. am 11. Klsi 1924. Hei6elberg: Winter 1924. <20 8.>
8° Kultur u. 8praens. Lck 5

,
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Vers. legt die Rechtsverhältnisse der Frau, insbesondere das
Eherecht im Sasanidischen Reich in der Zeit von etwa 250 bis
620 n. Chr. dar. Die Entwicklung zeigt, daß sich die Frau aus
dem Wege der Emanzipation besand, bis dieser Entwicklung

durch die Zerstörung des Sasanidenreichs durch die Araber ein
Ende gemacht wurde.
krin^sKsiin, ?ritz: LisReeKtsstellun^ cker rH?

7<»H5. In: ^eitseorikt 6er Ssvignv-8tiktunZ kür ReoKt»»

ssesekieKt«. «omsnist. XKt. Sck 44. S. 396—32«.

b) Deutsches Recht
r,eKr, Sans: vss LeoKt im Lücke, ^lit 222 L,dd. Lck. 1.
IklüneKen u. I^ip-ig: LentseK (1923). (171 S.) 8° — Lullst
u. LeoKt, Lck. 1.
In dem erschienenen ersten Buche des Werkes, das drei Bände

umsassen soll, gelangen die Zeugnisse der bildenden Kunst zur
Darstellung. Sie gehören zum größten Teil in den Kreis der
Miniaturmalerei, und zwar der deutschen und der schweizerischen.
Der zweite Band bringt „Das Recht in der Poesie"; der Titel
des dritten Bandes lautet: „Die Poesie im Recht." Ieder Teil is

t

in sich abgeschlossen.
Bartels, Paul: Deutsches Rechtsleben in der Vergangen,
heit, mit besonderer Berücksichtigung Niederdeutschlands.
Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt 1924. (55 S.) 8

° -
Unser Volkstum. Eine Sammlung von Schristen zum Ver-
ständnis deutscher Volkheit.
Das Rechtsbewußtsein und der Rechtssinn des deutschen

Volkes soll neu gestärkt und wiederbelebt werden durch Rück-

kehr zu den Grundgedanken des Rechts, wie sie in den deutschen
Rechtsaltertümern, Rechtsbüchern, Rechtssprichwörtern und

Weistümern niedergelegt sind.
XisoK, Ouick«: ^ur LseKsiseKen ReeKtsliterstur 6sr Re-
2spti«Qs2«it. I. OietrioK von LooKsckorks „Inkormaeio-
nes". I.eip2is: 8. Sir-el 1923. (31 S.) 4° — SsoKsiseKs
?«rs«Kungsinstitute in I^ip^ig. ?orscdunAsiQsti-
tut kur RsoKtsgescKioKte. Leitröge ?ur deseKioKts cker Rs-
?eption. Lg. 1, L. 1.

Das Werk Dietrich von Bocksdorss hat den Titel: Inkormsoio-
nes ckomini orckinarii, quas UsAckedurßieusidus ckeckerat «6
petita, ckumino6v grsviter in sentenoiancko «derrsverunt. Es

is
t in einer Rechtshandschrist des Ratsarchivs zu Görlitz enthal-

ten, besteht aus Schössensprüchen und Prozeszsormularen und is
t

ungesähr in den Iahren 1433 und 1451 entstanden.LetsrKs, Otto: LeeKtsgeseKieKts cker döKmiseKen I,Kn-
6er. In iKren Orunck^ügen cksrgest. 1

.

ReioKenderL:
Stiepel 1923. 8°

1
. ÖsseKioKts ck. ökkentl. ReoKtes u. ck
.

LeoKtso.uelIen in
v«rKu8sitiseKsr ^eit. (183 8.)
Der Grundrisz soll in die heimatliche Rechtsgeschichte ein-

führen, vor allem dem Bedürsnisse nach einem akademischen Stu-
dienbehelse Genüge leisten. Darüber hinaus will der Versasser
durch eine eingehendere Darstellung der rechtsgeschichtlichen For
schung überhaupt, insbesondere der deutschrechtlichen dienen.
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<Z«I6msnn, lÄnil: öeitrsgs 2ur (ZeseKied.te lies krsn-
KiseKen KeeKts. >lit 1 Iak. ^eil 1. Wien u. I^eiMg:
veutieks 1924. (62 8.) 8°

Inhalt: 1. kartalws. 2. Das Bild öes eo6. Paris. I.at.
4787 der lex Riduaria. 3. Der Entsippungsritus der lex
Salles.. 4. Nachträgliches zum ariSelails-Problem. S. Zur
leltoi-ws-Frage. 6. Zum Jntertwtionsvroblem. 7. Die Eztra-
vagante „Oe terra coriSerapriata" der lex Salle». 8. Die
Fassung des Titels „In quaritss eausas electi dedeaiit
iurars" in der lex Salles, einenckata nach dem eoS. Voss.
0. 119.
ösvsrle, ?rsn2: lieber I^ormtvpen u. Lrveiterungsn
6er I^ex Salles. In: AeitseKrikt 6. Savignv-Stiktung lür
ReeKtsgeseKieKte. «erinsn. ^dt. S<! 44. 8. 216—261.
LrusoK, Krün«: vie I^ex Sajuvsriorum, ?extgeseKieKte,
HsuckseKrikt«ukritik u. LntsteKung. N. 2 ^nKsnAen: Lex
^Ismsnnorum u. Lex Ribusris. Serlin: Weiklmsnn 1924.
(342 8.) 8°

Der Verf.. der im Auftrage der Zentraldirektion der Klonn-
menta (ZerrQsriiae die neue, von Freiherrn v. Schwind ve-
arbeitete Ausgabe der I.ex IZajllvarlorum nachgeprüft hat,
kommt zu dem Ergebnis, daß die neue Ausgabe ein Mtschtext
aus IZroeoSata, ^ntiqua u. späteren Ueberarbeitungen ist,
u. daß die Angrisfe gegen die angeblich „verfehlte" Ausgabe
Merkels unberechtigt sind.
Patzelt, Erna: Entstehung und Charakter der Weistümer in
Österreich. Beiträge zur Geschichte der Grundherrschaft, Ur-
barialreform u. Bauernschutzgeletzgebung vor Maria Theresia.
Budapest: Eligius 1924. <123 S.) 8°
Es fehlt bisher an einer Bearbeitung der Weistümer. Die
Verf. hat sich die Bearbeitung der österr. Weistümer zum Ziel
gesetzt unter besonderer Berücksichtigung der agrar- u. sozial
politischen Entwicklung.
Hugslmsnn, Xarl (Zotttrie6: Oer SseKssnspiegel unS
6ss vierte I^stersnsnsiseKe Xon2il. In: AeitseKrikt 6. 8s-
viguv-Stiktung k. KeeKtsgeseKieKte. S6 44, 1924, Ksnonist.
^dt. 8. 427—487.
Der Verf. erörtert die Beziehungen d. Sachsenspiegels zu

dem vierten Lateranensischen Konzil, woraus sich Anhalts
punkte für die Datierung d. Sachsenspiegels ergeben. Als Ver
gleichspunkte kommen in Betracht die Kaiserwahl, das Ehe-
hindernis der Verwandtschaft und die Besetzung der Bistümer.
Der Verf. lehnt eine Beeinflussung des Sachsenspiegels im
allgemeinen ab; er bezeichnet dessen Verfasser als einen kon-
servativen, am alten deutschen Recht festhaltenden Iuristen
und Politiker u. maßvollen Gegner der hierokratischen Rich
tung. Vgl. die kanonistischen Streiszüge des Verfassers durch
d. Sachsenspiegel im 7. u. 9. Bande d. Zeitschr. d. Savigny-
Stistung.

UberseKvsdiseKe Lts6treeKts. 2. Stuttgart: LoKIKsm-
iner 1924. gr. 8° — Vürttemb. «esokioktsquellen. Lck 21.
2, Die älteren Stadtrechte d. Reichsstadt Ravensburg. Nebst
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d. Waldseer Stadtrechtshandschrift u. d. Satzgn. d. Ravensburger
Denkbuchs. Bearb. von Karl Otto Müller. (VIII, 339 S.)
Aalliuger, Otto: Oie IZKeseKIielZung im I>ttbeIur,KsnIie6 u.
iu 6er Ku6run. ^Visn: H«I6er-k'ieKIer-1empsKx 1923.

<68 8.) 8° ^Ka6emis 6. WissenseKskten. ?Kilos.-kist.
«I. 8it2un^sber. S6 199, ^,bk. 1.
Z. gibt ein lebendiges Bild des Vorgangs der Eheschlie

ßungen im Nibelungenlied u. in der Gudrun. Er versucht den
Beweis zu führen, daß die Eheschließung in einem Vertrag
zwischen den Brautleuten bestand im Gegensatz zu der Lehre,
die für die älteren Zeiten das Muntgeschäft i Vertrag zwischen
dem Vater der Braut u. Bräutigam! als den wesentlichen Akt
ansah. Dies ergibt sich nach Ansicht des Verf. aus der anschau
lichen u. ausführlichen Beschreibung der rechtlichen Vorgänge
in den beiden Epen. Der Darstellung in ihnen sowie der darauf
folgenden zufammenfassenden Würdigung geht eine rechts
geschichtliche Erörterung voran.

Kisker, Lrnst: (ZermsnlseKe desenleebtsverbänae u. 6as
Problem 6er ?eI6gsmeinsenskt. In: AeitseKr. 6er Ssvign^.
8tUtung k. «eeKtsgesenieKte. S6 44, Kermsu. ^dt. 8. 30—113.
In sehr eingehenden Untersuchungen kommt der Verf. zu

dem Ergebnis, daß für die Vorzeit wohl ein Herdenkommunis
mus, zu keiner Zeit aber Agrarkommunismus nachzuweisen ist,
daß Ansiedlung u. Ackerbau gerade die UeberWindung der
Herdengemeinschaft bedeuten. „Der Geschlechtsverband is

t aber
unter d

. Leitung d
.

Geschlechtsältesten, d
. Adligen gestellt:

daraus hat sich ein großer, vielleicht der wichtigste Teil der
sogenannten Grundherrschaften entwickelt."

8eKr«6«r, L6vsr6: „Hera«g" un6 „?ürst". Heber ^uk»
Kommen un6 Kecleutung zweier ReeKtswörter. In: Aeit-
seKrikt 6. 8svigN^»8tiktuug k. KeeKtszeseKieKte. L6 44,
«erm. ä,dt. 8. 1—29.
Der Literarhistoriker S. gibt eine eingehende wortgeschichtl.

Untersuchung, deren Auswertung er den „juristischen Fach
verwandten" überläßt.

Mayer, Ernst: Die Entstehung der germanischen Todesstrafe.
In: Der Gerichtssaal. Bd 89. H. S/«. S. 3S3—39«.
Es wird kritisch Stellung genommen zu Karl v. Amira:
Die germanischen Todesstrafen (München 1922). Nach Ansicht
des Verfassers hat dieses Werk die endgültige Löfung der Pro
bleme nicht gegeben, „so sehr vermutlich gerade die Wucht, mit
der es auftritt, vorerst die oommnnis opinis bestimmen wird."
LoKvsrin, OIsu6ius ?rk. von: Ois ?ormsn 6er Hs,us»
suokung in incko^ermaniseksn IZsoKten. KlsnnKeim : IZsns-
Keimer 1924. (47 8.) gr. 8° ReLktsgesenioKtl. 3tu6ien.
». 1.

Die Untersuchung befaßt sich mit dem Recht der Haus
suchung, das dem Bestohlenen zum Zweck der Auffindung der
ihm gestohlenen Sache zusteht. Es wird das Verfahren, in
dessen Mittelpunkt der Eintritt des Bestohlenen in das Haus
steht, eingehend erörtert; eine gewichtige Rolle bei der Durch
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suchung spielt die Kleidung des Durchsuchenden. Unter den
germanischen Rechten ergeben die nordischen das meiste
Material.
Hatt, Karl: Ltu6isn 2um LürFseKsktsreeKt in 6su sltbur
gunckiseksn, ssvoz^iseken u. vestsekvei2eriseksn KsoKts-
quöllen. In: AeitsoKritt k. LoKvei2er. RsoKt. 65, 1^.
LS 43 (19L4). U. 1. S. 129—155.
Es wird die geschichtliche Entwicklung in den drei Rechts-

gebieten, sowie der enge Zusammenhang zwischen ihnen dar
gelegt. Jm altburgundischen Recht war der Bürge Gestellungs
bürge, da er den Schuldner zur Zah'nng zu stellen hatte; eine
eigene Haftung des Bürgen bestand nach dem burgundischen
Volksrecht, der Gundobada, noch nicht. Jnhalt: Der Schuld
vertrag und seine Formen. Die Schuldbürgschaft. Schuld und
Schuldbürgschaft und deren Bollstreckung. Die Prozeßbürg-
schaft. Die vermeintliche Zufammengehörigkeit von L6siu88io
und vaüiatio.
SeKücKing, I^otKar Hngsldert: Oie pa2ikistiseken (Zruncklagsn
cker mittelslterlieksn Verksssung 6es ?ürstbistums Nünster.
I.eir>2ig: Olckendurg s.1924). (20 8.> 8° ^ «ulturwille. Xleine
?IugseKritten, U. 2.
Leicht is

t

es aufzuzeigen, „wie im ganzen Mittelalter sich alles
um die eine pazisistische Frage dreht: an die Stelle der Gewalt
das Recht zu setzen." Dies zeigt die Entwicklung im Fürstbistum
Münster, wo seit 1368 von den Bischöfen mit den Landständen
eine Reihe von „Landesvereinigungen" errichtet sind, die alle
der Fürsorge für den inneren Frieden im Territorium gedient
haben. „Sicher haben in allen rein deutschen Territorien der
artige pazisistische Entwicklungen jahrhundertelang stattgefun
den."
Keßler, Theodor: Die rechtsgeschichtliche Entwicklung der
Siegener Stadtverfassung. Jn: Siegen u. Siegerland 1224
bis 1924. Siegen 1924. S. 35—40.
Müller, Karl Otto: Das Gericht zu Ottendorf. Eine Unter
suchung über d. Zuständigkeit südfränkischer Dorfgerichte im
Mittelalter. In: Zeitschr. d. Savigny-Stistung f. Rechts
geschichte. Bd 74, 1S24, Germ. Abt. S. 1«8— 1S«.
Der Verf. veröffentlicht eine amtliche Kundschaft d

.

Dorf
gerichts zu Ottendorf v. Iahre 1492 über d

. Fälle, für die da«
Gericht seit alters zuftändig war. Der Erläuterung d

. Urkunde,
die für d

. Frage über d. Abgrenzung d
.

sachlichen Zuftändigkeit
zwischen hoher u. niederer Gerichtsbarkeit von Wichtigkeit ist,
geht eine Darstellung d

.

geschichtl. Entwicklung u. der Rechts
verhältnisse d

.

Dorfes voraus.

Beyerlein, Franz Adam: Der Prozeß des Müllers Arnold.
Leipzig: Deutscher Verlag (1924). (62 S.) 8° ^Friedrich der
Große. Bd 3 ^Geschichten aus der Geschichte. 34.
Jn novellistischer Form schildert B. frisch u. lebendig den

Prozeß des Müllers Arnold; auch seine Darstellung läßt er
kennen, wie die Affäre des Müllers Arnold, trotz der von ihm
geübten Kabinettsjustiz, ein Ruhmesblatt in der Geschichte des
großen Preußenkönigs ist.
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Hedemann, Justus Wilhelm: Zehn Jahre. Jn: Mitteilungen
d. Jenaer Jnstituts f. Wirtschaftsrecht. Nr 8, Nov. 1924.
H. gibt einen interessanten Überblick über die Rechtsent

wicklung der letzten zehn Jahre, die durch Krieg, Zwangs
wirtschaft, Revolution, Sozialisierung, Rätesystem, Diktatur,
Ermächtigungsgesetz, Währungsverfall, OIsusuIa rebus sie
stantibus u. Aufwertung gekennzeichnet wird; er zeigt, wie
jeder dieser „Begrisfe" stark ins Wirtschaftliche hineinragt.

Schwalb: Der gegenwärtige Stand der Rechtsentwicklung in
Elsaß-Lothringen. In: Iur. Woch. Ig. S3. 1924, H. 9/10.
S. 62S—30.
Die frühere deutsche Reichs- u. Landesgesetzgebung ist aus

allen Gebieten des Rechts durch Einführung franzöf. Gesetze
abgeändert. Das elsaß-lothringische Recht zerfällt in zwei
Hauptmassen: das gesamtfranzöf. Recht („6roit mötropoUtsin")
u. das elsaß-lothring. Provinzialrecht („6roit loesl").

4. Bürgerliches Recht

s) Kommentare, Textausgaben, Gesamtdarstellungen

und allgemeine Abhandlungen

Plancks Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch nebst
Einführungsgesetz. Bisher hrsg. von E. Strohal. Bearb.
von F. Andrö ju. a.Z. 4. Aufl. Bd 4. Familienrecht, Lfg 1:
88 1297—1436. Berlin: de Gruyter 1924. (33« S.) gr. 8°
OossoK, Xonra6, u. UeinrieK Klitteis: I^eKrbuöK <ies dürrer-
ücken Keekts. L6 2, ^bt. 1. Ssokeureekt. Keekt 6. Wert-
papiere. 7.u.8.,neubeard.>ukl. ^ena:?iseker1924. <518 8.> 4'
Schmidt, Arthur Benno: Sammlung von Reichsgesetzen und
Verordnungen privatrechtlichen Jnhalts. Textausg. mit
kurzen Anm. 4., neubearb. u. stark verm. Aufl. München:
Beck 1925. <XXIV, 337 lvielm.: 537Z S.> kl. 8° Deutsche
Reichsgesetze. Textausg. mit Sachreg.
Die handl. Ausg. enthält in zeitl. Reihenfolge eine Zu

sammenstellung der neben dem BGB. geltenden Gesetze u.
Verordnungen privatrechtl. Jnhalts. Zur Orientierung is

t eine
system. Übersicht vorangestellt.

Locher, Eugen: Absindungsbelastete Eingrisfsrechte im BGB,
und HGB. Jn: Archiv f. d. ziv. Praxis. N. F. Bd 3, H. 1.

1924. S. 1—42.
Nach einer allgemeinen Betrachtung über die Rechtsfolgen

des Eingrisfs werden die Einzelfälle näher erörtert. Der Verf.
unterscheidet folgende Gruppen der abfindungsbelasteten Ein
grisfsrechte: Eingrisfe in Eigentum u. Besitz < Überbau, Notweg
ufw.>, in die Freiheit <Konkurrenzverbot>, absindungsbelastete
Bernichtungsrechte <Anfechtungs-, Rücktritts-, Widerrufs-,
Kündigungsrechte>, u. diejenigen Eingrisfsrechte, deren Aus
übung den Berechtigten zum Ersatz der dem Gegner aus der
Besriedigung des Anspruchs erwachsenen Kosten verpflichtet
<z. B. §§ 369, 811 BGB.).
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Grau, Walter: Rechtsprechung u. Gesetzgebung zur An
passung des Privatrechts an die veränderten Verhältnisse.
In: Archiv sür die civilistische Prazis. Neue Folge. Bö 2,
1924. H. 3. S. 318—3ö3.

b) Allgemeiner Teil
ö euren 6: (Zidt es im gelten6en KeeKt noeK milcke
8tiktungen? In: ^roniv 6. SUentl. KeeKts. ». ?. Sck 6,
II. 3, 1924. L. 265—310.
Ausgehend von dem Körperschaftssteuergesetz, in dem von

„Personenvereinigungen u. Zweckvermögen, welche ausschließ

lich gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dienen", die Rede
ist, untersucht der Versasser sehr eingehend unter Heranziehung
verwandter Begrisse, den Begriss der „milden Stistung". Er
kommt zu dem Ergebnis, daß im Sinne des s 82 Abs. 1 BGB.
diesem Begriss alle diejenigen stistungsmüßigen Erscheinungen
zuzurechnen sind, „welche dem Beweggrunde eines gewissen
menschlichen Edelmuts, dem „Gemeinwohle" zu dienen streben."

Rostos ky, Friedrich: Der Sachinbegriss im ein- u. mehr
sachen Zubehörverhältnis. Ein Beitrag zur Auswertung des
Zubehörbegrisss. In: Ihertngs Iahrbücher sür die Dogma
tik d. bürgerl. Rechts. Folge 2, Bd 38, H. 1/3, 1924.
S. 75—158.
Der Vers. erörtert die Fragen, wie sich ein Sachinbegriss

als Zubehör verhält und wie, wenn ein mehrsaches Zubehör-
verhültnis rechtlich vorstellbar ist, sich darin ein Sachinbegriss
als Gemeinzubehör oder als Hauptsache zu einem Gemein-
zubehör verhält (Beispiel: Inventar mehrerer zu einem Land
gut gehörenden Grundstücke).
L s 6 e r , IIsns: I^eiennsin un<I I^eieKensseKs — iKrs ReeKts»
stellung. In: SenveK. ^uristen-Ttg. ^g. 20, II. 24, 1924.
8. 365—371.

Der Vers. versteht unter Leichnam den entseelten menschl.
Körper, so lange er noch nicht ausgelöst ist, also auch den schon
begrabenen Leichnam. Es werden zunächst die sich >"e>aus
ergebenden rechtl. Folgen erörtert. Vers. is

t

serner der Ansicht,
daß der Leichnam nicht als Sache angesehen werden kann. Es

is
t

daher kein Besitz u. Eigentum an ihm möglich, auch kann er
nicht verkaust oder gestohlen werden. Im Gegensatz zum
Leichnam is

t

die Leichenasche Sache.
Osrtmsnn, ?sul: Oie KeeKtsde6ingung (oon<Iieio iuris).
IIntersueKungsn 2uin LürZsrl. Keont u. ?nr lisonts-
leKre. I^eip2i8: ^. veickert 1924. (249 8.) 8°
Der bekannte Rechtsgelehrte erörtert aussührlich in streng

wissenschastlicher Form das Wesen der Rechtsbedingung, unter
der er eine nachholbare, aber beim Geschästsschluß selbst noch
ausstehende Wirksamkeitsvoraussetzung versteht, serner die
rechtl. Bedeutung des von Rechts wegen bedingten Geschästs
(Tatbestandsbedeutung, Parteigebundenheit, Wirksamkeit von
Zwischenversügungen usw.) u. die Einzelsälle (Mangel der
Substrate sür das zu begründende Recht, mangelnde Einigung
der Geschästsparteien, sonstige Fälle).
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AusainmensisIIu 6er Vei'jäKrungskristen 6es dürgerl.
Keoktes im ^uslancks. In: Äitteilgsn. 6. Inckustrie- u.
UanckelsKsmmer in Lerlin. 22, 1924, 11. 8. 493—3.50
Durch Anfrage bei den dtsch. Auslandsvertretungen hat die
Jnd.- u. Handelskammer die bürgerlich-rechtl. Verjährungs
fristen in d. einzelnen Ländern festgestellt. Dankenswerterweise
veröffentlicht sie die umfassende Zufammenstellung dieser Be
stimmungen.

c) Schuldverhältnisse

a) Allgemeines
— Aufwertung und dritte Steuernot-
verordnung

Fricke, Jngo: Die rechtliche Natur des Notgeldes. Jn: Zeit'
schrist für das ges. Handelsrecht u. Konkursrecht. Bd 87,
1924, H. 4. S. 399—488.
Oertinsnn, ?sul: VerscnuIckunMkökigKeit. In: I«ip«ger
2eitsenrikt kür 0eutsed.es «eent. ^g. 18, Klsi 1924, «r 10.
8p. 242—2S0.
Der Verfasser kritisiert die Fahrlässigkeitslehre, die Fr.

Leonhard und ihm im wesentlichen folgend Sieber für daS
bürgerliche Recht aufgestellt haben. (S. Abdr. aus Festgabe
für Enneccerus, 1913 u. Neuauflage von Plancks Kommentar
zu 8 27« Zisf. 2b, 3,bb). Diese unterscheiden zwischen Sorg
falt, die rein abstrakt aufzufassen ist, und Verschuldungsfähig-
keit, die unter Berücksichtigung d. individuellen Besonderheiten
d. Schuldners festzuftellen ist. Der Verfasser verwirft diese
Auffassung, da sie mit den Bestimmungen des BGB, das nur
für gewisse Personen (8 828 fg.) einen individualisierenden
Maßstab anlegt, in Widerspruch steht. Er hält an der herr
schenden objektivistischen Lehre fest, die sich unter Berück
sichtigung der Verkehranschauung mit einer Gruppenbildung
begnügt.

Schumann, Hans: Die Forderungsabtretung im deutschen,
franzöfischen und englischen Recht <Entwicklung und heutige
Gestaltung>. Marburg: Elwert 1924. (185 S.) 8° --Arbeiten
zum Handels-, Gewerbe» u. Landwirtschastsrecht. Nr 37.
Das Zessionsrecht is

t in den drei Ländern im ganzen ein
heitlich nach dem Grundsatz der Verkehrsfreiheit und einge
schränkt durch den sozialen Gedanken des Schuldnerschutzes ge
regelt. Das deutsche Recht is

t am schärfsten gegliedert; es
enthält aber ebenso wie das französische Recht dem englischen
Recht gegenüber Bestimmungen, die teilweise dem Rechts
gefühl der Allgemeinheit fremd bleiben.

>VsKIs, XsrI: vss Vaiorisstionsprodlem in 6er (ZeseK-
gebung u. ReeKtspreeKung Mtteleuropss. >Vien: KiKola»
Verlag 1924. (284 8.) 8

^

Der Verf. gibt in dieser umfassenden Arbeit unter ein
gehender Berücksichtigung der Prazis u. des Schristtums einen
Ueberblick über die Entwicklung d

. Geldentwertungsfrage in
den mitteleuropäischen Staaten (Oesterreich, Deutschland,
Schweiz, Tschechoslowakei, Polen u. Neuitalien). „Ein wesent
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licher Mangel d. bisherigen Behandlung d. Geldentwertungs-
agen is

t die Beschränkung auf das eigene enge Territorium,
ur ausnahmsweise wird — u. dann ohne jeden Zufammen
hang mit d

.

ausländischen Rechtsentwicklung — ein ver
einzeltes Urteil herausgerissen, das oft in seinem Heimatstaate
ganz vereinzelt steht. Die vorlieg. Arbeit will diese Lücke
schließen."

— Inhalt: Steuerprobleme. Bilanzfragen. Geld
entwertung u. Preistreibereirecht. Geldentw. u. bürgerl. Recht.
LsuKoker, Oer 59. sokveiaeriseke ^uristentsg >n ?rei-
bürg <29. unck 30. 8ept. 1924>. In: 8eKwei2eriseKe ^uristsn-
2t«. 1«. 21, U. 9

, Nov. 1924. 8. 117—123.
Gegenstand der wissenschaftlichen Beratungen bildete das,

Thema „Die Einwirkung der Währung auf die privatrechtlichen
Verhältnisse", worüber der deutsche Referent, Rechtsanwalt
Hans Müller in Zürich, u. der französische Referent, Bankdirek
tor Edmund Barth in Zürich, berichteten. Nach Ansicht von
Müller können die Folgen der Währungsverschlechterung am
besten durch Anwendung der Grundsätze über die ungerecht
fertigte Bereicherung, nach Ansicht von Barth nur durch Ge
setzesänderung, d

.

h
.

durch Verzicht auf den Zwangskurs des
Papiergeldes vermieden werden.
Oertinann, ?aul: Oie ^utvertungskrags bei (Zslckkorcke-
rungen, LvpotKeKen nnck ^,v.1eiken. Lerlin : LaeK 1924.
(77 8.) 8°
In dieser Schrift sagt sich der Verfasser von seiner früheren

Auffassung über den Einfluß der Geldentwertung los und tritt
mit gewichtigen Gründen für den Aufwertungsgedanken ein.
(?r«ürnann, Hermann, Limonson, Ulbert, Keiler»
^lois: Iin Lsmpk iür eins gersskte Entwertung. 3tutt-
gar,:N>ilK 1924. (100 8.) gr. 8°
Inhalt: Großmann: 1

.

Wirtschaftliche Gründe für eine ge
rechte Aufwertung; 2

.

Vorschläge für eine gerechte Aufwertung.
Simonson : Die Aufwertungsfrage vom rechtlichen Gesichtspunkte
aus. Zeiler: 1

. Die Rechtslage vor dem Eingreifen der 3. Steuer
notverordnung; 2

. Rechtsungültigkeit der Aufwertungsbestim
mungen der 3

. Steuernotverordnung.

Zieiler, ^lois u. Lrnst Soo.tsg: Srennen6s ?rsgen 6er
^ukvertung. AseK ?sllen aus 6em l^eben. Klsnnneim:
SensKeiiner 1924 (X, 140 8.) gr. 8°
Die beiden bekannten Vorkämpfer für die Aufwertung be-

handeln in Einzelaufsätzen gemeinverständlich die verschiedenen
Anwendungsfälle des Aufwertungsgedankens. Die Verfasser
stehen auf dem Standpunkt, daß die 3

- Steuer-Not-VO. rechts
ungültig sei und daß sie wohl nicht lange in Kraft bleiben
werde; trotzdem is

t

sie im Text und in den Anmerkungen be
rücksichtigt. Ein Stichwortregister erleichtert den Gebrauch der
Schrist, die über diese weiteste Kreise beschäftigenden Fragen

Klarheit gibt.
langen, ^rnolck : Entwertung un6 Entwertung. Vortrag.
(Zreitswslo': Samberg 1924. (48 8.) 8°

In diesem auf dem Greisswalder Universitätstage in Stolp
gehaltenen Vortrag gibt L. einen Uberblick über die Entwicklung
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des Aufwertungsproblems und über die Bestimmungen der
S. Steuernot-VO., wobei er kritisch zu den einzelnen Fragen
Stellung nimmt.
Stampe, Ernst: Das Aufwertungsurteil des Reichsgerichts
vom 23. 11. 1923 und mein eigner Kampf für das Recht der
Darlehnsgläubiger. (Mit e. vollst. Abdr. d. Reichsgerichts
urteils.) Greifswald: Abel 1924. (71 S.) 8°
Die Schrift enthält eine Sammlung von Aufsätzen, die der

Verfasser seit 1921 als tatkräftiger Wortführer des Aufwertungs-
gedankens geschrieben hat. Im letzten Aufsatz wird zu dem
Aufwertungsurteil des Reichsgerichts vom 28. 11. 1923 Stellung
genommen; entgegen der Auffassung des höchsten Gerichtshofs
nimmt der Verfasser an, daß die Berücksichtigung der Geld
entwertung mit Hilfe des § 242 Abwertung des Darlehnsschuld-
ners, nicht aber Aufwertung zugunsten des Darlehnsgläubigers
veranlassen kann.

I^iekmauu, Rodert: Liu »euer VorseKlsg sur Putver-
tungstrsge. OeutseKs WirtseKskts.Atg. ^g. 21, 1924. «r 21.
8. 341—3.
Keine Regelung der Aufwertungsfrage is

t

gerecht, die nur
die Leistungsfähigkeit d

. Schuldner, nicht aber die Bedürftig-
keit d

. Gläubiger berücksichtigt. Sämtliche langfristige Forde
rungen (auch Kriegsanleihen, Sparkassenguthaben u. dergl),
die am 1

.

1
.

1919 bestanden, werden zufammengelegt u. zwar
in der Weise, daß die Inhaber größerer Forderungen nur mit
Quoten berücksichtigt werden. Ferner is

t das jetzige Vermögen

d
. Gläubigers zu berücksichtigen, dergestalt, daß Leute mit

größerem Vermögen sich noch weitere Abzüge gefallen lassen
müssen.
I^eidroeK, Otto: Tur ^ukwertungsirsge. In: OeutseKs
>VirtseKakts^eituug. ^g. XXI, ^ug. 1924, Ar 33. S. S77
Kis S79.
Kl ü 1 1 e r , Usus: Oie LinvirKung 6. >VSKrrmg suk ckie privat-
reeKtlloken VerKäItuisse. In: AeitseKrikt k. 8eKvei2. liscnt.
Lck SS, H. ?. S6 43 (1924), U. 3. 8

. 9Sa— 174s.

In seiner sehr ausführlichen Abhandlung erörtert d. Verf.
den Einfluß d

. Währung auf d
.

Privatrecht ; die Aufwertungs-
frage is

t

besonders eingehend behandelt. Inhalt: Begrisf u.
Veränderungen d

. Währung. Einwirkung blo«er Wertmesser
schwankungen. Einwirkung von Aenderungen der Wertkörver-
eigenschaft d

. Geldes auf die privatrechtlichen Verhältnisse.
Aufwertung durch Gesetz. Rechtsgeschäftl. Vorkehren gegen
Geldwertschwankungen. Das Zufammentreffen d

. Währungen
verschiedener Länder bei einem Rechtsgeschäft.
VVevgsn6, ^«Ksnues: (Zelckentvertung u. llekergeseKskte.
KlsnuKeim: SensKeiraer 1924. (96 S.) 8° — WirtseKskts-
reoKtlieK« ^dksn6Irmgen. ^dK. 1.

Herausgeber dieser Schristenreihe is
t Karl Geiler (Mann

heim-Heidelberg). Die Abhandlungen sollen in wissenschaftlich
kritischer Behandlung wichtige wirtschaftsrechtliche Fragen be
handeln, Beiträge zur wirtschaftsrechtl. Begrisfsbildung u.

Methodik liefern u. schließlich auch Fragen aus d
. Berührungs-

gebieten der Rechtswissenschaft mit der Volkswirtschaftslehre,
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der Soziologie u. der Betriebswirtschaftslehre bearbeiten. —

In der ersten Abhandl. stellt d. Verf., anknüpfend an die Er
gebnisse der höchstrichterlichen Rechtsprechung, einheitliche Re
geln für die Einwirkung der Geldentwertung auf Lieferungs
verträge auf.
Mügel, Oscar: Geldentwertung und Hypotheken. Vortrag,
geh. in d. Iurist. Gesellschaft in Berlin am 12. Ian. 1924. Ber
lin: Bahlen 1924. (30 S.) 8°
Da das Reichsgericht die Frage der Aufwertung der dinglichen

Last dahingestellt hat, übernimmt es der Verfasser, die dingliche
Seite der Aufwertungsfrage zu erörtern. Nach geltendem Recht
sind auf Grund der Vorschriften des § 242 BGB. behufs Herbei-
führung eines billigen Ausgleichs zwischen den Interessen der
Beteiligten sämtliche Hypotheken u. Grundschulden an ihrer
Rangstelle in der Weise aufzuwerten, daß die eingetragenen Pa
piermarkbeträge in demselben Verhältnis erhöht werden, in wel
chem der Papiermarkwert des Grundstücks zur Zeit der Eintra
gung zu dem jetzigen Wert in Papiermark steht.
Heck, Philipp: Das Urteil des Reichsgerichts vom 28. Novem
ber 1923 über die Auswertung von Hypotheken und die
Grenzen der Rtchtermacht. In: Archiv f. d. civilistische
Praxis. N. F. Bd 2, H. 2, 1924. S. 203f.
Der Verfasser steht auf dem Standpunkt, „daß eine, aller

dings begrenzte Aufwertung ein Gebot der Ethik und eine
dringende Forderung des Rechtsgefühls fei, daß aber die Be
friedigung nur durch die Gesetzgebung erfolgen könne und nicht
durch die Rechtssprechung". Da das geltende Recht nach Ansicht
des Verfassers den Anspruch auf Aufwertung nicht gewährt, so
wendet er sich gegen das Aufwertungsurteil des Reichsgerichts.
Köhler, Rudi: Geldentwertung und Erbenausgleichung. Ein
Beitrag zu dem Problem „Mark gleich Mark" vom Stand
punkt der Gesetzgebung. In: Archiv für civilistische Prazis.
N. F. Bd 2. H. 1. S. 79—11«.
Der Verfasser tritt für die Notwendigkeit der Berücksichti

gung der Geldentwertung zur Herstellung der Erbengleichheit
ein und untersucht, wie die Berücksichtigung der Geldentwertung
an das bestehende Gesetz angeknüpft werden kann und ob ihr
nicht das Interesse der Rechtssicherheit entgegensteht.

^brakam, Hans ?rit2: Irrwegs 6er ^ukvertungsIsKre. Hin
Leitrag 2ur ?rsg« 6. ^uswertung ökkentl. ^nleiken. In: Oss
Reent. Ig. 28. 1924. Nr 19. 8p, 417—424.
A. warnt eindringlich davor, unter d. Einfluß politischer Strö

mungen über die Fälle hinaus, wo die Z.StNVO. positives Ge
setzesrecht geschaffen hat oder wo besondere Umstände d. Einzel
falles d. Aufwertung nach Treu u. Glauben fordern, eine Auf
wertung anzuordnen. Kein begründeter Anlaß, insbes. keine sitt
liche Pflicht liegt vor, die öffentl. Anleihen aufzuwerten, nur die
log. soziale Aufwertung u. die Schadloshaltung in den Fallen
der gesetzl. Vermögensanlagepflicht kommt in Frage. Sollten
die öffentl. Körperschaften zu Vermögen kommen, so sind diese
Mittel zum Wiederaufbau u. zur Entschädigung der Kriegs
opfer zu verwenden.
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Beushausen, Wilhelm: Das Auswertungsversahren etn-
schlieszlich Kostenwesen. In: Zeitschrist des Deutschen Notar-
vereins, Ig. 24. Sept. 1924, Nr 9. S. 286—294.
Zeiler, Alois: Die Zeilerschen Umwertungszahlen. Zu
einer Ausgleichung zwischen Gläubigern u. Schuldnern nach
Treu u. Glauben s. Durchschnittsverhältnisse bearb. Stutt
gart: Muth 1924. (32 S.) 8°
Z., einer d. Vorkämpser sür eine gerechte Auswertung,

nimmt in d. Schrist seine srüheren Versuche, Umwertungs
zahlenreihen zu schassen, wieder aus. Durch sie will der Vers.
der weitverbreiteten, ost höchst ungerecht wirkenden Umrechnung
nach d. Dollarmasze entgegenwirken. Z. gewinnt d. Um
wertungszahlen aus d. Reichsteuerungszahlen, die zur Er
zielung eines billigen Ausgleichs zw. Gläubiger u. Schuldner
um einen angemessenen Betrag gesenkt sind.
Teiler, ^lois: Vergleionungs l'sdelle kür ckie Umvertung.
I^eip-ig: ScKIenKer 1924. (16 S.) 8°
Die übersichtliche Zahlentasel zeigt, wieviel ein in den

Jahren 1914 —24 entstandener Anspruch in Goldmark beträgt,
wenn er nach den Reichsteuerungszahlen, den Zeilerschen Um
wertungszahlen, dem Dollarkurs oder der 3. SteuernotVO.
umgewertet ist. Die Zahlenreihen sollen d. Rechtsanwalt u.
Richter den Uberblick u. die Wahl des anzuwendenden Maß
stabes erleichtern.
2eiler, ^lois: UaüstSke 6er Ilmvertung. Line vergleicKencks
Oarstellung. U. 2 Xurventakeln u. 1 LereeKnungstad. I^eip-
2ig: Verlsgck. U^votKsKengIäud. u. Spsrer-LeKut^verdanckes
1924. <19 8.) 8°
Gegenüberstellung der Umwertungsmaße nach dem Dollar

kurs, nach den Zeilerschen „Geldwertzahlen", nach den Zeiler
schen „Umwertungszahlen" nach dem Entwurs d. jurist. Arbeits
gemeinschast <Mügel) u. nach der 3. StNVO.
B r e d t : Hypotheken-Auswertung. In: Deutschlands Erneue
rung. Ig. 8, Sept. 1924, H. 3. S. 519—524.
D. Vers. bezeichnet die Frage der Hyvotheken-Auswertung

als die Frage der ganzen Rechts- u. Wirtschastsordnung, von
der auch die übrigen Auswertungen abhängen. Er hält die
Lösung der 3. Steuernotverordnung, in welcher der Gedanke
des Kommunismus zum Ausdruck komme, sür die Beteiligten
sür undurchsührbar. >

Schlegelberger, Franz: Die Auswertung von Hypotheken
und Geldsorderungen nach d. Vorschristen d. 3. Steuer
notverordnung vom 14. Febr. 1924. Erl. 2. Abdr. mit d. Durch
sührungsbestimmungen. Berlin: Vahlen 1924. <177 S.> kl. 8°
Vom Versasser, der mit den gesetzgeberischen Vorarbeiten der

Auswertungsverordnung vertraut ist, sind die die Auswertung
betressenden Paragraphen der 3. Steuernotverordnung ein
gehend erläutert. Ein Überblick über den Gang der gesetzgebe
rischen Arbeiten an der Auswertungssrage is

t in einer Einleitung
gegeben; im Anhang is

t das Gesetz über die anderweitige Fest
setzung von Geldbezügen aus Altenteilsverträgen v. 18. Aug. 23
und das Auswertungsurteil des RG. v. 28. Nov. 23 abgedruckt.
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Schlegelberger, Franz: Die Aufwertung der Pfandbriese.
3. Durchführungsverordnung zur 3. Steuernotverordnung
vom 15. Aug. 1924. Erläut. Berlin: Bahlen 1924. (84 S.) kl. L°

Schlegelberger, Franz: Die Aufwertung der Ansprüche aus
Lebensversicherungsverträgen. 4. Durchführungsverordng.zur
3. Steuernotverordnung vom 28. Aug. 1924. Erläut. Berlin:
Bahlen 1924. (64 S.) kl. 8°
Die wichtigen Durchführungsbestimmungen zur 3. StNVO.

die Aufwertung der Pfandbriefe u. der Ansprüche aus Lebens-
versicherungsverträgen betr. sind eingehend erörtert. Die beiden
Ausgaben sind als Referentenkommentare anzufprechen.

Kommentar zur dritten Steuernotverordnung vom 14. Fe-
bruar 1924. (In 3 Heften.) H. 1. 2. Berlin: O. Liebmann
1924. gr. 8° — Die dt. Finanz- u. Steuergefetze in Einzel-
kommentaren. Bd 7.
1. Aufwertung und öffentl. Anleihen <Art. 1 u. 2>. Von
Oskar Mügel. <110S.> — 2. Finanzausgleich u. Geldentwer
tungsausgleich zugunsten der Länder, insbesondere Mietzins-
steuer <Artikel 5 und 3L d. Verordnung>. Zugl. Nachtr. zum
Kommentar zum Gesetz über d. Finanzausgleich. Von Wilhelm
Markull. <88 S.)
Im 1. Hefte dieses bisher umfangreichsten Kommentars zur

3. St.-N.-V. sucht Mügel, einer der unermüdlichsten Vorkämpfer
des Aufwertungsgedankens, die zahlreichen Zweisel und Un
stimmigkeiten der die Aufwertung betreffenden Bestimmungen

dieser wichtigen Verordnung im Wege der Auslegung zu be
seitigen. Beigefügte Tabellen ermöglichen die Umrechnung von
Paptermark in Goldmark. Das 2. Heft, das den vollständigen
Wortlaut der VO. enthält, behandelt die Aenderungen des
Finanzausgleichgesetzes, den Geldentwertungsausgleich zu
gunsten der Länder, vor allem die Mietszinssteuer. Im 3. Heft
wird E. Pape die mit der Aufwertung verknüpften Steuer-
beftimmungen erläutern. Die Hefte sind einzeln käuflich.

Die dritte Steuernotverordnung v. 14. Febr. 1924
mit besonders ausführlicher Berücksichtigung der Vorschristen
über die Aufwertung u. die öffentlichen Anleihen. Erl. von
Richard Michaelis. Berlin: de Gruyter 1924. (VIII,
388 S.) kl. 8° — Guttentag'sche Samml. 1S7.
Die Arbeit soll dazu beitragen, „für die bevorstehenden

Parlament, u. außerparlament. Kämpfe um die Verordnung

Klarheit darüber zu schaffen, ob u. durch welche Abänderungen
sie etwa derart gestaltet werden kann, daß sie ohne Schädigung
der richtig verstandenen Staatsinteressen ... für das deutsche
Volk auf die Dauer ertragbar ist". Den eingehenden Erläu
terungen is

t ein umfangreicher Ueberblick über die Entwicklung
der Aufwertungsfrage vorangestellt. Im Anhang ist eine

Reihe Urteile u. Materialien abgedruckt.

Warneyer sOttoZ u. K o p p e sFritzl : Die Aufwertung auf
Grund der dritten Steuernotverordnung vom 14. Febr. 1924.
Einführung und Kommentar unter eingehender Erörterung
aller, und zwar auch der nicht unter d

. Verordnung fallenden
Aufwertungsfragen. Berlin: Spaeth u. Linde 1924. (212 S.) 8

°
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Die Verfasser haben die Aufwertungsfrage umfassend be-

handelt und sich nicht auf die Punkte beschränkt, die in der
dritten Steuernotverordnung geregelt sind. Zunächst is

t ein
systematischer Ueberblick über die Materie gegeben. Sodann is

t

der Text der Verordnung abgedruckt, dem sich Erläuterungen
zur Aufwertungsfrage auch über die in der Verordnung nicht
geregelten Aufwertungsgebiete anschließen. Es folgen die
Durchführungsbestimmungen und schließlich die Goldumrech-
nungstabellen der Iahre 1918—24.
Wagemann sGuftavI.: Aufwertung und Aufwertungsaus-
gleich nach d

. dritten Steuernotverordnung v. 14. Febr. 1924.
Gesetzestext m. Anm. u. zwei Tabellen z. prakt. Berechnung

d
. Aufwertung b
.

Hypotheken u. sonstigen Anlagewertcn.
Berlin: Heymann 1924. (S4 S.) 8

>
>

Dem Text sind erläuternde Anmerkungen und praktische
Beispiele für die wichtigsten Fälle der Aufwertung von Hypo
theken und Obligationen beigefügt. Aus einer Tabelle is

t

zu
ersehen, ob und in welcher Höhe eine Aufwertung — auch in
den nicht in der 3

. Steuernotverordnung geregelten Fällen —
gefordert werden kann. Im letzten Abschnitt ist ein Ueberblick
über die bisherige Entwicklung der Aufwertungsfrage gegeben,
wobei auch die umstrittene Frage der RcchtsgUltigkeit der

3
. Steuernotverordnung berührt wird.

Boldt, Walter: Hypothekenaufwertung, Mietssteuern, Be-
fteuerung d

. Geldentwertungsgewinne nach d
. Steuernot-

verordnung, m. Text u. Abänderungsvorschlägen. Götingen:
W. H. Lange 1924. (62 S.) 8°
Nach Ansicht des Verfassers verstößt die 3

.

Steuernotverord-
nung vom 14. 2. 1924 nicht gegen 8 1S3 der Reichsverfassung.
Die gegen sie gerichteten Angrisfe sind ungerechtfertigt. Kür
den Fall, daß die 3

. Steuernotverordnung in der bisherigen
Form nicht bestehen bleibt, werden Abänderungsvorschläge
gemacht.

W o l f f o h n , Iohn: Die Aufwertung der Hypotheken und Wert.
Papiere nach der dritten Steuernotverordnung. Berlin: Hey-
mann 1924. (VI, 4S S.) 8°
Der Verfasser hat in wissenschaftlicher Behandlung, dabei

aber in gemeinverständlicher Fassung unter besonderer Berück-
sichtigung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte die Entwicklung
und den gegenwärtigen Stand der Aufwertungsfrage dargestellt.
Im Anhang sind die die Aufwertung betreffenden Paragraphen
der 3

. Steuernot-VO. abgedruckt.
?rsnok, Leorg: Iiie LntreeKtung uu<! LeKsckigmig 6er
IIz?potKeKsn- u. LpsrKssssngIäublger u. InKsder kestver2.
^nlsgsn 6ureK 6. 3. 8teuernotverorcknung 1. 1

.

ReeKts»

grun6Isge? Xöln a. «K.: Verlsgs-^esellseK. „vss Sued."
1924. (29 8.). 8°
Der Verfasser, der Vorsitzender des Verbandes der Hypo-

thekengläubiger Deutschlands ist, führt aus, daß die 3
. Steuer-

Notverordnung in ihren grundlegenden Bestimmungen gegen
den Artikel 1S3 der Reichsverfassung verstößt. Daneben gibt
er einen kurzen Ueberblick über die wichtigsten Aufwertungs-
bestimmungen der Verordnung. Ein 2. Teil soll die Wirtschaft
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lichen und die moralischen Gründe bringen, die gegen die
3. Steuernotverordnung sprechen.

/Z
)

Einzelne Schuldverhältnisse

Kisbov, QUntKer: Oer Xsuk suk UmwuseK. Wt e. (Zs-
leitvort von sLsnsZ ReäeKel. Serlin: Lbering 1924. (Vlll,
83 8.) — «eoKtswiss. Stuckien. «. 21.
Der Verfasser unterzieht sämtliche die rechtliche Kon

struktion betreffenden Theorien einer eingehenden Kritik u.
kommt zu dem Ergebnis, daß der Kauf auf Umtaufch ein Kauf
mit tsoultss slwrustivs des Käufers als Gläubigers ist. Der
Verf. behandelt auch eine Reihe Einzelfragen (Eigentums-
Ubergang, Gefahrtragung, Mängelhaftung, Umtaufchfrist ufw.).
öiersr, LeinrieK: vss ^IleinverKsuks», <!s8 ^Ileiuver-
tretungsr«oKt. RseKts» u. stsatsviss. viss. AürieK. V^ien:
Xuramsver 1S22. (III, 78 8.) gr. 8°
Das Alleinverkaufsrecht is

t

nach Ansicht des Verfassers der
Reflex einer gewöhnlich beim Sukzessivlieferungsvertrag über-
nommenen wesentlichen Verbindlichkeit des Verkäufers, durch
welche sich dieser dem Käufer gegenüber entgeltlich verpflichtet,
den Verkauf gleicher Ware in dem, dem Berechtigten reser
vierten Gebiete zu unterlassen. Bei dem Alleinvertretungsrecht
stellt das Grundgeschäft einen Vertrctungsvertrag dar. Der
Verfasser bespricht die Abgrenzung von ähnlichen Verträgen, den
Unterschied zwischen beiden Rechten, die Leistung, die Zuwider
handlung, die Sicherung und Bedeutung der Rechte und die
Mißstände.
Buch wald, Martin: Das Miel- u. Wohnungsnotrecht im
Reich u. Sachsen. Zufammenhängend bargest., nebst d

.

Texten

d
.

einschläg. reichs- u. landesrechtl. Vorschriften sowie einer
Anzahl Muster. Nach d

. Stande v. 15. Aug. 1924. Borna-
Leipzig: Noske 1924. <VIII, 238 S.> 8°
Systemat. Darstellung des gesamten Rechtsstoffs. Da die

mietsrechtlichen Vorschriften des Reichsrechts meist nur Rahmen
gesetze darstellen, sind auch landesrechtl. Ausführungsbestim
mungen, u. zwar die sächsischen, berücksichtigt. Der Verf. nimmt
an, „daß das Buch gleichwohl auch für andere Länder brauch
bar ist, zumal die Ausführungsvorschr. der einzelnen Länder
teilweise übereinstimmen". Das Buch is

t für Gerichte u. Ver
waltungsbehörden, aber gleichzeitig auch für den Gebrauch des
Laien bestimmt.
Kiefersauer, Fritz: Grundstücksmiete. München: J. Schweitzer
Verl. 1924 — Schweitzers Handausgaben mit Erläute
rungen. — 1

.

Mieterschutz u. Wohnungsmangel. 2
.

Aufl.
von Kiefersauer-Scherer, Mieterschutz und Wohnungs
mangel, neubearb. <VIII, 258 S.> 2

. Mietzinsbildung u.

Mietzinssteuer. Erl. <300 S.>
Die zweite Auflage is

t völlig neubearbeitet. Jm ersten Teil
werden die Mieterschutz- und Wohnungsmangelgesetze nebst den
bayerischen Ausführungsbestimmungen erläutert. „Ziel und
Zweck des Werkes ist, zu versuchen, neben der allgemeinen Or
ganisation des Wohnungswesens in wirtschaftlicher Beziehung
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in der Form eines genossenschaftlichen Zufammenschlufses aller
Raumnutznießer <Mieter, Vermieter und Eigenhausbesitzer>
auch die dem geltenden Recht eigentümliche Organisationssorm
in rechlicher Beziehung aufzuzeigen. Diese Organisations
form . . . besteht in der Durchdringung der Privatrechtsordnung
mit öffentlichen, das Jndividualrecht einschränkenden Rechts«
vorschristen."
LoeoK, Klsx: Oie kieoktsstellung 6er ,,8eKv?ar2inister"
<s 31 Kl8entt.>. In: Hanseat. Keckts-^eitseKr. ^g. 7, 1924,
Nr 20. 8p. 761—776.
Berücksichtigt besonders das Hamburger Mietrecht u. die

Hamburger Gerichtspraxis.

Gschnitzer, Franz: Miete vom Nichtberechtigten. Jn: Archiv
für die zivilistische Praxis. N. F. Bd 3, H. 1, 1924. S. 43—84.
Es werden die Fälle der z§ 571, 1056 BGB. eingehend

untersucht u. dabei die Entwicklung des röm. Pfandrechts
(interckietum 8aIvisnum> zum Vergleich herangezogen. Verf.

is
t der Ansicht, daß Miete vom Nichtberechtigten auch vorliegt,

wenn die Nichtberechtigung nach Abschluß des Mietvertrags
eintritt. Der Mieter hat Kündigungsrecht unter gesetzlicher Frist.
Die Preußische Pachtschutzordnung vom 27. Febr. 1924
auf Grund amtl. Materials erl. in 2

.

Aufl. von Gustav
Wagemann u. Arthur Krug. Berlin: Stilke 1924. l!V.
27« S.) 8°— Stilke's Rechtsbibliothek 4

.

Mächtig, Hans: Die rechtlichen Beziehungen der Schank- und
Speisewirte zu ihren Gästen. Zugleich ein Beitrag zur Besitz
lehre. Berlin: Heymann 1924. <32 S.) 8°
Die Schrift is

t für die Vertreter des Gastwirtsgewerbes wie
für die Juristen bestimmt. Gegenstand der Arbeit is

t

die Verab
reichung von Speisen und Getränken an die Gäste. Die Haftung
des Gastwirts für eingebrachte Sachen <

s

701 fg. BGB.> wird
nicht behandelt. Jnhalt: Anwendung des HGB. auf die Wirte
u. ihr Personal. Beginn, Ende u. rechtl. Natur desGastvertrages.
Die rechtl. Stellung des Kellners. Besitzrechtliche Fragen.
Schwerin, Claudius Frh. v.: Recht der Wertpapiere <einschl.
Wechsel- u. ScheckrechtX Berlin: de Gruyter 1924. <IX.
234 S.) 8° - Grundrisse d

.

Rechtswissenschaft. 7
.

Dieser 7
. Bd der vorzüglichen, besonders für die Studieren

den geeigneten Sammlung enthält eine geschickte Darstellung
des Rechts der Wertpapiere. Der 1

. Teil stellt die allgem. Fra
gen d

. Wertpapierrechts dar, im 2
.

sind die einzelnen Wert
papiere besprochen u. der 3. Teil zeigt die Wertpapiere als
Mittel u. Gegenstand des Rechtsverkehrs.
Lsomeistsr, (Zeorg: Oas RseKt <ler V/ertpspiere im
^llgsmeinen. Xur2getsüte Oarstelliuuz. blsunksim: Sen«-
Ksimsr 1924. (93 S.) gr. 8°
Es wird das Recht der Wertpapiere mit Anführung der

verschiedenen Theorien und Rechtsansichten übersichtlich und
klar dargestellt. Inhalt: Begrisf, Einteilung, Entstehung, Recht
und Rechtsschein, Uebertragung, Zwangsvollstreckung, Einwen-
dungen, Amortisation, Legitimationspapiere, Marken. Ein
Plan über die Einteilung der Urkunden is

t angefügt.
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Klsver, 1'Ksoüor: XritiscKe 8treik2ügs in ckas (Zebiet 6er
un«rlsubten klan6lungen. In: Oss KeeKt. ^g. 28, Ar 13/14,
1824. Lp. 277—281 u. Xr 15/16. 8p. 312—316.
M., der 18 Iahre dem «. Ziv.-Senat des RG. angehört hat,

zu dessen Zuftändigkeit bisher die Rechtsstreitigkeiten aus unerl.
Handlungen gehörten, nimmt Stellung zu den zahlreichen
Streitfragen des nach Ansicht des Verf. wenig geglückten Titels
des BGB. über die unerlaubten Handlungen.

ch Sachenrecht
Hedemann, Iuftus Wilhelm: Sachenrecht des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Berlin u. Leipzig: de Gruyter 1924. (XXXll,
507 S.) 8° — Grundrisse der Rechtswissenschaft Bd 3.
Der Verfasser stellt die Rechtsinftitute nicht allein in ihrer

rechtlichen Bedeutung dar, sondern zeigt auch, welchen Wert sie
für den einzelnen und das Gesamtleben haben. Es werden
daher auch kulturelle, wirtschaftliche und statistische Fragen be
rücksichtigt. Der Grundriß enthält eine lebensvolle, sehr ge
diegene Darstellung des Sachenrechts und is

t wie die vorher
gehenden Grundrisse des Verfassers zum akademischen Ge
brauche höchst geeignet.

<?Ks»ne f, Xurt 6u): Oie MtteilnngstunKticui ckes <Zrun<i»
bueKeintrage«. In: ^rokiv k. KeeKtspklegs in 8aeKsen,
rküringen unck ^nnalt. ^g. 1, 1924, U. 1. 8. 1—12.
Nachdem vor 3 Iahren das „Sachs. Archiv für Rechtspflege"

mit den „Annalen des Sächs. Oberlandesgerichts" vereinigt ist,
soll jetzt die Zeitschrist weiter Thüringen u. Anhalt einbeziehen.
Auher Urteilen der Oberlandesgerichts Dresden u. Iena und
des Landgerichts Dessau und Entscheidungen auf dem Gebiete
des Steuer- u. Stempelrechts sollen in ihr auch Abhandlungen
veröffentlicht werden.
örsunsis, ?r.: vie reeKtlieKe 8tellung 6es selbstän6igen,
ökkentlieK angestellten, verei6eten I^snckmessers in ?reuüen.
I^ieben verSs: R Reiss 1923. (40 8.) gr. 8°
^us: ^llg. Vermessungs-AaeKrieKten. >Ig. 1923, Ar 16—20.
Die beiden ersten Teile der Abhandlung, die von der recht

lichen Stellung und den Befugnissen des Landmessers handeln,
sind aus der Preisarbeit des Bearbeiters übernommen. Beim
letzten Teil, der die Frage erörtert, ob die selbständigen, ver
eideten Landmesser ihre Arbeiten zur Berichtigung des Ka
tasters und Grundbuches mit Fug und Recht als „amtlich" be
zeichnen können, hat der Bearbeiter einzelne Stellen zwei wei
teren Preisarbeiten entnommen.

Smoschewer: Ungültigkeit der Landesgesetze betreffend den
Grundstücksberkehr. In: Beiträge zur Erläut. d. deutsch.
Rechts. Ig. 67, H. 1. S. 1S—70.
Nach Ansicht des Verfassers sind die in einer Reihe deutscher

Länder für den freien Grundstücksverkehr erlassenen Beschrän
kungen mit dem Neichsrecht unvereinbar und daher ungültig.
Er schlägt vor, auf Grund des Ermächtigungsgesetzes ein Reichs
gesetz zu erlassen, das den Landesgesetzen mit rückwirkender

Kraft Gültigkeit beilegt.
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Hossmann, Kurt: Eigentum und dingliche Rechte. Eine
theoret. u. dogmat. Studie. Göttingcn: Vandenhoeck K
Ruprecht 1924. (24 S.) 8°
Der Vers. legt den Wesensunterschted zwischen Eigentum

und dinglichen Rechten dar. Er geht aus von dem natürlichen
Gehörensverhältnis u. bezeichnet das Eigentum nicht als ding
liches Recht; es sei vielmehr die einzige unmittelbare Beziehung
zwischen Person und Sache, die dinglichen Rechte seien in ihrer
Existenz von dem Bestehen eines Eigentums abhängig. Vers.
stützt sich bei seinen Aussührungen hauptsächlich aus „Adols
Reinach, die apriorischen Grundlagen des bürgerl. Rechts,
Halle 1913".
LoKult?, Xarl: UemeinseKskt unck KliteiMntum. Lreslau:
Usreus 1924. (58 8.> 8° Stuckien 2ur Lrläuterung <ies
dui^erl. Kecnts. II. 38.
Der Vers. bekämpst die Ansicht, daß die Naturalteilung eines

gemeinschastlichen Gegenstandes dann besteht, daß unter den
Beteiligten Tauschverträge geschlossen werden. Er unterscheidet
zwischen dem Rechtsverhältnis des einzelnen Teilhabers zum
Gegenstand — Anteil am Recht u. damit Erwerb eines ent
sprechenden Anteiles am Gegenstande — u. dem Schuldver
hältnis der Teilhaber untereinander.
Schmidt, Rudols: Der negatorische Beseitigungsanspruch.
Stuttgart: F. Enke 1924. (IV, 127 S.). 8°
Der Versasser unterscheidet 3 Fälle: Dem Eigentümer

eines Grundstücks wird insolge einer Anlage aus dem Grund
stück der Besitz entzogen, dem Eigentümer einer Sache wird
insolge einer Veränderung an der Sache der Besitz nicht ent
zogen und serner die Fälle der §s 907, 909 BGB. Es werden
dann die Arten des Eingrisss, die geschützten Gegenstände, dei
Ausschluß der Rechtswidrigkeit und die Anwendbarkeit schuld-
rechtlicher Regeln aus den Beseittgungsanspruch näher be
sprochen.

Flitner: Das Vorkaussrecht an der Heimstätte im Falle
der Zwangsversteigerung? In: Beitr. zur Erläut. d. Dtsch,
Rechts. Ig. «7, N. F., Ig. 4, H. 2, 1924. S. 131—15«.
Eingehende Betrachtung des Vorkaussrechts, das dem Aus

geber der Heimstätte sür den Fall der Zwangsvollstreckung ein
geräumt ist, um den Fortbestand der Heimstätte sicherzustellen.
Dyross, Anton: Kaminkehrer-Realrechte und Kehrbezirke.
Untersuchgn. über Gesch. u. rechtl. Natur d. Kaminkehrerreal-
rechte u. rechtl. Stellg. d. Kaminkehrer in Bayern rechts d.
Rheins, sowie über d. Frage d. Zulässigkeit von Kehrbezirks-
ändergn. mit Wirkg. gegenüber d. Realrechtsbesitzern. Ein
Rechtsgutachten. München: Hueber s19241,. <131 S.> 8°

Predari: Das Ersordernis der Bestimmtheit der Geldsumme
bei der Hypothek <Grundschuld>. Jn: Beiträge zur Erläute
rung des Deutschen Rechtes. Jg. 67, N. F. Jg. 4, 1924, H.3.
S. 225-248.
Der Vers. geht von dem Grundsatz der Bestimmtheit nach

den Vorschriften des BGB. aus u. behandelt ihn unter dem Ein
sluß der neuesten Gesetzgebung und in seinem Verhältnis zur
Goldklausel.
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Das Reichsgesetz (Gesetz) über wertbeständige Hypo
theken vom 23. Juni 1923. Erl. von Melberts Düringer
u. Werner Schulze. Berlin: Spaeth Sc Linde 1924. (213
S.) kl. 8°
Das Buch enthält den Wortlaut des Gesetzes und der Durch

führungsverordnungen und bringt wertvolle Erläuterungen zu
ihnen und den die zugelassenen Wertmesser betreffenden Aus
führungsbestimmungen. In einer systematischen Einleitung
Wird ein Bild der Entwicklung der Währungsverhälinisse und
der Einführung der wertbeständigen Hypotheken gegeben.

8OkuI2s, Werner: 2ur ?rsgs 6er Stsdilisierung 6er wert-
bestän6igen U^potKeK. In: I^eip2. ^eitseKr. ^g. 18, 1924,
Nr 19. Lp. 565—577.
Verf. erörtert die für d. Anwendung der neuen HyPotheken-

art ungemein wichtige Frage, „ob u. bejahendenfalls, auf welche
Weise bei d. wertbeständ. Hypothek die Festlegung eines be
stimmten Zeitpunktes erforderlich oder wenigstens zulässig ist,
der für d. Umrechnung in Reichswährung maßgebend sein
soll". Entgegen der Auffassung von Schlegelberger is

t

anzu
nehmen, daß für die zeitliche Begrenzung der Wertbeständig keit
kein Anlaß besteht, daß sie „sogar inhaltlich unzulässig ist, so

fern der Stichtag nicht wenigstens kalendermäßig bestimmt ist".

e
) Familienrecht und Personenstand

— Jugendwohlfahrt
Heller, Julius : Oi« siÄlieK vieKtigen ReeKtsdesieKungen

6
. eKelieKen KesokleeKtsverKenrs (nsoK 6. IüntseKeickunZ««

6. ReieKsgerieKtes u. 6. Oberlau6esgerieKte). I,eip«g:
XsditWeK 1924. (47 8.) 8° — KlonograpKisn 2ur ?rau«u-
Kun6« un6 XonstitutionskorseKung 7.

H. betrachtet vom Standpunkt des Arztes die zahlreichen
höchstrichterlichen Entscheidungen über die Rechtsbeziehungen
des ehelichen Geschlechtsverkehrs; er kommt zu dem Ergebnis,
das; diese Entscheidungen nur selten die Kritik der Medizin.
Wissenschaft herausfordern. „Wer sich mit der Materie ein
gehend beschäftigt hat, .... der wird als Wissenschaftler die
Achseln zucken über das Volksvcrsammlungsgerede von der

Weltfremdheit der Iuristen."

L rem er, ?rie6rieK >ViIKeIm: lassen sieb, aus 6en bis-
Kerigen Lrgeduisseu 6er mo6ernen VererbungsleKre in 6er
?s^eKistrie neue KesieKtspunKte kür 6ie ^nven6ung 6er

ZK 1333 un6 1334 6es SSS. aukstellen? In: veutsene Aeit-
seKrikt kür 6ie gessmte gerieKtlieKe Kie6Kin. L6 3, II. 6,

1924. 8
. S13—S23.

Der Verfasser erörtert die Frage, ob die Anfechtung einer
Ehe gestattet ist, wenn der anfechtende Ehegatte sich geirrt hat
oder getäufcht ist über das Bestehen von ererbter Geisteskrank
heit des anderen Ehegatten. Der Verfasser tritt dafür ein, die
Anfechtungsmöglichkeit nach den ss 1333 u. 1334 BGB in ein
zelnen Fällen (z

. B. bei Geisteskrankheit eines Kindes u. eine»
Verwandten in der Familie eines Ehegatten) zu erleichtern.
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Kahl, Wilhelm: Ehescheidung wegen objektiver Ehezerrüt
tung. In: Beiträge zur Erlaut. d. deutsch. Rechts. Jg. 67.
H. 1. S. 1— 1S.
Der Verfasser nimmt Stellung zu der bielfach erhobenen

Forderung auf Erweiterung des Scheidungsgrundes des Z 1S68
durch den Scheidungsgrund der objektiven Zerrüttung des ehe
lichen Verhältnisses ohne Verschulden eines Ehegatten. Er for
dert: einerseits Beibehaltung des Schuldprinzips als Regelnorm
auch für den Scheidungsgrund der Ehezerrüttung, bei Zulassung
der objektiven Ehezerrüttung andererseits unbeschränkte richter
liche Prüfung ihrer vorgebrachten Gründe und außerdem Auf
stellung eines äußeren gesetzlichen Merkmals der behaupteten
Ehezerrüttung.

Iiestrepo, ?elix: Oi« LntvieKIung 6es LlternreeKt« in
OeutseKIan6 seit cker Kekormation. N.-Msa'bseK : Volks»
Vereins- Verls« 1924. (XI, 66 8.) 8° — SeKulpoUtiK un<!
LiÄekung. Aeitkrsgen. ?. ü. Samml. II. 20.
Die von d. Universität München preisgekrönte Arbeit gibt

eine Darstellung d. Entwicklung der deutschen Anschauungen
über das Elternrecht, wie si

e t. d
.

pädagogischen Literatur seit

d
. Aufklärung zutage tritt. Im Anschluß daran sollen die

gegensätzl. Meinungen d
. Gegenwart dargelegt u. von dieser

Grundlage aus eine Abgrenzung d
. Begrisfs d
. Erziehungs

rechts d
. Eltern gegenüber dem Erziehungsrechte d
. ver

schiedenen staatl. Gemeinschaften versucht werden. Die vor
liegende Arbeit behandelt nur den historischen Teil d

.

Problems.
I'omkor6s, Ilaus: Oas ReeKt 6es uneKelieKen Xin6es
un6 seiner Butter im In- un6 ^uslan6, drunckriö 2ur
Verkolguruz inrer KeeKtsansprüeKe. 2., vollst. umgeard.,
stark erv. ^ukl. I^angenssKs: Sever 1S24. (VIII, 1S9 8.)
8" — ?ortseKritte, 6. >Iusen6kürsorge. ReiKs 2: KeeKt u.
Vervaltg. II. 4 — ?r. Klsnn's ps6agog. KIaga2in. II. 991.
In einem kurzen theoretischen Teil werden rechtspolitische

Erwägungen angestellt mit dem Ziel, hinsichtlich des Unter
haltes die unehelichen den ehelichen Kindern gleichzuftellen.
Im praktischen Teil wird eine Zufammenfassung der gesetz
lichen Bestimmungen der einzelnen Länder gegeben, auch
literarische Angaben sind beigefügt. Auch die neue Auflage
dient in erster Linie dem Bedürfnis der Berufsarbeit der
Vormünder; sie wurde nötig durch die Aenderungen der Ge
setze u. Verschiebungen der Landesgrenzen, sie enthält eine
Reihe von Originalbeiträgen vor allem über die Nachbar
länder. Das norwegische Gesetz is

t als Mustergesetz ungekürzt
wiedergegeben.
Stölzel, Otto: Das Personenstandsgesetz in heutiger Ge
stalt nebst Ergänzungen u. prakt. Mufterbeispielen. 2. Aufl.,
bearb. in Gemeinschaft mit Hermann Spieler. Berlin:
Verl. d. Reichsbund. d

.

Standesbeamten Deutschlands 1924.
(VIII, 421 S.) 8°
Die Aenderungen der Reichsverfassung (Zurückstellung der

Religion, Rücksicht auf die unehelich Geborenen) sowie die
gegenwärtige Rechtsprechung haben die nette Auflage veranlaßt.
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Das R e i chs g e s e tz für Iugendwohlfahrt vom 9. Iuli 1922
i. d. Fassung d. Verordnung v. 14. Febr. 1924 u. das Preuß-
Ausführungsgesetz m. Ausführungsanweisung erläut. von
Wilhelm Goege. Berlin: Bahlen 1924. (144 S.) kl. 8°
Der Leitfaden bringt Erläuterungen zu dem Iugendwohl

fahrtsgesetz in seiner durch Verordnung vom 14. 2. 24 in sehr
wesentlichen Punkten abgeänderten Form und zu dem Preuß.
Ausführungsgesetz v. 29. 3- 24. Umfangreiche Vorbemerkungen,
die den einzelnen Abschnitten vorangestellt sind, erleichtern dos
Verständnis des Gesetzes.
?ris6lau6«r, >Vslter: (Zrun<Kügs 6es ^ugenüreeKts.
I^SiMg: Ol6enburg s1924l.. (98 8.) 8° — LntseKiecken«
Seuulrekorm. U. 27.
Die Arbeit berücksichtigt die Gesetzgebung bis zum Februar

1924, insbesondere das Iugendwohlfahrtsgesetz, unter Hervor-
hebung der praktischen Gesichtspunkte. Inhalt: ^. Bedeutung
des Iugendrechts, ö. Geschichtliche Entwicklung. O. das
deutsche Iugendrecht. 1. Die Iugend im bürgerl. Rechtsleben.
2. Der staatliche Iugendschutz. 3. Die Iugend im Erwerbs-
leben. 4. Die Iugend in der Schule. S. Die staatsbürgerl.
Rechte der Iugend. 6. Die Iugend im Strafrecht.

t) Erbrecht
LtillioK, OsKsr: Oi« Lösung 6er so?. ?rsgs ckurok <iie
Rekorin 6es LrdreeKts. I«ivaig: Ol6enburg s1924). (83 8 )
8° — Xultur. un<i 2eitkrsgen. U. 16.
Inhalt: Vorkämpfer der Erbrechtsreform: England, Frank-

reich, Deutschland. Theorie des Staats - Erbrechts. Die
moderne Staats-Erbrechts-Bewegung.
Wolfs, Martin: Der nicht begehrte Pflichtteil. Jn: Beiträge zur
Erläuterung des deutschen Rechts. Jg. 4, 1924, H. 3. S. 261
bis 269.

5. Kandels-, Wechsel- und Seerecht

a) Gesamtdarstellungen

OossoK, Lonrs6: I^eKrduoK 6es Lsu6elsreoKts. 19. u. 11.
lortgek. L.ull. Stuttgart: LnK« 1923. (XII, S91 8.) gr. 8°
Die Angaben über das Schrifttum sind etwas vermehrt und

kurze Nachträge angefügt; sonst unveränderter Text.
Xlüllsr-IürzibaeK, Ku6oU: OeutseKes LanckelsreeKt.
llg 4 (SeKIuL). Bübingen: ««Kr 1924. 4°
4. (Sog. 40—SS u. liteldog. 2n 11 2.) SsnKreent — Ver-
sieKerungsreeKt — 8eKUksKrt8reeKt. (8. 62S—880, VIII 8.)
Nachdem mit der vorliegenden Lieferung das Werk abge-

schlossen ist, kann rückblickend die umfangreiche Darstellung als
ein Werk von hervorragender Bedeutung bezeichnet werden.
,;,,folge der eingehenden Berücksichtigung der wirtschaftlichen
und sozialen Veryaltnisse erhält es einen lebenswahren, den Äe-

dürfnissen des praktischen Lebens Rechnung tragenden Inhalt.
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Lehmann, Karl: Deutsches Handelsrecht. Neu bearbeitet
von Heinrich Höniger. II. Aktiengesellschaften, Gesellschasten
mit beschränkter Haftung, eingetragene Genossenschaften,
Handelsgeschäfte. Berlin u. Leipzig: W. de Gruyter u. Co.
1924. (12« S.) 8° — Sammlung Göfchen 4S8.HeinsKeimer, Xsrl: Lan6els- un6 WeeKsslreeKt.
Lerlin: Springer 1924. (VII, 92 8.) 8° - Ln2^Klopsscki«
6er ReeKts» uu6 8tsstsvissenseKsIt. ^dt. KeeKtsvissen-
senskt. 12.

Die Schrist is
t den schon erschienenen Bänden entsprechend

ein in Anlage u. Form zum Gebrauch für Studierende sehr
geeignetes Lehrmittel.
Fehling, Emil: Deutsches Sandelsrecht. Hamburg: Hans,
Verlagsanstalt <1S24>. <XII, 364 S.> 8° ^ Hamburger
Kaufmannsbücher. Bd 14.
Als Leitfaden des Handelsrechts für Kaufleute, insbes.

Studenten der Handelshochschulen, aber auch für junge Juristen
geeignet.
LIt2dseKer, OeutseKes VsnüelsreoKt. Lerlin:
VerlsF kür LprsoK- u. HsncksIsvisssnseKakt, 8. Limou 1924.
(168 8.) 8°
Das Werk, das von mittlerem Umfang ist, is

t als Lehr- und
Nachschlagebuch für Studenten der Rechtswissenschaft und Kauf
leute sehr geeignet. Es enthält ein wertvolles Literaturver
zeichnis.

Deutsches Reichs-Gesetzbuch für Induftrie, Handel und
Gewerbe einschließlich Handwerk u. Landwirtschaft. Reichs
gesetze, Verordnungen, Ausführungsbestimmungen ufw.
Bearb. u. hrsg. von d

. Red. d. Reichs-Gesetzbuchs Curt
Ehrlich u. Mitarbeit von: Kletzan — Grunewald, Geh.
Iust. R., Schumpelick, Ober-Zollinsp. u. a. Mit ein. einleit.
Wort von Conrad Bornhak. Nachtr. 1923/24. Berlin: Ver
lag Deutsches Reichs-Gesetzbuch f. Induftrie, Handel u. Ge
werbe 1924. Nachtr. 1923/24. (XVI. 12S«. 1S S.) gr. 8

°

b
)

Goldmarkbilanz
Die Goldmarkbilanz. Kommentar zur Verordng. über
Goldbilanzen vom 28. 12. 1923 u. zu d

. Durchführung^
bestimmungen vom S

.

2
. u. 28. 3. 1924 unter besond. BerUcks.

d
.

Wirtschaftl. Bedürfnisse u. aktienrechtl. Kragen. Hrsg. im
Auftr. d

.

Induftrie u. Handelskammer zu Berlin von Richard

R o s e n d o r f f. Unter Mitw. von . . . Mit e. Vorw. von
Franz von M e n d e l s s o h n. Berlin: Verlag f. Politik n.
Wirtschaft 1924. (411 S.) 8°
Nachdem der Verf. bereits eine in 2

.

Aufl. erschienene kleine
Handausgabe zur VO. über die Goldbilanzen veröffentlicht hat,
gibt er jetzt einen umfangreichen Kommentar heraus. Bei
diesem haben die von der Regierung vor Erlaß der VO. hinzu
gezogenen Bilanzsachverständigen der Wirtschaft insofern mit
gewirkt, als sie das von ihnen zufammengetragene Material
dem Verf. zur Verfügung gestellt haben. Im Anhang sind die
Umstellungsverordnungen des Saargebietes, Memels, Danztgs.
Oberschlesiens, der Schweiz u. Oesterreichs abgedruckt.
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Byk, Rudolf: Kommentar zur Verordnung über Goldbilanzen
v. 28. Dez. 1923. Nebst e. Anh.: 21 Mufter f. Generalver-
sammlungsbeschltisse, Prüfungsberichte und Anmeldungen,
20 Bilanzen-Mufter, sowie d. einschläg. Bestimmungen der
dritten Steuernotverordn. Für d. Prazis d. Iuristen- und
Handelsstandes bearbeitet. Berlin: Liebmann 1924. (XVII,
192 S.) 8°
Abraham, Hans Fritz: Der Übergang zur Goldmarkbilanz.
Unter BerUcks. d. Durchführungsbestimmgn., d. Aufwertungs-
rechts u. d. Umstellungsbuchgn. dargest. 2., umgearb. Aufl.
M. Anh.: Formularbuch. Berlin: Sack 1924. (192 S.) 8°
Die wesentlich erweiterte 2. Aufl. d. Schrist, die die in

zwischen ergangenen Durchführungsbestimmungen berücksichtigt,
erörtert in snstemat. Darstellung die Fragen der Goldbilanz
umstellung unter Heranziehung der Aufwertungslehre und der
Aufwertungsgesetzgebung.

Die Goldbilanzverordnung vom 28. Dezember 1923
nebst Durchführungsverordnungen v. S. Febr. u. 28. März
1924 erl. von Hans Rambke u. Alfred Ketchel. Im
Anh.: Goldmarkkurse 1924—1923. Berlin: Stilke 192 >.
IM« S.) 8° — Stilke's Rechtsbibliothek 2g.
„Bei d. Erläuterungen is

t die Wirtschaftl, u. die rechtl. Seite

d
. Fragen in gleicher Weise berücksichtigt."

Lrsilsr, Xsrl: (Zol6insrKbilan2 un6 6o16ruarKlliugtellui>g,
unter besonckerer ZZerüoKsioKtigun^ ües LevertunzsproKIsins.
ZckannKeiin: I. RerisKeirrier 1924. (90 8.) 8° ^VirtseKakts-
reoktl. ^dkancklzn. H. 2.
Kurzer klarer Überblick über den neuen Rechtszustand,

unter besond. Berücksichtigung der sür das Umstellungsproblem
grundlegenden Bewertungsfrage. Die Schrist is

t

die Wieder
gabe eines Vortrages, der in der von der Mannheimer Handels
hochschule veranstalteten Woche für Wirtschaft u. Kultur gehal
ten ist.
IIomdurger, (Klsx): Oie Le<ieutung un6 OureKküKrrmg
6er (ZoI6diIsn2»Veror6nung. 8MsmstiseKe Linkübrung
nsok im Verdancks 8ückvest6eutseKer In6ustrieUer geksl»
tenen Vorträgen. KlsnnKeim: KensKeimer 1924. (78 8.) 8"

Xlsusing s?ri«6rieK1: vis (Z«I6msrKdilau2. Line Lin-
rüKrung un6 I^ebersieKt. Ouisdurg: „RKein" Verlsgs-
gesellseKskt 1924. (20 S.) 8°

— Vervsltung u. >VirtseKakt
am Aie6errKein. H. K.

Der Schrist liegt ein Vortrag zugrunde, den K. gelegent
lich eines Steuerkurses der Handelskammer in Duisburg
gehalten hat.

Güldenagel, Karl: Umstellung von Aktien, Geschäftsanteilen
und Genußscheinen. Mit praktischen Beispielen. Berlin:
Späth Linde 1924. (38 S.) 8°
Jnhalt: Gedanken über das Umstellungsrecht. Anteil

scheine u. Genußscheine. Die Umstellung von Stimmrechts
aktien. Vorrats-, Schutz- u. Viertelaktien. Genußscheine, Ge»
setzestexte.
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UuseK, s^Ikre6l,: vis ^ntseKtung von Oenerslversamin-
lungsdeseKIüsssn über (Z«I<idiIso2en u. Umstellungen von
^Ktiengesellsekskten. In: I^eipsiAer AeitseKrikt. ^g. 18,
«r 14, 1924. 8p. 38S—404.
Bei d. Aufstellung d. Goldbilanz u. d. Umstellung d. Aktien-

kapitals liegt für d. Kleinaktionär die Gefahr vor, daß er eine
Einbuße seiner Rechtsstellung dadurch erleidet, daß d. Zu
sammenlegung d. Aktien in stärkerem Maße vorgenommen
wird, als es auf Grund d. VO. über Goldbilanzen v. 28. 12. 23
u. d. Durchführungsbestimmungen v. 28. 3. 24 vorgesehen ist.
Der Verf. untersucht, ob u. unter welchen Voraussetzungen sich
der einzelne Aktionär durch Anfechtung des Umstellungs- u.
des Bilanzgenehmigungsbeschlufses schützen kann.

UsIIisr, Vckuar6: <Zibt es ein ^nkecktungsreeKt 6es Wn2el-
Aktionärs dei Ulmstellung 6er ^KtiengeseilseKatt in 6is 6«I6-
mark? In: Hanseat. Kesktsaeitsokr. ^g. 7, 1924, I^r 19.
8p. 721—736.
Ubersicht über die dem Aktionär zustehenden Rechte u. Prü

fung der für die Aktiengesellschaften bei Umstellung in die Gold-
mark überaus wichtigen Frage, ob dem Aktionär gegen seinen
Willen seine Mitgliedfchaftsrecht entzogen werden kann.
IZrsit, »Isines: Vber 6ie Orenssri nuiässiger Ke6s,Ktionsver-
ssksn. ZAn Leitrsg cksn 8tüeKsluuAsbestiiniuunAen 6er

IImstellunZsgesLt,2s. In: I^eip^iger ^eitsoKritt kür 6sutsekss
KsoKt. ^g. 18, Sspt. 1924, ^r 17/18. 8. 506—521.

UsviNsNN, Lrnst, Lrnst ^V«Uk, ^Ure<l ?ris<1inaiui: vis
^L(Z»VorZiUSSsKtisn unck äkre UmsteUung In <!er (Z«I<l-
bulana, s. Lsitr. aur RsoKtsdiKig. uilter 6. ErmäeK-
UßunASgsSSt2. Ssrlin: 6s (Zruvtsr 1924. (30 S.) gr. 8°
Die Schrist befaßt sich mit der Auslegung der Goldbilanz

verordnung für die Vorzugs aktionäre der Allgemeinen Elck-
trizitätsgesellschaft. Diese Verordnung bildet zugleich ein Bei
spiel für die Unklarheiten, die sich aus einer auf Grund des
Ermächtigungsgesetzes plötzlich erlassenen Verordnung ergeben
können im Gegensatz zu einem Gesetz, das vor seinem Erlaß
öffentlich erörtert werden kann.

c) Kandelsgesellschaften

8aenger, äugust: Oie stills KessllseKakt. NannKsiin, Lerlin-
l^eip2ig: VsnsKsimer 1924. <154 8.) 8° — Oie private Unter,

nekmun^. Lck 6.
Neben die Erläuterungen der Bestimmungen des HGB.

über die stille Gesellschaft von Flechtheim <V. Band von Dürin
ger-Hachenburg: Handelsgesetzbuch> tritt jetzt die system. Dar
stellung Saengers, so daß dieses Rechtsgebilde, das in Folge
der Zeitverhältnisse erhöhte wirtschaftl. Bedeutung erlangt hat,
in kurzer Zeit 2 wertvolle Bearbeitungen gefunden hat.

Ehrenberg, Viktor: Die Kaufmannseigenschaft des Komman
ditisten. Eine methodologische Studie. Jn: Zeitschrist f. d. ges.
Handelsrecht u. Konkursrecht. Bd 87, 1924, H. 4. S. 361—370.
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Der Verf. nimmt Bezug auf die Ausführungen in seinem
Sandbuch des Handelsrechts (Bd 2, 1914. S. 69—74 i. V. mit
S. 12 f.). Er schlägt zur Untersuchung der Frage das induktive
Verfahren vor, das in einer Prüfung der die Stellung des
Kommanditisten regelnden Rechtssätze auf die Kaufmannseigen
schaft hin besteht. Er is

t

der Ansicht, daß die Wirkungen der
Kaufmannseigenschaft im Zweisel nicht eintreten; nur einzelne
bestimmte Wirkungen treten ein; für den Eintritt anderer Wir
kungen is

t

die Zweckmäßigkeit entscheidend.

Goldschmit, Friedrich: Die Gründung der Aktiengesellschaft.
Ein Handbuch für d

.
Praxis. Berlin: Spaeth Linde 1925.

<232 S.> 8°

Einer kurzen Einleitung folgen zwei Entwürfe von Gesell
schaftsverträgen u. eine Reihe von Formularen u. Beispielen,
die z. T. erläutert sind. Jhm schließt sich in Stichwortform
ein aktienrechtliches Nachschlagewerk an, in welchem auch das
Steuerrecht u. die GoldmarkVO. berücksichtigt sind. Das Buch

is
t

für die geschäftl. Praxis geeignet.

H ü b n e r , Hans: Die Schutzaktie. Hamburg: Hanseatische Ver
lagsanstalt 11923). (4S S.) 8°
Unter Schutzaktie versteht der Verfasser eine mit besonderen

Vorrechten ausgestattete, der Verkehrssperre unterliegende Ak-
tienart, welche zur Abwehr der Überfremdungsgefahr geschaffen
wurde. Die Untersuchung hierüber soll den Gesellschaften bei
der Ausgabe von Schutzaktien ein Wegweiser sein. Die benutz
ten Quellen sind Geschäfts- und Zeitungsberichte, sowie eine
große Zahl gesammelter Gesellschaftsprospekte. Der Verfasser
tritt für Beseitigung der Schutzaktie mit dem Verschwinden der
Uberfremdungsgefahr ein ; die Schutzaktie darf nicht eine private
Gewinnquelle schaffen.
HUbner, Hans: Die Schutzaktie. Hamburg: Hanseatische
Verlagsanstalt (1923). (4« S.) gr. 8

°

Die Untersuchung will den Gesellschaften bei der Ausgabe
von Schutzaktien ein Wegweiser sein. Es sind nur die Vorzugs-
aktien behandelt, die den Schutz gegen die Ueberfremdungs-
gefahr bezwecken, nicht aber diejenigen allgemeiner Art, die
der Kapitalvermehrung dienen. Der Ueberfremdungsgefahr
wegen hält der Verfasser die Begebung von Schutzaktien grund-

sätzlich für berechtigt; mit dem Verschwinden dieser Gefahr ver
lieren die Schutzaktien ihre Daseinsberechtigung und sind als
dann zu beseitigen.

K u s o K , ^,lkrs6 : ^nkeoKtdsrkeit u. XieKtigKeit von üsnsrsl-
verssmmluugsdeseKlüssen dei ^KtiengesellseKÄtten. IVlann-
Keim: SensKeiiner 1924. (292 8.)
Die die Gültigkeit der Generalversammlungsbeschlüsse be

treffende Vorschrist des HGB. ist der s 271, der lediglich ein
Anfechtungsrecht gibt. Der Verf. unterscheidet in feiner sehr
eingehenden u. ausführlichen Schrist in d

.

Hauptsache drei

Fälle: Unbedingte Nichtigkeit des Beschlusses, Anfechtbark. d
.

Beschlusses u. Gültigkeit d
.

Beschlusses trotz Gesetz- oder

Satzungswidrigkeit. Inhalt: Einleitung. Abgrenzung der
Nichtigkeit von der Anfechtbarkeit; allg. Grundsätze. Fort
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setzung: Einzelfälle. Die Anfechtbarkeit u. ihre Geltend-
machung. Rechtswirkungen d. Anfechtbarkeit u. d. Anfechtungs
urteils. D. Nichtigkeit, ihre Geltendmachung u. ihre Rechts
wirkungen. Stellung d. Registerrichters zu mangelhaften
Generalversammlungsbeschlüssen. Anhang.

>Iuu«K, ^«Ksnries: 8in>i bei 6er ?usion <VerseKrusl2uuZ)>
2weier ^KtisnFessllseKakten nsdeu üer (ZsväKrrinZ von
^Ktisn suok snclore lieistungsn 2ulsssiz? In: I^eip^iger
üeitsekrikt kür cksutsokes KeeKt. 5g. 18, Lspt. 1924, I^r 17/18.
«. 491— ö06.
Der Verf. is

t im Gegensatz zu der herrschenden Meinung
der Ansicht, daß bei der Fufion außer der Gewährung von
Aktien auch Zuzahlungen gemäß § 305 HGB. zulässig sind.
Der wirtschaftliche Zweck is

t

die Vermeidung der Liquidation
u. die Erhaltung des Unternehmens, das im Wege der Fufion
auf das andere übergehen soll.

Parisius, Ludolf, u. Hans Crüger: Das Reichsgesetz
betr. die Erwerbs- u. Wirtschaftsgenossenschaften. Kom
mentar z. prakt. Gebrauch f. Iuristen u. Genossenschaften.
Bis z. 3

.

Aufl. hrsg. von . . . Die neu bearb. Aufl. v. Hans
Crüger u. Adolf Crecelius. Berlin u. Leipzig: de Gruyter
1S24. lXV, 783 S.) 8

°

Die neue Auflage berücksichtigt die Aenderimg in der Ge
setzgebung. Die Gesetze, die auf das Genossenschaftsgesetz un
mittelbaren Einfluß haben, wie die die Betriebsräte, Gold-
Manzen, Rentenmark betreffende Gesetzgebung, sind bei den
einschlägigen Gesetzesstellen berücksichtigt, z. T. im Anhang
besprochen.

Asunckörker, Otto: Han6bueK kür Lrverbs- u. >Virt»
soksktsgsnosssnseksktso.. öesrd. >Vi«n: (ZeroKl 1924,

(443 8.) KI. 8°
Für die Prazis bestimmtes Handbuch des öfterreichischen

Genossenschaftsrechts.

Brodmann, Erich: Gesetz, betreffend die Gesellschaften mit be
schränkter Haftung. Kommentar. Berlin: de Gruyter 1924.
<VII, 315 S.1 gr. 8°--- Gewerbe- und Jndustrie-Kommentar.
Bd 1.

Der Gewerbe- und Jndustrie-Kommentar wird von Senats
präsidenten und Räten des Reichsgerichts unter Führung von
Heinrich Koenige herausgegeben. Er is

t als Gegenstück zu dem
BGB.-Kommentar u. zu dem Ebermayerschen Strafgesetz-
Kommentar gedacht u. soll wie diese besonders die Rechtspre
chung des Reichsgerichts berücksichtigen. Nach dem vorläufigen
Plan werden in dem groß angelegten Gesamtwerk u. a. folgende
Gebiete behandelt werden: das gesamte Gesellschafts- und Kar
tellrecht, das Wechsel-, Scheck-, Patent-, Urheber-, Warenzei
chen-, Verlags- u. Arbeitsrecht. Die Kommentare der einzelnen
Gesetze bilden in sich abgeschlossene, selbständig käufliche Bände.
Als erster Band is

t

das G. m. b. H.-Gesetz von E. Brodmann,
einem der hervorragendsten Kenner der handelsrechtlichen Ge
setzgebung u. der höchstrichterlichen Rechtsprechung auf dem Ge
biete des Handelsrechts, kommentiert worden.

48



Dos R e i chs g e s e tz (Gesetz) betreffend die Gesellschaften mit
beschränkter Haftung vom 20. April 1892/20. Mai 1898 in
der seit dem 28. März 1924 geltenden Fassung. Gemein
verständlich, unter bes. Berücks. d. Goldbilanz-, Steuerrechts-
u. Auswertungsfragen erl. von Otto Warneyer u. Fritz
Koppe. Berlin: Induftrieverlag Spaeth K Linde 1924«
(XII. 23« S.) 8°

ch Kartelle

Das deutsche Kartellgesetz. Kommentar zur Verordnung
gegen Mißbrauch Wirtschaftl. Machtstellungen v. 2. Nov. 1923
(R.G.Bl. I S. 10«7). Von Oswald L e h n i s ch u. Robert
Fischer. Berlin: Heymann 1924. lVIII. 31« S.) kl. 8°
«Der Kommentar will . . . lediglich eine Klarstellung, wirt

schaftlicher u. juristischer Art, der in der Kartellverordnung
aufgetretenen Probleme liefern." D. Herausgeber werden im
gleichen Verlage eine in gesonderten Heften erscheinende
Sammlung d. Entscheidungen d. Kartellgerichts m. An
merkungen veröffentlichen.

Das Kartellauffichtsgesetz (Verordnung gegen Miß
brauch Wirtschaftl. Machtstellungen v. 2. Nov. 1923). Erläut.
von Heinrich Friedländer. Berlin: Spaeth Sc Linde
1924. (28« S.) 8°
Den Erläuterungen geht eine system. Einleitung voran.

Besonders eingehend sind der Begrisf d. Kartellvertrages u.
die in der Praxis sehr wichtigen Klindigimgsvorschristen er
örtert.

Gold baum, Wenzel: Kartellrecht und Kartellgericht. Ver
ordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen
vom 2. Nov. 1923 nebst Verordnung über das Verfahren
vor dem Kartellgericht auf Grund der Verordnung gegen
den Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen vom 2. Nov.
1923 sowie Verordnung über das Reichswirtschaftsgericht
vom 21. Mai 1920, 30. Juli 1921 m. Anmerkungen u.
Sachregister. Berlin: Stilke (1924) kl. 8° <94 S.> ^ Stilkes
Rechtsbibliothek Nr 23.

velbsneo (<!. ^.): Xsrtell- u. XonsernreeKt. Kl. 6.

?ext 6. Verordnung gegen 6. KliLdrsueK virtseK. KlseKt-
8tellung«» v. 2. «ov. 1923. Sonn: ^. LokmM ^924. (3S S.)
8" — ärbeiten 2. virtseK. LntvieKIuiuz. 1.

Der Verf. bezeichnet d. Kartellrecht «als ein Recht über
Organisationen, soziale Gruppen vrivatrechtl. Charakters, deren

Uebermaß an Wirtschaftl. Macht kontrolliert u. deren event.

Machtmihbrauch gebrochen werden soll". Machtmißbrauch im
Wirtschaftl. Sinne is

t nur möglich bei monopolartiger Markt-
beherrschung. Die wichtigste Frage des werdenden Kartell- u.
Konzernrechts, nämlich diejenige der Belange d

. Gemeinwohls,

is
t im Gesetz nicht geregelt u. ist auch noch nicht Gegenstand

einer kartellrechtl. Entscheidung geworden.
Spiero, Edgar: Das Recht der Syndikate unter besonderer
Berücksichtigung des Ouotenhandels. Berlin: Heymann 1924.
(88 S.) 8°
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Die Schrist is
t aus d. Dissertation d
.

Berf. „Studien zum
Recht d

. Syndikate" hervorgegangen. Die Verordnungen „gegen

Mißbrauch wirtschaftl. Machtstellungen" u. über d
.

„Verfahren
vor d

. Kartellgericht" sind noch nicht berücksichtigt. Inhalt:
Rechtsform d

. Syndikate. Zwangssyndtkate. Quote u. Quoten
handel.

e
) Kandelsgeschäfte

Ltern, Xarl: vis KsukmänniseKen I^iskerun^sgesekÄtt« unc1
üis gsbräuoklioksteu Klauseln beim HsnckslsKauk, unterLs-
rüoks. 6. ^ukwertungskrsgS u. >viekti^er Kotveror6nungsn.
NsnnKeim: LensKeimer 1924. <158 8.> 8°
Das Buch soll dem Kaufmann beim Abschluß der Geschäfte

und bei den Vorverhandlungen die Kenntnis der wichtigsten
Rechtsvorschristen vermitteln u. dem Juristen ein praktisches
Hilfsmittel sein. <Grundsätze über kaufmännische Korrespondenz,
kaufmännisches Bestätigungsschreiben, Nachfristsetzung gemäß
326 BGB. ufw.> Die höchstrichterlichen Entscheidungen sind
erücksichtigt.

t) Banken — Devisengesetzgebung
Boor, Hans Otto de: Die deutsche Rentenbank und das
Privatrecht. Eine Studie über d

.

Grenzen zwischen bürgerl.
u. öffentl. Recht. Berlin: C. Heymann 1924. (VII, 73 S.) gr. 8

°

Die Studie befaßt sich mit den durch die Rentenbankverord-
nung vom 1S. Oktober 1923 geschaffenen Privatrechtsverhält
nissen von einem Standpunkte aus, der zwischen bürgerlichem
und öffentlichem Recht liegt. Insbesondere sind Gegenstand der
Abhandlung die Rechtsfolgen, die sich aus der Rentenbank als
einer juristischen Person des Privatrechts ergeben, ferner die
Grundschulden, mit denen Landwirtschaft und Induftrie zu
Gunsten der Rentenbank belastet werden und die Schuldver
schreibungen, die die Unternehmer in Industrie und Handel
für sie unterzeichnen.
Die Rentenbankverordnung (Die Verordnung über die
Errichtung der deutschen Rentenbank) vom 1S. Oktober 1923,
unter bes. Berückf. d

. Belastg. von Grundbes., Handel u. In
dustrie. Von sFriedrichs E r l e r u. ^FritzZ Koppe. Berlin:
Spaeth Ä Linde 1924. (168 S.) kl. 8°
Das Buch enthält eine systematische Einführung, die Renten

bankverordnung nebst Erläuterungen, die Durchführungsbestim
mungen, Erlasse und Bekanntmachungen und die Satzung der
Rentenbank.

T r o m m e r , H., u. H. Schlag, Die Gesetzgebung über die
Rentenmark mit ausführlichen Erläuterungen. Mannheim:
Bensheimer 1924. (VI, 271 S.) kl. 8° - Sammlung deutscher
Gesetze 109.

Der sehr eingehend erläuterten Rentenbankverordnung geht
eine Einleitung voraus, die eine geschichtliche Darstellung der
Entstehung der Verordnung enthält. Unter den im Anhang
abgedruckten Verordnungen, Vorschristen und Entwürfen findet
sich auch der interessante und lehrreiche Entwurf HelfferichS.
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Schoenthal, Justus: Goldnotenbank und Goldnote. Eine Dar-
ftellung d. Umgestaltung d. deutsch. Reichsbank u. der dadurch
geschassenen geldwirtschastl. Lage nebst Abdr. d. einschläg.
Bestimmungen. Berlin: Spaeth <K Linde 1924. (176 S.> 8'
Dem Abdruck d. neuen Gesetze v. 30. Aug. 24 (Bankgesetz,

Münzgesetz, Auslösung d. Rentenbank, Privatnotenbanken) u.
den Vorschlägen d. Dawes-Planes zur Äoldnotenbank is

t eine
knapp gesaßte Entstehungsgeschichte d

. Goldnotenbank u. Dar-
stellung ihrer Rechtsverhältnisse vorangestellt.

Das Bankdepotgesetz (Gesetz, betressend die Pslichten
der Kausleute bei Ausbewahrung sremder Wertpapiere vom

5
. Iuli 189«) mit Berücks. d. Verordng. über d. Ausbewahrg. '

sremder Wertpapiere vom 21. Nov. 1923. Kür d
.

Prazis erl.
von sIakobZ R t e s s e r. 4., verm. u. wesentl. veränd. Ausl.
Berlin: O. Liebmann 1924. (201 S.) gr. 8°
Die vierte Auslage des im Schristtum eingebürgerten und
n der Praxis bewährten Kommentars is

t

gegenüber der 1913
erschienenen dritten Auslage erheblich umgestaltet und erweitert.
Die Verordnung vom 21. 11. 1923, durch die das Depotgesetz in
einer Reihe wichtiger Punkte abgeändert wurde, is

t bereits
eingehend erläutert.
Sieben, Kurt: Rechtssolgen der Kriegsbeschlagnahme in
London ruhender Shares. (Ansprüche zwischen Bank und
Kunde.) In: Zeitschrist sür d. ges. Handelsrecht u. Konkurs-
recht. Bd 87, H. 3

, S. 259—298.
Die Untersuchung betrisst die Ansprüche zwischen dem

deutschen Bankier und seinen Kunden, die aus dem Umstande
erwachsen sind, daß England im Kriege die in London lagernden
Shares amerikanischer und südasrikanischer Gesellschasten be-
schlagnahmte und zum Teil liquidierte. Die Frage nach diesen
Rechtsverhältnissen is

t von Wichtigkeit, da durch Verordnung
vom 28. Oktober 1923 die Entschädigung der Berechtigten aus
zwei bis höchstens süns Tausendstel sestgesetzt worden ist.
AtstKiss, Ott«: Oie Entvicklung cker Hamdurger ^rditrage
un6 iKre Stellung im WeltverKeKr. In: Aeittrsgen ckes
WirtseKsktsreeKts. Beilage 6es „Wirtsenaktsckienst". Jg. 1

,

Nov. 1924. Nr 1
.

Lion, Mar,: Die geltenden Devisenvorschristen systematisch
dargest, u. mit d. Texten in d

.

neuesten gült. Fassung ver

sehen. Berlin: Heymann (1924). (40 S.) 8
° - Zeitgemäße

Steuer- u. Finanzsragen. Ig. 5, H. 3.

Der 1. Teil enthält eine system. Darstellung b
.

Devisen-
gesetzgebung. Im 2

. Teil is
t

der jetzt geltende Wortlaut der
Devisengesetze zusammengestellt. Bei den vielsachen Aende-
rungen dieser Vorschristen u. dem Ausbleiben der Zusammen
sassung, zu der das Reichswirtschastsministerium durch VO.
v. 2. 11. 1923 ermächtigt wurde, hilst die Schrist einem drin
genden prakt. Bedürsnis ab.
Dorenberg, Otto: Was erlaubt und was verbietet die
Devisen-Gesetzgebung. Stuttgart: Verlag s. Wirtschast u.
Verkehr. 1924. (123 S.) 8°
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Da in nächster Zeit mit einer gesetzlichen Neuregelung der
Devisengesetzgebung nicht zu rechnen ist, so hat d. Verf. eine
zusammenfassende Darstellung des in d. zahlreichen Gesetzen
u. Verordnungen enthaltenen Rechtsstoffs gegeben u. die
Devisenvorschriften dabei für ihre Anwendung in d. Prazis er-
läutert. Im Anhang is

t

ein« Reihe Verordnungen abgedruckt.

L) Akkreditiv
Stummer, IIeinrieK: vss LsnK-^KKreo'itiv nsed. 6sut»

«Kem «ecKt. Nlmoken: ?keitter 1924. (99 S.) 8°
Unter Zufammenfassung des Schristtums u. der Rechtspre

chung gibt der Verf. eine Darstellung des Akkredttivgeschäftes,
das jetzt im Bankgewerbe eine große Bedeutung erlangt hat
und bei dessen Abwicklung sich zahlreiche Zweiselsfragen er-
geben können.

Reichardt, Heinz: Das Akkreditiv. Jn: Zeitschrist f. d. ges.
Handels- u. Konkursrecht. Bd 88, 1924, H. 1

. S. 1—79.
R. erklärt das Akkreditiv als den Auftrag des Käufers an

eine vom Verkäufer bestimmte Bank, dem Verkäufer gegen
Aushändigung bestimmter Dokumente eine Zahlung zu leisten.
Das Akkreditiv hat sich in der warenarmen Kriegs- u. Nach-
kriegszeit zur Sicherung des Verkäufers gegenüber dem wirt»
schaftlich schwächeren Käufer herausgebildet. Der Verf. be
leuchtet eingehend die einzelnen Rechtsverhältnisse.

n
)

Eisenbahnen
Rurtcknsgel, Linst: vie Hattung 6er LisendsKn kür
Verlust, LeseKäckigung unck lletertristüberseKrsitung useK
6eutseKem EiseudsKureeKt. Osrgest. von Lrnst Runönsgel.

3
. u. 4. ^utl. umgesrd. von Eriken u. Sperber. I,eiv2ig:

WeieKer 1924. (VIII, 21S 8.) 4°
Das bewährte Werk, das die schwierigsten Fragen des
Eisenbahnfrachtrechts erschöpfend erörtert, ist durch die beiden
neuen Herausgeber erheblich umgearbeitet. Die vorige Auflage

is
t 1911 erschienen; die vielen Fragen, die die wirtschaftlichen

Umwälzungen hervorgerufen haben, sind berücksichtigt. Ein
neuangefügter Quellennachweis erhöht die Brauchbarkeit des
Buches.

i) See- und Binnenschiffahrtsrecht
Ritter, Osrl: Oas ReeKt 6er LseversieKerung. Wo. Xom-
mentsr 2u ck. aIlZ. cksutsoken LeeversioKerungs-Le6inAUu-
«eu. llg. S s,8eKIuLs. (8. 1061—1494, III 8.) SsmdurA:
VrieüerioKssn Ä 0«. 1924. gr. 8°
Die 1919 von den deutschen Seeversicherern nach Beratungen

mit deutschen Handelskammern und Fachverbänden herausge
gebenen „Allgemeinen deutschen Seeversicherungs-Bedingungen"
haben in dem jetzt vollständig vorliegenden Ritterschen Kommen
tar eine umfangreiche und grundlegende Erörterung gefunden.
Darüber hinaus bietet das mustergültige Werk eine tiefgrün-
dige Darstellung der allgemeinen Grundsätze und Lehren des
Versicherungsrechts überhaupt.
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örsmslöv, Otto: (Zrun<isät2Iienss 2um Keent 6es 8t»u-
Vertrages. In: Hsnsestisene ReoKts » Zleitsenr. Zg. 7,
«r 18/1S, 1924. 8p. S61—S80.
Der Verf. erörtert den im modernen Seeverkehr wichtigen

Stauvertrag, über den das sonst so kasuistische 4. Buch des
HGB. keine Vorschristen enthält.
Heuer: lloer ^dla6ung, Verla6ung, Versekittung. In: Usn-
sest. ReentsZItseKr. ^sg. 7, 1924, Nr 21. Lp. 801—816.
Jnhalt: 1. Begrisf von Abladung, Verladung, Verschisfung.

2. Beweis fristgemäßer Abladung. 3. Rechtl. Folgen d. Nicht
einhaltung d. Abladefrist.
Janssen, Hermann: Oie AeitoKsrter. (Oer norinale Asit»
eKsrtervertrsA un6 6ie ReoKtsstellung ües Aeitoksrterers
gegenüber Oritten nseK üsutsokein Rsekt.) I^eip2ig: M.
WeioKer 1923. (VIII, 1S2 8.) gr. 8° — I^sip2iger rsokts-
vissensoksttlioks Ltuckien. ö. «.
Die Rechtsform der Zeitcharter, der Verwendung eines frem

den, in ausgerüstetem Zustande zum Gebrauch überlassen««
Schiffes, hat unter Berücksichtigung der Rechtsprechung eine ein
gehende wissenschaftliche Erörterung gefunden.
LoKneiüer, ^onv: Oie Revision 6e« öinnensekikksKrts-
gesetses. In: I,ein2. ötsenr. ^g. 18, «r 11, 1924. 8p. 273—281.
Verf. führt aus, daß infolge des Aufschwungs d. deutschen

Binnenschisfahrt u. der Umwälzung d. wirtschaftlichen Verhält
nisse sich eine zeitgemäße Fortbildung unseres Binnen-
schisfahrtsrechts als notwendig erweist. Er gibt die Partien d.
Binnenschisfochrtsgesetzes vom 1S. 6. 189S an, die am drin-
gendsten einer Neuregelung bedürfen.

K) Wechsel- und Scheckrecht
Kründerg, Asgmun6: Lrun<Kügs 6es Weenssl- unck
8eKeeKreeKts. Äit des. LerüoKsieKtigung eines Veit»
veeKselreeKtes nseK ckem Lntvurt ckes Hssger ^idkonnneos.
Wien: RiKols-Verlsg (1924). (87 8.) 8°
Uebersichtliche, leicht faßliche Darstellung des Wechsel- und

Scheckrechts in scharfer logischer Anordnung unter Anführung
der Gründe.
Simonson, Albert: Das deutsche Scheckgesetz v. 11. März
1908. Unter besond. Berücksichtigung d. Entscheidungen d.
Reichsgerichts erl. Berlin: Heymann 1924. <VIlI,191S.) kl. 8°
Das Erläuterungsbuch is

t in erster Linie für den Kaufmann
berechnet; es wird aber auch von dem Juristen gern benutzt
werden, besonders, da seit geraumer Zeit kein Kommentar u.
keine Darstellung des Scheckrechts erschienen ist.

6
.

Privatversicherungsrecht
<Sozialversicherung s. Verwaltungsrecht>

VersieKsrungs-I,sxiKon. Hinter NitardeiterseKakt von
Lerliner, LernKarck, ^kiu6«IH Leums ^u. s.) nerausgegeden
von streck Caues. 2., völlig neu deard. ^ukl. 24. u. 25. laus.
Lerlin: Mittler <

K

8«Kn 1924. <1526 8p. > 4°
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Das längst vergrisfene, streng wissenschaftliche u. in der Pra
xis bewährte Versicherungslexikon is

t in wesentl. umgearbeiteter
Form in 2

.

Aufl. erschienen. Durch die Veränderungen der Ge
setzgebung und der Wirtschaftsgrundlagen mußten fast sämtliche
Artikel, deren Zahl sich von 300 auf über 500 vermehrt hat, um-
gearbeitet werden. Sorgfältige Angaben über das Schristtum
ermöglichen ein weiteres Eindringen in die Fragen des Versiche
rungsrechts. Mit berechtigtem Stolz weist der Herausgeber dar
auf hin, daß das Werk noch immer das einzige Versicherungs
lexikon der Weltliteratur ist.
XiseK, Willielm: Oer LeKiscksmsmn im VersieKerungsreeKt,
lugleiek ein Leirrsg 2um dürgerlienen ReeKt. IcksmnKeim :

LensKeimer 1924. <154 8.) 8" — Versiokerurigsvissensokaktl.
^dkan6lungen ^bt. 1, 4

.

Jnhalt: Schiedsmannvertrag. Der Schiedsmann. Das
schiedsmännische Verfahren. Das Schiedsgutachten.
Herrinannsckortsr, ?rit2: Vessn unü LeKsmUung 6sr
RüoKvsrsioKerung. 2., erveit. ^uü. IckiMoKen: ?il«tv <d
I.««KIs 1924. (367 8.) 8°
Bereits 3 Jahre nach der ersten Auflage konnte eine Neu-

auflage dieses grundlegenden u. wertvollen Werkes über das
schwierige Rechtsgebiet der Rückversicherung erscheinen. Sie
enthält außer einer Reihe von Änderungen u. Erweiterungen
eine völlige Neubearbeitung des Kapitels über die gegenseitige
Beteiligung. Jn einem 2

. u. 3. Bde sollen demnächst die tech-
Nischen, nationalökonomischen u. international-rechtlichen Fra»
gen erörtert werden.

L r u o K , Lernst), u. ?d. Oörstling: Oas RscKt ckes I^s-
bensversioderungs Vertrages. Wn Xomraentsr. Nsnu-
Keim :LensKeirner 1924. (XXVII, 320 8.) 8°
Durch die Zusammenarbeit des Theoretikers und des Prak

tikers is
t ein Werk entstanden, das eine wertvolle Bereicherung

des versicherungsrechtlichen Schrifttums bildet. In ihm sind die
allgemeinen Todesfallversicherungsbedingungen der in Deutsch-
land arbeitenden Lebensversicherungsgesellschaften (Normativ-
Bedingungen) erschöpfend erläutert. Das Schrifttum is

t den

einzelnen Erläuterungen unmittelbar vorangestellt und die
Rechtsprechung in umfangreicher Weise angeführt. Das öster
reichische und schweizerische Recht is

t

eingehend berücksichtigt.

Ibrügger, (Zustsv: vis Regulierung von örsu6seKäcken.
I,eip2ig: ^änseKe 1924. (162 8.) 8°
Nach dem Vorwort soll die Abhandlung dem jungen Be

amten eine Anleitung für die Brandschadenregulierung bei

Eintritt des Versicherungsfalles (Brandschadens) geben.

7
.

Privatrechtliche Sondergebiete

s) Landwirtschafts. und Iagdrecht

M o l i t o r , Erich: Landwirtschaftsrecht. Eine Übersicht über die

f. d
. Landwirt wichtigen Vorschriften d
.

Deutschen Reichs, Preu
ßens u. Sachsens. Berlin: P. Parey 1923. (XI. 2S1 S.) 3° -
Thaer-Bibliothek. Bd. 117.
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Die Überficht legt besonderes Gewicht auf Brauchbarkeit für
den Landwirt als Nichtjuristen. Die Darstellung schließt sich dem
natürlichen Vorgang der landwirtschaftlichen Produktion an. In
halt: 1. Allgemeines. 2. Persönliche Rechtsverhältnisse des Land.
wirts. 3. Boden. 4. Wasser. S. Inventar. 6. Landwirtschaftliches
Personal. 7. Jagd und Fischerei. 8. Verwertung und Schutz der
landwirtschaftlichen Güter. 9. Grundkreditwesen. 10. Rechts
nachfolge. 11. Organisation. 12. Verwaltung.
Offenberg, Ludwig: Die Bewertung ländlicher Grundstücke.
Schätzungslehre und Schätzungsrecht nebst Einführung in das
preußische Schätzungsamtsgesetz vom 18. Juni 1913. Berlin:
Parey 1924. <VI, 173 S.) 8°
Neben einer Einführung in d. preuß. Schätzungsamtsgesetz

v. 18. 6. 18, dessen Wortlaut im Anhang abgedruckt ist, enthält
die Neuaufl. eine Klarstellung der grundlegenden Begrisfe u.
Schätzungsgrundsätze. Daneben bietet sie „zugleich eine Dar
legung, wie sich die Rechtsordnung in der Bewertung der Grund
stücke bei Enteignung, Entschädigung, Beleihung, Versicherung,
Besteuerung ufw. bisher verhalten hat".
Kaisenberg, Georg: Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung
nebst verwandtem Recht. Handb. d. deutschen Kleingarten-
rechts. 3., neubearb. u.verm.Ausl. Berlin: Bahlen 1924. <XX,
344 S.) kl. 8°
Jnhalt: Das Recht d. Kleingartenordnung. Die Ausfüh

rungsverordnungen d. Kleingartenordnung. Das sonstige Klein
gartenrecht. Das bürgerliche Pachtrecht.
Bauer, Ioseph: Die Iagdordnung vom IS. Iuli 1907. Aus-
führl. Kommentar. S. umgearb. Aufl. Neudamm: Neumann
1923. ( XI. 4S1 S.) 8°
Die neue Auflage dieses auch von den Behörden und den Ge

richten viel benutzten Kommentars berücksichtigt die seit Erschei
nen der letzten Auflage (1909) eingetretenen Änderungen, die auf
die Gesetzgebung, die Rechtsprechung und die Rechtslehre zurück
zuführen sind.

b) Berg- und Wasserrecht
Bölkel, Carl: Grundzüge des Bergrechts unter besonderer
Berücksichtigung des Bergrechts Preußens. System, dar
gest. 2. Auflage. Berlin: de Gruyter 1924. (283 S.) 8°
Die neue Auflage is

t

eine teilweise völlige Umgestaltung
der ersten Auflage, da auch das Bergrecht seit dem Erscheinen
der 1. Auflage vor zehn Iahren wesentlich geändert ist. Den
enger gewordenen Beziehungen des Landesbergrechts zum
Reichsrecht is

t Rechnung getragen.

Das preußische Berggesetz in der gegenwärtig geltenden
Fassung. Mit Erl. n. d. f. d

. Bergbau wichtigsten preuß.
Landes- u. Reichsgesetzen, insbes. d

. Reichsknappfchafts
gesetzen, bearb. von Msazs Reuß. 3

.

Aufl. Berlin: C. Hey
mann 1924. (XII, 304 S.) kl. 8° ^ Taschen-Gesetzsamm
lung. «8.
Die neue Auflage bringt über die früheren Auflagen hinaus

gehend außer dem Allgemeinen Berggesetz auch die sonstigen auf
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den Bergbau bezüglichen preußischen Landesgesetze und — meist
im Auszuge — die wichtigsten den Bergbau betressenden Reichs-
gesetze. Dem Tert sind — gleichsalls im Gegensatz zu den srü
heren Auslagen — einige Anmerkungen beigesügt.

Bochalli, ^Alsred): Die Unterhaltung der Wasserläuse und
ihre User. Jn: Zeitschr. s. Agrar- u. Wasserrecht. Jg. 3.
1923/24, H. 2, S. 81—100 u. He. 3. S. 153—175.
Die Abhandlung bringt eine systematische Darstellung des

Themas, das im 4. Titel des 1. Abschnittes des preuß. Wasser
gesetzes geregelt ist.

c) Literarisches Urheberrecht. Patent- und Markenschutz

ü « K s t e i n , Lrnst: OsutseKes ?i!in- unck LinorsoKt. !?«dst
^nK.: Vertrsgsmustsr, Verdancksdestiininuusen, RioKt
linisn usv. IcksullKeim: LenZKeimer 1924. (XI, 519 8.) 8"
Das umsangreiche Werk beschränkt sich aus eine Darstellung

des deutschen Film- und Kinorechts-, das internationale Recht
und das Auslandsrecht is

t einer späteren Darstellung vorbehalten.
Der Versasser sucht das Bleibende in diesem in der Entwicklung
begrissenen Rechtsgebiete zu ersassen. Das Werk gliedert sich in
solgende Abschnitte: Filmurheberrecht, Recht der Filmherstellung,
Filmverwertung und Kino- und Steuerrecht.

Lriglän6sr, Xonrsck: ^uristiseKe LstracKtun^eil 2um Okksst
verksKren. (13 8.) 4° In: Ottsst SueK- u. WerdsKunst 1924.
^ovemderKskt — LueKKäncklsrdSrsendlstt v. 24. I^ov. 1924.
3. 17027 tt.
E. sührt aus, daß eine Druckerei gegenüber einer vom Ver

leger des Werkes ausgehenden im Wege des Osssetversahrens
ersolgten Vervielsältigung des von der Druckerei hergestellten
Druckwerkes grundsätzlich keinen Rechtsschutz hat.

^Iexsn6er»Lst2, örun«: vas ?st«nt» u. UsrKenrseKt
sllsr XulturISn<i«r u. l'extsusg. ck. gesamtem cksutseksn

(Z^set^gsdung u. 6. internal, u. Soucksrverträgs ck. veutsek,
KeicKes suk 6. öekiste 6. ?atsllt», Kluster- u. ^eieKsn-
vesen« u. 6. UrKederreeKt« unter MtvirKuug v. ^oker-
msnu su. sMem. d«srk. 2 öck«., 2

. Serlin: K«tK-
seKilä 1924. (X, 447; X, 214 8.) 8°
Die 2

.

Ausl. des bekannten u. verdienstvollen Werkes is
t

entsprechend den wesentlichen Aenderungen, die das Patent- u.
Markenrecht in vielen Ländern ersahren hat, u. durch Aus
nahme d

.

Gesetze der insolge d
. Weltkrieges entstandenen

Staaten in bedeutend erweitertem Umsange erschienen. Die
stossliche Einteilung is

t die gleiche geblieben. Der 1. Teil ent
hält die Darstellung d

.

Patent- u. Markenrechts d
.

einzelnen
Kulturländer in stets gleicher Gliederung (Patent- u. Waren
zeichenrecht, amtliches Versahren, Gebühren, Staatsverträgel.
Der 2. Teil bringt den Tert der deutschen Gesetze u. der inter
na:. Verträge d

.

Deutschen Reichs aus dem Gebiete des ge
samten gewerblichen Urheberrechts.
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Allfeld. Philipp: Gewerblicher Rechtsschutz. 2 Bde. Bd 1,
Hamburg: Hanseat. Verlagsanstalt ^1924Z. 8° Hamburger
Kaufmannsbücher. 11.
1. Mufterschutz, Erfindungsschutz (Patentrecht). sNebsts Anh.
(VIII, 214, 7 S.)
Das vorliegende, in zwei Bänden erscheinende Werk soll

hauptsächlich die Angehörigen des Kaufmannsstandes über die
wichtigsten Fragen aus dem Gebiete des gewerblichen Rechts
schutzes belehren. In die systematische Darstellung is

t der Wort
laut der gesetzlichen Bestimmungen eingefügt. Die wichtigsten
Entscheidungen des Reichsgerichts und des Patentamts sind an
geführt. Der zweite Band enthält den Schutz der Warenbezeich
nungen, den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb und den
internationalen gewerblichen Rechtsschutz. Das Werk eignet sich
auch als Lehrbuch für Studenten.
OsterrietK, Ulbert: ?ateutreeKt. Sreslau: Hirt 1321.
(83 S.) 8°

— ^s<iermsnn« SüeKerei: ^dt. KeeKts- u, Staats-
visssnscKskt.
Als erste Einführung in das Patentrecht gedacht u. geeignet.
Elfter, Alexander: Das deutsche Erfinderrecht (Patent- u.
Markenschutzrecht). Berlin: de Gruyter 1924. (118 S.)
N. 8° — Sammlung Göfchen 891.
KIuIIer-I,isbeusu, K.: Oas >Vesen 6er Lrkiu6uus. Lin
>Veg au inrer LrKermtms u. reeKteu Oarstellung. Nit
10 l'sxtsddil<iunSM. Serlin: Spriuger 1924. (XXI,
261 8.) 8°
In dem ersten Hauptstück wird mit streng logischem Aufbau

das Wesen der Erfindung dargelegt (Begrisf der reinen, der
schutzfähigen u. d

.

patentschutzfähigen Erfindung). Der Verf.
nimmt an, daß das Wesen der Erfindung auf einem Kaufal
vorgang beruht, der zwei an sich selbständige, aber zu einem
unlösbaren Paare vereinigte Veränderungen (Erfindungssinn
u. Ausführung) enthält. Das zweite Hauptstück enthält die
Darstellung u. Prüfung der schutzfähigen Erfindung. Der
Verf. will mit dem Werke zur Reform des deutschen Patent
gesetzes beitragen, vor allem aber die Grundlagen zu einem
internationalen Urheberrecht legen.

Freund Günther) — <Julius) Magnus: Das deutsche
Warenzeichenrecht. 6., neubearb. Aufl., erl. von Friedrich
Jüngel u. Julius Magnus. Tl. 1. Die internationalen
Verträge. Berlin: de Gruyter 1924. <XV. 247 S.) 8° ^
Guttentagsche Sammlg. dt. Reichsgesetze. Nr 87 s.
Die neue Aufl. dieses vortreffl. „Hilfsbuchs für d

. prakt.
Handhabung" des Warenzeichenrechts is

t

wesentlich erweitert.
Der 1. Bd erläutert die wichtigen internat. Bestimmungen des
deutsch. Zeichenrechts, wobei von längeren wissensch. Erörte
rungen abgesehen ist. Bd 2 wird die Erläuterung des dtsch.
„Ges. z. Schutz d

. Warenbezeichnungen" bringen.

Wassermann, Martin: Deutschland u. das Madrider Ab
kommen betr. die Unterdrückung falscher Herkunftsbezeich
nungen. Jn: Markenschutz u. Wettbewerb. Jg. 24, 1924,
Nr 2. S. 21—28.
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W. bringt zunächst das Madrider Abkommen im franzöf.
Urtext u. in deutsch. Ubersetzung u. gibt die Gründe an, warum
Deutschl, bisher dem Abkommen nicht beigetreten ist. Er emp
fiehlt den Beitritt, da durch Art. 275 des Versailler Vertr.
j Verbot der Bezeichnung Kognak für den in Deutschland her
gestellten Trinkbranntwein) der einzige Grund fortgefallen ist,
der gegen den Beitritt Deutschlands zum Abkommen ge
sprochen hat.

8. Zivilprozeß, einschließlich Gerichtsverfassung
und Konkursrecht

s) Gesamtdarstellungen und allgemeine Abhandlungen —

Gesetzesausgaben

8oKmi6t, kiioksrck: proaeLwissenseKskt u. ?ro2eLgesew-
geduns- In: 2tseKr. k. vtsek. 2ivilpro2. Sck 49, 1924, U. 1/2.
8. 1—19.
Jn eindringlichen Worten beklagt S. die seitens der Unter

richtsverwaltung, insbes. d. preußischen, geübte starke Vernach
lässigung der Zivilprozeßwissenschaft u. weist auf die „Ver
wilderung des Gedankenkreises" hin, die die mit der Zivilprozeß
gesetzgebung befaßten Organe ergrisfen hat. Den Kampf gegen
die Gleichgültigkeit d. Unterrichtsverw. u. die Fehlgrisfe der
Gesetzgebung soll die wiedererstandene Ztschr. s. Zivilvr. auf
nehmen. Den Mitarbeitern der Ztschr., die aus der gerichtl.
Praxis stammen, legt der Verf. die Gedanken dar, aus denen
heraus die Vereinigung der dtsch. Zivilprozeßlehrer auf ihrer
Jenaer Tagung gegen die Zivilprozeßnotgesetzgebung scharf
Stellung genommen hat.
1 ê v i u : Heber 6ie (Zrun6krsgen 6es Aivilpr<»esses — l)ie
l'Ksineu ckes OeutseKen ^uristentsges in Hei6elberg. 2. Sür»
gerliok-reeKtlieKe ^bteilung III. In: OeutseKe Juristen»
Leitung, ^g. 29, U. 17—18, Sept. 1924. 8. 670—677.
Es werden die Fragen der Mündlichkeit, Unmittelbarkeit

u. der Eventualmazime behandelt.
Hegler, August: Ubersicht über die deutsche Gesetzgebung auf
dem Gebiet des Zivilprozeßrechts im Jahre 1923 und 1924.
Abgeschlossen 30. Sept. 1924.) Jn: Archiv f. d. zivilistische
Praxis. N. F. Bd 3, H. 1, 1924. S. 85—100.
Stein, Friedrich: Grundriß des Zivilprozeßrechts und des
Konkursrechts. 2. Aufl. d. Grundrisses d. Zivilprozeßrechts
bearb. v. Josef Juncker. Mit e. Nachruf v. Richard Schmidt.
Tübingen: Mohr. <XXIV, 470 S.) 8°
Dem vorzüglichen Grundriß, der eine leichtfaßliche Dar

stellung des Zivilprozeßrechts bietet, is
t

noch vom Verf. selbst
im Anhang eine Erläuterung des Konkursrechts angefügt.
Da Stein vor Fertigstellung der neuen Aufl. gestorben ist,

so mußte der Bearbeiter die durch die neuste Gesetzgebung
nötigen umfangreichen Abänderungen vornehmen.
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Oertmann, Paul: Grundrih des deutschen Zivilprozeh»
rechts. Leipzig: Deiche« 1024. (XII, 322 S.) gr. 8°
Dieser Grundrih des hervorragenden Rechtslehrers berück-

sichtigt bereits die neueste Novellengesetzgebung.

Steiner: Englisch und Deutsch. Zu dem Aufsatz von Rechts-
anwslt Or. Rosenthal in Nr 5 d. Deutschen Richterzeitung.
Jn: Deutsche Richterzeitung. Jg. 16, Nr 8, Nov. 1924.
SP. 402— 405.
St. is

t im Gegensatz zu Or. Rosenthal der Ansicht, dasz nicht
der englische Richter die Autorität der Justiz in England ge-
schaffen hat, sondern das englische Volk. Das deutsche Gerichts
wesen steht in seiner Gliederung, seinem Aufbau, der Sicherung
der Gerechtigkeit dem englischen zum mindesten gleich. Wenn
es trotzdem bei uns starken Anfeindungen ausgesetzt ist, so

liegt dies am deutschen Volkscharakter u. an der Ausübung des
Richteramtes. Nur eine Volkserziehung, in deren Mittelpunkt
die Stärkung staatlichen Ansehens steht, könnte bessere Zu
stände schaffen.

Kosender^, I^e«: Oie Verän6erung 6. recktlioksn (Zesiekts-
Punkts im Aivilproaesse. In : AtseKr. k

. Otsok. Avilpr. L6 49,
1924. U. 1/2. 8. 38—73.
R. formuliert das Problem so : „Jnwieweit darf d

.

Richter
im Zivilproz. Klagen u. Einreden, überhaupt das tatsächliche
Vorbringen d

.

Parteien aus anderen rechtl. Gesichtspunkten
würdigen u. für begründet oder unbegründet erklären, als aus
denen, die von d. Parteien in Schristsätzen u. Vorträgen gel
tend gemacht worden sind?"

(ZrünKut, Klsx: Z>Irr« vom ?r<»eLbetrug. In:
RkeiillsoK« A«itseKrikt tür Aivil» u. ?ro2«SreeQt 6e« In- und
Auslan6es. >l«. 18, ^uli 1924, U. 2

.

8
. 128—1SS.

Der Verf. behandelt die viel erörterte, umstrittene Frage,
ob eine Partei im Zivilprozeh durch Täufchung des Richters
einen strafbaren Betrug gegen den Gegner begehen kann. Verf.
verneint die Krage nach eingehender Untersuchung des Be-
rrugstatvestandes für den vorliegenden Fall sowie einer Er
örterung des Problems der prozessualen Wahrheitspflicht.

Philipp. Richard: Rechtskraft des Vorprozeszurteils für
den Aufwertungsprozeß? Zugleich Beitrag zur Verjährung.
In: Blätter für Rechtspflege im Bezirk des Kammergerichts.
Ig. 34. Sept. 1924, Nr 8/9. S. 73—74.
Friedemann, Hellmut: Die Rechtskraftwirkung des Papier
markurteils. Jn: Blätter f. Rechtspflege i. Bezirk des Kammer
gerichtes. Jg. 34, Nr 8/9, Sept. 1924. S. 69—72.
Simon, Max: Sind die Gerichtsferien notwendig? Jn: Jur.
Wochenschr. Jg. 53, 1924, H. 18s. S. 1413—1416.
S. gibt zunächst eine Ubersicht über d

.

Rechtszustand bezügl.
der Gerichtsferien in d

.

wichtigsten Kulturstaaten; aus ihr geht
hervor, daß fast alle größeren europäischen Staaten u. auch Nord
amerika die Einrichtung d

.

Gerichtsferien kennen. Unter ein
gehender Heranziehung d

.

Schristtums prüft d
.

Verf. sodann die
Gründe, die für d

. Beibehaltung d
.

Gerichtsferien sprechen. Er
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kommt zu d. Ergebnis, daß ihre Abschaffung notwendig sei u.
gegenüber o. heutigen Zuftande nennenswerte Abelstände nicht
herbeiführen würde.

Die Prozeßgesetze für bürgerl. Rechtsstreitigkeite». Zsgst.
u. hrsg. v. Hermann Lucas«. Heinrich Richter. Berlin:
Stille (1924). (49S S.) 8° - Stilkes Textausgaben S.
Als Ergänzung ihres Kommentars zur Verfahrensverord-

nung v. 13. 2. 24 (Stilkes Rechtsbibliothek 2S) bringen die

Verf. eine Textausgabe, die außer dem GVG. u. der ZPO. eine
große Reihe von Prozeßrechtl. Nebengesetzen enthält.
Taschenausgabe der neuen Zivilprozeßordnung mit Ein
führungsgesetz und Entlastungsverordnung in der vom
1. Iuni 1924 ab geltenden Fassung mit erl. Eins. u. Anm.
nebst Anh.: Text d. Gerichtsverfassungsgesetzes. d. Gerichts-
koftengesetzes u. d. Gebührenordnung der Rechtsanwälte in
der vom 1. Iuni 1924 ab gelt. Fassg. sowie mehreren Neben
gesetzen von Adolf Baumbach. Berlin: Ltebmann 1924.
(VIII. «1S S.) kl. 8°
In dieser sehr handlichen, auf Dünndruckpapier hergestellten

Ausgabe sind die durch d. Neuordnung veranlahten Aende-
rungen durch gesperrten Druck hervorgehoben.

Die neue Zivilprozeßordnung vom 13. Mai 1924 mit
system. Einleitung u. Erläuterung d. neuen Bestimmungen
nebst einem Anhang, enthaltend d. wichtigsten Nebengesetze.
Von Iames Goldschmidt. Berlin: Springer 1924.
(VIII, 398 S.) 8°
Die Ausg. d. ZPO. bezweckt d. Ergänzung d. älteren Aus

gaben. Der Verf. is
t

daher bei Erläuterung d
.

neuen Be
stimmungen über d

.

Rahmen einer Handausgabe hinaus
gegangen u. hat ferner nur die Nebengesetze aufgenommen, die
neuerdings geändert sind.
Zivilprozeßordnung und Nebengesetze. Mit Er
läuterungen der neuen Vorschristen bearb. von Richard
Kann. Berlin: Heymann 1924. (XII, «37 S ) 8°
Die für den Praktiker bestimmte Ausgabe soll ein Hilfs

mittel zur ersten Orientierung über das neue Verfahrensrecht
sein. Die Erläuterungen sind daher auch auf die neuen Vor
schristen beschränkt.

b
) Das neue Zivilprozeßrecht

(BO. v. 22. 12. 23 u. 13. 2. 24>
Zivilprozeßreform. Die Beschleunigungs-Verordnung
(V e r o r d n u n g zur Beschleunigung des Verfahrens in bür
gerlichen Rechtsstreitigkeiten) vom 22. Dez. 1923. Mit Einl.
u. ausführl. Erl. von Hermann Lucas. Berlin: Stilke
(1924). (67 S.) kl. 8° ^ Stilke's Rechtsbibliothek. Nr 24.
Die klaren und sachkundigen Erläuterungen werden vor

allem dem Richter bei der praktischen Handhabung der bedeut
samen Vorschriften der Beschleunigungs-VO. gute Dienste
leisten.
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Sonnen, Theodor: Das neue Zivilvrozeßrecht. Berlin:
Bahlen 1924. (XX. 308 S.) 8°
S. gibt in Kommentarform eingehende Erläuterungen zu

den einzelnen, durch die Verordnungen v. 22. 12. 23 u. 13. 2. 24
geänderten u. neu eingefügten Bestimmungen. Nicht behandelt
sind die vom Iustizminister vorgenommenen Änderungen. Die
Ausgabe eignet sich als Ergänzung der älteren Kommentare
der ZPO.
Das neue Zivilvrozeßrecht. Sonderheft d. Rheinischen
Zeitschrist für Zivil- u. Prozeßrecht des In- u. Auslandes.
Hrsg. anläßlich d. Iahresversammlung Deutscher Zivil
prozeßrechtslehrer in Iena im März 1924. Mannheim:
Bensheimer 1924 (128 S.) 8°
Das Heft enthält die auf der Iahresversammlung gehal

tenen Referate: Zivilvrozeßreform u. Rechtsschutzgedanke, v.

Heinrich Lehmann, Korreferat v. Richard Schmidt. Verein
fachung, Kräftigung u. Beschleunigung d. Verfahrens, v. Leo
Rosenberg. Das Güteverfahren, v. Friedrich Lent. Oester
reichische Maßnahmen zur Herbeisührung u. Aufrechterhaltung
eines einheitlichen Zivtlvrozeßverfahrens im ganzen Staats
gebiet. — Güteverfahren u. Vortermin, v. Egon Weiß. Voran
gestellt is

t der Artikel, den Adolf Wach für d
. Anwaltverein

über d. Vorentwurf zu d
. Verordnung v. 14. 2. 1924 verfaßt

hat. Am Schluß is
t die Entschließung d
. Zivilprozeßrechtslehrer

abgedruckt, in der diese scharf gegen die neuesten Aenderungen

d
.

Gerichtsverfahrens, besonders gegen die überstürzte Weise,
in der sie eingeführt sind, Stellung nehmen.

UeinsKeimer, Xsrl: Oer »eus AivilvrvasL, insdes. 6ag
VerksKren vor 6em LinselrieKter. ^annkeim: lZensK«im«r
1924. (Sg 8.) 8°
Der Verfasser will nur eine Einführung in die praktischen

Hauptgedanken der bedeutsamen Verordnung über d
.

Verfahren
in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten vom 13. 2. 1924 geben. In
einem Anhange sind die wichtigsten Vorschriften im Wortlaut
zufammengestellt.

Blomeyer: Die Neuerungen im Zivilprozeß. In: Archiv
für Rechtspflege in Sachsen, Thüringen u. Anhalt. Ig. 1

f1924Z, H. 3
. S. 129—1«9.

Der Verf. unterzieht die 4 Verordnungen, durch die der
Zivilprozeß neu geregelt ist, einer kritischen Würdigung; er
betrachtet sie teils als günstig, teils als verfehlt; insbes. is

t

der Aufsatz von dem Gedanken durchdrungen, daß d
.

Zweck d
.

Verordnungen nicht auf Verbesserung und Beschleunigung,
sondern in d

.

Hauptfache auf Entlastung d
.

Gerichte gerichtet
war, um auch hier den Beamtenabbau zu ermöglichen. Die
Entlastungsmaßnahmen kommen zum Ausdruck in 1

.

den Maß
nahmen, die auf strenge Durchführung der Verhandlung in
den für sie bestimmten Terminen gerichtet sind, 2

. der Ein
schränkung der Richterzahl, 3. der Abkürzung des Verfahrens,

4
.

der Verhütung von Prozessen (Güteverfahren), S
. der Maß

nahme, bereits anhängig gewordene Prozesse glltlich bei
zulegen, K

. der Einschränkung der Rechtsmittel.
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VaeK, ^i6«lt: vi« SoKriUtlioKKeit im Wvilprvseö nsusn
RsoKtsns. In: v. ^ur.-2«1tg. ^. 29, L. 7/8. S. 246—252.
Der Verfasser führt aus, dah die Notverordnungen vom

22. 12. 23 u. 13. 2. 24 es zwar grundsätzlich bei unserer auf be
stimmten Maximen ruhenden Rechtspflegeordnung belassen, daß
sie aber stück- und flickweise Neues einschalten, „das wider
spruchsvoll und unvereinbar erscheint und über dessen Ein
passung das weisnngslos gelassene richterliche Ermessen ent
scheiden soll".
Leo, Karl: Die Uwbrauchbarkeit der neuen Bestimmungen
über das schiedsgerichtliche Verfahren. In: Hanseat. Rechts-
Zeitschr. Ig. 7. Nr 1S/1«, 1924. Sp. S79—688.
„Die Bestimmungen d. neuen Prozeßordnung über d. schieds-

gerichtl. Verfahren bezwecken, eine Beschleunigung u. Verein
fachung d. Verfahrens herbeizuführen. Sie haben den gerade
gegenteiligen Erfolg gehabt."
Soor, Hsms Ott« ae: Iiis Lntsokeickung nseK I^s^s 6er ^,Kten.
Lin Leitrs^ 2ur I^,ekre von 6. LeKriktlieKKeit im neuen
2ivilpr«^eü. KlsnnKeim: LensKeimer 1924. <VIII, 95 S.>
— Leitrads 2um 2ivi1pro2eü. 2.
Die Schrist will beitragen zur Klärung „der Fülle von

Unklarheiten und schwierigsten Problemen", die die Verord
nungen vom 22. Dez. 1923 u. 13. Febr. 1924 in das Zivil-
Prozeßrecht hineingetragen haben.
Ksinderger, Willv: EntseKeickun^ nsck I^sge 6er ^Kten.
<§§ 251a, 331a 2?0.> In: vss KeeKt. ^. 28. 1924, ^sr 21/22,
8p. 478—498.
Verf. nimmt zu den zahlreichen u. erheblichen Meinungs

verschiedenheiten Stellung.
Samter, M. Karl: Güteverfahren und Streitverfahren vor
dem Amtsgericht in übersichtlicher, systematischer Darstellung
nach d. Neuvorschristen d. Zivilprozeßordnung vom 13. Mai
1924 bearb. Berlin: Bahlen 1924. <100 S.> 8°
Jn klarer, übersichtlicher Weise sind das neu zur Einführung

gelangte Güteverfahren u. die Neuerungen des amtsgerichtl.

Streitverfahrens dargestellt. Jm Anhang sind die neuen Geseh
bestimmungen zufammengestellt.
?sgsnstsener, KIsx: vis öeruknng im n«uen 2ivil-
pro2eLrseKt. Svstemat. vsrstellung. (Zegsnüderstellung
6. klsuksssnng 6er 2K>., 6es VorentvurK u. 6es bisKerigsn
KeoKt8 in. Lrläut. Klsnnnsiin: SsnsKeiinsr 1924. (74 S.) 8°
Die Schrist will mit den Grundgedanken des durch die Ver

ordnung vom 13. 2. 1924 stark umgestalteten Rechts der Be
rufung vertraut machen. Der zweite Teil bringt die die Be
rufung betreffenden Bestimmungen der neuen Zivilprozeßord
nung, denen die Vorschristen des Vorentwurfs u. des bis
herigen Rechts gegenübergestellt sind.

c) Der Richter
Mchterliches Prüfungsrecht von Gesetzen s. bei Staatsrecht!
Stammler, Ku6olk: Oer Riekter. vonauwürtk Lerlin : ?°ag«z-
werkverlaß? <1924>. <92 L.> 8° — Oas l^everk. Uon«AravKisu
2ur ?sveK«Iozis cker Serukstvpsn. V6 1.
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Von hoher Warte aus unternimmt es St., den Beruf des
Richters zu begründen, die Vorzüge dieses einflußreichen Amtes
darzulegen, aber auch die Gefahren kenntlich zu machen, denen
mancher Richter ausgesetzt ist. Zunächst stellt er sich die Aufgabe,
das Feld zu umgrenzen, auf dem der Richter tätig sein soll, und
die Art zu schildern, in der er es zu beherrschen hat. Sodann be
schreibt er das ideale Ziel des Rechtes <das Verfolgen von Recht
und Gerechtigkeit! u. zeigt, „wie es in der bedingten Welt des
geschäftlichen Treibens in praktischer Wirklichkeit eingreisen
mag."

Kübel: Politische Betätigung der Richter. In: Deutsche
Richterzeitung. Ig. 1«, Nr «, 1924. Sp. 273—283.
Unter Heranziehung der bisherigen deutschen u. der aus

ländischen Gesetzgebung erörtert der Verf. die Vor- u. Nachteile
der politischen Betätigung d. Richter. Er kommt zu folgendem
Schlußergebnis: „es mag klüger sein, die Finger von d. Politik
zu lassen; Werk u. Ansehen leiden sicher nicht darunter. Des
halb braucht es aber noch keine Zwangsenteignung', es genügt,
dem Takt d. Richter u. den Wünschen ihrer Wähler zu über
lassen, wie weit jene am öffentlichen politischen Leben teil
nehmen wollen u. sollen."
UüneK: Oie ^dKängigKeit ües Kienters vom KseKr. <Lin
Leitrag 2urn Problem 6er riekterliensn I?nabKängigKeit.>
In: OeutseKe «iokter-eitung. ^g. 16, 1924, Nr 7. 8p. 337
bis 345.
R o s e n t h a l , Alfred: Methodische Iurisprudenz und Etnzel-
richtertum; deutsche und englische Auffassung. In: Jurist.
Wochenschr. Ig. SS, 1924. H. S. S. 2S1—2S4.
Mit schwungvollen Worten schildert der Verfasser die Vor

züge des Einzelrichtertums, wie es das englische Rechtsleben
kennt, gegenüber den Kollegtalgerichten deutschen Systems.
Nur das Etnzelrichtertum kann wirkliche Richterpersönlichkeiten
hervorbringen.

Die Vorschriften über die Ausbildung der Juristen in Baden.
Amtl. Ausg. Karlsruhe: Malsch Vogel 1924. (51 S.> 8°

ch Konkurs

>lseger, Lrnst: XonKursreeKt. Serlin: Springer 1924,
(170 8.) 8°

— Ln2vKI«pä6is 6. KeeKts- u. Stsstsvissen-
sokskten 18.

Diese wertvolle Darstellung des Konkursrechts durch den
hervorragenden Kenner dieses Rechtsgebietes is

t umfangreicher
gehalten worden, als die bisherigen Beiträge dieses Sammel
werkes. Die durch den Umsturz der Wirtschaftl. Verhältnisse
neu aufgetauchten Fragen, wie die des Einflusses d

. Geldent
wertung auf das Konkursrecht, sind berücksichtigt. Kleindruck
u. zahlreiche Noten bringen die Stellungnahme des Verf. zu
anderen Lehrauffassungen u. zur Prazis.

^ seger, Rrnsr: Neuerungen in 6er Or6nung 6es Xonkurses
u. 6. XonKurssdwenckung. In: AtseKr, k. Olsen. Aivilproa.
Sc> 49, 1924, II. 1/2. 8. 20—37.
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U sN esse, LertnoI6: Oie <ZeseKsktssuksieKt 2ur ^Kven»
üunz 6es LonKurses naeK 6. neuen ?sssung vom 8. ?sdr.
1924. ?rskiiseK u. KritiseK erl. Serlin: S. Simon 1924.
(83 S.) 8°
Der Verfasser erläutert die durch Verordnung vom 8. 2. 1924

abgeänderten Vorschristen über die Geschäftsaufsicht; er macht
dabei einige Verbesserungsvorschläge. In einer Einleitung

is
t

die Geschichte des Verfahrens geschildert. Beigefügt sind
serner die amtliche Begründung vom 19. 12. 191 « und einige
Formulare.

e
) Freiwillige Gerichtsbarkeit. Notariat

Iahrbuch für Entscheidungen in Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit u. des Grund buchsrechts. Auf Grund
amtlichen Materials hrsg. v. Viktor Ring. Bd 1. Berlin:
Vahlen 1924. (XII. S23 S.) 8°
Dank dem Entgegenkommen des Rcichsjustizministeriums

hat es sich ermöglichen lassen, die „Entscheidungen in Angelegen
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit u. des Grundbuchrechts"
u. des „Iahrbuchs für Entscheidungen d

. Kammergerichts in
Sachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ufw." zu verschmelzen.
Somit is

t

erfreulicherweise eine Sammelstelle für alle amtlichen
Veröffentlichungen in Angelegenheiten der freiwill. Gerichts-
barkeit u. des Grundbuchrechts geschaffen. Gleichzeitig mit dem
ersten stattlichen Bande der neuen Sammlung is

t ein Sonder-
heft erschienen, das die im alten Iahrbuch enthaltenen Ent-
scheidungen d

. Kammergerichts in Pachtschutzsachen, Kosten- u.
Strafsachen bringt, zu denen jetzt noch die Mietssachen
treten,

Behre, Richard: Die Prüfung der Geschäfte des preußischen
Notars. Systemat. Zsstellg. aller d

. preuß. Notariat betr.
Verwaltungsbest. nebst Eins, in d

.

Notariatstechnik u. d
.

notarielle Gebühren- u. Stempelwesen. Berlin: Bahlen
1924. <151 S.> 8°

Die Zahl der preußischen Notare ist, seitdem die Ernennung
von der Bedürfnisfrage nicht mehr abhängig gemacht wird^
stark angewachsen. Eine übersichtliche Darstellung der Geschäfte
des Notars wie die vorliegende is

t

daher für die die Geschäfte
Prüfenden wie die Notare selbst von Wichtigkeit.

9
.

Strafrecht

s) Gesamtdarstellungen und allgemeine Abhandlungen

Calk er, Fritz van: Strafrecht. Grundrih zu Vorlesgn.
Leitf. zum Studium. 2

. neubearb. Aufl. München: Schweitzer
1924. (VIII, 1S0 S.) gr. 8°

Der Grundriß is
t in erster Linie für Studenten bestimmt,

daneben aber auch für den Praktiker zur Auffrischung der
Rechtskenntnisse. Der Umfang des Buches hat sich mit der
zweiten Auflage nahezu verdoppelt. Ein wesentlicher Unter-
schied zur ersten Auflage besteht darin, dah der Verfasser jetzt
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tm engsten Anschluß an Wortlaut und Sinn des Gesetzes unter
Verzicht aus künstliche Konstruktionen zu den grundlegenden
Streitsragen Stellung genommen hat. Die Aenderung in der
Gesetzgebung, sowie die neueste Rechtsprechung des Reichs
gerichts sind berücksichtigt.

Schäser, Ernst, u. FritzHartung: Strasrecht und Strasprozeß.
Tl. 1 u. 2. Textausg. m. zahlr. Anm. Berlin: Stilke <1924>.
<XVI, 699 S.> kl. 8° ^ Stilkes Rechtsbibliothek. Nr 30.
1. Strasrecht. Strasgesetzbuch s. d. Deutsche Reich, Militär
strasgesetzbuch, VO.ttber Vermögensstrasen u. Bußen, Jugend-
gerichtsges., Notwirtsch. Gesetze u. Verordnungen u. andere
strasrechtl. Nebengesetze d. Reichs u. Preußens n. d. Stande
v. 15. Juli 1924. 2.. erw. Ausl. <XII, 533 S.> 2. Stras
prozeß. Gerichtsversassungsgesetz, Strasprozeßordng., Jugend
gerichtsgesetz und d. strasprozeszrechtl. Nebengesetze d. Reichs-
u. Preußens, sowie d. preuß. Bestimmungen über d. be
dingte Strasaussetzg. u. d. Strasausstand. Nach d. Stande
vom 1. Sept. 1924.
Dohna, Alexander Gras zu: Beziehungen u. Begrenzungen
von Strasrecht und Verwaltungsrecht. In: Verwaltungs
archiv. Bd 30. H. 3, Aug. 1924. S. 233—243.
Es wird der Unterschied zwischen dem Strasrecht des Reichs-

strasgesetzbuchs u. der Strasnebengesetzgebung erörtert. Reichs-
strasrecht is

t das Schutzrecht der Lebensbedingungen der sozialen
Gemeinschast. An die Strasjustiz grenzt das Gebiet des Ver-
waltungsstrasrechts, das sich dadurch kennzeichnet, daß hier die
mit der Strassanktion ausgestattete Norm erst vom Gesetzgeber
begründet wird. Die dritte, dem eigentlichen Strasrecht am ent
serntesten stehende Gruppe bildet die össentliche Wohlsahrts
pslege.

Brons, Rechtsanw. Dr.: Ein neuer Stil sürs Strasrecht.
Leipzig: Moeser sm Komm.) 1924. (18 S.) gr. 8° lUm-
schlagt.)
Der Versasser, der schon srüher („Sprache des neuen

Strasgesetzes" u. in Jurist. Wochenschrist 1922, S. 250, 1923,
S. 360) sprachliche Grundsätze ausgestellt hat, gibt einige Gegen
vorschläge zu dem Entwurs von 1919, durch die er die Sprache
des neuen Strafgesetzbuchs einsach, volkstümlich und lebendig
gestalten will.
?opper»1,vnksus, .lose!: ?KiI«sopnis 6ss 8trskreeKts.
^us 6. Iii. llseKIsL KrsF. von Nargit vrnstsin. Nit
einsin Vorvort von ^ulius Oku er. Wien: 1,Svit 1924.
(112 8.) 8°
Der Versasser verwirst die Strasrechtstheorie der Ver
geltung. Er setzt an deren Stelle den Schutzgedanken. Die
Gesellschast is

t vor dem Täter zu schützen; ein Uebel dars dem
Täter nur zugesügt werden, wenn es von dem Schutzmittel
untrennbar ist. Die Verbrechensanzeige nach dem Koder, sür
Vergehen steht jedem zu; in der Hauptverhandlung entscheidet
die Sicherheitsjury, ob Schutz nötig sei und welche Methode
anzuwenden ist. Mit der Aussührung wird die Polizeibehörde
betraut. Das von dem Vorsitzenden abzusassende Resume, das
die Biographie, die Tat und die Tatumstünde enthält, wird
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in einer amtlichen Gerichtszeitung veröffentlicht. In dieser
Veröffentlichung erblickt der Verfasser das geeignetste Schutz
mittel und den wichtigsten Ersatz für physische Strafen,
Hsoksr, IZrvin: vie 8truKtur 6er materiellen rm6 pro-
asssualsn ösMngungen <ier 8trakbsrKeit. In: KlonstsseKrikt
kür Xriminalpsvenologie un6 8trAkreeKtsrskorm. ^g. IS,
1924, «. 1—4. 8. 1—23.
Der Verf. gibt zunächst einen systemat. Ueberblick über die

Bedingungen der Strafbarkeit. Es werden dann die praktischen
Folgerungen aus den einzelnen Bedingungen, sowie derZuiarnmen-
hang zwischen ihnen näher besprochen. Der Verf. führt dann noch eine

Reihe von Folgerungen materiell strafrechtlicher Art (Einfluß
d. Irrtums über d. Bedingungen, Wirkung d. Bedingungen i.
Falle d. Teilnahme u. a.) und strafprozessualer Art an.
Geliert, Georg: Du sollst nicht !!! Ein Buch von Recht
u. Gesetz. Berlin: Hayn 1924. (IV, 91 S.) gr. 8° Ver-
öffentlichung d. „Deutschen Gesellschaft zur Herausgabe u.
Verbreitg. guter Schriften u. Bücher", E. V., Berlin-Wil
mersdorf.
Jn Anknüpfung an praktische Fälle werden einige, haupt

sächlich strafrechtliche Bestimmungen gemeinverständlich dar
gestellt. Dem Laien und dem jungen Juristen wird die Schrist
manchen Nutzen bringen.
8on6srsggsn, Xonrs6: Oie strskreeKtllone öeKan61uiuz
6er ?rsu. Lin Leitrsg 2ur Ververtung 6er ?svon«l«gie
6er (Z^seKIeoKter 6ureK 6ss 8trstreeKt. Onur: 8preeKer,
LMerllng u. Co. 1924. (VI, 11g 8.) 8°
Fordert entsprechend der strafrech Nch,n Sonderbeh<mdlimg der

Jugendlichen eine grundsätzliche Sonderbehandlung der Frau
mit Rücksicht auf ihre weibliche Eigenart.
VorKastner, W: Oas naturwissenseKaktL-psveKologisoke
Seminar kür Juristen a. 6. Universität (Zreikswal6. In:
OeutseKs ^eitseKrikt für 6. ges. gsrieKU. Kle6i«n. L6 4,
U. 4, Nov. 1924. 8. 304—368.
V. berichtet über die Gründung des naturwissenschaftlich

psychologischen Seminars in Greisswald, in dem die jungen
Juristen Unterricht über Biologie, Psychologie, Psychiatrie,
gerichtliche Medizin, Kriminalpsychologie ufw. unter der Lei
tung eines psychiatrisch-psychologisch vorgebildeten Mediziners
erhalten.
USr>I«r, L.: >VirtseKsktslags — öil<iung — Xriminalität.
In: ^reKiv k. Xriminologie. S<i 76, 8ept. 1924, II. 2.
8. 81—109.
Der Verf. sieht in wirtschaftlicher Not, daneben aber auch

in mangelhafter Erziehung und Unbildung die Hauptursachen
des Verbrechens. In erster Linie is

t das gewerbsmähige Ver
brechertum zu bekämpfen, und zwar durch sorgfältigste Er
ziehung der Iugend, deren sittliche Begrisfe durch Kriegs- und
Nachkriegszeit schwer gelitten haben.
Zahn, Friedrich: Kriegskriminalität. In: Schmollers Iahr
buch f. Gesetzgebung. Ig. 47, H. 1—4. S. 243—271.

1
. Begrisf der Kriegskriminalität. Allgemeine Krimina-

litätsgestaltung im Kriege. 2. Die Bewegung der Kriminalität
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in kriegführenden Staaten. 3. Die Bewegung der Kriminalität
in neutralen Staaten. 4. Kriegskriminalität u. Willensfreiheit.
Hsr6er, O., u. ^. Lrüning: Oie Xriminalität bei 6er ?ost.
Ein I^eitf. bei 6. llntersuok^N. 2ur ?eststellg. strakbsrer
Hsncklgn. im ?ost- u. 1'eIegrapKenbetrieb unter des. Le.
rüeks. ck. ebem. u. Mikroskop. Hiltsmittel. Klit 80 l'ezctsbd.
Serlin: Ernst 1924. <IV, 148 8.> «r. 8°
l'oennies, ?er6insnck: VerdreeKertum in ScKIesvxig-Holstein.
In: >reKiv f. SoaislwisssnseKskt u. Soaialpolitik. L6 52,
1924. U. 3. 8. 761—805.
Die Untersuchung betrisft das Verbrechertum in Schleswig-

Holstein sowie das Verbrechertum geborener Schleswig-Hol
steiner, z. T. außerhalb Schleswig-Holsteins beobachtet. Das
Ergebnis der Untersuchung is

t
die Feststellung der Herkunft

von Dieben, die mit Zuchthausstrafe belegt sind, aus bestimmten
Gebietsteilen. Mit beachtenswerten moralstatistischen Erhe
bungen <Wohnungs-, Bildungs-, Sittenzustand ufw.> begründet
der Verfasser seine Feststellungen.

b
) Das Verbrechen

LokseKer, V.: Oie strskbsr Lan6elnüsu. In: ^roKiv
kür RsoKts- u. VirtsoKsttspüilosopKie. Lü 17, S. 2. 8. 102
bis 124.
Der Verfasser stellt eine Strafrechtslehre auf, nach welcher

der strafbar Handelnde Ausgangspunkt für das Strafrecht ist. Es

is
t

zunächst das Verbrechenssubjekt festzulegen und auf dieses sind
die Merkmale der strafbaren Handlung zu beziehen. Aus dem
Strafrecht is

t das Verwaltungsstrafrecht auszufondern, das sich
durch eine stärkere Betonung der strafbaren Handlung vor dem
Verbrechensfubjekt charakterisiert. Nach den Ausführungen, die
in ihren Folgerungen nicht ohne Widerspruch bleiben werden,

soll die Beurteilung der Strafrechtslehren von dem Verbrechens-
subjekt aus zu einer Vereinfachung und folgerichtigeren Auf
fassung der Rechtsbegriffe der allgemeinen Lehren (Schuld, Ver
such usw.) wie der einzelnen Verbrechen führen.

Grave, Walther: Wesen u. Begrisf d
.

Schuld u. seine geschicht

liche Entwicklung. Jn: Zeitschrist f. d. ges. Strafrechtswissen
schaft. Bd 45, 1924, H. 2

. S. 99—121.
Es wird unterschieden zwischen objektiver <rechtlicher> u.

subjektiver oder individueller Schuld. Objektive Schuld is
t

die
Übertretung einer Rechtsnorm; die Umstände, die zu ihr führen,
liegen außerhalb des Täters. Beispiele: Schuld aus unerlaubt.
Handlung, Schuldsprechung auf Grund richterl. Urteils. Die
subjektive Schuld wird durch den Täter selbst begründet. Der
Verf. gibt in kurzen Zügen eine Entwicklungsgeschichte der

Schuld u. eine nähere Begrisfsbestimmung des aufgestellten
Schuldbegrisfs. Die individuelle Schuld sucht er mit Hilfe der
Jndividualpsychologie zu erklären. Die Abhandlung, die den
Begrisf der objektiven u. subjektiven Schuld scharf heraus
arbeitet, wirkt überzeugend.
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Merkel, Paul: Schuld, Vorsatz, Fahrlässigkeit, Jrrtum. Jn:
Jur. Wochenschr. Jg. 51, Nov. 1924, H. 21/23. S. 1677—1679.
M. befaßt sich zunächst mit dem Schuldbegrisf Franks in

der 15. Auflage seines Kommentars zum Strafgesetzbuch. Er
tritt der Auffassung Franks entgegen, der zum Schuldbegriff
Freiheit des Täters, rechtswidriges Verhalten u. Erkennung
oder Erkennbarkeit der Tragweite des Handelns fordert. Nur
völlige Unfreiheit schlicßt die Schuld aus; außerdem musz der
Täter bewußt unsozial u. unsittlich gehandelt haben.
Hippel, Robert von: Oas LewuMsein 6er KeeKtswiürigKeit.
Lin Vortrag. Lerlin: cke Uruvter 1924. (16 8.) 8°
H. bezeichnet das Thema, das er in einem Vortrag auf der

Hamburger Tagung der internationalen kriminalistischen Ver
einigung im Juni d. J. behandelt hat, als die wichtigste u.
schwierigste Streitfrage aus den allgemeinen Lehren vom Ver
brechen. Er fordert die Einfügung einer Bestimmung in das
StGB, als 8 59a mit folgendem Jnhalt: Hielt der Täter die
Tat für erlaubt, weil er über Rechtssätze oder deren Anwendung
fahrlässig irrte, so is

t

die Strafe gemäß StGB. 8 57 Nr 1—5
zu mildern. Jrrte der Täter schuldlos, so is

t er straffrei. Verf.
legt in seinen Ausführungen die Lage dar, den Gang der Re
form und das, was zu geschehen hat. Er begründet den von
ihm vertretenen Standpunkt, allerdings ohne die anderen An
sichten in der Strafrechtswissenschaft ausführlicher zu würdigen.
Xempner, K«dert, u. Hans ?KisIe: l^der 6is Zusammen-
Kängs avxisoken ^eitanseKauung un6 strakreontlioker Ls-
urteilung KeistesKranKer. In: Oeutsoke ^eitseKrikt k. 6.
sses. sseriektl Necki?.in. M 4

, U. 4, Nov. 1924. 8. 359—363.
Kurze geschichtliche Übersicht über die strafrechtliche Be

urteilung Geisteskranker von den Volksrechten bis auf die
heutige Zeit. Die Verf. halten es für wünschenswert, den
Begrisf der verminderten Zurechnungsfähigkeit, der in dem
Strafgesetzentwurf von 1919 enthalten ist, auch in das neue
Strafgesetzbuch zu übernehmen.Lellvig, Ulbert: Aur Sestrskung ^ugsu6U<:ber. In:
Klonstssebrikt kür Xriminslpsvokologie un6 8trskreeKts-
rekorra. ^. 1S, Nai 1924, L. 1—4. 8. 29—31.
Der Verf. bespricht einen Fall, in welchem ein Iugendlicher

vom Schöffengericht wegen Diebstahls verurteilt ist, obgleich
Zweisel an der Einsichtsfähigkeit d

. Täters vorliegen konnten.
Er ist der Anficht, daß der Täter mit Rücksicht auf seine geringe
Intelligenz und darauf, daß er die Grenze der Strafmündig-
keit erst vor einem Vierteljahr erreicht hatte, hätte frei
gesprochen werden müssen; nach der Meinung d

.

Wissenschaft
könne grundsätzlich im 12. u. 13. Lebensjahre die erforderliche
Einsicht noch nicht angenommen werden.
Jugendgerichtsgesetz. (Vom 16. Febr. 1923.) Mit Einl.
u. Erl. von Albert H e l l w i g

. Berlin: Stilke (1823). (368 S.)
kl. 8° — Stilkes Rechtsbibliothek. Nr. 18.
Den Erläuterungen zum Gesetz geht eine eingehende Einlei

tung voran. In ihr wird das Jugendkriminalrecht vom Stand
punkt der Verbrechensbekämpfungslehre dargelegt und die Strafe
in der Hauptfache als eine Erziehungsmaßregel angesehen.
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c) Die Strafe. GeldstrafengefeH
RieKel, KvxioU: 2ur ?s^eKoI«gie uiu1 ?s^enopstkologie
6er LtrstKskt. In: >lonstsseKrikt Mr XriminsIps^eKologis
u. 8trskreeKtsrekorm. ^g. 1S, Klsi 1924, LI. 1—4. 8. S8—83.
Hellwig, Albert: Das Geldstrafengesetz. Die Verordnung
über Vermögensstrafen und Bußen v. «. Febr. 1924 mit der
Begründung u. den Ausführungsbestimmungen erlaut. 3.
Auflage. München: H. W. Müller 1924 (18? S.) 8°
Die neue Aufl. is

t vollkommen durchgearbeitet. Sie wird,
wie die vorhergehenden Auflagen, den Bedürfnissen der Praxis
gerecht werden. Zum besseren Verständnis des Gesetzes trögt
die Einleitung bei, deren kriminalpolitische Ausführungen
eine ergiebige Anwendung der Geldstrafe für nützlich halten.
Kronecker: Neuere Bestimmungen über Geldstrafen. In:
Zeitschrist für die gesamte Strafrechtswissenschaft. Bd 44,
H. S

,

1924. S. S78—S8S.
Es werden die einzelnen Gesetze und Verordnungen über die

Aufwertung der Geldstrafen kritisch besprochen. Insbesondere
die zuletzt erlassene Verordnung vom 23. November 1923 leidet
an mehreren Unstimmigkeiten. Auch ist die darin enthaltene,
zahlenmäßige Festsetzung der Geldstrafe verfehlt. Der Verfasser
tritt für eine Bemessung der Geldstrafe in Quoten des Ein
kommens oder der Einkommensteuer ein.
Schmidt, Eberhard: Die Gestaltung der Ehrenstrafen im
künftigen Strafrecht. In: Zeitschrist f. d. ges. Strafrechts
wissenschaft. Bd 44. 1924, H. 1

. S. 10— 43.
Es wird unterschieden zwischen den Ehrenkränkungsstrafen
lVerweis u. Urteilspublikation) u. der Schmälerung der
Statusrechte u. Rechtsfähigkeiten, die in einem Ehrverluft be

stehen (Aberkennung d
. bürgerl. Ehrenrechte ufw.). D. Verf.

lehnt Verweis u. Urteilspublikation als Strafen ab, da ihnen
das Wesentliche der Strafe, die Zufügung des Übels, fehlt.
Auch d

.

Ehrverluft kann nicht als zweckmäßige Maßnahme an
gesehen werden, da er, grundsätzlich dem Ehrlosen zugesprochen,
für diesen ein Übel nicht mehr sein kann u. nur ein Hindernis
für seine spätere Wiedereingliederung i. d. menschl. Gesellschaft
bildet. Nach Ansicht des Verf. kann es sich nur um Amts- oder
Berufsverluft bei grober Pflichtverletzung handeln.
Endemann, Helmut: Zur Lehre von den Strafausdehnungs
gründen. Jn: Zeitschrist f. d. ges. Strafrechtswissenschaft.
Bd 45, 1924, H. 2

. S. 121—126.
Der Verf. sucht die Lehre M. E. Mayers vom Versuch u.

der Teilnahme aus Strafausdehnungsgründen zu rechtfertigen.

Nach Mayer <Allg. Teil des deutschen Strafrechts S. 341)
sind Strafausdehnungsgründe Umstände, die die Tatbestands
mäßigkeit eines Verhaltens dadurch begründen, daß sie den
Merkmalen der einzelnen Delikte eine über ihren begrisflichen
Umfang hinausgehende Geltung beilegen.

ch Der Strafvollzug
Visrnst«in, ?d«xlor: LioIogjseKs ?r»i>Isme iim Str«1»
volKuKs. In: OsutsoK« A«itseKiM kür <U« gesamte 8^
riedtlioks ölsckisin. S

, LI. S, 1924. 5
. 436—4S3.
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Der Verfasser tritt dafür ein, daß für einen geeigneten
Strafvollzug nicht nur die ärztliche Feststellung des Geistes
zuftandes des Täters, sondern auch die eingehende Erforschung
seiner stammesgeschichtlichen Zufammenhänge, sowie des Lebens
ganges und der Lebensschicksale erforderlich sei. Diese Fest
stellungen sind für die Frage der Besferungsfähigkeit des Täters
von Bedeutung, von der, wie es in Bayern und jetzt auch im
Reich der Fall ist, die allmählich mildere Gestaltung des Straf
vollzuges abhängig gemacht wird.
I^iepmannHamburg, Nj^orit^: Oi« nsusn ,,Krun6sat2s über
6en Vollaug von I^reineitsstraksn" in OsutseKIan6 <R,skerat,>
Lerlin: cks Uruvtsr 1924. <27 8.) Ar. 8° ^,us: Nitteilungsn
c>.«IsutseKsn l^amlssgrupps <i. Intern. Kriminalist. Vereini-
gung 2U Hamburg.
Der Verf. rühmt die Grundsätze als eine gute Neuerung

gegenüber dem alten Recht. Er warnt aber eindringlich vor
einer einseitigen Auffassung des progressiven Strafvollzugs;
dieser hat allein den Zweck, den Gefangenen zu einem brauch
baren Gliede der sozialen Gemeinschaft zu erziehen. Er soll an
Stelle langfristiger Freiheitsstrafen treten; auch sollen mit ihm
scharfe Strafmittel, wie Einzelzelle, möglichst eingeschränkt
werden.
Xlein, ^Isxanüer: Ois VorseKriktsn über Verwaltung un6
Vollaug in 6sn Uskangsnenanstaltsn 6er I?rsuL. ^ustiaver-
Verwaltung. In Verbin6ung m. Kurt WaeKermann u. Lckgar
Wutackorkk gesammelt u. erl. von ^lsxan6er Xlein. 4. ^ukl
Serlin: VaKIsn 1924. <XVI, 724 8.) 4°
Durch die Dienst- u. Vollzugsordnung für d. Gefangenen
anstalten d. Justizverwaltung v. 1. 8. 23 is

t

die in der Nachkriegs
zeit vollzogene Umschichtung u. Veränderung des preusz. Ge
fängniswesens zu einem gewissen Abschluß gekommen. Die Neu-
aufl. des für die Praxis der Gerichte unentbehrlichen Handbuchs
von Klein bringt eine sehr gründliche Erläuterung dieser Dienst-
u. Vollzugsordnung. Die zahlreich herbeigezogenen Verordnun
gen sind im vollständ. Wortlaut wiedergegeben; von theore
tischen Erörterungen is

t

abgesehen.

T r ö l t s ch: Der Strafvollzug in Bayern nach der Neuregelung
durch die Dienst- u. Vollzugsordnung u. die Ausführungs
vorschristen v. 1S. März 1924 unter besonderer Berücksichti
gung der Gerichtsgefängnisse. In: Zeitschrist für Rechts
pflege in Bayern. Ig. 20, Sept. 1924, Nr 17/18. S. 209—217.
Es wird zunächst ein kurzer geschichtlicher Ueberblick über

die Entwicklung des Strafvollzugs u. die Strafvollzugssysteme
gegeben. Der Verf. bespricht dann die „Vereinbarung der
Landesregierungen über die Grundsätze f. d

. Vollzug von
Freiheitsstrafen v. 7

. Iuni 1923", auf welchen die bayrische
Dienst- u. Vollzugsordnung beruht u. in denen die neueste
Entwicklung d

. Strafvollzugs (Besserungs- u. Erziehungszweck,
Klassisikation der Gefangenen nach d

. Straftat, progress. Straf
vollzug usw.) zum Ausdruck kommt. Es wird darauf ein
gehend die bayr. Dienst- u. Vollzugsordnung erörtert. In ihr
wird weitgehendste Rücksichtnahme auf die Person, das körperl,
u. geist. Wohlbefinden d

. Gefangenen u. fein späteres Fort
kommen genommen.
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Dessau« r, Fritz: Das Progressivsystem in Thüringen. In:
Zeitschrist sür die gesamte Strasrechtswissenschast. Bd 44,
1924. H. «. S. «94— 70«.
Unter Progressivsystem ist ein Strasvollzug zu verstehen,

der „mit Strenge, Ernst und Zurückhaltung beginnt, mit der
Zeit Milderungen bringt und einen allmählichen Uebergang
in die Freiheit schasst". Die Vorteile dieses Systems sind nur
den Gesangenen zu gewähren, die sich einer solchen sort
schreitenden Erleichterung würdig erweisen und ernstlichen
Besserungswillen bekunden. Die Stusen, in die die Gesangenen
einrücken, sind Einzelhast, Gemeinschastshast, vorläusige Ent
lassung. Das thüringische Progressivsystem, das aus dem
Erziehungs- u. Besserungsgedanken u. dem Individualisie-
rungsprinziv beruht, bedeutet einen gewaltigen Fortschritt im
Strasvollzuge.
?uppe, sSeorgl.: vis ^uZellMeKell im Oekällgllis. Iu:
OsutseKs !5eitseKrikt k. ck

.

gesamt« gerioKtlioKe UsckKin.
S6 4

, U. 2, 1924. 8. 121—127.
P. saßt kurz die aus Iugendliche bezügl. Bestimmungen der

neuen Dienst- u. Vollzugsordnung s. d
. Gesangenenanstalten d.

Justizverwaltung in Preußen v. 1
.

8
.

23 zusammen, durch die
den von d. Landesregierungen vereinbarten u. am 1

.

7
. 24 zur

Einsührung gelangten „Grundsätzen über d
. Vollzug von Frei

heitsstrasen" v. 7
.

«
.

23 Rechnung getragen wird.
LslIst«rn, Lrviu Beitrag ?ur ?rsge 6sr 8sId8tKe.
seKs<UZuugeu mit des. KsrüoKsieKtigung ckerer dei (Ze»

ksnAsnen. In: OsutseKs Aeit8eKritt kür <1iegesamte geriokt-
lieKs Kieckisin. ö<1 IV, U. 3, öept. 1924. 8. 238—258.

e
) Einzelne Verbrechen

ÄtöoKsr, Helens, Nein? Stadel, Sisgkrieck Weinderg:
?«rt mit 6sr ^dtreiduilZgstraks ! I,eip2ig: Olckendurg 1924.
(65 8.) 8°
Die Versasserin des ersten Aussatzes tritt mit eindringlichen

Worten, unter Ansührung einzelner Fälle, sür die Abschassung
der Abtreibungsstrase ein. Die Abtreibung is

t aus wirtschast
licher Not ost geboten, das Leben der Frucht kann aber nicht
dem menschlichen Leben gleichgestellt werden. Stabel besür
wortet die Unterbrechung der Schwangerschast, da diese bei
kranken Frauen ost ernste Gesahren hervorrusen kann. Wein
berg entkräftet die sür die Beibehaltung der Abtreibungsstrase
vorgebrachten rechtlichen Gründe: Bestimmungsrecht des Ehe
manns (Rom), Anspruch der beseelten Leibessrucht aus die
Tause (kanonisches Recht), Leben des Embryos, Leben und
Gesundheit der Mutter, staatliches Interesse an der Volksver
mehrung.

I, Sons, ?ris6rieK: Oas ?r«dlsm 6er ?rueKtsdtreidung vom
m«ii2illiseKeu, juriZtiseKeu u. UÄtionsIöKonomiseKen Stsnck-
vullkt. Mt einem Osleitvort von I^u6vig Ldermsver.
Ssriill: 8prillger 1924. (42 8.) 8°
Der Vers. weist, wie das Geleitwort ausdrückt, über

zeugend aus die schweren Gesahren hin, die aus sittlichem,
bevölkerungspolitischem und vor allem gesundheitlichem Ge
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biete durch eine Strafloslassung der Abtreibung herbeigeführt
werden.
Muckermann, Hermann: Grundsätzliches zum 8 218 StGB.
Jn: Soziale Praxis u. Archiv f. Volkswohlfahrt. Jg. 33,
Nr 44, Okt. 1924. S. 937—940.
Der Verf. wendet sich gegen die Ausführungen von Frau

Hermine Heusler-Edenhuizen, Berlin iNr 32 der „Sozialen
Praxis"?. Er bekämpft die Ansicht, daß in dem Z 218 die Macht
politik des Staates zum Ausdruck komme, der nach Soldaten
u. Arbeitskräften verlange, u. das Bestreben der Kirche auf
„Quantität von Seelen". Der H 218 is

t mit einigen Milderungen
beizubehalten; es handelt sich allein um den Schutz des Kindes
und der Mutter.
Hafter, E.: Straflosigkeit bei Abtreibung. Privilegierung

d
.

Denunzianten. In: Schweiz. Iuristen-Zeitung. Ig. 21,
H. 1

,

1S24/2S. S. 3— S.
H. wendet sich gegen folgenden Vorschlag des Gynäkologen

Wyder: Straferlaß soll eintreten, wenn Frauen, an denen eine
Abtreibung vorgenommen wurde, den zuftand. Instanzen die
abtreibenden Personen in einer Weise bekanntgeben, daß sie
mit Aussicht auf Erfolg gefaßt werden können.
Lbsrms^er, I,uckvig: ^,rst un6 ?stient in cksr ReeKl-
svreeKung. Serlm: «. I«os8e 1924. (286 8.) gr. 8°
Der hervorragende Kriminalist stellt in seinem Werke die

von ihm seit dem Jahre 1911 der „Deutschen Medizinischen
Wochenschrist" erstatteten Berichte über Rechtsfragen aus der
ärztlichen Praxis in systematischer Anordnung zufammen. Das
Werk is

t in erster Linie für Arzte, sodann aber auch für Ju
risten, Bevölkerungspolitiker, Verwaltungen von Kranken
anstalten u. für die Träger der sozialen Versicherung bestimmt.
Die höchst lehrreichen, streng wissenschaftlich gehaltenen Aus
führungen betreffen die gesamten aus der Tätigkeit des Arztes
u. seinen Beziehungen zum Patienten sich ergebenden Rechts
verhältnisse von der Hauptfrage, der Haftung des Arztes für
Kunstfehler, bis zu den Einzelheiten < Steuerfragen, Verkauf
einer ärztlichen Praxis ufw.> Besonders eingehend is

t das
Operationsrecht u. hierzu die Stellung d

. Strafgesetzentwurfs
v. 1919 — dieser faßt d. strafrechtl. Verantwortlichkeit des
Arztes wesentlich milder auf — behandelt,

v S 1 1 n s r : Oer Z 224 8tKS. unS 6er Segrikk ck«r seKveren
XörperverI«Kung. In: Oeuisebs AeitseKrikt kür 6is ßl>
riLKtliob« Kl«!i2in. S6 4

, U. 2, 1924. 8. 128—144.
Für d. Beurteilung der Schwere einer Körperverletzung is

t

mehr die funktionelle Störung als der anatomische Befund
entscheidend. Bei Neubearbeitung des StGB, ist bei d

. Be
stimmungen über schwere Körperverletzung mehr Gewicht als
bisher auf die Funktion hinsichtl. Beruf, ErwerbsfühigKit n.
Verrichtungen des tägl. Lebens zu legen. Bis zu dieser gesetzl.
Aenderung is

t von den mehr unter rein anatomische Gesichts
punkte gestellten hSchstrichterl. Entscheidungen abzugehen;

schließlich hnt auch die medizin. Begutachtung bei den Fällen
von Siechtum u. bei einzelnen, neuerdings besser erkannten
Formen von geistigen Erkrankungen zu erfolgen.
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8oKv«it2er, Lrnst Lmil: UnsittlieKe AttUoKKsitsbe-
Stimmungen. (Zrun<lsst2I. LetrscKtgn. 2u ck. ösxusl6elikten
im 8trskgessKduen insdes. 2ur Lestratung ck. Xuppel«i u.
6. „vickernstürl. Un2ueKt". öerlin-?ank«v: Orplick-Verlsg
1924. (3S 8.) 8° — VolKsbüeKerei k. KIensok«nreeKt. II. 2.
Der Verfasser führt rechtliche, ethische und hygienische

Gründe gegen die Bestrafung der Kuppelei und widernatür
lichen Unzucht an. Die deutschen Strafgesetzentwürfe sind be
rücksichtigt.
Goldmann, Otto: Nacktheit, Sitte und Gesetz. Eine Abwehr-
und Kampfschrist f. d. Körperkulturbewegung u. d. Freiluft-
Leben. H. 1. <Deutschland.> Mit Umschl.-Zeichn. u. 18 Abb.
auf 15 Bilds. Dresden: Verlag d. Schönheit 1924. <136 S.>
gr. 8°
Der Verfasser, früher Staatsanwalt, jetzt Landgerichtsrat in

Leipzig, legt die Voraussetzungen für die strafrechtliche Ver
folgung der Darstellung des Nackten in Skulptur, Bild u. Photo
graphie sowie für die Vorführung des nackten, lebenden Körpers
auf der Bühne, beim Baden, in der Natur, Schule, Kirche ufw.
dar. An einer großen Anzahl richterlicher Aussprüche sucht er
die falsche Auffassung des Begriffs des „Unzüchtigen" nachzu
weisen. Nach seiner Ansicht is

t ein Kunstwerk in der Regel nur
dann unzüchtig, wenn bei seiner Betrachtung das Schamgefühl
in geschlechtlicher Beziehung als alleiniges Gefühl zum Durch
bruch kommt. Die Auffassung d

.

Verf. erregt in manchen
Punkten wesentliche Bedenken. Sollte die Rechtsprechung
diesen Standpunkt einnehmen, so dürfte damit bei sittlich
schwachen Personen mancher Anreiz zu geschlechtlichen Ver
fehlungen gegeben sein.
Ebermayer s.Ludwig): Der blinde Passagier. Jn: Verkehr-
rechtl. Rundschau. Jg. 3, 1924, Nr 10. Sp. 489-492.
Unter Heranziehung der Rechtsprechung des RG. unter

sucht der Verf., welche Bestimmungen des StGB, auf den
Fall des blinden Passagiers Anwendung finden. Er weist dar
auf hin, daß der Entwurf 1919 z. einem dtsch. Strafgesetzbuch
durch eine gegenüber dem Betrug als Sonderbestimmung zu
erachtende Vorschrist die Bestrafung des blinden Passagiers
vorschlägt.

Ebner, Albert: Die Befugnisse und der strafrechtliche Schutz
der Iagdberechtigten u. Iagdaufseher gegenüber den Wild
dieben. Neudamm: I. Neumann 1924. (4S S.) kl. 8°. —
Aus: Deutsche Iäger-Zeitung Bd 82.
In Ermangelung besonderer Vorschristen sind die Befug

nisse der Iagdberechtigten und ihrer Aufseher aus den allge
meinen Bestimmungen abzuleiten. Die Rechtsprechung der

Gerichte und die jagdrechtliche Wissenschaft haben die Befugnisse
umgrenzt und festgestellt. Inhalt: 1

. Die berechtigten Per
sonen. 2

. Die Befugnisse lWaffengebrauch, vorläufige Fest
nahme, Wegnahme, Durchsuchung, Beschlagnahme). 3. Der
strafrechtl. Schutz der Jagdberechtigten u. Iagdaufseher.

Hippel, Robert v.: Ueber Verfolgung von Frevlern und
Waffengebrauch. Mündener Gedenkbeitrag Nr. S. In: All-
gemeine Forst- u. Iagdztg. Ig. 100, Febr. 1924. S. «8—79.
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Inhalt: 1. Das Waffenrecht der Forstbeamten auf Grund
des Preuß. Gesetzes von 1837 — Die berechtigten Beamten, die
Fälle des Waffengebrauches, irrtümliche Annahme einer tat
sachlichen Sachlage, der Schutzbezirk. 2. Die sonstigen Rechts-
grundsätze — Forstwtderstand nach 8 117 StGB. (Kreis der
Berechtigten, Umfang des Forst- u. Iagdrechtes), Notwehr
(Antreffen auf frischer Tat, Notwehr gegen Fliehende, die er
forderliche Verteidigung, Ueberschreitung der Notwehr, straf
richterliche Feststellung d. Notwehr). 3. Vorläufige Festnahme
ohne richterlichen Befehl (StPO. Z 127, Abs. 1). 4. Urteil
d. RG. v. 19. XII. 1919. E. S4, 197. S. Beschlagnahme, Durch
suchung, Selbsthilfe.
Bayerisches Polizeistrafgesetzbuch <Polizeistrafgesetzbuch für
Bayern) nebst e. Anh. wichtiger Vorschristen. Bearb. von
Karl Weinisch. 2. Aufl. München: Bayer. Kommunalschristen-
Verlag 1924. (VIII. 245 S.) 8°
Die zuverlässige, durch den Abdruck zahlreicher Verordnun

gen besonders wertvolle Ausgabe konnte bereits zwei Jahre nach
der ersten Aufl. neu erscheinen.

i) Strafrechtliche Nebengesetze
8<:KaeIsr, Lrnst: Aura gegenwärtigen 8tso.6 ckes Not»
virtseKsktsreoKts. In: OeutseKe ^irtsokskts » Leitung.
Zg. 21, äug. 1924, Nr 33. L. S79-S82.
Der Verf. gibt eine kurze zufammenfassende Uebersicht über

das Notwirtschaftsrecht, nämli<h die Verordnungen, die zur
Beseitigung von Mißständen wirtschaftlicher Natur als Folgen
des Krieges notwendig wurden. Es sind die Verordnungen
v. 13. VII. 1923 (Mantelverordnung, Verordnung über Preis
treiberei, verbotene Ausfuhr lebenswichtiger Gegenstände,
Handelsbeschränkungen, Verkehr mit Vieh und Fleisch, Not
standsversorgung, Preisprüfungsstellen, Auskunftspflicht) Und
ferner die Verordnungen über Ein- und Ausfuhr, die Kartell
verordnung, die Verordnung über den Zahlungsverkehr in
Papiermark und den Warenumlauf, über den Verkehr mit aus
ländischen Zahlungsmitteln und über Zucker und Milch. Außer
dem werden noch einige kleinere Bestimmungen erwähnt.
Schäfer, Leopold: Preistreibereirecht. Die neuen Verord
nungen über Preistreiberei, verbotene Ausfuhr lebenswicht.
Gegenstände, Handelsbeschränkungen, Verkehr mit Vieh und
Fleisch, Notstandsversorgg., Preisprüfungsstellen, Auskunfts
pflicht u. Wuchergerichte v. 13. Iuli 1923 nebst Ausführungs
verordnungen. Textausg. mit Anm. Mit e. Anh.: Sonstige
f. d. Bekämpfg. d. Preistreiberei bedeutsame Vorschriften,
Erlasse ufw. (Abgeschl. Anfang Febr. 1924.) Mannheim:
I. Bensheimer Verl. 1924. (XII. 378 S.) kl. 8° Samm
lung dt. Gesetze. 104.
Die Reichsregierung hat auf Grund der ihr vom Reichstag

erteilten Ermächtigung, alle Vorschristen zur Bekämpfung der
Preistreiberei einheitlich zufammenzufassen, am 13. «. 1923

neun neue Verordnungen erlassen. In der vorliegenden Aus
gabe sind diese Verordnungen nebst den bis zum 31. 12. 1923
ergangenen Ausführungsbesttmmungen unter Beisügung kurzer
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Erläuterungen abgedruckt. Um die Weiterbenutzung der vor
handenen Kommentare zu ermöglichen, ist bei jeder Vorschrist
der neuen Verordnung angegeben, wo die Frage bisher ge-
regelt war.
Finger, August: Zum heutigen Stand d. Wucherstrafrechts.
In: Der Gerichtssaal. Bd SV, H. 3/4, 1924. S. 290—324.
Simons«u »Ibert): Oss XreckitwueKerurteil 6. Iieicksge-
ricnts vom 21. 0Kt. 1924. In: Oeutzens WirtseKstts-2w.
21, 1924, Nr 45. 8. 837—838.
S. nimmt Stellung zu dem Urteil des RG., das im be

jahenden Sinne die Streitfrage entscheidet, ob die Kreditge
währung als Leistung unter die Strafvorschrist des s 4 Pr
TVO. fällt.
Görcke: Neuerscheinungen beim Forstdiebstahl. Jn: Zeitschrist
für Forst- u. Jagdwesen. Jg. 56, Sept. 1924, H. 9. S. 559
bis 568.
Die hohen Kosten des Brennmaterials haben eine Ver

mehrung der Diebstähle an Waldprodukten zur Folge gehabt.
Der Verf. behandelt einige Fälle, bei denen sich rechtliche
Schwierigkeiten ergeben, insbes. die Frage auftritt, ob Forst
diebstahl oder gemeiner Diebstahl oder Sachbeschädigung vor
liegt (Entrindung der Bäume, Diebstahl an Baumstubben).
Der Verf. weist ferner hin auf die Gefahr des Ausbleibens
der Strafanträge wegen der geringfügigen Strafen zur Zeit
der Geldentwertung, da hierdurch die Diebe in der Auffassung
bestärkt werden, daß der Felddiebstahl berechtigt sei.

Einzelne Prozesse
3onneioKert, Lsns: vis 8eKriktvergIeieKung im Drev-
kuLpro2eL. In: ^rekiv kür Xriminologie. Sck 76, L. 1,
Klsi 1824. 8. 31—46.
Hirschberg, Maz, u. Friedrich Thtmme: Der Fall
Fechenbach. Iuristische Gutachten. Tübingen: Mohr 1921.
(112 S.) 8°
H., der Verteidiger, u. T., der zu d. Fechenbachprozeß zuge

lassene politische Sachverständige, veröffentlichen die auf Er
suchen d. Verteidigung von Graf zu Dohna, Kitzinger, M.Liep-
mann, Mittermaier, Radbruch u. A. Wach abgegebenen kriti
schen Bemerkungen zu dem im Wortlaut wiedergegebenen
Rechtsgutachten, das auf Anfordern der bayer. Regierung

vom Obersten Landesgericht erstattet is
t u. das diese ihrer

Entscheidung in der Rechtsfrage zugrunde legen wollte. Diese»

Schriststücken gehen Einleitungen d
. Herausgeber voraus, in

denen H. die rechtliche u. T. die politische, ethische u. personl.
Seite des Falles erörtert.
?oKI, «ernart: OeutseKer ^usti2mor6. Oas jurist. u. polit,
Klsterisl 2um ?a1I ?eeKendaeK 2ugleieK S. ^ntvort 6. St.
InteIleKtuellen sn 6. 6«utseKs Republik. Mt Seitr. von:
^onsNnes R. Ssoner, Otto ?lsks, ?rieckrieK V^ilnslm
?örster su. s.) u. jurist. ?eststellgn. von: ^. krevmutn,
Xitzinger, Lüusrü «onlrsusen «soKtr.: Ken«

?svot: Oer ?sll ?eenenbaeK. I,eivsig: Ol6enburg (1924).
<73 8.) KI. 8"
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Der Verf. zieht eine Parallele zu dem Dreyfusprozesz,
legt die rechtlichen Verhältnisse des Fechenbachprozesses dar
und fordert mit eindringlichen Worten auf, für die Haftent-
lassung Fechenbachs einzutreten und die sofortige Revision
des Prozesses vorzunehmen.
Weiss: Oer ?sll Usarmsnn. Uit 9 ^dbil6un^en. In: ^rckiv
k. «riminolo^is. L6 76, U. 3, >s«v. 1924. 8. 161—174,

Der Hitler-Prozeß vor dem Volksgericht in München. Tl.
l. Die Anklage. Die Vernehmung d. Angeklagten. Die Be
weisaufnahme. München: Knorr Ä Hirth 1924. (294 S.) 4°
Eine ausführliche und sachliche Wiedergabe der Verhand

lungen. Der 2. Teil wird die Ausführungen der Staatsanwälte
und der Verteidiger, das Schlußwort der Angeklagten und da«
Urteil nebst Begründung enthalten.
^Itmaim, 1,uckvig: Oer Rsubinöix1er Severin von ^sro»
WvnsKi. vis (Ziktmor6erin ^ulls Lbergenvi von 1 ekele«.
Mt 2eitsssnöss. ^bd. stsk.1. XVien: KiKols Verlsg 1924.
(XIII, 2S1 8.) 8° — ^us 6. ^reKiv ck. «rsuen Ususes. sl.1
Diese Sammlung, die der Präsident d. Landgerichts Wien I

herausgibt, soll die wichtigsten Kriminalfälle dieses im Volks
mund «Graues Haus" genannten Gerichts in streng akten
mäßiger Darstellung wiedergeben. Die beiden Strafprozesse
des ersten Bandes fallen in die Iahre 1827, bezw. 1867 u. «8
u. haben zu ihrer Zeit d. Interesse weitester Kreise erregt.

«otKenbUeKsr, Ksrl: Oer ?sll «sKr. 3. ädckr. 'küdin-
gen: >loKr 1924. (46 8.) gr. 8°

^ ReeKt u. 8tsst in (Ze-
seKieKte u. (Zegenvart. 29.
Der bekannte Münchener Staatsrechtslehrer gibt in dieser

Schrist, die in der Tagespresse lebhaft erörtert ist, eine Dar
stellung der Beteiligung Kahrs an dem Versuch Hitlers lind
Ludendorffs, die Verfassung umzustürzen. Er vertritt den
Standpunkt, daß gegen den Generalstaatskommissar der drin
gende Verdacht der Mittäterschaft an jenem Hochverrat bestehe
und daß daher auch gegen ihn die Anklage zu erheben sei.
Na gl er, Johannes: Der Werdener Krupp-Prozeß. In: Der
Gerichtssaal. Zeitschr. f. Zivil- u. Militär-Strafrecht. Bd 90,
H. 1/2, S. S7—142.
In eingehenden rechtlichen Ausführungen wenden Oetker und

Nagler sich gegen das Werdener Krupp-Urteil und bringen den
Nachweis, daß Strafe und Strafverfahren im Falle Krupp zu
politischen Kampfmitteln gegen mißliebige Gegner entwürdigt
worden sind.
Oetker, Friedrich: Der Krupp-Prozeß. Franzöfische Iuftiz
auf deutschem Boden. In: Der Gerichtssaal. Zeitschr. f. Zivil-
u. Militär-Strafrecht. Bd 90, H. 1/2, S. 1—S3.
5 s g s r , (ZerKsrt: Oer ?sll HuiMe. 1'stsaod.en u. Ookumente.
Asgst. u. eängel. >lit einem ^nKang. Otlener öriek an <len
KeieKspräsicksnten Eberl von Victor össek. 2. .4ukl. vis
1. Xukl. ersenien als KlsnusKript<irueK, Krsg. v. ck.OsutseKen
I.igs kür KlsnsenenreeKte. SerIW 1924. I,eip2ig: Ol6enbuiss
1924. (47 8.)
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10. Strafprozeß, einschließlich Gerichts
verfassung

s) Die OV. über Gerichtsverfassung und Strafrechts
pflege vom 4. Januar 1924

Strafprozeßordnung und Gerichtsverfassungsgesetz in
alter u. neuer Fassung, synoptisch gegenübergestellt. Besorgt
0. A. Feisenberger. Berlin u. Leipzig: De Gruyter 1924.
(X, 2öS S.) kl. 8° — Guttentagsche Sammlung Deutscher
Reichsgesetze Nr. 1S8.
Auf der rechten Seite der Ausgabe sind das Gerichts-

Verfassungsgesetz und die Strafprozeßordnung in der vom
1. April 1924 ab geltenden Fassung abgedruckt; auf der linken
Seite befindet sich der entsprechende bisherige Tezt. Die Ab
weichungen der neuen Fassung von der bisherigen sind durch
fetten Druck kenntlich gemacht. Die handliche Ausgabe wird
vor allem dem Praktiker gute Dienste leisten.
Bumke, Erwin: Verordnung über Gerichtsverfassung und
Strafrechtspflege v. 4. Ianuar 1924 unter Mitw. v. Johannes
Koffka erl. 2. A. Berlin: Vahlen 1924. (123 S.) 8°
Die Erläuterungen der Verordnung über Gerichtsverfassung

und Strafrechtspflege vom 4. 1. 24, die eine grundsturzende
Umgestaltung der Strafgerichte herbeisührt, sind geeignet, die
Durchführung der neuen Bestimmungen in der Praxis zu er
leichtern. Diesen Erläuterungen geht eine Einleitung voraus,
die in großen Zügen den Gang der Reformbewegung dar
stellt und den wesentlichen Inhalt der Verordnung wiedergibt.
Im Anhang findet sich eine Zufammenstellung des Schristtums
zur Reform des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Straf
prozeßordnung seit 1992.
O e t k e r , F.: Die Strafgerichtsverfassung nach d. Verordnung
vom 4. Ianuar 1924. Stuttgart: Enke 1924. (S9 S.) 8°^
Die neue deutsche Strafgerichtsverfassung von F. Oetker u.
1. Nagler. Sonderausg. aus „Der Gerichtssaal". Bd 90.
D. Verf. sieht d. Verordn. v. 4. Ian. als völlig mißlungen

an und spricht den Wunsch auf Beseitigung u. Rückkehr zum
bisherigen Rechte aus. Er bestreitet, daß die Wirtschaftl. Not
zum Erlaß dieser die Grundlagen der Strafgerichtsverfassung
ändernden Verordnung gezwungen hätte. Die Ueberweisung
der Strafgerichtsbarkeit überwiegend an die Amtsgerichte is

t

verfehlt, da sich hieraus zahlreiche Berufungen u. damit eine
Verlängerung u. Verteuerung d

.

Verfahrens ergeben wird.
Als schwere Fehler sind ferner zu bezeichnen die stärkere Heran
ziehung des Laienelements, d

.

Einfluß d
.

Staatsanwaltschaft
u. d. Landesjustizverwaltung auf Besetzung u. Zuftändigkeit d

.

Gerichte, die Ueberweisung von Revisionen auf die Ober
landesgerichte u. d. Entrechtung d

. Angeklagten.
Nagler, I.: Zur Einschätzung d

. Verordnung über Ge
richtsverfassung u. Strafrechtspflege v. 4. Ian. 1924. Stutt
gart: Enke 1924. (42 S.) 8

^ - Die neue deutsche Straf
gerichtsverfassung v. F. Oetker u. I. Nagler. Sonderausg.
aus „Der Gerichtssaal". Bd 90.
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D. Verf. begrüßt die Heranziehung d. Laienrichter sowie
die Herabsetzung d. Richterzahl bei den Kollegialgerichtcn; im
ganzen sieht er die Verordnung als unzweckmäßig an, insbes.
die Verstärkung der amtsgerichtlichen Zuftändigkeit mit Ein
führung der Berufung in allen amtsgerichtlichen Sachen.
Die Strafprozeßreform in der Sitzung des Berliner An
waltvereins vom 6. März 1924. <„Die Vernichtung einheit
licher Strafrechtspflege."> Jn: Jur. Wochenschr. Jg. öS, Nov.
1924, H. 21/22. S. 1655—16(0.
Wiedergabe der Vorträge von RGR. Werner Rosenberg,
RA. Alsberg u. Prof. Kohlraufch.
ki«8snderg, >V.: Oss K«ieKge>rieKt uiu1 <lie RseKtssm-
Kei,t. In: v. ^ur.-AsttA. ^ß. 29, L. 7/8. 8. 260—26S.
Der Verfasser führt aus, daß die VO. vom 4. Ian. eine

Kette von Widersprüchen und Halbheiten enthält. Wenn Wert
darauf gelegt wird, die Strafsenate des RG. lebensfähig zu
erhalten und die Rechtseinheit zu bewahren, so muß mit dem
System der VO. vom 4. Ian. gebrochen werden. Der Verfasser
hofft, daß es eine der ersten Aufgaben des neuen Reichstages
sein wird, diese reformatio in peius zu beseitigen.

b) Strafgerichtsverfassung, Strafrichter und Strafpolizei

Fuhrmann, W.: Der Staatsanwalt. Einführung «in den
gesamten Geschäftsbetrieb der landgerichtlichen Staats'
anwaltschaft in Preußen. Berlin: Heymann 1924. (9« S.)
8° - Der Ausbildungsgang des Referendars. H. 1.
Betrisft die gesamte Tätigkeit des Staatsanwalts bis in die
Einzelheiten der Bureautätigkeit hinein. Das Verständnis
wird wesentlich erhöht durch zahlreiche Beispiele sowie den
Abdruck von Gerichtsformularen und Aktenallszügen. Das
zweite Heft soll die Tätigkeit des Strafrichters enthalten.
Bartning f.

, Adolsj: Der Einzelrichter im Strafprozeß. Bortr.
(Leipzig 1924: stt. Mitteilg. : Moeses.) (19 S.) 8° Deutscher
Anwaltverein. Druckschristen. Nr 2.

Eingehend wird ausgeführt, daß das Einzelrichtertum die

höchste Gewähr für einen wirklichen Wahrspruch biete. Die
Durchführung stößt aber auf erhebliche Schwierigkeiten. Eine
durchgreisende Änderung des Strafverfahrens, sowie eine
Hebung der Stellung des Richters wird hierfür notwendig sein,
Olerio, K. ?. v.: SeKwur^eriekt un6 korensiscks ?s^okol«gis.
In: LeKweiaeriseKs ^uristenaeitung. ^g. 21, Sept. 1924, H. 6.

3. 69—75.
Es werden die Vorteile u. Mängel des schwurgerichtlichen

Verfahrens im allgemeinen, im besonderen die psychologischen
Mängel besprochen. Der Verf. erblickt diese in einer falschen Ein
stellung der Geschworenen als Laienrichter zu den Auskunfts
personen sowie in den Einflüssen, die im schwurgerichtl. Ver
fahren auf die Auskunftspersonen ausgeübt werden (Suggestiv
fragen, Kreuzverhör, Störungen ufw.>. Das ordentliche Berufs
gericht, in das die Unmittelbarkeit des schwurgerichtl. Verfahrens
übernommen wird, is

t

daher zu bevorzugen.
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K«rn, üÄusrck: XusnsKm«-(Z«ri«K,te. ^Ksck. ^ntrittsre6e.
1'üdinß«n: KloKr 1924. (III, 24 8.) gr. 8° - KeeKt un<1
StsÄt. 27.
Der Verfasser legt den Begrisf des Ausnahmegerichts im
Sinne des Art. 10S RV. unter Betonung des Gegensatzes zum
Sondergericht fest. Hieraus leitet er die Folgerungen für die
Wuchergerichte, die Gerichte des Ausnahmezuftandes, die
bayrischen Volksgerichte und den Staatsgerichtshof zum Schuge
der Republik ab. «Dieser is

t

zum Teil Ausnahmegericht, zuin
andern, weitaus überwiegenden Teil aber reichsgesetzlich be
stelltes Sondergericht." Dem Vortrag liegt ein Gutachten
über die Rechtmäßigkeit dieses Staatsgerichtshofs zu Grunde»
das der Verfasser auf Wunsch der Verteidigung im Rathenau
prozeß abgegeben hat. Eine nähere Begründung seiner An
sichten und die Auseinandersetzung mit der Literatur hat der
Verfasser sich für später vorbehalten.
Schroeder,J. M. : Die bayerischen Volksgerichte und ihre
Verfassungswidrigkeit. In: Archiv f. Rechtspflege in Sachsen,
Thür. u. Anh. Ig. 1. H. 1. 1924. S. SS— 74.
Entgegen den Ausführungen von Strupp in d

. Leipz. I.
Ig. 17, Nr 17/18, 1923, Sp. 473, verneint d. Verfasser die Frage
nach d

. Verfassungsmäßigkeit der durch VO. v. 4
.

11. 1919 auf
recht erhaltenen Volksgerichte.

Erich: Ein Iahr Marktgericht. In: Deutsche Rtchterzeitung.
Ig. 16, Nr 6, 1924. Sp. 233—238.
Der an dem in Berlin gebildeten sogen. „Marktgerichte"

als Vertreter d
.

Staatsanwaltschaft tätige Verf. gibt einen
Ueberblick über die Zufammensetzung, Arbeitsweise u. Aus
wirkungen dieses Gerichts. Bei ihm hat sich das Verfahren des

S 212 StrPO. ln. F.) vorzüglich bewährt.
Ebermayer sLudwig): Strafrichter und Polizei. In: Juristi
sche Wochenschrist. Jg. 53, Nov. 1924, H. 21/22. S. 1670'
bis 1672.
Für eine zweckentsprechende Ausübung der Strafrechts

pflege wie ein verständnisvolles Zufammenwirken von Straf
richter u. Staatsanwaltschaft mit der Polizei is

t

eine Ausbildung

d
.

Strafrichters u. d
. Staatsanw. in der Kriminaltechnik u.

Kriminalpsychologie u. des Polizeibeamten im Strafrecht u,
Strafprozeß erforderlich. Für den Polizeibeamten bilden Poli°
zeischulen u. Literatur genügend Gelegenheit zur Ausbildung.,
Der junge Jurist wird am besten während seiner Referendarzeit
eine Zeitlang bei einer großstädtischen Kriminalpolizei arbeiten
u. sich die kriminalpsychologischen Kenntnisse durch Teilnahme
an Kursen nach dem Assessorexamen verschaffen.
Rittau: Die Ausbildung des Strafrichters. In: Deutsche
Richterzeitung. Jg. 16, Nr. 8, Nov. 1924. Sp. 411—415.
R. faßt die Erwiderungen zufammen, die hinsichtlich der

Ausbildung des Strafrichters zu seinem Artikel „Unangebrachte
Milde der Strafgerichte und ihre Ursachen" !Die Polizei,
Jg. 20. S. 379) in verschiedenen Zeitschriften gebracht sind.
Sie gipfeln darin, daß die bisherige Vorbildung des Straf
juristen unzweckmäßig, lückenhaft und änderungsbedürftig ist;
eine Vorbildung, die mehr Gewicht auf die Kriminalpolitik>.
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die wirtschaftlichen Fächer u. die soziale Medizin legt, wie
bisher, is

t

erwünscht.

c) Strafprozeß
Amsyl, Alfred: Aus den Werkstätten des Strafrechtes.
Graz: Moser (1924). (83 S.) 8

°

In gemeinverständlicher Form schildert der Verf. den Gang
des Strafverfahrens in einzelnen wesentlichen Punkten. «Den
Schleier zu lüften, der die geheime Tätigkeit in den Werk
stätten des Strafrechtes verhüllt, ist der Zweck dieses Buches."
Unter Betonung pfychologischer Momente weist der Verfasser
mit eingehender Kritik auf manche Irrtümer hin, in denen die
Strafjustiz befangen ist, ähnlich wie Keuerbach, Sello und
Hellwig. Die Vernehmung des Beschuldigten, das Geständnis,
das Tatmotiv werden erschöpfend behandelt. Auch über die
Notwendigkeit einer guten. überzeugenden, wohlgegliederten
Rede vor Gericht verbreitet sich der Verf. im einzelnen. Der
ständige Hinweis auf die Bedürfnisse des praktischen Lebens
unter Heranziehung geschichtlicher Vorbilder macht die kleine
Schrist interessant und lesenswert.
Würz er: Die Untrennbarkeit der Schuldfrage von der Straf
frage. Jn: Zur. Wochenschr. Jg. 53, Nov. 1924, H. 21/22.
S. 1674/1677.
W. verwirft die Auffassung, daß die Beschränkung des Rechts

mittels auf das Strafmaß möglich sei, da die Schuldigsprechung
allein rechtskräftig werden könne. Diese Auffassung, die von
der herrschenden Lehre vertreten wird, verstößt gegen das
Lebensprinzip des Strafprozesses, die Wahrheitsermittelung,
u. verkennt das Wesen des Urteils, das eine begrisfliche Ein
heit ist.
"iags-^ensen, 8.: Ois DntersueKung 6es Tatortes. ?SlIe
sms cker XopenKs^sner Praxis. <^l>t 13 ^bdilck.> In : ^rokiv
kür «riminologis. Sck 76, tt. 3. Nov. 1924. 8. 175—190.LoKveioKsrt, Usus: VerKeiralioKte l'stlzestönü« un6
iKr« LrtorseKunL. LeirröA« 2ur gerioktlioken LsveisleKr«.
Lerlin: Ss.vns Lrd«u 1924. (88 8.) 8°
Der Verfasser, Leiter des Erkennungsdienstes beim Polizei

präsidium Berlin, erörtert nach einem geschichtlichen Rückblick
sowie einem Überblick über die allgemeinen Mittel die beson
deren Mittel der Wahrheitserforschung vor Gericht. Hierhin ge
hören die psychotechnischen Methoden (Vernehmung durch Reiz
wörter, Verwertung von Reflexwirkungen, Suggestion, Hypnose,
Überrumpelung ufw.), die biologischen Methoden, Geheimschrif
ten und photographifche Versuche als Hilfsmittel der Geheimnis-
erforschung. Dem Okkultismus spricht der Verfasser einen Wert

für die Wahrheitserforfchung ab.
Lei! vi g, Ulbert: Okkultismus nuck 8trs,kreeKtspüeL«-
15der 6

.

VervsuÜun^ v. HellseKern Kei ^uLKIäruns v.
V«rbreeK«O. Lero, n. I^eip-i«: Liroker 1924. (112 8.) 8°
Weder Telepathie noch Hellsehen dürfen als erwiesene Tat

sachen gelten; immerhin is
t mit der Möglichkeit zu rechnen, daß

sie eines Tages noch als Tatsachen erwiesen werden. Bis dieser
Nachweis erbracht ist, wird es sich für die Strafrechtspflege emp
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fehlen, sich von solchen bedenklichen Mitteln der Wahrheitsermitt
lung fern zu halten.
L i e p m a n n : Die Psychologie der Vernehmung des Ange
klagten im deutschen Strafprozeß. In: Zeitschrist für die
gesamte Strafrechtswissenfchaft. Bd 44, 1924, H. 6. S. S47
bis «82.
Legt dar, was unter einer sachgemäßen Vernehmung des

Angeklagten in der Hauptverhandlung zu verstehen ist. Der

Richter soll den Angeklagten „mit größter Geduld und wohl
wollender Unbefangenheit", im Zufammenhang erzählen lassen
und „ein Werturteil erst als letzten Schluß aus der gesamten
Beweisaufnahme gewinnen". Der Verf. gibt dann einige Hin
weise bei Verweigerung der Aussage und warnt vor „blindem
Mißtrauen gegenüber dem bestreitenden und blindem Ver
trauen gegenüber dem geständigen Angeklagten".
I. Xon^reL ües OeutseKen Lun6es 6er ^erioktlioken LeKrikt-
ssokverstänckigsn unck LeruksssrapKologen <Sii,2 Lerlin> am
6. unü 7. September 1924 in I^eipaiS. OttiaieUer LerieKt.
Hrsg. v. «esamtvorstsmS. Lerlin : Usvn 1924. <48 8.) 8°
Außer dem Bericht über die Gründung des Bundes ent

hält die Schrist die auf d. Tagung gehaltenen Vorträge:
Scheffer, W.: Die Mikroskopie u. Mikrophotographie im Dienste
d. Schristuntersuchung u. -vergleichung Fischhof, J.: Wissen
schaftl. Schristuntersuchungen im Dienste d. Verbrechensauf
klärung. Brunner, E. : Fälle aus d. Praxis. Schneickert, Hans :
Jdenritätslehre u. Schristvergleichung. Poppee, Dolphine:
Uber Tricks d. Schristfälscher.
Aingsrls, II.: vie g«m«ingekäKr1i<!ken llancklungsn 6er
(ZeistesKrsnKen in iKrsr Le6entuiuz kür <Ue KseKtsprsxis.
Lins LinküKruiuz tur KieKter, ^nwälte un<i ?ollseiorgsne.
«rsa: vlrieK Kloser I^everKo») 1924. (44 8.) 8°

—
VeräUentlienungen sus 6em XriminologiseKen Institut 6er
Universität (Zrs2.
Die Arbeit bezweckt, die Organe der Rechtspflege und des

Sicherheitswesens zur Erkenntnis geisteskranker Verbrecher
mit den wesentlichsten Anzeichen einer Geisteskrankheit, dem
Einfluß der Geistesstörung auf die Handlungen und den Fähig
keiten und überlegten Verstandesäußerungen Geisteskranker
bekannt zu machen, damit die von diesen Organen gemachten,
den Geisteszuftand betreffenden Feststellungen für die gericht
liche und ärztliche Untersuchung verwertet werden können.
Meyer, Charlotte: Die Behandlung kindlicher u. jugendlicher
Zeugen bei Sittlichkeitsprozessen, betrachtet vom sozialfür
sorgerischen Standpunkt. Jn: Zeitschrist f. d. ges. Strafrechts
wissenschaft. Bd 45, H. 2, 1924. S. 126—160.

11. Staatsrecht
a) Allgemeine Abhandlungen

Helfritz, Hans: Allgemeines Staatsrecht als Einführung
in das öffentliche Recht. Mit einem Abriß der Staats-
theorien. Berlin: Heymann 1S24. (VII, 1S« S.) 8°
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Das Buch soll vor allem dem Studium dienen, daneben aber
auch für weitere Kreise brauchbar sein. Es enthält in ge°
drängtcr Zufammenfassung unter Berücksichtigung der neueren
Rechtsentwicklung die Lehren des allgemeinen Staatsrechts.
Als letzten Abschnitt enthält das Buch einen interessanten Ab.
rih der Staatstheorien, und zwar zunächst der Theorien im
allgemeinen und hierauf der einzelnen Theorien lim Anschluß
an ihre Vertreter) in geschichtlicher Aufeinanderfolge.
Xelsen, Usus: Hauptproblems <ier 8tMtsreentslsnre snt-
viskelt su« 6. I^sKre vom ReoKtssstss. 2. pkoto-msvksn.
8«6r., um e. Vorruncks vermsKrte ^ukl. I'üdivgem: KloKr
1923. (XXXVI., 70S 8.) gr. 8°
Der Verfasser zeigt in der Vorrede, die er seiner rechts

theoretischen Erstllngsschrist jetzt voranstellt, die wichtigsten
Fortschritte seiner Einsicht i» die von diesem Werke behan
delten Probleme auf.
I^sn2, «Zeorg: Dsder ewige Strömungen in 6er neueren
<ieuts«Ken ötsstsleKre. In: OesterreieKisoKs RuMseKsu.
^g. 20, U. 2. 1924. 8. 99—114.
Die Abhandlung gibt einen interessanten Ueberbltck über

die Staatsauffassungen von der Gründung des Reichs bis
heute. Der Verfasser geht aus von der Theorie Gerbers, nach
welcher die „originäre Machtposition des Herrschers als das
Primäre" angesehen wird, zugleich aber „der Staat durch ein
w ihm selbst wohnendes Lebensprinzip bewegt wird." Es
werden dann die Theorien von Laband und Gierke berührt und
hierauf die modernere individualistische Staats- und Gesell
schaftsauffassung, die den Menschen in feinen wirtschaftlichen
Bedürfnissen zum Ausgangspunkt hat, insbesondere die Theorie
von Tönnies behandelt.üollrsutter, Otto : vie 8tastsIsKre Osvslcl 8psng»
lers. Wns Oarstellung u. eine KritiseKe Vürüigung. Hsns:
?isener 1924. (4S 8.) 8°

Nach Ansicht des Verf. liegt die Stärke d. Staatslehre
Spenglers „nicht in seinem Weltbild, sondern in d. scharfen
Blick Spenglers für die Formen d. politischen Wirklichkeit u.
in d. scharfen Betonung ihrer ausschlaggebenden Bedeutung
für Volk u. Staat". Sp. kommt es darauf an, daß jedes Volk
die ihm gemäße politische Form entwickelt; „den ausschlag
gebenden Wert d. politischen Tradition für ein Volk ins hellste
Licht gesetzt zu haben", is

t

das große Verdienst seiner Staatslehre.
IlodKouse, liseonsrckZ ^srelavnevl: Oie metspKvsisoKs
8ts,ststKsoris. Lins LritiK. Vbers. v. (Zrste Lsutin-Ou-
bislsv. Nit e. Vorv. von ?rit2 8tier-8«inlo. I,eip2ig:
Kleiner 1924. (176 8.) 8°
Ein erster Versuch des Verlages, neue politische Werke aus

ländischer, besonders englisch schreibender Schriststeller in guten
Übersetzungen herauszugeben. „Das Werk von Hobhouse, das in
den Kriegsjahren 1917/18 aus Vorträgen entstanden ist, is

t un
verkennbar von deutscher Philosophie, insbesondere der Hegels,
mag es sich auch noch so kritisch zu ihr stellen, beeinflußt. Es
zeigt den hohen Ernst und die tiefe Verwurzelung des geistigen
Lebens in England in der Staatsidee."
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?»KrduoKSes SttentlieKen ReoKts. Sck 12, 1923/24. Srsg.
v. ?ilotv u. Loellreuter (D. Sikentl. ReoKt 6. Oesenvsrt).
rübi u^su : KloKr 1924. (VII, 403 8.) 8°
Inhalt: Schelcher (Walter): D. öffentl. Rechte in Sachsen

unter d. neuen Verfassung bis Ende 1922. Merk (Wilhelm) : D.
Entwicklung d. öffentl. Rechts in Baden bis Ende 1922. Rosen-
thal (Eduard) : D. staatliche Aufbau d. Landes Thüringen. Gme-
Im (Hans): Bericht über d. Gesetzgebung in Hessen in d. Iahren
1921 u. 1922. Kelsen (Hans): D. Verfassung Österreichs ('5or,s.)
Merkl (Adolf): D. Verwaltungsgesetzgebung d. Österreich. Re-
publik. Berendts (Eduard): D. Verfassungsentwicklung Est
lands. Erich (R.): D. Verfassung Finnlands. Siotto-Pintor
(Manfredi): D. Verfassungsrechtsleben in Italien i. d. Iahren
1913—1923 (Forts.). Laserson (Max M.): D. Verfassungsrecht
Lettlands. Hasselt (N. van) : D. öffentl. Recht i. d. Niederlanden
1914— 1922. Schätzel (Walter): Entstehung u. Verfassung d. pol
nischen Republik. Uyesugi (S.): D. Verfassungsrecht in Iapan
in d. Iahren 1912—1922. Held (Hermann I.): D. Friedens
vertrag v. Versailles in d. Jahren 1919—1923.
I^en2, Oeorg: Oer ^ukdsu 6es 8tsstes. In: ^rok. ck. ökkentl.
ReeKts. N. Sck 7, 1924, U. 2. 8. 172—193.
Aus der Einleitung: „Jch werde daher sowohl die Organi-

sation des Staates als solche (die Verfassungslehre im allgem.I,
wie auch die Lehre von den Staatsfunktionen (die allgem. Ver
waltungslehre) nur in den allgemeinsten Grundzügen festlegen."
1'rsud, s(Zotttrieckl : ReeKt sut Obrigkeit. I/kMgensaKa:
Kever u. SöKne 1924. (29 8.) gr. 8° — 8eKrikten 2ur pol.
öiktung. U. 1S — ?r. Nann8 ?aecksg. Klsgs2in. U. 980.
Der Verfasser verwirft die Auffassung, dah das Recht auf

Obrigkeit allein durch Gewalt begründet werden könne. Mit
Bezugnahme auf die jetzigen politischen Verhältnisse kommt er
unter sinngemäßer Auslegung des Bibelwortes RSm. 13,1 zu
dem Ergebnis, daß eine rechtmäßige Obrigkeit ihre Verant
wortlichkeit Gott gegenüber bewahren muß, daß sie in innerem
Lebenszufammenhang mit dem Wesen des Volkes stehen und
seine geschichtlichen Kräfte ehren und achten muß. Die Auf
lehnung gegen die Obrigkeit ohne solche Grundlage hält er für
erlaubt. Die Ausführungen dürften teilweise auf Widerspruch

stoßen.
Nippel, Lrnst von: OntersueKungen 2um ?rodlem 6es
keKIerKarten 8tsstssKts. Leitrsg 2ur Kleino6e einer tele«-
logiseKen KeeKtssusIegung. öerlin: Springer 1924. (VIII,
147 8.) 8°
Den bisherigen Untersuchungen über das Problem d. fehler

haften Staatsakts fehlt nach Ansicht des Verfassers methodische
Sicherheit. Er wendet daher anstatt des formalistischen das
teleologische Verfahren an.

b) Verfassungsrecht
O « ed e r I , NieKsel : RKeindunckversassung u .dsverisek« Xonsti-
tution. Vorgetragen sm 21. VI. 1924. KlüneKen: Verl. 6.
Lavr. >Ka«. 6. Wiss. 1924. <92 8.) 8° At-ungsder. ck.Lsvr.
^Kg6. 6. Wiss. ?KiI«s. pKiIoI. u. Ki«t. »I. Fg. 1924. ädk. ö.
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Pohl, Heinrich: Reichsverfassung und Völkerversöhnung.
Stuttgart: Kohlhammer 1924. (36 S.) 8°
Nach Ansicht des Verf. ist die Bestimmung des Art. 148

Abs. 1 der RV., daß die Erziehung der Iugend im Geiste der
Völkerversöhnung zu erfolgen habe, unangebracht. „Ein ge
knechtetes Volk darf nicht von Versöhnung reden, so lange die
Knechtschaft nicht gebrochen ist." Völkerrechtliches Wissen is

t

den heranwachsenden Staatsbürgern schon auf der Schule zu
vermitteln; mit aller Schärfe aber is

t den Bestrebungen der
Pazifisten entgegenzutreten, die mit Hülfe des Art. 148 die
deutsche Iugend in den Bannkreis ihrer Ideen zu ziehen hoffen.Stier-Somlo, Kritz: Deutsches Reichs- und Lanbes-
staatsrecht 1

. Berlin: de Gruvter 1924. (72« S.) 8
° — Grund

risse der Rechtswissenschaft 18.
Die Darstellung is

t
nicht nur für die studierende Iugend

bestimmt, sondern will die Aufgaben eines Lehrbuchs für
jeden Gebildeten erfüllen. Der 1

. Bd bringt die Grundbe
grisfe und Grundfragen des Staatsrechts, die Verfassnngsge-
schichte und das geltende Staatsrecht.
IlstsoKeK, Julius: Oss ReioKsstsstsreoKt. Lerlin:
StilKs s1924s. (499 8.) KI. 8° — Institutioneu ckes üsut-
seköu LtsstsreoKts. 1.

Das Buch enthält eine Darstellung des Reichsstaatsrechts auf
Grund der jetzigen Reichsverfassung. Die herrschenden staats
rechtlichen Lehren sind kritisch gewürdigt. Auf das umfassendere
Lehrbuch des Verfassers „Das deutsche u. preuß. Staatsrecht"
(1922/23) is

t vor den einzelnen Paragraphen verwiesen.
Preuß, Hugo: Um die Neichsverfassung von Weimar. Berlin:
Mosse 1924. (1S0 S.) 8°
Der Urheber der Weimarer Reichsverfassung sucht in einer
Reihe von Aufsätzen nachzuweisen, daß eine Änderung der
Reichsverfassung verhängnisvolle Folgen für den Bestand der
deutschen Republik, die nationale Einheit sowie die Gesundung
des gesamten deutschen Staatslebens bringen würde. Der Ver
fasser beleuchtet den Wert der auf demokratischer Grundlage und
der Gleichberechtigung der Länder beruhenden Verfassung und

lehnt die gegen sie vorgebrachten Gründe, insbesondere den baye

rischen und preußischen Vorstoß, ab.
Freytagh-Loringhoven, Axel Frh. v.: Die Weimarer
Verfassung in Lehre und Wirklichkeit. München: Lehmann
1924. (VIII, 424 S.) gr. 8°
In dem umfangreichen Werke hat der Verfasser vom Stand

punkt des auf völkischem Boden stehenden Monarchisten aus
das Recht der Weimarer Verfassung systematisch dargestellt und
dabei zu zeigen gesucht, wie die Bestimmungen der Verfassung,

vielfach im schärfsten Widerspruch zum eigenen Wortlaut, sich
im Leben auswirken. Die Arbeit setzte sich das Ziel, auch dem
Nichtjuristen verständlich zu sein.
Bredt, Joh. Victor: Der Geist der deutschen Reichsverfassung.
Berlin: Stilke <1924>. <46ö S.> 8°
Der Verf. hat in seinem umfangreichen Werk entsprechend

seinem „Kirchenrecht" die Reichsverfassung vom kulturellen
Standpunkt aus systematisch behandelt. Dem kulturellen Pro-
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gramm, aber auch dem wirtschaftlichen Programm, ferner der
Eigenwirtschaft des Reiches und der Nationalität sind besondere
Kapitel gewidmet.
Vittinklz'er, I^eo: LoKvöoKeu 6er neugu <isutsoksn
LunckesstsatsIsKre. In: TeitseKr. L. ötkentl. ReoKt. Lck 3,
S. S u. «. 8. S03—30.
Der Aufsatz nimmt Stellung zu dem Streit um den rechtlichen

Staatscharakter der heutigen deutschen Länder. „Logisch is
t

die

.Staatlichkeit' der einzelnen deutschen Länder im Rahmen der
bestehenden Weimarer Verfassung und, solange sie besteht, eine
Fiktion, gelinde gesagt eine breite Form von Delegation. Man
kann sie allenfalls dahin umschreiben, daß man die deutschen
Länder den amerikanischen ststes oder den schweizerischen Kan
tonen staatsrechtlich gleichhält, als Staaten in diesem Sinne be
zeichnet."
UeoKel, ^«Ksnnes: Verträge 6es Keieks u. 6er iLn6er mit
susvörtigen 8taaten nson 6er KeieKsverksssung. In:
ärcKiv 6. öttentl. Kecnts. Sck 18, U. 1. 8. 209—214.
Sachsen hätte seine Vertragskompetenzen überschritten,

wenn es 1923 seine Absicht ausgeführt hätte, ein Wirtschafts
abkommen mit Sowjetrußland abzufchließen, denn Reichsrecht
ist: „Was das Reich sich zur ausschließlichen gesetzlichen Rege
lung vorbehalten oder im übrigen gesetzlich geordnet hat, kann
nicht Gegenstand eines Vertrags der Länder mit einem aus
wärtigen Staate werden." Nach Prüfung der Stellung des
Reiches und der Länder beim Abschluß von Verträgen mit
fremden Staaten in ihrem gegenseitigen Verhältnis untersucht
der Verfasser, „welche Organe des Reichs beim Abschluß von
Staatsverträgen mitzuwirken und in welcher Weise sie dieser
Aufgabe nachzukommen haben".
ttsinel, Walter: Oie Haktung 6ss OsutseKen KeieKes kür 6ie
8eKu!6en 6er eKemsligen 6eutscnen 8eKut2gediete. I n :^rokiv

d
. öttentl. Keekts. N. Lü 7, 1924, U. 2. 8. 224—242.

Die Annahme deutscher Gerichte, daß „entweder das Fort
bestehen eines in Liquidation befindlichen deutschen Schutz
gebietsfiskus zu konstruieren oder eine Haftung des Reichs für
die Schulden der ehemal. Schutzgebiete zu begründen" sei, is

t

versehlt. Nach Prüfung der Frage, ob die Schutzgebiete privat
rechtliche Subjekte, ähnlich Provinzen, seien, kommt der Verf.
zu d

. Ergebnis, daß die Mandatarstaaten die sogen. Schulden

d
.

Schutzgebiete übernommen u. das Dtsch. Reich nicht mehr
dafür hafte. Dies gelte allerdings nur für die privatrechtlichen,
nicht für die aus Hoheitsakten entstandenen Schulden <

z. B.
Beamtengehälter>.
UstseKeK, «lulius: Oss preuöiseks Verksssungsreckt. Lerlin:
8tiIKe <1924>. <520 8.) KI. 8° - Institutionen ck. ckeutsenen
Stsstsreokts. 2

.

Der zweite stattliche Band der Institutionen bringt eine
Darstellung des preuß. Verfassungsrechts, der dritte, letzte Band,
wird das außerpreußische Landesstaatsrecht erörtern.

Iluknagel, Otto: Oer wslckeokisene Stsat. Line verkassungs»
reoktlieks Letraektung. In: ^rekiv 6. öttentl. KecKts. ^. ?.
S6. 7, 1924, U. 2. 8. 194—208.
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Nach einer Übersicht über d, Entwicklung d. waldeckischen
Staates stellt der Verf. die sich durch sog. Akzessionsvertrag er
gebenden merkwürdigen staatsrechtl. Verhältnisse des Freistaates
dar und führt aus, daß diese den Bestimmungen der Reichsver
fassung widersprechen.

Marschall von Bieberstein, Aritzl Frh.: Berfassungsrecht-
liche Reichsgesetze und wichtige Verordnungen. Systematisch
zsgest. u. mit Verweisgn. u. Sachreg. vers. Mannheim:
Bensheimer 1924. (XXVI, 909 S.) kl. 8° ^ Sammlung dt.
Gesetze. 94.
Die Sammlung enthält in etwa 70 Gesetzen, 60 Verord-

nungen u. einem Dutzend gesetzeskräftiger Entscheidungen das
geltende deutsche Verfassungsrecht. Der Weimarer Verfassung

is
t

dankenswerterweise die Paulskirchenverfassung u. die Reichs-
verfassung Bismarcks gegenübergestellt. Die Ausgabe, die auch
einen vollständigen Reichshaushaltsetat enthält, is

t

besonders
für den akademischen Unterricht berechnet und geeignet; sie
wird aber auch dem Praktiker gute Dienste tun. Eine ent
sprechende Ausgabe der Berwaltungsgesetze soll bald folgen.

Die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg vom

7
. Jan. 1921 nebst d. ergänz. Gesetzen über ihre Einführung,

Bürgerschaftswahl, Senat u. Volksentscheid, sowie der Ge
schäftsordnung d. Bürgerschaft. M. Einl. u. Erläut. von Max
Mittelstein. 2„ erw. Aufl. Hamburg: Hartung 1924. <204
S.> 8°

c) Parlamente
Meuer-LUerssen, E. A.: Die rechtliche Stellung der
Bevollmächtigten zum Reichsrat unter besond. Berück
sichtigung d

. von den vreuß. Provinzialverwaltungen be

stellten Vertreter. Berlin: Heymann 1924. (78 S.) 8°
Der erste Abschnitt besaßt sich in d

.

Hauptsache mit der
Rechtsstellung der von d. Regierungen der Länder ernannten
Reichsratsmitglieder im allgemeinen u. unter Scheidung d

.

Vollmachtsverhältnisses vom Auftrags- u. vom stellvertretenden
Vollmachtsverhältnis, sowie mit der Tätigkeit der Reichsrats
mitglieder. Im zweiten Abschnitt wird die Rechtsstellung der
von den preuß. Provinzialverwaltungen bestellten Bevollmäch
tigten erörtert. Im 3

.

u. 4
.

Abschnitt wird die Einwirkung d
.

Länder auf d
. Verhandlungen d
. Reichstags u. vorläuf. ReichS-

wirtschaftsrates durch die Reichsratsvertreter dargelegt. Der
diplomatische Charakter u. die exemte Stellung d

.

Reichsrats
mitglieder wird im letzten Abschnitt behandelt.
S ch u l z e , A. : Das Reichstags-Wahlrecht. Ausgabe 1924. Ber
lin: Reimar Hobbinst. (223 S.) 8°
Das Werk enthält zunächst den Wortlaut des Reichswahl

gesetzes in der Fassung v. 6. März 1924, sowie der Reichsstimm
ordnung v. 14. März 1924. Es werden sodann die einzelnen
Bestimmungen in systematischer Zufammenfassung erläutert.
I.osninß, Ott«: Oie ^utlösung 6er Parlamente unter besou-
ckerer SerücKsieKtigung 6es vAnriger V«IKsw?es. In:
2eit»cKr. k. Politik. Sck 14. 1924, N. 2. 8. 109—138.
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Wie die Verfassungen der Vereinigt. Staaten, Norwegens
u. der Schweiz, kennt auch die Danziger Verfassung kein Auf
lösungsrecht des Parlaments. Nach einer weit ausholenden
Untersuchung über das Auflösungsrecht der Parlamente in den
einzelnen Staaten, spricht sich der Verf. gegen die Bestrebungen
aus, die verfassungsrechtl. Möglichkeit für Auflöfung des Dan
ziger Volkstags zu schaffen, weil die NichtmSglichkeit der Auf
löfung den Gedanken der Nützlichkeit der Verständigungspolitik

stärkt u. sie somit ein wichtiges politisches Erziehungsmittel ist.
Nsrx, ?rit2 Klorstein: Leiträge 2vm Problem 6es psrlamen-
tariseken KlinckerKeitSnseKut2es. Hamburg: Imureks

^Vulk! 1924. <48 8.) 8° - ^KKsnckl«u, u. I«itteil«n. su8 <l.
Seminar 1. öttenUieKes kieokt. H. 12.
M. erörtert die Bestimmungen der Geschäftsordnung des

Reichstags und der Reichsverfassung, soweit sie den Schutz der

Minderheiten bei der Gesetzgebung betreffen. Daran schließt
sich eine Besprechung des Einflufses der Staatsgewalt aus den

Minderheitenschutz.
Reichshaushaltsordnung vom 31. Dezember 1S22
m. Erl. von R. Schulze u. E. Wagner. Berlin: Stilke 1924.
(3S4 S.) 8°
Der für die Prazis geschriebene umfangreiche Kommentar

soll den politischen u. volkswirtschaftlichen Kreisen u. den Ver
tretern der Behörden, für die öffentliche Finanz- u. Ver
waltungsaufgaben in Frage kommen, die Kenntnis d. Gesetzes
vermitteln.

ch Der Streit um den Art. 48 RV.
8eKoen, ?sui: vss VerorünungsreeKt u. üie neuen Ver»
tsssungen. In: ^roniv 6es öttentl. ReeKts. A. ?. Sck 6, II. 2.
8. 133—192.

Die Untersuchung betrifft die Rechts- n. Verwaltungsver-

ordnungen nach den neuen Verfassungen, jedoch unter Aus

schluß des Not- und Ausnahmeverordnungsrechts. Nach der

herrschenden Lehre enthält die Rechtsverordnung einen Rechts
sag, d. h. ein in Freiheit und Eigentum der Regierten ein
greisendes Ge- oder Verbot; si

e kann nur im Wege der for
mellen Gesetzgebung erlassen werden. Die Verivaltungsverord-

nnng is
t eine von einer Verwaltungsbehörde für die ihr unter

gebenen Stellen erlassene Verfügung, die Freiheit u- Eigentum

der von ihr Betroffenen nicht berührt. Beide Verordnungs-

arten sind erst in den Revolutionsverfassungen in diesem
Sinne unterschieden. Gesetzlich festgelegt sind sie allerdings

nur in der bayrischen u. württembergischen Verfassung; in den
anderen Verfassungen, insbesondere auch in der Reichsver
fassung, is

t nur die Verwaltungsverordnung geregelt, während
das Wesen der Rechtsverordnung als selbstverständlich

voraus

gesetzt wird.
Oer 6eutseK« ?öckera1ismus. Oie Oiktatur 6es

KeieKsprtisiüeuten. Ketsrste von (ZerKsrck ^nseKüt2, liarl
Silkinger, Ösrl Sonmitt u. Lrvin .lsoodi, VerkWullungen
6. 'Tagung 6. ckeutseKen StsatsreeKtslsKrer ?.u ^ens sm 14.
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u. 1S. ^pril 1924. Serlin: o'e «ruvter 1924. (146 8 )
8° — VerSktentlieKungen 6. Vereinigung 6. veutsoksn
8tsstsrecKtsIeKrer 1.
Lammers s.A.^: Die „Reichsregierung" als Trägerin des Ver
ordnungsrechts. Jn: Jur. Wochenschr. Jg. 53. 1924, H. 19.
S. 1479—1481.
Ergebnis d. Untersuchung des Verf.: ,Hst in Gesetzen u.
BO. der .Reichsregierung' ein Verordnungsrecht übertragen, so

is
t

1
. grundsätzlich unter .Reichsregierung' der jeweils sachlich

zuständige Reichsminister zu verstehen; 2
.

ausnahmsweise

d
. Reichsregierung als Kollegium i. S. des Art. 52 RVerf.

nur, wenn ein dahingehender Wille d
.

Gesetzgebers erkenn
bar ist." Der Verf. erörtert außerdem, wie die VO. zu unter
zeichnen ist.
NsvissKv, Hans: Oas OureKkuKrungsgeset2 2uin ^rtikel 48
cker Keiensvertassung. In: Oas Reckt. ^. 28, 1924, «. 20.
Sp. 454—468.
Der Verf. begründet eingehend die von ihm für d

.

Heidel
berger Juristentag zur Frage d

. Durchführungsgesetzes zum
Art. 48 aufgestellten Leitsätze, die weitgehend mit den Leit
sätzen der beiden Berichterstatter Piloty u. R. Graul überein
stimmen.
Kies, Uans: Oie Orenaen 6er Lekugnisss ckes KeieKsprÄsi-
6euten 2vr ^nor6nung von NaünaKinen auk vxirtsenakU.
(Zediste nsok 6. ^rtikel 48 II 6er ReieKsverksssung. In:
v. WirtseKakts-^t«. 21. Nr. 48. 1924. 8. 899—902.
Der Verf. kommt zu d

. Ergebnis, das; eine Reihe d
. Ver

ordnungen des Reichspräs., die Eingrisfe in d. Wirtschaftsleben
darstellen u. auf Grund d

.

außerordentl. Befugnisse aus Art.
48 II erlassen sind, der verfassungsmäß. Grundlage entbehren.
RotnenbüoKsr, XsrI: Oer Streit aviseken Lavern u.
ck«m R«ieK um ^.rt. 48 KV. u. nie InpklieKtnaKms <Ier
7. Oivision im Herbst 1923. In: ^reKiv Ses Skkentl. KeeKts.
S<l 7

, L. 1, 1924. 8. 71—86.
Der Verf. gibt einen Ueberblick über den Streit zwischen

Bayern u. dem Reich u. kommt zu dem Schluß, daß durch ihn
die Machtverhältnisse sich nicht verschoben haben. „Die Partie

is
t

stehen geblieben auf dem Punkte, auf dem si
e

vorher stand:
Bayern is

t im Reiche, aber das Reich vermag den Art. 48
RV. gegenüber Bayern nicht durchzuführen."

e
) Richterliches Prüfungsrecht

Klee sKarlZ: Die richterliche Prüfung von Gesetzen. In:
Dtsche Richterztg. Ig. 1«, Nr 4, 1924. S. 149—1S9.
Unter eingehender Heranziehung des Schristtums führt K.

aus, daß die richterliche Nachprüfung d
.

Gesetze, sei es auf ihre
materielle, sei es auf ihre formelle Verfassungsmäßigkeit, un
zulässig sei, u. hofft, daß d

.

Rechtsprechung wieder zu dieser
ihrer alten Auffassung zurückkehrt.
Görres sKarll: Besteht ein richterliches Prüfungsrecht
gegenüber den Rechtsquellen nach der Reichsverfasfung?
Jn: Jur. Wochenschr. Jg. 53, 1924, H. 20. S. 1564—1566.

88



Nach einer Zufammenstellung der Fälle, in denen den Ge
richten unzweiselhaft das Prüfungsrecht zusteht, spricht G. dem
Richter allgemein das Recht zu, die formelle u. die materielle
Rechtmäßigkeit von Gesetzen u. Verordnungen nachzuprüfen,
soweit die Nachprüfung nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist.
Sulinger : vss ricKterlieKe ?rükuug«rseKt KinsieKtlieK <ler
(ZülUzKeit 6er Verortlnuugeu. In: vss ReeKt. >Ig. 28, 1924,
U. 17. 8. 3S1—360.
Smoschewer: Ist der Richter berechtigt u. verpflichtet,
ungerechte Gesetze außer Anwendung zu lassen? In: Deutsche
Richterzeitung. Ig. 1«. Nr S. 1S24. S. 218—WS.
An der Hand des Hypothekenaufwertungsurteils des RG.

zeigt der Verf., daß der Richter berechtigt und verpflichtet ist,
zu prüfen, ob sich die bestehenden Gesetze mit den Erfordernissen
der Billigkeit und der Gerechtigkeit in Einklang befinden. Das
Urteil v. 28. 11. 23 ist mit den Währungsvorschristen unverein
bar und kann durch Z 242 BGB. nicht gerechtfertigt werden,
da die Währungsvorschristen dem öffentl. Rechte angehören,

mährend das Grundgesetz von Treu und Glauben ein typischer
Rechtssatz des Privatrechts ist. „Soll das RGUrteil im allge
meinen Ergebnis richtig sein, so gibt es hierfür nur die eine
Erklärung, daß die Währungsvorschristen, als unvernünftig
und ungerecht geworden, kraft des Naturrechts ihre Wirkung
verloren hatten und von den Gerichten nicht mehr angewandt
werden durften."
G o l d s chm i d t , I., Gesetzesdämmerung. In : Jur. Wochen
schrist. Ig. S3. 1924. H. S. S. 24S—24S.
Die viel besprochene Kundgebung des Vorstandes des Nich-

tervereins des Reichsgerichts, die in Aussicht stellte, daß die
Richter des höchsten Gerichtshofs einer von der Reichsregierung
nngekündigten gesetzgeberischen Mahnahme die Anerkennung
der Rechtsgültigkeit versagen werden, hat nach den Ausfüh
rungen des Verfassers die Bedeutung eines Ereignisses in der
Entwicklungsgeschichte des Rechts. Die in ihr in Anspruch ge
nommene Freiheit des Richters gegenüber einem Machtspruch
des Gesetzgebers führt nicht zur Auflösung der Rechtsordnung,
da der Richter nur unter dem Recht, nicht unter dem Gesetz steht.

f) Beamtenrecht
WsIckeoKer, I.u6wig: Entwicklungsten6enaen im 6sutseken
Lesmtenreekt. Lin Vortrag. In: ^rok, <!. ökkentl. Keckts.
N. Lck 7. U. 2. 8. 129—171.
„Ausgangspunkt der Problemstellung is

t

der das Beamten
recht tragende Ausgleich, wie er sich historisch ergeben hat
zwischen den Jnteressen des Staats als das Leben beherr
schender, in sich ruhender Macht- u. Verwaltungsorganisation
einerseits, dem Jnteresse des Staats als organisierter Gemein
schaft des Gesamtvolks andererseits, innerhalb dessen die Be
amten nur einen Ausschnitt darstellen, u. schließlich dem Son
derinteresse der einzelnen Beamten,"

öofacker: Die Strafbarkeit der Staatsorgaue für Staatshand
lungen. Jn: Preußisches Verwaltungsblatt. Bd 45, Sept,
1924, Nr 47. S. 477—479.
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Der Verf. bekämpft die Ansicht, daß Beamtentaten straf»
los seien, weil sie von den Sätzen des Strafgesetzbuches aus-
genommen seien. Er sieht sie wegen des Fehlens der straf-
rechtlichen Voraussetzung der Rechtswidrigkeit als straflos an.

Richter, Lutz: Beamtenrecht — Arbeitsrecht. In: Wissenschaftl.
Beilage der Leipziger Lehrerzeitung. Nr 25, Jan. 1924.
S. 194—200.
Der Verf. nimmt Bezug auf seine Abhandlung „Arbeits

recht als Rechtsbegrisf, eine svstematolog. Studie <H. 3 der
Schristen d. Jnst. f. Arbeitsrecht a. d. Univ. Leipzig)", in der
er das Beamtenrecht als zum Arbeitsrecht gehörig bezeichnet.
Jn längeren Ausführungen sucht er jetzt durch Darlegung der
Wesenszüge des Beamtenrechts dessen arbeitsrechtlichen Cha
rakter nachzuweisen und zu zeigen, daß das Beamtenrecht,

auch wenn es öffentliches Recht ist, Arbeitsrecht sein kann und
daß hierdurch das Beamten verhältnis innere Veränderungen
nicht nach sich zieht.
Richter, Lutz: Die arbeitsrechtl. Natur d. Beamtenverhiilt-
nisses. Jn: Arbeitsrecht. Jg. 11, Sept. 1924, H. 9. SP. 658
bis «68.
D. Verf. kommt z. d. Ergebnis, daß „dem Beamtenverhält

nis ein Tatbestand zugrunde liegt, bei dem von einem rechts
fähigen Menschen an ihm fremden Arbeitsgegenständen außer
halb eines ohnehin bestehenden persönlichen Abhängigkeits-

Rechtsverhältnisses zeitgebundene Arbeit geleistet wird". Der
Verf. is

t

d
. Ansicht, daß auf Grund dieses Tatbestandes die

Beamtenstellung Arbeitsrechtscharakter hat u. sich an diesen
Tatbestand arbeitsrechtl. Folgen knüpfen.

Uüknsr, Xarl: Oie Sssmt«nreeKt8än6erungen nsob. cken

KeieKsnotveror6uungen. In: ^rdeitsrseKt. H, kl- 6,
1924. 8p. 401—414 u. U. 8. 8p. 595—602.
Uebersicht über die tiefgreisenden Umgestaltungen, die das

Recht der öffentl. Berufsbeamten seit Ende 1923 erfahren hat.
Der preußische Personalabbau bei Staat und Gemeinden.
Erläuterungen d

. preuß. Personalabbau-Verordnung v. 8.

Febr. 1924 von Ernst Graeffner. Berlin: Springer 1924.
(VI, 212 S.) 8°

Friede: Die Einsicht in die Personalakten. Jn: Staats- und
Selbstverwaltung. Jg. 6, Nr 5, Dez. 1924. S. 142—144
u. Nr 6. S. 167—170.
Es werden die Vorteile u. Nachteile der Einsicht in die

Personalakten nach den Ausführungsbeschlüssen der Preuß.
Staatsregierung zu dem Art. 129 Abs. 3 d

.

Reichsverf. be
sprochen. Der Verf. erläutert insb. die Frage, wann ein Schrist
stück aus den Akten zu entnehmen und zu vernichten ist.
Gesetz, betr. das Diensteinkommen der Lehrer und Lehrerinnen
an den öffentlichen Volksschulen. Vom 17. Dez. 1920/1. April
1923. Mit d. Abänderungsgesetzen, d. Ausführungsanweisgn.,

gehälter u. Hinterbliebenenbezüge betr. Gesetzen . . , Erl.
von Kurt v. Rohrscheidt. 8., umgearb. u. sehr verm. Aufl.
Berlin: Bahlen 1924. (VIII, 448 S.) 8°

sowie allen weiteren
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Die bewährte Ausgabe gibt den Text des VDG. von 1920,
das durch 11 Gesetze u. Verordnungen abgeändert ist, dergestalt
wieder, daß die Änderungen des Grundgesetzes in fetter Schrist
hervorgehoben werden. Die eingehenden Erläuterungen bringen
das sehr umfangreiche Material an Erlassen u. Entscheidungen,
von denen die wichtigeren im Wortlaut wiedergegeben sind.
Künftiges Material, besonders auch das an gerichtlichen Ent
scheidungen, soll das demnächst wieder im gleichen Verlag er
scheinende „Preußische Volksschularchiv" fortlaufend bringen.

Busch: Gemeindevorstandsbeamte u. Preußische Personalab
bauverordnung. Jn: Preuß. Verwaltungs-Blatt. Bd 46,
1924, Nr 3. S. 25—28.
Friede: Probleme des Disziplinarrechts. Unter Berücksichti
gung der deutschen, preußischen, bayrischen u. hessischen
Gesetzgebung. Jn: Der deutsche Staatsbürger. Jg. 1, Sept./
Okt. 1924, H. 5/6. S. 212—229.
Das Disziplinarrecht aller deutschen Staaten is

t

stark reform
bedürftig, besonders das Disziplinarrecht der nichtrichterlichen
Beamten. Völlig veraltet is

t

der Teil des Disziplinarrechts, der
sich mit dem förmlichen Verfahren befaßt. Jn der Reichsver
fassung <Art. 128, Abs. 3> is

t

bestimmt, daß das Beamtenver
hältnis durch Reichsgesetz neu zu regeln sei, u. Art. 129 stellt
hierfür bestimmte Richtlinien auf. Jnhalt: Unabhängige Diszi
plinargerichte. Durchführung des Anklagegrundsatzes u. Oppor
tunitätsprinzips. Öffentlichkeit, Mündlichkeit u. Unmittelbar
keit der Verhandlung, Rechtsmittel.

K l i m m e r : Einiges über Dienststrafrecht u. dessen Reform.
In: Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern. Jg. 20, Nr 15 u. 16,
1924. S. 181—189 u. Nr 19. S. 239—242.

12. Verwaltungsrecht

s) Gesamtdarstellungen und allgemeine Abhandlungen
Klager, Otto: OeurseKes VerwaltungsreeKr. L6 2. UünoKsn:
OuneKer ck UumdIot 1924. 3

. ^utl. <V, 409 S.) gr. g° ^
Lüsteinst. Usm6dueK 6. 6t. KeeKtswissenseKskt. ^dt.6, L6 2.

Dominikus, Alexander: Die Reform der Preußischen Staats
verwaltung. Berlin: Sack 1924. <24 S.> 8°
D. unterzieht zunächst den Entwurf eines Gesetzes über d.

Vereinfachung d
. Verwaltung, den die preuß. Staatsregierung

dem Landtag am 26. 6. 24 vorgelegt hat, einer Prüfung. An die
Kritik dieser sogen, kleinen Reform knüpft er eine Reihe von
Wünschen für eine durchgreisende große Reform an. Vor allem
tritt er ein für die Beseitigung d

. Regierungspräsidenten, für die
Verbindung d

. Amtes des Landeshauptmanns mit dem des
Oberpräsidenten u. für die Vereinigung der staatl. Lokalverwal
tungen beim Landrat nach dem Muster der Magistratsverfassung
in den Städten.

L r u u u s r , XsrI: Oie I>«Kre vom VerivsItuuA82väuA. Liu«
rsoKtZverZI. Vsrst, aus ü. sek^ei?., üt. u. kran2ös. Vervsl-
tungsreokt. AürioK 1923: Loop ^

;

autgest.:1 LeKuItKsö
(130 8.) 8°
Zürich, rechts- u. staatswiss. Diss. vom 1

.

Dez. 1923.
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In der Abhandlung wird die Frage erörtert, welche Mittel
sZwangsvollstreckung oder Strafe) zur Vollstreckung einer Ver
waltungsverfügung, die eine Pflicht zu einem Handeln oder
Unterlassen aufstellt, zur Verfügung stehen und welche Gewalt
im Staate die Zwangsvollstreckung durchführt oder die Strafe
ausspricht. Die Arbeit soll den Ruf nach einer unabhängigen
schweizerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit unterstützen.

Geier: Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung in Württemberg.
Jn: Zeitschrist f. d. freiw. Gerichtsbarkeit u. d. Gemeinde-
verwaltung in Württemberg u. Jahrbücher der württemberg.
Rechtspflege. Ausg. Jg. 66, 1924, Nr 8/9 <S. 177— 195>.
Nr 10 <S. 209— 219>.
Nach einer längeren Einleitung, in der die Entwicklung

der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung insbes. im Gegensatz zu den
Verhältnissen im Polizeistaat betrachtet wird, erörtert der
Verf. auch die Rechtslage in Württemberg. Bis zur Staats
umwälzung bedurften Verwaltungsakte, die Eingrisfe in die
Freiheit oder das Vermögen enthielten, soweit diese Rechts
güter verfassungsmäßig oder gesetzlich garantiert waren, einer
Grundlage durch Gesetz oder Rechtsverordnung. Jm übrigen
konnten Verwaltungsakte nach Ermessen der Verwaltung vor
genommen werden; es handelte sich hierbei hauptsächlich um
polizeiliche Maßnahmen, die das öffentliche Wohl u. die öffent
liche Ordnung betrafen. Durch die neue Verfassung is

t

der

Grundsatz der Gesetzmäßigkeit wesentlich erweitert.

Schlesinger: Einteilung des Freistaates in Ämter. Jn:
Mecklenburgische Ztschr. f. Rechtspflege u. Verwaltung.
Jg. 41, 1924, H. 1. SP. 17—23.
Die „Mecklenburgische Ztschr. f. Rechtspfl. u. Rechtswissen

schaft", die einzige jurist. Ztschr. des Landes, mußte vor 2 Jahren
ihr Erscheinen einstellen. Sie wird jetzt von Paul Labes u.
Erich Schlesinger unter dem neuen Namen hrsg. Aus den
Rechtsgebieten der Justiz u. der Verwaltung wird sie Erkennt
nisse u. Abhandlungen bringen. — Jn der Abt. Verwaltung
gibt Schlesinger einen Überblick über die Entstehungsgeschichte
des Ges. v

.

3
.

12. 1920, durch das der Freistaat Meckl.-Schw. in
17 Amter eingeteilt ist. Mit Rücksicht darauf, daß die gemeind
liche Selbstverwaltung in Meckl. wenig entwickelt ist, sind diese
Kommunalverbände wesentl. kleiner gestaltet als die Durch
schnittskreise der preuß. Provinzen.

b
) Polizei

Schützinger: Die Polizei und der neue Staat. Jn: Die Polizei.
Jg. 21, 1924, Nr 16. S. 403—405 Nr 17. S. 429—431 u.
Nr 18. S. 458—460.
Der Verf. will die Frage der Verstaatlichung der Polizei

unter völliger Loslösung von parteipolitischen u. „verbands
mäßigen" Gesichtspunkten, vom staatsrechtl., verwaltungs-
rechtl. u. organisatorischen Gesichtspunkt aus betrachten.
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Friedrichs, Karl: Ortsnamenpolizei. Jn: Die Polizei. Jg. 21,
Okt. 1924, Nr 13. S. 321—325.
Es wird das Ortsnamensrecht, im einzelnen das Recht zur

Benennung, die Namenswahl, die Namensänderung, die Ver
pflichtung zum Gebrauch gemäß der einschlägigen Bestimmun
gen u. der Rechtsprechung behandelt. „Die Namen der Ortlich-
reiten, die keine Gemeinden sind <Ansiedelungen, Berge, Flüsse),

is
t

Sache des Sprachgebrauchs oder der Bestimmung des Eigen
tümers neben amtlicher Aussicht." Dagegen unterstehen die
Namen der politischen Gemeinden genauer obrigkeitlicher Rege
lung. Das Namensrecht umfaßt den Namen im allgemeinen,
ferner Firma, Wappen, Straßenbenennung, Hausnummern,
Ortstafeln, Wegweiser.
Die Acetylenoerordnung < Polizeiverordnung über die
Herstellung, Aufbewahrung und Verwendung von Acetylen
sowie über die Lagerung von Calciumcarbid.) Erl. von
HseinrichZ I a e g e r . in Gemeinschaft mit lOttoZ Ulrichs.
Halle: C. Marhold 1924. (SS S.) gr.8°
IL ei er, Villz^ Oer mensoklioks Xörpsr als LeKutWdjsKt
im Vervsltungsreokt. ^ulgsst.:^ TürioK: LoKuItKeü Ä
<I«. sin Xomm. 1924s. (XII, 94 8.) Ar. 8°
Unveränd. Abdr. der d. rechts- u. staatswiss. Fakultät Zürich
vorgelegten Diss.
Nach einem historisch-staatsrechtlichen Rückblick bespricht der

Verfasser die juristische Tragweite der körperschädigenden Ein
wirkungsursachen, vor allem im öffentl. Recht (Naturereignisse,
Selbsteinwirkung, Einwirkung durch die Staatsgewalt). Es folgt
eine Darlegung der präventiven und reparativen verwaltungs
rechtlichen Schutznormen und hierauf werden die unmittelbaren

staatlichen Eingriffsrechte wie Zwangsheilung und Zwangs
impfung erörtert.
KlsnnKeim : Krunüsätalleos öemerkungen 2um letate»
Lntvurk eines LeseKes sur SeKsmpkung 6er (ZeseKlseKts-
KrsuKKeiten. In: I^eipÄg. TeitseKrikt kür veutseKes ReeKt,

5ß. 18, ä,uZ. 1924, Ar 1S/16. 8. 439—44S.
Es wird der Entwurf von 1922 besprochen, insb. die Be

stimmung, nach welcher die Gefährdung durch Beischlaf eines

Geschlechtskranken auch dann bestraft wird, wenn eine An
steckung nicht erfolgt ist. Verf. beklagt hauptsächlich, daß die
Erfahrungen, die mit der Verordnung v. 11. Dez. 1918 gemacht
seien, nicht in dem Entwurfe verwertet seien. Er tritt ferner
Zür die Bestrafung fahrlässiger Ansteckung ein.
Brunner: Friedhofsrecht. Jn: Preusz. Verwaltungs-Blatt.
Bd 46, 1924, Nr 5. S. 49—53.
Jn Preußen sind neben dem Gewohnheitsrecht, einer
Fülle von Verordnungen und Erlassen für das Friedhofsrecht
noch die Bestimmungen des Allg. Landrechts in Geltung. Der
Verf. behandelt zunächst die Friedhöfe im öffentlichen Recht,
und zwar die Anlegung, das Recht der Benutzung der Fried
höfe, die Aufsicht über das Friedhofswesen, die Unterhaltung
der Friedhöfe, die Friedhofsgebühren, Friedhofsnutzung u.
Schließung d

.

Friedhöfe. Es werden dann die privaten Rechte
an den Begräbnisplätzen u. den Grabstellen erörtert.
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c) Kommunalrecht
Helmreich, Karl, u. Rock, Kurt: Handausgabe d. bayer. Ge-
meindeordnung f. d. Landesteile diesseits d. Rheins v.
29. IV. 1869, mit Erl. sowie m. Abdr. d. Selbstverwaltungs-
ges. . . hrsq. 5., durchges. Ausl. Ansbach: Bürgel 1924. <VIII.
626 S. «°>
Badische Gemeindeordnung vom 5. Oktober 1921 nebst
ihren gesetzl. Erg. u. unter Beisügung d. wichtigsten Voll-
zugsbestimmgn. hierzu. Erl. von Esrwins Gündert. 3., verm.
Aufl. Mannheim: Bensheimer 1924. <XIII, 524 S.) gr. 8°
Bereits 3 Jahre nach Erscheinen d. 1. Aufl. macht sich die

Herausgabe der 3. Aufl. dieses umfangreichen u. gediegenen
Kommentars z. badischen Gemeindeordnung notwendig.

6) Eisenbahn. Automobilrecht
is
.

auch Handelsrecht)

l)as Keset2 über ckie OeutseKe ReieKsdsKn<Oesell»Okskt> unck
ckie (ZesellscKsktssst^ung vom 30. ^ug. 1924. Oreisprsen.
Usncksusg. mit Linl. u. ^nm. nebst e. ^nt>., entk. ck.Reicks-
dsKnpersonslKesst2 mit LeArünck^. von Hans 8eKul2e.
Lerlin: 8tiIKe <1924>. i159 8.> KI. 8° ^ StilKes Keokts-
dibliotkek. Nr 34.
Ltieler, Xsrl, Oie ckeutseken LisenbsKnen unter 6er alten
n, 6er neuen KeieKsverksssun,?. Vortrag. Stuttgart: LnKs
1924. <27 8.) 8° ^ 1'übin^er ^bnsncklungen öttentl.
Keekt. U. 1.

Der Verf. behandelt die Entwicklung der Eisenbahnen bis
zum Zufammenbruch, insbesondere die scharfsinnige Politik
Bismarcks, die auf Vereinheitlichung gerichtet war zunächst
durch Errichtung einer Eisenbahnhegemonie Preußens. Es
werden ferner die Organisationsfragen erörtert, wie sie zu der
jetzigen Einheit geführt haben, unter besonderer Berücksichti
gung der Stellung Bayerns, das eine Geschlossenheit des bay
rischen Netzes für alle Zeit verlangte.
Weit2: Oss neue ^utomodilreokt. ?eil 1: ^utomobil^eset^.
I'eil 2: VerKekrsreekt. llbersrdeitet von Lrau. Lerlin:
,Auto".Verls« LKrist. LsrtK 1924. <170, 352, XVI 8.) 8»
Der erste Teil enthält eine Erläuterung zu dem Gesetz über

den Verkehr mit Kraftfahrzeugen i. d
.

Fssg. d
. Nov. v. 21. Juli

1923, der zweite Teil erläutert zu der Verordnung über den
Kraftfahrzeugverkehr vom 15. März 1923. Der Nachtrag be
rücksichtigt die Verordnung v. 18. April 1924. Die Ausgabe is

t

auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut u. soll den Bedürf
nissen der Praxis sowie auch dem Nichtjuristen dienlich sein.
Ein weiterer das „neue Automobilrecht" behandelnder Teil wird
folgen.

e
) Funkrecht

Reiche, Erwin: Funkrecht. Das Recht des Rundfunks. Mit
einer Einführung von Hans Bredow. Berlin: Heymann 1925.

<V, 257 S.) kl. 8° ^ Heymanns Taschengesetzsammlung. Bd 111^
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Das Buch enthält in erster Linie theoretische Auseinander
setzungen; in einem 2. Abschnitt sind die Rechtsauellen ab
gedruckt.

^esoKIimsnn, Ott«: Oer kis6ioverkeKr in V/irtsoKsN
rm6 «eeKt. Seru-Süiripli?: Seuteli 1924. (128 8.) 8°
Es wird zunächst festgestellt, wos in techn. u. Wirtschaftl.

Beziehung unter drahtloser Nachricht zu verstehen is
t und auf

welche Art und zwischen welchen Rechtssubjekten der Radio
verkehr zur Anwendung kommt. Es werden dann die volks
wirtschaftlichen Fragen (Monopol oder Privatwirtschaft? . . .)

und die Rechtsfragen (Verhältnis zwischen Sender und
Empfänger, internationales Recht, staatsrechtl. Stellung d

.

Radiotelegraphie u. ihre Regelung in den einzelnen Vertrags-
löndern) erörtert.
Hottmann, >Villx: Rackio un6 ReeKt. In: I^eir«. Aeit-
seKrikt kür OeutseK«8 «ecKt. ^g. 18, ^ug. 1924, «r 1S/16.
8. 4SS—4S7.
Der Verf. erörtert die Frage, welche rechtliche Bedeutung

die Wiedergabe eines urheberrechtlich geschützten Werkes durch
den Sender hat.
Stsecklsr : Oer RunckkmiK. In : LisendsKn- u. VerKeKrs»
. recKtl. LntseKei6ungeu un6 ^dksncklrm^en. L6 40, II. 2

.

8
. 78—83.

Die Abhandlung befaßt sich mit den von der Reichstelegra
phenverwaltung erlassenen Bestimmungen über den drahtlosen
(radiotechnischen) Wirtschafts-Rundfpruchverkehr v. 39. Dez.
1922 und den im Postnachrichtenblatt abgedruckten Instruk-
tions-Verfügungen v. 24. Okt. u. 39. Nov. 1923 über den
Unterhaltungsrundfunk. Der Wirtschaftsrundfunk vermittelt
wirtschaftlich wichtige Nachrichten für Handel, Gewerbe, In
dustrie u. Landwirtschaft von einem Nachrichtenabsender gleich
zeitig an alle Inhaber besonderer nur für diesen Verkehr be
stimmten staatlichen Funkempfangsanlagen. Der Unterhal-
tungsrundsunk hat die Aufgabe, der Kunst- u. Bildungsförde
rung zu dienen; in diesem Falle wird der Teilnehmer zur
selbständigen Errichtung und zum Betriebe einer Radiotele-
phonanlage ermächtigt.

Funkrecht. (Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs.
Vom 8

.

März 1924.) Von Eberhard Neugebauer. Berlin:
G. Stilke (1924). (219 S.) kl. 8° ^ Stilkes Rechtsbibliothek.
Nr 33.
Die infolge d

. großen Fortschritte d
.

Funktechnik wichtige
Verordnung zum Schutze d

.

Funkverkehrs v. 8
.

3
. 24 is
t

ein
gehend erörtert; in einer Darstellung der Vorgeschichte dieser
BO. ist die Frage des Bestehens des Funkhoheitsrechts des
Reiches geprüft. Sodann is

t eine Übersicht über d
.

Verkehrs
formen gegeben u. es sind die einzelnen Rechtsprobleme des
Funkrechts erörtert (Schutz d

. Funkanlagen, Benutzung frem
den Eigentums durch Funkanlagen, Herstellung u. Handel m.
Funkanlagen, Funkwesen u. Patentrecht, Rundfunk u. Urheber
recht, Funkanlagen u. Polizeirechte, Rundfunk u. Versicherungs
fragen, Steuerrecht). Jm Anhang sind die zahlreichen das ,

Funkrecht betreff. Gesetze u. Verordnungen abgedruckt.
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k) Sozialversicherung
Die Reichsversicherungsordnung in der jetzt
geltenden Fassung. Bearb. von Wilhelm Hermann.
Berlin: Vahlen 1924. (XXIII, «Sg S.) kl. 8°
Kurze Anmerkungen geben einen Uberblick über die

Änderungen im Gesetzestexte u. über d. ergänzenden Vor
schristen u. Bestimmungen. Im Anhang sind d. wichtigsten
FUrsorgegesetze enthalten. Sollten weitere Änderungen zur
RVO. ergehen, so werden si

e in Deckblättern zu dieser Aus
gabe erscheinen.
Die Reichsverficherungsordnung in ihrer jetzigen
Fassung u. die zu ihrer Aenderg. u- Ausführg. ergangenen
Vorschristen. Von Hermann Schulz. 4

. neubearb. Aufl.
Berlin: Hobbing 1924. (SS1 S.) gr. 8

°

Seit 1921 hat sich bereits die 4
. Auflage als notwendig er

wiesen. Der Kommentar bringt knappe, sachkundige, für die
Prazis bestimmte Erläuterungen, die besonders die vielen
durch eine Reihe von Novellen erfolgten Aenderungen berück
sichtigen. Die oberstrichterlichen Entscheidungen sind bis April
1924 berücksichtigt. Die Ausgabe eignet sich auch als Ergänzung
zu den großen Kommentaren.
OsrsoK, Hermann: Oie neue ^ngestelltenversiekerung. 8z?»
stematisoks tÄnkimrurig nebst LeruksKatslog u. SaoKreMster
Lerlin: Springer 1924, <IV, 124 8.> 8° Lrn. 8on6erab6ruOk
aus: NonatsseKritt kiir Arbeiter- u. ^ngestellten-Versiene-
rung. ^g. 12. U. 7/8.
Mit dem Angestelltenversicherungsgesetz v. 28. V. 1924 is

t

statt einer Fülle von Einzelvorschristen wieder eine einheitliche
Rechtsquelle geschaffen. Der systematischen Betrachtung des Ge
setzes hat der Verf. die geschichtliche Entwicklung sowie die
Grundgedanken des Gesetzes vorangesetzt.
Ange st eilten - Berficherungsgesetz in der ab

1
. Iuni 1924 geltend. Fass. Handausg. m. Erläut. nebst

Einleit., Ausführungs- u. Ergänzungsbestimmungen, sowie
Sachreg. von S t i e r - S o m l o. 2., wesentl. veränd. Aufl.
München: Beck 1924. (X, 420 S.) 8°
Der Verf. hat es sich zur Aufgabe gesetzt, das neue Recht

mit dem bisherigen „zwecks Einsicht in das geschichtlich ge
wordene" zu verbinden. Die Ausgabe zeichnet sich durch klare
Durchführung der Erläuterungen u. praktische Anordnung aus.
Schristtum u. Rechtsprechung sind in umfangreicher Weise
berücksichtigt.

Fürsorgepflicht

Z s ch u ck e , Martin: Die Erwerbslosenfürsorge. Dresden-N.:
Heinrich 1924. (XI.II. 344 S.) 8°
Die für die Prazis bestimmte Ausgabe enthält einen zu

sammenfassenden Abdruck des zerstreuten Gesetzes- und Ver
ordnungsstoffs; sie zerfällt in die beiden Hauptabschnitte, unter
stützende u. produktive Erwerbslosenfürsorge. Im Anhang
sind einige angrenzende Bestimmungen abgedruckt. Die Gesetze
u. Verordnungen sind z. T. eingehend erläutert. Vorangestellt
ist eine kurze systematische Einführung.
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Die Fürsorgepflicht. Vortröge aus dem Lehrgang über die
Verordnung über die Fürsorgepflicht vom 14. Februar 1924,
veranstaltet vom Archiv für Wohlfahrtspflege Berlin. Berlin:
Heymann 1924. <63 S.> 8°
Bolz au, H.: Die Reichsverordnung über die Fürsorge
pflicht. Eine Einführung. Kreiburg i. Br.: Caritas-Verlag
1924. (196 S.) 8°
Gemeinverständliche Einführung in den neuen Rechtszustand

des Fürsorgewesens.
Baath, Peter Auguft: Verordnung über die Fürsorgepflicht
vom 13. Februar 1924 einschließlich der für Voraussetzung,
Art und Mah der Fürsorge geltenden Grundsätze und der
Nebengesetze. Gleichzeitig Nachtrag und Ergänzung zur
1S- Auflage des Erläuterungsbuches zum Unterstütznngs-
wohnsitzgesetz von Wohlers-Krech-Baath. Berlin: Vahlen
1924. (XV, 128 S.) 8°
Durch die Verordnung sind die Fürsorgelaften den Ländern
in einheitlicher Regelung übertragen; das Unterstützungswohn-
sitzgesetz wird hierdurch in wesentlichen Punkten abgeändert.
Die Verordnung is

t

eingehend erläutert, ihr geht eine systema
tische Einleitung voran.
W ö l z , Otto/ Fritz R u p p e r t, Lothar Richter: Die Für
sorgepflicht. Leitfaden zur Durchführung der Verordnung
vom 13. Februar 1924. Nebst den Grundsätzen des Reichs u.
der wichtigsten Ausfuhrungsbestimmungen der Länder. Ber
lin: Heymann 1924. (120 S.) 8°
Der Leitfaden is

t

für die Prazis bestimmt u. soll in der
Zeit des Ubergangs zu dem neuen Rechtszuftand die Wohl
fahrtspflege erleichtern. Es is

t

daher auf die in nächster Zeit
zu organisierenden Fürsorgeverbände u. FUrsorgebehörden
Rücksicht genommen, ferner sind die zahlreichen Zweiselsfragen
erörtert, die sich aus der Aufhebung des Unterstützungswohnsttz-
gesetzes ergeben.

K
) Verwaltungsgerichte. Reichswirtschaftsgericht

LnisoKei6ungsn 6er LsmburßiseKen Vervsltungs-
gerieKte. Hrsg. von 6en reeKtsgeleKrten Nitglie<iern 6er
IIsrnd. VervaltungsgerieKte. IÄ 1

, II. 1. Nsimneim:
SensKeimer s1924l..
S.-A. aus der „Hanseat. Rechts-Zeitschrist",
Xlinger, Hans: vie Austänöigkeitsgediete 6es Reicks-
virtseKaktsgerioKts um! 6«s XartellAerients mit umkssssn-
<!en MeKvreisen über (Zeset2gebung un6 Literatur nebst
6en 2ur Aeit gültigen Bexten 6er Veror6nung über 6as
ReioksvirtseKsktsgerieKt, «I«r X«rteI1veror<inung, cker (Ze-
seKäktsor6nung 6. KeioKsvirtseKaltsgerieKts u. 6er Verorl»
nungen über (Zerionts- n. ^nvsltsgebüKren. 3., völlig run-
gearb. ^utl. öerlin: Spsetn u. I,in6e 1924 (ISS 8.) 8° —
>VirtseKsktsrseKt u. >VirtseKsktsptlege 4

.

Die neue Aufl. is
t in erster Linie durch die völlige Änderung

der bei dem Reichswirtschaftsgericht anzuwendenden Vor
schristen sowie durch die Aufnahme der Zuftändigkeiten des bei
diesem Gericht errichteten Kartellgerichts veranlatzt. Dagegen
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sind die Entscheidungen d. Reichswirtschaftsgerichts wegen ihrer
großen Anzahl nicht mehr mitgeteilt.
LsuwdsoK : Oä« KuKrmIt <lss KsioKsvirtseKsktsAeriieKts.
In: v. ^ur.-2«i,t8. ^«. 29, U. 7/8. S. 269—273.
Nach einem Ueberblick über die Zuständigkeit des RWG

sührt der Verfasser aus, daß dieser Gerichtshof in seiner jetzigen
Form verschwinden muß, da er auf zu schmaler Grundlage auf
gebaut ist, um lebensfähig zu sein. Das RWG is

t

dem Reichs
gericht anzugliedern und zwar als auswärtiger Senat, da gegen
eine Ueberführung nach Leipzig wichtige Gründe sprechen.

13. Steuerrecht

s) Gesamtdarstellungen und allgemeine Abhandlungen

Handbuch des Reichssteuerrechts. Systemat. Darstellg. d
.

Steuergesetze (einschließt Zollrecht) d
.

Deutschen Reiches.
Hrsg. von Georg Strutz. 2

.
Aufl. Berlin: Jndnstrieverlag

Spaeth <
d

Linde 1924. (XXVII, 1152 S.) 8'
Unter Mitwirkung einer Reihe Mitglieder d

.

Reichsfinanz-
hofs hat der auf dem Gebiete d

.

Steuerrechts als erste Autorität
bekannte Herausgeber ein Handbuch des gesamten Steuerrechts
veröffentlicht. Nach der Absicht d

. Herausgebers soll es kein
erschöpfendes Lehrbuch fein, aber doch weit über den Rahmen
eines bloßen Grundrisses hinausgehen. Es soll jedem gebilde
ten Staatsbürger, der dem Steuerrecht das ihm gebührende

Maß von Interesse zuwendet, einen umfassenden Einblick in
die gesamte Steuergesetzgebung gewähren u. dem beruflich mit
Steuerfragen Befaßten eine Grundlage für das Studium d.
Etnzelfragen geben. Das gehaltvolle Werk bildet eine wert
volle Bereicherung des steuerrechtl. Schristtums,
Hsnsel, widert: 8teuerreeKt. Mt 3 1°sd, Kerlin:
8pringer 1924. (224 8.) 8° — Lnz^KIopäcks 6. «eeKts- u.
StsstsvissenseKskt.

Diese systemat. Bearbeitung d
.

Steuerrechts ist mit Rück

sicht auf den Mangel an wissenschaftlich-systematischen Dar
stellungen dieser Disziplin ausführlicher gehalten worden, als
die übrigen Beiträge der Enzyklopädie. Der Verf. hat es ver
mieden, den oft gleichförmigen Inhalt d

.

einzelnen Steuer
gesetze anzugeben; das Wesentliche der Gesetze bringen im An
hang beigefügte übersichtliche Tabellen. Dafür is

t eingehender
der Aufbau d

.

Steuertatbestandes u. d
.

Steuerstrafverfahrens
dargestellt worden.
ValcksoKer, I,u6vig: veutseKes LteuerreeKt. Sreslau:
?. Hirt 1924. (88 8.) 8° - ^«!ermaims SüeKerei, 4dt.
KeeKts» u. Asstsviss. Sck 1.

Das Buch is
t

eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende
Einführung in das Steuerrecht. Es gibt zunächst eine kurze
Uebersicht über die Grundlagen des heutigen Steuerrechts; bei
der Darstellung der einzelnen Steuern hat sich der Verfasser, da
hier alles sich noch im Flusse befindet, auf eine summarische
Uebersicht beschränkt. Das Buch is

t als Leitfaden für Einfüh
rungsvorlesungen gedacht und auch geeignet.
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LsII, Kurt: Steuerreent un6 ?rivstreoKt, <1'neorie 6. seld»
stsn6. 8teuerreeKtssvstem8.> Die gegenvärt. Ls«eKgn.
2wisoKen 8teuerreont u. privstrecKt u. iKre Lntviclilg.
untersucnt sm Oegenstsncke 6. Lesteuerg. Line Vervaltung»»
recKtl. 8tu6ie. IklannKeim : Lensneimer 1924, (VIII, 160 8.) 8°
Aus dem Jnhalt: Gegenstand der Besteuerung in seinen

Beziehungen zum Privatrecht (Gesetzgebung, Rechtsprechung
und Schristtum). Elemente der Theorie des selbständigen
Steuerrechtssystems. Steuerumgehung.

Kiese, Wilhelm: Steuerrecht und ordentliche Rechtspslege.
In: Württemb. Zeitschr. s. Rechtspsl. u. Verwaltg. Ig. 17,
1924, H. 4, S. 53— 58 u. H. 5, S. «9—77.
Der Versasser bringt eine sehr lehrreiche Zusammenstellung

der wichtigsten steuerrechtlichen Bestimmungen, nach welchen die

zur Anwendung des bürgerlichen Rechts berusenen Organe in

Steuersachen mitwirken sollen, und zeigt, inwieweit diese also
die Bestimmungen des positiven Steuerrechts kennen müssen.
Inhalt: 1. Formale Vorschristen: Auskunsts-, Beistands- u.
Anzeigcpslicht, besondere Pslichten; 2. Materiales Recht.

b) Steuerrecht im einzelnen

Die Reichsabgabeordnung. Erl. von Enno Becker.
3. neubearb. Ausl. Berlin: Heymann 1924 (VII. 88« S.) 8°
— Steuer-Bücherei Bd 4.
Die zwei Iahre nach der letzten Ausgabe herausgekommene

teilweise umgearbeitete Neuauslage des von der Prazis sehr
geschätzten Kommentars berücksichtigt die Rechtssprechung des

Reichssinanzhoses bis zum März 1924.
Lrsv, Xempk, s?sul^ LoKourp: 8teuern im deset2ten
«sdiet. Hrsg. Lssen: «irscket (1924). (168 8.) 8°
Nachdem durch d. Rheinlandkommission die Steuernotver

ordnungen geneihmigt sind, ist auch das Steuerrecht des be

setzten Gebiets weitgehend umgestaltet. Die Zusammenstellung

des jetzt geltenden Rechts seitens der Vers. is
t in erster Linie

sür die Prazis bestimmt.
Markull, Wilhelm: Kommentar zum Gesetz über den Fi
nanzausgleich zwischen Reich, Ländern und Gemeinden (Fi-
Nanzausgleichsgesetz, srüher Landessteuergesetz) in der Fassung
v. 23. Iuni 1923. Mit einer systematischen Darstellung, allen
Aussührungsbestimmungen und ergänzenden Zusätzen. Ber
lin: Liebmann 1923. (XXIV, 61« S.) 8° — Die deutschen
Finanz- und Steuergesetze in Einzelkommentaren. Bd «

.

Der erste Teil enthält die geschichtlichen Grundlagen, eine

kurze systematische Darstellung des Gesetzes, eine Betrachtung

über das Verhältnis des Gesetzes zu anderen Gesetzen, sowie über

die staatsrechtliche Stellung der Länder und Gemeinden
im Rah

men des Reichs und über den Finanzausgleich im Flusse der

Entwicklung. Der zweite Teil bringt zunächst den Wortlaut des

Gesetzes und dann eingehende Erläuterungen zum Gesetz. Im
dritten Teil solgen die Aussührungsbestimmungen u. ergänzende
Bestimmungen.
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Stölzl«, Hans: Kunst u. Steuer. Mit zwöls Zeichnungen von
Heinrich Kley. Berlin: Späth Linde 1924. <212 S.> 8°
Der Vers. legt dar, wie die Entwicklung der Kunst durch

starke Besteuerung zu leiden hat. Es werden die in Betracht
kommenden Bestimmungen des Umsatz-, Vermögenssteuer- u.
Erbschastssteuergesetzes angesührt u. hieraus kritisch gewürdigt.
Einen besonderen Reiz verleihen dem Buch die Zeichnungen des
Münchener Malers Kley, die in humorvoller Weise die Un
gerechtigkeit der Steuer zum Ausdruck bringen.

Brumby, Gustav, und Wilhelm Gattringer: Kommunale
Wertzuwachssteuer in Preußen m. Kommentar b. Muster
steuer-Ordnung u. einschlägigen Gesetzen u. Erlassen sowie
einzelnen Ordnungen. Berlin: Spaeth <K Linde 1924.
(126 S.) 8°
,Zndem der Kommentar an die Muster-Steuerordnung an

knüpst, die die Preuß. Regierung m. Erlaß v. 24. März 1921
den Gemeinden zur Beachtung empsohlen hat, dürste er eine
sür die Verhältnisse aller Gemeinden brauchbare Grundlage
geschassen haben." Vorangestellt is

t ein kurzer Überblick über d
.

Entwicklung der kommun. Wertzuwachssteuer! im Anhang sind

d
. Steuerordnungen v. Berlin, Franksurt a. M. u. Königsberg

abgedruckt.

Die Besteuerung der verschiedenen Unternehmungssormen.
(Vers. d

.

2 Einzclabh. u. d
.

Leitsätze: Enno Becker, Max
Lion.> Berlin: Hehmann <1924>. <47 S.> gr. 8° Zeitgemäße
Steuer- u. Finanzsragen. Jg. 5, H. 5.

Aus dem 33. Deutschen Juristentage is
t erörtert worden, ob

das jetzige System einer verschiedenartigen Behandlung der
verschiedenen Unternehmungssormen beibehalten oder ge
ändert werden solle. Jn der vorliegenden Schrist verössentlichen
Becker u. Lion ihre gemeinsamen Leitsätze u. die beiden Gut
achten, deren Thema lautete: Jst es erwünscht, das Einkommen
aus Gewerbebetrieb nach gleichmäßigen Grundsätzen zu be
steuern, ohne Rücksicht aus die Rechtssorm, in der das Gewerbe
betrieben wird? Welche Wege rechtl. Ausgestaltung bieten sich
sür eine solche Besteuerung?

Becher, Karl: Das Steuerrecht der Aktiengesellschaften und
der Gesellschaften mit beschränkter Hastung. Berlin: Spaeth

Ä Linde 1924. (XIX, 280 S.) gr. 8»
In dieser systematischen Darstellung des Steuerrechts der

Aktiengesellschasten und der Gesellschaften m. beschr. Haft, is
t Ge

wicht daraus gelegt, die Zusammenhänge zwischen Steuer und

Wirtschaft auszudecken. Die Rechtsprechung des Reichsftnanzhoss

is
t

umsangreich verwertet; besonders wichtige Entscheidungen
sind im Auszug wiedergegeben. Das Werk is

t als ein Handbuch
sür die Praxis gedacht; es soll aber gleichzeitig auch als Lehrbuch
dienen.

Orsdover (, Kolk): Oie umsat^steuerlioKs LeKancklung 6es
^ulZenKanckeIs in OeutseKIsnck u. im ^uslsm6. In: Steuer
n. XVirtscKstt. 3

.

1924. Nr 10. S. 1200—1216.
Da sür den Wiederausbau der deutsch. Wirtschast jenseits

der Grenzen die Kenntnis des ausländ. Steuerrechts von
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Wichtigkeit ist, wird die Ztschr. „Steuer u. Wirtsch." in einer
besond. Abteilg . „Jnternat. Steuerrecht" über die allgemeine
Entwicklung u. Einzelfragen, insbes. die Doppelbesteuerung im
ausländ. Recht u. über d. Steuerrecht der Handelsverträge
berichten. — Grabower behandelt im ersten Aufsatz der Abteilg,
die Probleme der Umsatzsteuer des Einfuhr- u. Ausfuhrhandels.
Grabower, Rolf: Probleme der Verwaltung der Umsatzsteuer
im Jnland u. im Ausland. Jn: Deutsches Steuerblatt.
Jg. 7, Nov. 1924, Nr 11. S. 485—494.
Ausführliche Erörterung der Frage, durch welche Körper

schaft u. welche Behörden die Umsatzsteuer verwaltet wird u.
wie die Steueraufsicht geregelt ist, mit geschichtlichem Rückblick.

X r « L : Ist 6ie SsgrüiK1uug cker kkel. (ZütsrgemsiuseKatt
seKenKuQASsteuerpkUeKtig? In: I,eip2. Aeitsenr. t. OeutseK.
ReeKt. ^g. 18, Ar 13, 1924. 8p. 34S—3S8.
Ergebnis d. Untersuchung: „An sich is

t die Vereinbarung
der Gütergemeinschaft niemals, wohl aber dann schenkungs-
steuerpflichtig, wenn sie lediglich das Mittel ist, dem and. Ehe-
teil unter Umgehung der Schenkungssteuer Vermögen zuzu-
wenden."

Grenzen der Gesetzgebungsgewalt. Hamburg: Broschek S
c

Co. 1924. (24 S.) 8° ^ Hamburger Rechtsfragen 2.
Inhalt: 1

. Paul», Carl Auguft: Geschichte u. Wesen d
.

Hamburg. Gehaltssummenfteuer v. 4
. April 1923. 2
.

Becker,

Enno: Schutz gegen landesrechtl. Verletzung d
.

Grundsatzes d
.

Gleichmäßigkeit d
. Besteuerung. 3
. Zeiler, Alois: Verletzung d.

Grundsatzes d
. Steuergerechtigkeit durch d
. Hamburg Gehalts-

summensteuer. 4
. Pape: Zur Frage d
. Rechtsgliltigkeit d. Ham-

burg. Gehaltssummensteuer. Die Abhandlungen bekämpfen doS
Gesetz vom 4

. Apr. 23, das den in einem örtlich genau be
grenzten Bezirk des Freihafens belegenen Betrieben eine Son
dersteuer auferlegt. Anlah für das Gesetz war der unrentable
Fährbetrieb und die zu niedrige Pacht, die diese Betriebe für
die Ueberlassung des staatlichen Grund und Bodens entrichten.

Oeiler s, XsrIZ: Oie Inckustriedelastunss u. iKrs gssstagsbs-
risede Ksgelung- lo: 8tsuer u. Wirts<iKakt. ^g. 3, 1924,
Nr 10. 8. 1136— 1165.
Rosendorff, Richard: Die Belastung der deutschen Industrie
durch das Gesetz über die Jndustriebelastung und das Gesetz
zur Aufbringung der Jndustriebelastung vom 3V. August 1924.
Systemat. Einführg. Berlin: Spaeth 6 Linde 1924. <97 S.> 8°

Die Jndustriebelaftungsgesetze vom 30. August 1924

«Resetz über d
. Jndustriebelastg, — Gesetz zur Aufbringg. d
.

JndustriebelastgX Für die Praxis erl. von s.Fritz1 Koppe.
Berlin: Spaeth K Linde 1924. <XX, 243 S.> 8°
Der Verf. erläutert die beiden wichtigen Jndustriebe

laftungsgesetze: Das Gesetz über d
. Jnduftriebelastung <Jndustrie-

belastungsges. im engeren Sinne) u. das Gesetz über d
.

Auf
bringung d

. Jndustriebelastung <Aufbringungsgesetz>. Im
Anhang is

t

eine Reihe Gesetzesmaterialien abgedruckt.
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14. Arbeitsrecht

s) Gesamtdarstellungen und allgemeine Abhandlungen.
Gesetzessammlungen

Iacobi, Erwin: Einführung in das Gewerbe- und Arbeits
recht. Ein Grundriß. 4., erw. Aufl. Leipzig: Meiner 1924.
lVIII. »9 S.) 8°
Die erweiterte Neuauflage des vorzüglichen Grundrisses

<4 Aufl. seit 1919), der früher vorwiegend das Arbeiterrecht
berücksichtigt hat, hat auch gleichmäßig das Angestelltenrecht
einbezogen, und is

t

so aus einer Einführung in das Gewerbe-
u. Arbeiterrecht zu einer solchen in das Gewerbe- und Arbeits
recht umgestaltet. Neu aufgenommen is

t

„Die Internationale
Organisation der Arbeit".
Sroh, Wilhelm: Deutsches Arbeitsrecht. Breslau: Hirt 1924.
(11« S.) 8

° ^ Iedermanns Bücherei. Abt. Rechts- u.
Staatswissenschaft.
Das Buch is

t eine auf wissenschaftlicher Grundlage be

ruhende erste Einführung in das Arbeitsrecht. Der Verf. hat
bei d

. Darstellung weniger Gewicht auf die Wiedergabe des
geltenden Rechts als auf den Entwicklungsgang u. die künftige
Ausgestaltung d

.

deutschen Arbeitsrechts gelegt.

E r d e l , Anton: Das Arbeitsrecht. Teil 2: Individuelles Ar
beitsrecht. <Recht des Arbeitsvertrags) Leipzig: Glöckner
1924. (IV, 122 S.) 8° -Glöckners Handels-Bücherei, Bd. 89.
Inhalt: Einleitung. Eingehung und Auflöfung des Arbeits

vertrags. Verpflichtungen des Arbeitgebers und des Arbeit
nehmers aus dem Arbeitsvertrag. Schutzbestimmungen. Be
sondere Fälle des Arbeitsvertrags. Streitigketten aus dem
Arbeitsvertrag.
Kastel, Walter: Neuerungen im Arbeitsrecht. Berlin:
Reimer Hobling 1924. (3« S.) 8°
„Die Veröffentlichung dieser auf die Bedürfnisse der Praxis

eingestellten Uebersicht über die neueste Rechtsentwtcklung im
Arbeitsrecht möge dazu dienen, die Einarbeitung in den neuen,
umfangreichen, gesetztechnisch vielfach unscharfen und ver
worrenen Rechtsstoff durch Zufammenfassung der wesentlichen
Gesichtspunkte, systematische Gliederung der wichtigsten Einzel
fragen und Behandlung der hauptsächlichsten Zweiselsfragen
zu erleichtern."
Melsbach: Richtiges Arbeitsrecht. In: Iuristische Wochen
schrist. Ig. S3, H. 14. 1924. S. 1001—1007.
Bei seinem Versuch, leitende Gesichtspunkte für d

. Arbeits
recht zu geben, stellt der Verf. drei große Aufgabenkreise eines
„richtigen" Arbeitsrechts fest, die z. T. allerdings ineinander
übergreisen. „Der eine umfaßt etwa alles das, was bisher als
Gegenstand d

.

Arbeitsrechts aus d
.

Austaufch von Leistung u.
Gegenleistung verstanden worden is

t . . . Die beiden anderen,
neuen, entscheidenden Aufgaben lassen sich in die Schlagworte

zufammenfassen: „Ueberwindung d
. Tragik d
.

Arbeitnehmer-
tums" u. „genossenschaftliche Arbeitsgemeinschaft des Arbeit-
gebertums u. des Arbeitnehmertums"."
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0 « r t m s n n , ?«iul: Li« (Zescbsltsgi'un^Isße unck idr Weg-
lall im ^rdeiitsrsodte. In: ^rbsitsreoKt. ^e. 11, H. 8.
8. 153—170.
Der Versasser prüst, ob der von ihm eingesührte und vom

Reichsgericht ausgenommene Begriss „Geschästsgrundlage" auch
im Rechte des Arbeitsvertrages verwendbar sei. Er kommt zu
dem Ergebnis, das; er nur in zwei Gruppen von Fällen Be
deutung hat: 1. da, wo es eine allgemeine Kündigung aus
wichtigem Grunde im Arbeitsrecht nicht gibt, 2. überall da.
wo die vorgestellte Geschästsgrundlage schon zur Zeit des
Bertragsschlusses nicht vorhanden war oder doch vor tatsäch
lichem Antritt des Verhältnisses weggesallen ist. Eine größere
Rolle als im eigentlichen Arbeitsrecht spielt der Wegsall der
Vertragsgrundlage im Tarisvertragsrecht.
Lecker, Limo: SeldstÄKIigKeit im ^rdeitsreeKt u. 8teuer-
reeKt. In: ^rdeitsreeKt. ^g. 11, ». 5, S. 314—327.
Der Versasser erörtert hauptsächlich die Frage der Steuer-

vslichttgkeit von Angestellten. Nach seiner Ansicht is
t in der

Mehrzahl der Fälle der Dienstherr steuerpslichtig. Das Gleiche
gilt, wenn der Angestellte reine natürliche, sondern eine
juristische Person ist.
VolldrecKt, ^V. : Oss ReicK sls ^rdeitgeder unck 6ie IZnt-
viokelung 6es ^rdeitsreoKts. In: ^rdeitsrecKt. ^g. 11, H. 11,
Nov. 1924. 8. 794—808.
Erläuterung der Bestimmungen der Personalabbauverord-

nung des Reiches v. 27. Okt. 1923, soweit durch sie arbeits
rechtliche Fragen der Arbeitnehmer össentlicher Verwaltungen
geregelt werden, sowie Besprechung der sich hieran anschließenden
Rechtsprechung.

Ou<Iegeest, >l.: Oie So2ialgeset2gedung. Uit einer Varste!-
lung üder 6ie So2ialgeset2gedung naoK 6ein Kriege. Ginster-
ckam: Internationaler «everKseKsktsdunck 1924. <106 S.> 8°
Jnhalt: Die Arbeiterklasse und die sozialen Resormen. Pro-

gramme < Vereinsrecht, Achtstundentag, Arbeiterwohnungen,
Sozialversicherung!. Neue Formen. Anhänge. Die Sozialgesetz-
gebung nach dem Kriege <Deutschland, Dänemark, Großbritan-
nien, Holland usw.).
?lat«v, (Zeorg: Betriedsräte un6 (ZeverKseKskt«Q. In:
^leus ^eitseKr. kür ^rdeitsreont. ^g. 4

, ». 7/8, 1924.
8p. 38S—404.
Der Vers. erörtert die Einwirkung d

.

Gewerkschasten

1
.

aus d
.

Ausbau einschl. der Geschästssührung der Betriebs
vertretungen, 2. aus die Ausgaben u. Besugnisse d

. Betriebs
vertretungen nach d

.

Betriebsrätegesetz, d. Schlichtungsverord-
nung u. d. Arbeitszeitverordnung. Die Einwirkung vollzieht
sich nicht nur im Rahmen dieser Gesetze, sondern z. T. auch mit
Hilse des Tarisvertrages.

lZateKe, lernst: Oas VereinigungsreoKt. Hamdurg: I^ütoKs <
d

Wultt 1922. <44 S.> 8° ^ ^dKsnSIungen u. Mitteilungen
sUs 6. Seminar f. ökkentl. ReeKt u. SoTialreont. n. 10.
Gemeint is

t

d
. Vereinigungsrecht d
.

Arbeitnehmer bzw.
Arbeitgeber. Jnhalt: Vereinigungsrecht vor November 1918.
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Das heute geltende Vereinigungsrecht. Bedeutung der ver-
einigungsrechtl. Bestimmungen für d. Arbeitnehmer u. Arbeit
geber. Strafrechtl. Schutz gegen Koalitionszwang.

SinsKsimsr, II.: Vie stu6iere ieK ^rdeitsreoKt?
rrsnkturt s. SIszisK u. SerAmsnn 1924. (16 S.)

H o e n i g e r , Heinrich, u. Emil Wehrle: Arbeitsrecht. Samm
lung d. reichsgesetzl. Vorschristen zum Arbeitsvertrag. Text
ausgabe mit Sachreg., nebst e. Abh. über d. Grundformen d.
Arbeitsvertrages von Hoeniger. 4. Aufl. Mannheim: BenS-
heimer 1824. (I.VIII, 433 S.) kl. 8° - Sammlung deutscher
Gesetze. S3.

Die bewährte Sammlung der reichsgesetzl. Vorschristen zum
Arbeitsvertrag is

t

auf den Stand der Gesetzgebung vom 1
.
3
.

24

gebracht. Es sind somit die zahlreichen, auf Grund des Ermäch
tigungsgesetzes ergangenen Verordnungen abgedruckt, die das
Arbeitsrecht z. T. grundlegend geändert haben. Die Sammlung

is
t für den Gebrauch in der Prazis und beim Unterricht sehr

geeignet.

Arbeitsrechtliche Gesetze u. Verordnungen des Reichs nach d
.

Stand vom 1
. April 1924 zsgest. von Iohannes Feig u.

Fritz Sitzler. Berlin: Vahlen 1924. (XXXIII. S76 S.) -
Das neue Arbeitsrecht. Erg. Bd.

Arbeitsrecht und Arbeiterschutz (einschließlich Versorgung und
Fürsorge für die Kriegsopfer). Die sozialpolit. Gesetzgebung

d
.

Reichs nach d
. Stande vom August 1924. Dargest. u.

bearb. von lOtto) Glaß, sFritzZ Kaphahn, sGeorg) Kerschen-
steiner s.u. a.1. Redakt. Zsfassg.: O!Mr) Weigert. 4., neu-
bearb. Ausg. Tl. 1, 2. Berlin: Reimar Hobbing 1924. (VIII,
210; VI, 343 S ) gr. 8°
Jm systematischen Teil sind auch solche Bestimmungen auf

genommen, die vor November 1918 entstanden und jetzt noch
in Geltung sind. Ausgeschieden sind die Texte der sozialen
Versicherung und die Entwürfe der internationalen Vorschläge
und Ubereinkommen.

b
)

Entwurf des Arbeitsvertragsgesetzes
Molitor, Erich: Zur Geschichte des Arbeitsvertrags. Jn:
Zeitschrist für das gesamte Handelsrecht u. Konkursrecht.
Bd 87, 1924, H. 4

. S. 371—398.
Das römische Recht unterschied zwischen msnckatum <un

entgeltlicher Arbeitsvertrag), loostio conckuotio opersrum
(entgeltliche Leistung von Arbeit), loestio conckuotio operis
(Herbeisührung eines Arbeitsergebnisses gegen Entgelt). Jm
deutschen Recht war das personenrechtliche Verhältnis zwischen
Arbeitgeber u. Arbeitnehmer stärker ausgebildet, außerdem
wurden die Arbeitsverträge nach der Art der Arbeit unter
schieden. Das neueste Recht (Entwurf eines allg. Arbeitsver
tragsgesetzes v. 1923> geht von den wirtschaftlichen Verhält
nissen aus u. sucht den Bedürfnissen der arbeitenden Klassen
gerecht zu werden, die es einheitlich regeln will.
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Krell er, Hans: Zum Entwurf eines Allgemeinen Arbeits-
Vertragsgesetzes. In: Archiv f. d. civilistische Prazis N. F.
Bd 2, H. 1. S. 1—SS.
Vom Standpunkt des zivilistischen Theoretikers aus nimmt

der Verfasser kritisch Stellung zu dem 1S23 im Reichsarbeits
blatt veröffentlichten Entwurf eines Arbeitsvertragsgesetzes.

L u e e K s^Ikre61 : Aum Eni vurk eines ^Ilgemeiusn Prosits»
vertrsgsgesetses. In: v. ^ur.-Atg. ^A. 29, 1924, U. 11/12.
8p. 437—440.

Kurze Würdigung des Entwurfs.
Molitor, Erich: Juristische Betrachtungen zum Entwurf eines
Allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes. Jn: Reichsarbeitsblatt,
Jg. 1924, H. 4. S. 79—83, H. 7. S. 143—148 u. H. 9.
S. 201—206.
Entsprechend dem in der Vorbemerkung zum Entwurf eines

Allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes ausgesprochenem Wunsche
nimmt der Verfasser in einer Aufsatzreihe, die aus den Arbeiten
des Jnstituts für Arbeitsrecht an der Universität Leipzig ent
standen ist, kritisch zu den Bestimmungen dieses Entwurfs Stel
lung. Bisher sind folgende Abhandlungen erschienen: 1. Das
Verhältnis des Entwurfs zum BGB. 2. Begrisf u. Abgrenzung
des Arbeitsvertrags im Entwurf. 3. Die Bertragsfreiheit im
Entwurf. 4. Die Leistungen des Arbeitnehmers nach dem
Entwurf.
Richter, Lutz: Iuristische Betrachtungen zum Entwurf eines
Allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes. In: Reichsarbeitsblatt.
Ig. 1924, Nr 10. S. 230—234.
Fortsetzung der Aufsatzreihe von Molitor <

s.

oben>. 5
,

Syste
matik des Entwurfs.
Jaerisch, W.: Hamburgische Gedanken zum kommenden
Arbeitsgericht. In: Deutsche Richterzeitung. Ig. 16, Nr «,

1924. Sp. 286—292.
Der Verf. tritt für die Eingliederung der Arbeitsgerichte in

die ordentlichen Gerichte nach dem Vorbild des in Hamburg seit
langem bestehenden u. bewährten Zuftandes ein.

Molitor, Erich: Die Neugestaltung des landwirtschaftlichen
Arbeitsrechts. Jn: Zeitschr. f. Agrar- u. Wasserrecht. Jg. 3,

1923/24, H. 4
. S. 233—256.

Zunächst wird ein Überblick über d
. Entwicklung d
. landw.

Arbeitsrechts bis zu dem Umsturz gegeben <erst verhältnismäßig
spät is

t eine Trennung d
.

Arbeitnehmer in solche, die hauswirt
schaftliche, u. solche, die landwirtschaftliche Arbeit verrichten,
erfolgt>. Sodann wird geprüft, inwieweit d

.

Entwurf eines
Allgem. Arbeitsvertragsgesetzes, der auch d

.

landwirtsch.
Arbeitsrecht neu regelt, vom Entwurf Asmis sauf Veranlassung

d
. Kriegsausschufses d. dtsch. Landwirtschaft im Sommer 1918

ausgearbeitet) u. von dem 1920 aufgestellten Entwurf d
.

Reichsausschufses d
.

dtsch. Landwirtschaft abweicht. Diese
Prüfung ergibt, „daß auch, abgesehen von den durch die Ein
ordnung in d. künftige Arbeitsgesetzbuch gebotenen Änderungen
u. Auslassungen, eine erhebliche Umarbeitung der vorl. LAO.
u. der weiteren Entwürfe geboten sein dürfte".
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c) Arbeitsvertragsrecht
LtooKKsusen, Ru6«1t : vie ^bKängigKeit 6es ^rbeit»
»eKmers im ^rbeitsvertrage. Lim Leitrsg aur ?Keorie 6es
^rdeitsvertragsreoKts. In: ^rdeitsreeKt. ^g. XI, ^uni 1924,
». 6. 8. 394—402.
Die willensmäßige Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom

Arbeitgeber is
t

nicht im Wesen des gewerblichen Arbeitsver
trages begründet, da dieser nicht die Leistung persönlicher
Dienste zum Gegenstand hat. Seine Grundidee is

t

vielmehr
die der Gemeinschaftsleistung u. Gleichberechtigung von Arbeit
gebern u. Arbeitnehmern.
Bewer: Zur Angemessenheit des Arbeitsentgelts. Jn: Beiträge
zur Erläuterung des Deutschen Rechts. N. F. Jg. 4, 1924,
H. 3

. S. 248—260.
D. Verf. behandelt das Arbeitsentgelt nach den Vorschristen

des Entwurfes eines allgemeinen Arbeitsvertragsgesetzes zu-
nächst im allgemeinen u. darauf nach seinen einzelnen Arten
lZeitlohn, Provision, Gedinge, Entgelt des Erfinders>.
Richter, Lutz: Durchsuchung beim Verlasien der Arbeits
stätte. In: Gewerbe- u. Kaufmannsgericht. Ig. 29, Aug. 1924,
Nr 11. S. 260—264.
Die Berechtigung zur Durchsuchung ergibt sich nicht aus der

Treupflicht des Arbeitnehmers noch aus den Bestimmungen des
B.G.B. lM 1S7, 242). Sie wird in erster Linie durch den
Arbeitsvertrag, den Tarisvertrag oder Betriebsvereinbarung
begründet. Abgesehen hiervon kommen die Fälle der Notwehr,
Selbsthilfe n. vorläuf. Festnahme in Betracht.
Bewer. Illoyale Kündigungen des Arbeitsverhältnisses.
In: Iherings Iahrbücher für die Dogmatik d

. bürgerl.
Rechts. Folge 2

, Bd 38, H. 1/3, 1924, S. 1S9—178.
Es werden die Rechtsverhältnisse untersucht, die sich aus

den illoyalen Kündigungen eines auf unbestimmte Zeit einge
gangenen Arbeitsverhältnisses, das mit gesetzlicher Frist ge
kündigt wird, ergeben. Der Arbeitnehmer hat wegen illoyaler
Kündigung durch den Arbeitgeber in fünf Fällen einen Anspruch
auf Schadenersatz lsogenannte Klage auf Widerruf der Kün
digung) nach dem Entwurfe des Allgemeinen Arbeitsvertrags-
gesetzes.

?riebs, W. ^,: Oer LinsprueK geseu 6ie kristloss Eni»
Isssung nseK Z 84 Letr. ü. (Z. In: ^rdeitsreeKt. «Ig. 11,
^ug. 1924, U. 8. S. 601—6W.
I^in6emsnn: Allgemeingültiges sus 6sm LüKnsnardeits-
reokte. In: ^rbeitsreelit. ^g. 11, ^uni 1924, U. 6, 530.
8p. 451—460 n. II. 7. 8. 527—530.
Durch das Bühnentariswerk von 1919 haben Leiter und

Angehörige der deutschen Bühnen als Arbeitgeber und Arbeit
nehmer eine Rechtsgrundlage für den Bühnenanstellungsver
trag und zugleich durch Einrichtung mehrerer Bezirksschieds
gerichte und eines Oberschiedsgerichts einen eigenen Rechtszug
für Streitigkeiten aus diesem Vertrage geschaffen. Das Ober
schiedsgericht hat eine Reihe von Rechtssätzen herausgearbeitet,
die auch über das Bühnenleben hinaus von Interesse sind.
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Diese betreffen u. a. den Einspruch des Arbeitnehmers nach dem
Betriebsrätegesetz gegen Kündigung festbefristeter Vertröge, den
Verzicht auf tarislich gesicherte Rechte des Arbeitnehmers, die
Rechtsverhältnisse im Falle der Erkrankung.

6) Arbeitszeit. Kausarbeit. Betriebsstillegung
Tie Verordnung über die Arbeitszeit vom 21. Dezember
1S23 nebst den Ausführungsbestimmungen des Reichsarbeits-
mtnisters vom 17. April 1924. Erl. von Gerhard E r d m a n n.
2., erg. Aufl. Berlin: Elsner 1924. (114 S.) 8° - Elsners
Betriebs-Bücherei 27.
Die Ausgabe is

t

für die Prazis des Wirtschaftslebens be
stimmt, ohne eingehende theoretische Erörterungen sind diejenigen
Rechtsfragen behandelt, die für die Betriebs- u. Verbands-
prazis besonders wichtig sind.
Häusarbeitsgesetz v. 27. Iuni 1923, kearb. v. Gustav
R o h m e r. Berlin: F. Vahlen 1924. (203 S.) kl. 8° ^ Das
neue Arbeitsrecht in erläut. Einzelausg. Bd 8

.

Der vorliegenden Ausgabe liegt die vom Verfasser 1912
herausgegebene und bei Beck-München erschienene Ausgabe des

Gesetzes in der Fassung v. 20. Dez. 1911 zu Grunde. Außer dem
eingehend erläuterten Hausarbeitsgesetz enthält das Buch eine

Reihe von Verordnungen, die preuß. Ausführungsanweifung
und ein Verzeichnis der Fachausschüsse für Hausarbeit.
Rose, Fr. K. A.: Betriebsstillegungen und Betriebsem-
schränkungen. Einschlägige Entscheidungen, zsgst. Düsseldorf:
Industrie-Verlag u. Druckerei (1924). (XV, 196 S.) gr. 8'

!^ ikisek, ^rtkur: Oer Legritt 6er LerriebssUllsgurig naon 6er
Veror6nung betr. KlaLnsKmsn gegenüber Letriebssbdrüoken
u. Stillegungen v. 8. 10. 20. In: Neue 2eitscKr, k. ^rbeit!-
reekt. Zg. 4

,

1924. U. 10. 8p. 577—588.
Strun6en, Usus: Aur ?rsge 6er >VerKsbeurlsudung.
In: Xeu« AeitseKr. kür ^rdeitsreeKt. ^g. 4, II. 7/8, 1924.
Sp. 403-418.
Auf Grund von Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber- u.

Arbeitnehmerverbänden werden neuerdings vielfach bei Be
triebseinschränkungen oder vorübergehenden Stillegungen die
Arbeiter nicht entlassen, sondern nur beurlaubt. Die Beur
laubungen erfolgen in der Weise, daß die Arbeitgeber für diese
Zeit keinen Lohn zahlen, u. daß die Arbeitnehmer keine Arbeit
mehr leisten, sich jedoch zur Wiederaufnahme d

. Arbeit bereit

halten. Bei der Neuartigkeit dieser „Werksbeurlaubung" hat
sich bei Arbeitsgerichten u. Verwaltungsbehörden eine Reihe
Zweiselsfragen ergeben, die der Verf. klarstellt.
Albrecht, F.. u. K. Wilhelmi: Oeffentliche Notstands
arbeiten nach den Bestimmungen des Reichsarbeitsministe»
riums vom 17. Nov. 1923. Erläut. Nebst einem An
hange, enthaltend die einschlägigen Verordnungen. Berlin:
R. Hobbing 1924. (89 S.) gr. 8

° -
Bücherei des Arbeits

rechts. Bd 2S.
Es handelt sich in diesen Bestimmungen um die produktive

Erwerbslosenfürsorge. Diese beruht auf dem Gedanken, die
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Mittel, die ohne Wirtschaftl. Nutzen für die Erwerbslosen auf
gewendet werden müssen, durch Bereitstellung von Arbeits
gelegenheit für die Erwerbslosen so zu verwenden, daß durch sie
wirtschaftliche Werte geschaffen werden. Die Bestimmungen

sind ausführlich erläutert.

e) Arbeitsgerichte

Lewer, kiuckolk: 2ur OescKickte 6er ^rdeits^eriokte. Lin
RüoKdlieK suk 50 ^sKre. In: 2tsenr. k. OtseK. Aivilpro2.
Lck 49. 1924, N. 1/2. 8. 74—88.
Auerswald: Die Arbeitsgerichte nach Organisation, Zu
ständigkeit und Verfahren in systematischer Darstellung.
Leipzig: Köhler 1924. (19 S.) 8°
Der Verfasser gibt zunächst einen Uberblick über die geschicht

liche Entwicklung der Gesetzgebung, die zwar grundsätzlich durch
die Verordnung über das Schlichtungswesen v. 30. X. 1923
einen befriedigenden Abschluß gefunden, insofern aber einen
unleidlichen Zuftand geschaffen habe, als gewisse Personen
gruppen wegen ähnlich gearteter Ansprüche vor den ordent
lichen Gerichten u. vor den Arbeitsgerichten Recht suchen müssen.
Es werden hierauf die Aufgaben der Arbeitsgerichte ausführ
lich beleuchtet.
Richter, Lutz: Allgemeine Arbeitsgerichte. Jn: Reichsarbeits
blatt. Jg. 1924, Nr 25. S. 565—567.
Drei große Gesichtspunkte sind es, die für die Organisation

d. Arbeitsgerichte von Bedeutung sind, u. zwischen denen ein
Ausgleich zu suchen ist: die Einheitlichkeit d. Arbeitsrechts, die
Einheit d. Rechtspflege u. die Jdee d. Selbstverwaltung.
B e w e r sRudolfl : „Die da auf Pfaden gehen sollten, die wan
delten krumme Wege!" Ein Geleitwort für d. Arbeitsgerichte.
In: Deutsche Richterzeitung. Ig. 1«, 1924, Nr S, S. 97— 108.
Der hervorragende Kenner des Arbeitsrechts gibt einen in

teressanten Ueberblick über die Bestrebungen vor allem der frei
gewerkschaftlichen Kreise, die Eingliederung der Arbeitsgerichtc
in die ordentliche Gerichtsbarkeit zu verhindern, sie vielmehr
als selbständige Gerichte zu errichten. Er zeigt die schwankende
Haltung des Iuftizministeriums in dieser Frage, dessen vor
läufig zurückgezogener letzter Entwurf (vom Iuli 1923) sich als
ein verkappter Vorläufer für die Eingliederung der Arbeits
gerichte in allgemeine ArbeitsbehSrden darstelle. Der Verf.
tritt für die Eingliederung in die ordentlichen Gerichte ein, die
gerade durch die Tätigkeit auf dem Gebiete des Arbeitsrechts
mit sozialem Geist erfüllt werden könnten.
KlannKeira: vis arbeitsreoktlioks SoaialduLe u. 6. Ltrak-
reckt. In: ärdeitsrecnt. 11, Okt. 1924, U. 10. S. 727
bis 742.
Die Untersuchung befaßt sich mit dem Wesen u. der prakti

schen Verwendung der Sozialbuße, die in dem Entwurf eines
Arbeitsgerichtsgesetzes v. 1923 umfassend geregelt is

t. Die
Sozialbuße is

t als Kriminalstrafe geregelt, obgleich sie es dem
Namen nach nicht ist. Der Verf. fordert, daß die Reaktion
gegen Verletzungen des Arbeiterschutzrechts der Strafe u. dem
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Strafverfahren in den wichtigeren Fällen vorbehalten bleiben
muß. Nur für Verstöße wesentlich formalen Charakters genügt
eine Reaktion verwaltungsstrafrechtlicher Art, die Sozialbuße
genannt werden kann. <Vgl. Mannheim, Bemerkungen z.
neuen Arbeitsstrafrecht. Jn: Zur. Wochenschr. 1924. S. 1011/2.>

f) Tarifverträge. Schlichtungsverfahren
!?ippercke?, Lans OsrI : LeitrLgs 2uin I'srikreokt. Nsnu-
Keira: Z^.LensKeimer 1924. (III, 20« S.) gr. 8°
Die ersten beiden der vier Betrachtungen enthalten Beiträge

zur Dogmatik des geltenden Tarifrechts, nämlich „Die Unabding-
barkeit des Arbeitsvertrages", worunter der Verfasser das Er
fordernis tarifgemäßen Inhalts ipso iure für alle in den Bereich
des Tarisvertrags fallenden Verträge versteht, und ferner „Die
gewollte Tarifunfähigkeit", d. h. die Möglichkeit der Parteien, den
Abschluß des Tarifvertrags abzulehnen. Die dritte Abhandlung
befaßt sich mit dem für das Schlichtungsrecht und dem für den
Tarifvertrag bedeutsamen Problem des Zwangstarifs. In der
vierten Untersuchung wird der Tarifgesetzentwurf des Arbeits-
rechtsausfchufses kritisch beleuchtet.

Oertmann: Paul: Nachwirkung von Tarisverträgen. Jn:
D. Schlichtungswesen. Jg. 6, 1924, Nr 4. S. 181—183.
Verf. nimmt gegen die in Rechtsprechung u. Schristtum

vertretene Ansicht Stellung, daß die einmal entstandenen, vom
Tarisvertrag ergrisfenen Einzelarbeitsverträge sich auch nach
Aufhebung oder Abänderung des ursprüngl. Tarisvertrages

nach dessen Regeln bestimmen, solange sie nicht beseitigt oder
durch Sonderabrede der alten tarisrechtl. Regelung entzogen

sind.
Mehlich, Ernst: Handbuch für das Schlichtungsverfahren in
Gesamtstreitigkeiten. Kommentar nebst Erläuterungen zur
Verordnung über das Schlichtungswesen. 30. Okt. 1923. Dort
mund: Gerisch 1924. (184 S.) kl. 8°
Das Buch enthält außer der Verordnung über das Schlich

tungswesen die Ausführungsverordnungen, ferner einige mit
dem Schlichtungswesen im Zufammenhang stehende Verordnun
gen sowie einzelne Antragsmufter und Formulare.
Die Schlichtungsverordnung (Verordnung über
das Schlichtungswesen) vom 30. Oktober 1S23 nebst d. Aus
führungsverordnungen vom 10. u. 29. Dez. 1923 u. e. Ueber-

sicht über d. Schlichter- u. Schlichtungsausschußbezirke, erl.
von Georg Flatow und Richard Ioachim. Berlin:
I. Springer 1924. (VI, 183 S.) 8°
Aippsr<isx, Usus Oarl: Oer LeKieckssprueK sut MeÄer-
einstellung entlassener ^rdeitnekraer. In: ^rdeitsrseKt.
^. 11, ^u«. 1924, U. 8. 8. 5S4-586.
Die Wiedereinstellungspflicht gehört zum obligatorischen
Teil des Tarisvertrages, d. h. dem Teil des T. V., durch wel
chen nur subjektive Rechte u. Pflichten begründet werden.
Sie begründet eine Pflicht des Arbeitgeberverbandes zur Ein
wirkung auf die Mitglieder, die Einstellung herbeizuführen.
Der Schiedsspruch auf Wiedereinstellung is

t

zulässig u. kann
sür verbindlich erklärt werden.
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15. Kirchenrecht

s) Allgemeine Abhandlungen
ScKönkelck, WsItKer: Oie juristisens KletKocke im Iiiroken-
reokt. Lins reontstksoretisene ^,useinsn6ersst2unß mit
liuckolpk SoKm. In: ^rekiv kür KseKts- u. >Virts<:KaktspniIo-
sopnie. Sck 18. U. 1. 8. 53—95.
Sch. lehnt die Lehre Sohms von dem Widerspruch des

Kirchenrechts ab. Er erörtert ausführlich den Rechtsbegrisf unter
Bezugnahme auf die Lehren von Kelsen und Stammler und
vertritt die Ansicht, daß die „Ordnung der in Christo Versam
melten rechtlich verfaßt sein muß, wenn sie sich als dauernde
Gemeinschaft auf Erden am Leben erhalten will".
Wiese, Friedrich: Das kirchenpolitische System der Weimarer
Verfassung. In: Archiv des öffentlichen Rechts. N. F.
Bd 7. H. 1. 1924. S. 1—70.
Nach einer Erörterung d. theoretischen Problems u. einem

Ueberblick über das bisherige deutsche kirchenpol. System
kommt der Verf. zu d. Ergebnis, daß die Weimarer Ver
fassung sich in d. Frage des kirchenpol. Systems zu keinem ein
heitlichen, geschlossenen u. folgerichtigen Standpunkt durch
gerungen hat. Uberall in d. Ländern besteht die gleiche
Grundlage, wie sie die Reichsverfassung bereitet hat: „,^n
der äußeren Form des kirchenpolit. Systems der „Freikirche"
birgt sich das überkommene u. übernommene kirchenpolit.
System der „Landeskirche", jedoch mit vermehrter kirchenpolit.
Selbständigkeit u. verminderter staatlicher Kirchenhoheit." Die
Studie schließt mit einer Betrachtung der Sonderaufgaben, die
dem Staat u. d. Kirche zur Vollendung der neuen Rechtsgestal
tung obliegen.

Kihn: Religionsgesellschaften u. Religionsgemeinden nach der
Verfassung des Dtsch. Reiches vom 11. Aug. 1919 u. der Ber-
fassungsurkunde des Freistaates Bayern v. 14. Aug. 1919.
Jin'Ztschr. f. Rechtspfl. in Bayern. Jg. 20, 1924, Nr 20.
S. 249—252. Nr 21. S. 265—268.
Heller, Friedrich: Das Württembergische Gesetz über die
Kirchen v. 3. März 1924. Unter Berücks. d. Gesetzesbegrün
dung, d. Landtagsverhandlung, u. d. einschlag. Bestim
mungen d. Reichsverfassung bearb. Stuttgart: Heb 1924.
(165 S.) 8°
Erläuterung des Gesetzes , in Anlehnung an die eingehende

Gesetzesbegründung u. unter Heranziehung des Schristtums.

b) Katholisches Kirchenrecht
<üo<!ex juris oanoniei. — do6ieis juris osnoniei supplsinsntuin,
OoU. 6igessit notis instruxit kttcolsus Hillins. ?reibur« i. L. :
Wäibel 1925. <VIIl, 215 8.> 8°
UarinA, ^oksmn S.: (Zrunckaüge ckes KstKoliseKsn XireKsn-
reokts. 3., naen 6. Oocksx z. c umgsard. ^utl. II 1/2. Urs2:
Moser 1924. <XII, 1032 S.> 8° 1. Linleitung. «eoktsquellen,
Kiroklienes VerksssungsreeKt. 2. XireKIicKes Verwaltung»-
reokt.
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Jnfolge des Erscheinen des Oocksx j. o. mußte das umfang
reiche Werk völlig umgearbeitet werden. Es will dem kathol.
Theologen als Einführungslehrbuch ins Kirchenrecht u. den Prak
tikern als Nachschlagewerk dienen. Die kirchenpolit. Gesetzgebung
besonders Österreichs is

t

berücksichtigt. Der Darstellung des gel
tenden Rechts is

t regelmäßig eine geschichtl. Entwicklung des
Rechtsinstituts vorangestellt. Von einem engen Anschluß an die
Einteilung des kirchlichen Gesetzbuchs is

t

abgesehen.

Königer, Albert M., u. Friedrich Wiese: Grundzüge des
katholischen Kirchenrechts u. des Staatskirchenrechts. Bonn:
Röhrscheid 1924. <VIII, 257 S.> 8° ^ Der Staatsbürger. 6

.

Der wissenschaftlich, aber gemeinverständlich abgefaßte

Grundriß is
t in erster Linie für Studierende der Theologie u.

der Rechtswissenschaft bestimmt. Ein weiteres Bändchen wird
das Kirchenrecht der evangel, Kirchen Deutschlands sowie das
orthodoxe Kirchenrecht umfassen.
UünlsbsoK, ^Ibert: Vie Inksmie in üer 6sorstalsn ds-
sst2gsbung. Lins KiroKenreoKtL-Kist. UntersnoKZ.
ckerborn: ?. LoKSningK 1923. (XVIII, 10« 8.) «r. 8° -
Wrres-Lres. 2ur ?üegs 6. ^issensek. im KatK. Vsutsen-
Isuü. VerökkentlioKungen ü

. Lektion t. RsoKts- u. Lo2i»l-
viss. H. 42.
Vor der eingehenden Erörterung der Infamie im Corpus
juris oanonioi untersucht der Verfasser, inwieweit die Heilige
Schrift, das römische und germanische Recht als Quelle der In
famie des Kirchenlichtes in Frage kommt,

öillmann, ?rsn2: 2u (Zratisns u. cker Vlossatoren, insdeson-
6er« 6es ZoKsnnes l'eutonikus I^sKre über 6is Leckeutun^
6er oausa iusta kür 6ie Wirksamkeit 6er Exkommunikation.
In: ^,reKiv k. KstKoliseKes XireKsrireekt. Lck 104, 1924,
«ZuartalKekt 1 u. 2. 8. ö—40.
Kritische Auseinandersetzung mit den Abhandlungen von

Nik. Hilling : die Bedeutung der iusta causa für die Gültigkeit
der Exkommunikationssentenz <Arch. f. kath. K. 85. S. 246
bis 274, 516—535, 719— 739> u. K. G. Hugelmann: Jn den
ban mit rechte komen <SsP. Landr. III 54 z 3>. <Zeitschr.

d
. Savigny-Stist. f. Rechtsgesch. 38, Kan.-Abt. 7
. 33—97.)

8enmi6, IIsinrieK ?eiix: vs« Ksont 6. (Zrün6ung unck
^usstattung von XireKsn im Kolonial«! leils ck. Äsg6e»
durZer XireKenprovin2 vsnrsnü ües ^littelslters. In :

2eitseKr. 6, 8svignv-8tiktung I. ReeKtsKssekieKte. 86 44,
1924, «snonist. ^dt. 13. 8. 1—214.
Die Untersuchung betrisft die Diözesen Havelberg u.

Brandenburg als das Siedlungsgebiet der Ljutizen u. das
Sorbenland u. zwar die Pfarrkirchen der Kolonialgebiete, in

erster Linie die dörflichen Pfarrkirchen. Es werden eingehende
Betrachtungen der Rechts- u. Wirtschaftsverhältnisse der beiden

Kolontalkirchen zueinander, zu der mutterländischen Kirche u.

auch zum Wendentum angestellt. In Brandenburg konnte sich
die Kolonistenkirche stärker entfalten, da eine Grundlage, auf
der sie hätte aufbauen können, nicht vorhanden war. Als ge
meinsamer charakteristischer Zug beider Kolonialkirchen wird
ihre Grundherrlichkeit u. das Zusammenfallen von Pfarr
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sprengel u. Ritterlehn im Gegensatz zu der Gemeindekirche
Sachsens u. der bischöflichen Kirche hervorgehoben.
Fischer, Otto: Gesetzeskraft der Kabinetts-Order König
Friedrich Wilhelms III. v. 2S. Sept. 1834, betr. die kirchl.
Dotationsansprüche aus der Säkularisation. — Der Gel
tungsbereich der preußischen Kabinetts-Order v. 2S. Sept.
1834. — Die Zulässigkeit des Rechtswegs für kirchliche Do-
tationsansprUche aus der Säkularisation. In: Archiv für
katholisches Kirchenrecht. Bd 103, Ig. 1923. S. 37—129.
Auch als S.-A. erschienen u. d. Titel: Gültigkeit u. Geltungs

bereich d. preuß. Kabinettsorder v. 2S. Sept. 1834. Rechtsweg
f. kirchl. Dotationsansprüche aus d. Säkularisation. Mainz:
Kirchheim 1924. l9« S.) 8°
II i Hing, AiKolsus: Oie gesetagederiiseKe Tätigkeit ösne-
<ükt« XV. seit 6er ?roinulgstion 6es co6ex iuris esnoniei.
In: ^reKiv kllr KstnoüseKes XireKenrecKt. Sa 103, >Ig. 192S.
8. S—36.
Der Ueberblick, den der Verf. über d. gesetzgeberische Tätig

keit Benedikts XV. gibt, entspricht den Berichten, die in d.
Archiv für kath. Kirchenrecht über die gesetzgeb. Tätigkeit
Leos XIII., Pius X. u. Benedikts XV. bis zur Promulgation
des co6ex iuris canonici gegeben sind. Der Verf. betont in
der Einleitung und dem Schlußwort, daß den Erlassen Bene
dikts XV. diplomatische Vorsicht. Milde und vor allem ein
starker Friedenswille eigen sei. Inhalt: 1. Ausführungs-
bestimmungen zum codex iuris canonici. 2. Bildung u.
Erziehung d. Klerus. 3. Geistliche Standespflichten. 4. Legiti
mationsvorschristen für auswandernde Geistliche. S. Organi
sation d. röm. Kurie. «. Besetzung u. Verwaltung d. Bis
tümer. 7. Ordenswesen. 8. Eherecht. 9. Missionswesen.
10. Liturgische Bestimmungen. 11. Kirchenpol. Richtlinien.
12. Bekämpfung d. Sozialismus.
I^in6nsr, Oominikus: Oie ^«Stellung 6er UiUspriester.
Lins KirenenrecKtsßescKicKtl. UntersucKunß. Xsmpten:
«Ssel u. ?ustet 1924. (1S7 8.) 8° — Klünokener Stu6ien
2ur kistoriseKen ?Keologie. II. 3.
Es wird eine geschichtliche Darstellung der Anstellung, Ent

lassung bezw. Versetzung der Hilfspriester, d. h. jener Gehilfen
des Pfarrers, die der OK? als viesrii eooperstores bezeich
net, gegeben. Die Darstellung beschränkt sich auf die dem
Weltklerus angehörenden Hilfsvriester. Auch die durch das
neue kirchliche Gesetzbuch erfolgte neue Regelung wird berührt.

c) Evangelisches Kirchenrecht
U s e K e I , ^«Ksnnes: vi« evsngelisenen vom» u. Xollegisl-
«tikter ?reuüens, insdeson6ers Lran6enburg, Merseburg,
Naumburg, AeiK. Lins reeKtsgescnieKtl. Untersuenung.
8tuttg«rt: LnKs 1924. (XII, 45S 8.) gr. 8° — Kircd.vnreed.tl.
^bksn6lungen. U. 100/101.
Das Werk enthält die erste zufammenfassende Darstellung

der Geschichte u. des Rechts der evangel. Dom- u. Kollegiat-
kapitel Preußens von der Reformation bis zum Zufammenbruch
1918. Eingehend is

t

ihre Loslöfung vom Boden der rathol. Kirche
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geschildert, wobei auf die Zähigkeit hingewiesen ist. „mit der sich
trotz d. Absterbens der kathol. Kirche ihr Recht in den Protestant.
Gebieten weithin behauptete".
M a r s s o n , Richard: Die preußische Union. Eine kirchenrechtl.
Untersuchung. Verlin: Stilke s1924s. (188 S.) 8°
„Gegenstand der Arbeit ist, Zweck und Sinn der Union durch

das dem Iuristen gewohnte Geschäft der Auslegung der für die
Union matzgeblichen Erlasse zu ergründen und das staats- und
kirchenrechtliche Verhältnis der Unierten, insbesondere der ein
zelnen Arten der Unierten untereinander und zu den Anhängern
der alten protestantischen Bekenntnisse, festzustellen." Bei der
Arbeit is

t die rechtsgeschichtliche Betrachtung vorherrschend; in
einem Anhange sind die grundlegenden Unionserlasse in doll
ständiger Form abgedruckt.

Wolfs, Walther: Die Verfassung der Evangelischen Kirche der
Altpreußischen Union. Einführung. Berlin: Heymann 192S.
<172 S.> 8°

Aus d. Vorwort: „Die nachstehenden Ausfuhrungen geben
sich nicht als einen „Kommentar" zur Verfassung der Ev. Kirch

d
. Altpr. Union. Kundigere werden ihn zur rechten Zeit schreiben ,

Ich versuche nur in die Verfassung „einzuführen".
Echoen, Paul: Kirchenmitgliedschaft und Kirchengemeinde-
mitgliedschaft nach den neuen evangelischen Kirchenverfassu»-
gen. In: Verwaltungsarchiv Bd 30, H. 2. S. 113—11«.
Der Verfasser erörtert erschöpfend die Normen der neuen

Kirchenverfassungen über den Erwerb und Verluft der Kirchen
uno Kirchengemeindemitgliedschaft. Er legt dar, daß auch in
der neuen Verfassungsgesetzgebung erhebliche partikuläre Ver

schiedenheiten bestehen und daß die alten Streitfragen teilweise
ungelöst geblieben sind, „ob die Zugehörigkeit zur Landeskirche
ein selbständiger 8tatus is

t

oder durch die Zugehörigkeit zur
Einzelgemeinde vermittelt wird, und ob die Zugehörigkeit zur
Landeskirche bezw. zur Einzelgemeinde bei Vorhandensein von
Konfession und Wohnsitz ohne weiteres eintritt oder nur, wenn
auch der Wille des Betreffenden auf sie gerichtet ist".
Karnatz: Zur neuen evangel. Kirchenverfassung in Preußen.
Jn: Preußisches Pfarrarchiv. Bd 13, S. 1, 1924. S. 1—17.
Es werden die auf Grund der Reichsverfassung u. des

Wegfalls des landesherrlichen Kirchenregiments in den Kirchen
verfassungen neu geschaffenen Rechtsverhältnisse auf inner

kirchlichem Gebiet wie hinsichtlich des Verhältnisses von Staat
und Kirche <Gesetz betr. die Kirchenverfassungen der evange
lischen Landeskirchen v. 8

. April 1924, Gesetzentwurf zur einst
weiligen Regelung der Kosten der kirchlichen Verwaltungs
behörden) eingehend behandelt.

D i t h m a r sTheodorl u. fKarlZ B ü h r: Einführung in die
neue Verfassung der evangelischen Landeskirche in Hessen-
Kassel. Kassel: Lometsch 1924. (SS S.) 8°
Dieser Wegweiser in die am 1

.

6
.

24 in Kraft getretene
Verfassung, durch die die drei evang. Kirchengemeinschaften
Hessen-Kassels zu einer einheitlichen Landeskirche zufammen
geschlossen sind, soll den Gemeinben das Verständnis d

. Ver
fassung aufschließen.
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Usckenkelckt, ?rie6rioK: vie reoKtlione Stellung 6sr »«»
genannten Xapellengemeincksn ?u Hamdurg. Hamdurg:
1>«telce Ä WuIU 1924. <VIII, 153 S.) gr. 8° ^ ^dKancklgn.
u. >litteilgn. aus 6. Seminar k. öttentl. KeoKt. U. 11,
H. erörtert die rechtshistorische Entwicklung u. den recht-

lichen Charakter der Kapellengemeinden in Hamburg. Zu
ihnen gehören die Stistskirche, die St. Anscharkapelle, die
Kreuzkirche, die St. Johanneskapelle u. die Auserstehungs
gemeinde. Die Kapellengemeinden sind aus den Sonntags-
schulen entstanden. Die Versassung d. ev.-luth. Kirche in Ham
burg v. 30. Mai 1923 erkennt sie an u. bestimmt, daß ihr Ver
hältnis zur Kirche durch das Herkommen geregelt werde. Jm
letzten Abschnitt behandelt der Vers. besonders eingehend die
rechtl. Stellung der St. Anscharkapelle, die sich als sreie Be
kenntniskirche konstituiert hat.

16. Völkerrecht. Internationales Recht

a) Im allgemeinen
^iVSrtsrduen Ses VölKerreonts unck 6er Oiplomatie. I.kg. 5.
6. Serlin: 6« »runter öi O«. 1924.

ki
.

(Sck 1
, Sogen 17—24.) Oroit 6s Ssisis — (Zenker Tonen-

krage. (S. 257—384.) — «
. (M 1
, Sogen 25— 32.) Senker To-

neukrsgs — IIsn6elsseKikks im liriege. (8. 385—512.)
Mitteilungen 6er veutsedsn (ZesellseKakt kür Völker-
reoKt. II. 4, 4. Zanrssverssmmlung 1,sip«g, 13—16. Klar?
1923. Kiel: Institut k. internationales KeoKt 1924.
Der Bericht über d

. Leipz. Tagung enthält die aus ihr ge
haltenen Reserate: Schoenborn, W.: Historische Entwick
lung d

. Optionsrechts; Laun, R.: D. Volkszugchörigkeit u.

d
.

völkerrechtl. Vertretung d
. nationalen Minderheiten; Sza-

gunn: D. Rechtsgang bei Minderheitenbeschwerden; Neu
meyer, K.: Staatsangehörigkeit als Anknüpsungsbegrtss im
Internat. Verwaltungsrecht; Isay: D. Staatsangehörigkeit
juristischer Personen. An Stelle d

.

Reserats von E. Kaus
mann über Optionsrecht u. Minderheitenschutz is

t abgedruckt
die „Denkschrist der deutschen Regierung über d

. Erwerb d
.

polnischen Staatsangehörigkeit gemäß Art. 3 (Art. 91, Abs.
1—3 d. Vertr. v. Versailles) u. Art. 4 d

.

zwischen den alliierten
Hauptmächten u. Polen geschlossenen Minderheitsvertrages v.
28. Iuni 1919".

b
)

Völkerrechtlicher Verkehr
Littner, I,u6vig: vie I«Kre von cken vSIKerreodtlienen
VsrtragsurKuncken. Lsrlin uu6 Stuttgart: OeutseKs Ver-
lagssnst. 1924. (XIV, 314.) 8»
Die Untersuchung betrisst die in der Zeit vom Wiener Kon

greß bis zum Ausbruch des Weltkrieges üblichen Beurkundungs

sormen der völkerrechtlichen Verträge. Sie zersällt in drei Haupt
stücke: 1

. Die Besugnis zur rechtsverbindlichen Beurkundung
(Staatshaupt, Auswärtiges Amt, Parlamentarisches Genehmi
gungsrecht). 2 . Das zusammengesetzte Beurkundungsversahren,
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bei dem sich der Beurkundungsakt in mehrere einander bedin
gende Beurkundungen auflöft. 3. Die einfache unmittelbare Be
urkundung, bei der die Beurkundung sich in einem Akt vollzieht.
KüKIsn6, Lurt: 2ur IKeori« un6 ?rsxis 6es Lintlusses
6es XrieZsKegiuus aul Stsstsverträge. In: Aieme^ers Asit»
seKrikt k. internstionsles «ecKt, ö6 32, II. 1—S, 1924.
8. 74—147.
Es werden drei Theorien hinsichtlich der Wirkungen des

Kriegsausbruches auf Staatsverträge unterschieden: Die ur
sprüngliche Vertragsvernichtungstheorie, nach welcher der
Krieg alle Verträge auflöst, die Vertragserhaltungstheorie,
die die Verträge unberührt läßt u. nur ihre Wirksamkeit sus-
pendiert, u. die vermittelnde Theorie, die einen Teil der Ver
träge aufhebt, einen anderen Teil bestehen läßt. Der Ver
fasser befaßt sich eingehend mit der vermittelnden Theorie,

welche die meisten Anhänger hat; seiner Ansicht nach bleiben
nach Kriegsausbruch die Kollektivverträge, insb. die Unionen
bestehen (Verträge, an denen auch dritte Staaten beteiligt
sind). Es werden dann die Arbeiten des „Institut 6e 6roit
international" besprochen, das in feinem Reglement zu d. Er
gebnis gekommen ist, daß die Auflöfung der Verträge möglichst
zu beschränken ist. Den Schluß bildet ein historischer Ueber-
blick über d. Friedensverträge, insb. von 1801 bis heute.
5s ss, ^6olk: ?«IitiseKs Han6lungen ?rivater gegen ü^s
^uslan6 un6 6as VölKerreokt. Lreslau: Tarsus 1923.
(VI, 1S0 8.) gr. 8° — ^.dkan6lungsn aus 6. Staats- u. Ver-
valtungsreokt mit LinseKI. 6. Xolonialreokts u. 6. Völ-
KsrreoKts. S. 37.
Die Abhandlung geht von der von Grotius überkommenen,

jetzt herrschenden Lehre aus, daß keine völkerrechtliche Haftung
für Handlungen Privater besteht, außer wenn die Haftung ver
mittelt wird durch „Komplizität" der heimatlichen Behörden; sie
nimmt zu den Ergebnissen dieser Lehre kritisch Stellung.
LuroKKar6t, ValtKer: Oie völkerreoktlioKe Versnt-
vortlioKKsit 6er Staaten. ReKtoratsre6s gek. sn 6. 89.
Ltittungskeier 6. Univ. Lern ara 24. A«v. 1923. Lern:
Haupt 1924. (33 8.) 8°
Die Schwierigkeit des Problemes der völkerrechtlichen Ver

antwortlichkeit der Staaten liegt in der Frage, für wen, für
wessen Verhalten der Staat zu haften habe. Der Rede sind eine
Reihe umfangreicher Anmerkungen angefügt.
Kügger, ?sul, u. >V. LuroKKar6t: Oie völkerreont»
lieK« VerantvortlieKKeit 6es Staates kür 6ie suk seinem
Gebiete begangenen Verdreenen. Gurien: ?üssli 1924.
(32 S.) 8° — SeKvei2er. Vereinigung kür internst. KeeKt
1924. «r 17.
Rügger erörtert nach einem geschichtlichen Ueberblick die

Boraussebungen für die Staatshaftung u. nimmt als Aus
gangspunkt für die Verantwortlichkeit das schuldhafte Ge
währenlassen oder Nichthandeln gegenüber Gewaltunterwor
fenen. Der Verf. d. zweiten Referats, Burckhardt, kommt zu
d. Ergebnis, daß d. Staat die Verpflichtung zur Verfolgung
für Verbrechen gegen private Angehörige eines anderen

IIS



Staates hat, wie wenn das Verbrechen gegen Landesange
hörige gerichtet gewesen wäre. Eine besondere Verpflichtung
zur Verbrechensverhinderung u. -ahndung besteht bet Ver
brechen gegen Staatsvertreter, Ausländer oder bei völkerrechtl,
geschützten Interessen.
Klettgeubsrg, VVols^. : Oas OeutscK-russiseKs Lxterritori-
slitätssdkomrnen v. 29. <Iuli 1924. In: I^eip2. ^eitsenr.
18, 1924, Nr 19. 8p. 577—581.

Durch die protokollarische Verständigung mit dem Verband
der Rufs. Sozialistischen Sowjetrepubliken, durch die der deutsch-
russ. Zwischenfall beigelegt ist, is

t

die Exterritorialität d
.

ruf
sischen Handelsvertretung neu abgegrenzt. Eine Gefahr be
steht darin, daß die Gerichte nicht an die Bestimmungen dieser
Abmachungen gebunden sind, denn weder die neue Verein
barung noch das vorläufige Abkommen von 1921, das die
Rechtsstellung der Handelsvertretung festgelegt hat u. in Gel
tung geblieben ist, sind im Gegensatz zum Rapallovertrag Gesetz
geworden.

Xsums^sr, Xarl: Oie LwstssngeKSrigkeit aIs ^n-
Knüpkung im iut«rnstionslen VervaItungsi«eKt. In: Ais-
in«>ers ^sitseKr. I. internstionsles ReeKt. L6 32, II. 1— 3

,

1924. 8. 1—16.

Der Verf. erörtert die Fälle, in denen die Staatsangehörig
keit flir die Regelung verwaltungsrechtlicher Grundsätze zwi
schen den Staaten maßgebend ist. Die Anwendungsfälle be
treffen in erster Linie die Heeresverwaltung, die Verwaltung
der auswärtigen Angelegenheiten und das Steuerrecht; auch
die Iuftizverwaltung kommt in Betracht.
Jsar), Ernst: Die mehrfache Staatsangehörigkeit. I»: Jur.
Wochenschr. Jg. 53, 1924, H. 19. S. 1481—1485.
Knüpft an eine Entscheidung des IV. ZS. des Reichsger.

v. 11. März 1924 an.
kiukssr, II6«: Oss Wiener ^bkommen. In: ^uslancksreckt.

5
. 1924, Nr 14. 8p. 349—364.

Verf. bespricht die Bestimmungen der von Deutschl, u.
Polen am 30. Aug. 1924 in Wien unterzeichn. Konvention über
die bisher streitigen Fragen des Staatsangehörigkeits- n.
Optantenrechts. D. Abkommen is

t im Wortlaut abgedruckt.

c) Völkerbund. Internationale Schiedsgerichtsbarkeit

Der Völkerbund. Seine Verfassung u. Organisation.
Hrsg. von der Nachrichten-Abteilung des Sekretariats des
Völkerbundes. Genf. Wien: Rikola Verlag.) s1924.1.
(S4 S.) 8°
Inhalt: Die Mitglieder d

. Bundes. D. Satzung. Auf
Grund d. Satzung errichtete Organisationen. D. Tätigkeit d

.

Völkerbundes. D. Bundesfinanzen. Anhang: Verzeichnis d
.

Mitgliedsstaaten u. d. Mitglieder d. Völkerbundrates.
Wehberg, Hans: Die Völkerbundbewegung. M.-Gladvach:
Volksvereinsverlag 1924. («4 S.) 8° — Staatsbiirger.
Bibliothek 11S.
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Der Verfasser legt in gemeinverständlicher, knapp gehaltener
Form die geschichtliche Entwicklung der Völkerbundsbewegung
und der Vorläufer des Völkerbundes, die Begründung, Auf-
gaben. Mitgliedschaft u. Organisation des Bundes dar. Etwas
eingehender is

t

die Austragung internationaler Streitigkeiten
behandelt. Es folgt ein Abschnitt über die Beschränkung der
Rüstungen, über das Völkerbundsprogramm und als Anlagen
sind die Satzung des Völkerbundes, die Verteilung der Kosten
des Bundes, sowie die Völkerbundsliteratur angefügt.
Iss?, Linst: VSIKerreeKt. Sreslsu: «irt 1924. (96 S.) 8"
— ^«6«rmsnus Süokerei. ^dt.: Ksents» u. 8tsstsvisssnseK.
Der Verf. hält eine überstaatliche Rechtsordnung für not
wendig, „als den einzigen Weg zur Rettung". Er stellt das
Völkerrecht in gedrängter, übersichtlicher Form dar unter
Hervorhebung der wichtigsten Probleme. Der Schrist ist eine
Zeittafel beigefügt, die die wichtigsten geschichtlichen Daten
des Völkerrechts enthält.
HlerKI, ^,6olk: VölKerdunck-XontroUs sIs LtsatseiurioK-
tunA. In: öeitseKr. k. SSentl. ReoKt. Sü 3, S. S u. «. 8

.

S99—«27.
Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, den sehr umfangreichen

Gegenstand der Völkerbundkontrolle zu bestimmen und dabei die
vielfach umstrittenen Grenzen der Kontrolle herauszuarbeiten.
Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Institution des Gene
ralkommissärs. Das Generalkommissariat is

t

zunächst als Organ
des Völkerbundes aufzufassen, sodann is

t aber die Völkerbunds-
kuntrolle mit ihrer Organisation auch als eine RechtSeinrichtung
ves öfterreichischen Staates anzufehen.
SägmUller, Iohannes Baptist: Papst, Völkerrecht und
Völkerfrieden. Ein Rückblick und ein Ausblick. Folge zu des
Verfassers Schrist: Der Apostolische Stuhl u. d

.

Wiederauf-
bau d. Völkerrechts u. Völkerfriedens. Rothenburg a. N.:
Bader 1924. <S4 S> 8° — Erw. Sonderdruck aus „Theolo-
gische Quartalsschrist". Ig. 104, H. 3/4.
Der Verfasser berichtet über die Bemühungen des Papftes

für Völkerrecht u. Völkerfrieden im Mittelalter u. den späteren
Zeiten, überöie päpstlichen Schiedssprüche „iure imperii", sowie
über die Fälle, in denen der Papft während des Weltkrieges
u. später als Friedensvermtttler oder Verkünder einer Frie
densbotschaft aufgetreten ist. Er tritt dafür ein, dah der Papft
in den Völkerbund oder in das internationale Schiedsgericht
aufgenommen oder auch, daß er geradezu als höchste
Appellationsinstanz aufgestellt werde.
LoKüoKinA, Vsltker: Oss völkerrsoktlieds Institut 6er
VerinittlunA. Lristisnis: ^sekebour; I,s La?e: NiiKoks
1923. (346 8.) 4° ^ ?ubliestions üsl' Institut Nobel »er-
vegien. I'omus V.
Der Verfasser behandelt in dem umfangreichen, sehr inter

essanten und lehrreichen Werke die geschichtliche Entwicklung, so

wie unter kritischer Würdigung die einzelnen Vorschläge für die
Vermittlung bei einem Konflikte zwischen den Staaten. Er be
klagt, daß es bisher zu einer befriedigenden Lösung nicht ge
kommen is

t und tritt für ein von jeder Politik freies zentrales

117



Vermittlungsamt ein. Gute Ansätze zu einer auf wahre Gerech-
tigkeit und Frieden gerichteten Vermittlung sind seiner Ansicht
nach in dem deutsch-schweizerischen Schiedsgerichts- und Ver-
gleichsvertrag vom 3. Dez. 1921 enthalten.
Der stän6ige internstionsle (ZsrioKtsKoi sKrsg. v. 6-1
NseKrieKten-^dteilung 6es VölKerdun6-LeKretarists (ZenI.

(Wien: KiKols Verls« 1923). (39 8^) 8°
Die Flugschrist gehört zu einer von der Nachrichtenabteilung

herausgegebenen Schristenfolge über die Arbeit des Völker
bundes; sie soll nicht als offizieller, die Verantwortlichkeit deö
Völkerbundes festlegender Bericht aufgefaht werden. Aus dem
Inhalt: Zusammensetzung, Organisation, Zuständigkeit, Ver-
fahren des Gerichtshofs. Gegenstand der ersten vier Sitzungs
perioden. In Vorbereitung befinden sich weitere Flugschristen
über die folgenden Themen: Verfassung des Völkerbundes,

österr. Wiederaufbau, oberschlesische Entscheidung, Minder-
heiten, Verwaltung von Danzig und vom Saargebiete usw.
jlsn6elssokn LartKolckv, ^.: Oas Zenker Protokoll. In:
V^irtseKsktsckisnst. .lx. 9, Nr 46, Nov. 1924. 8. 1561—1564.
Verf. kritisiert das die internationale Schiedsgerichtsbar

keit regelnde Genfer Protokoll. Er hebt hervor, daß eine Regel
für den Fall fehle, daß zwei Staaten gleichmäßig gewillt sind,
einen Streit gewaltsam auszutragen, bespricht die dem Friedens-
sicherungsverfahren nicht unterstehenden Streitigkeiten, die
Frage der Sonderverträge, sowie den Grundsatz, daß in den
Bestimmungen nicht der Krieg, sondern der Angreiser geächtet
wird.
I^«6er: Internationale 8eKiecksssericktsdsrKeit. In: Oeutsene
^uristen-situng. ^. 29, II. 23/24, Oe-. 1924. 8. 921—927.
Die Vereinbarungen zwischen d. Staaten über d. Schieds

gerichtsbarkeit litten bisher darunter, daß sie zum größten
Teil auf praktischen u. politischen Grundlagen u. nicht auf einer
Rechtsgrundlage aufgebaut waren. Das Protokoll der 5. Ge
neralversammlung des Völkerbundes hat jetzt diese Rechts
grundlage durch Zufammenfassung des dreisachen Gedankens:
Schiedsspruch u. Recht, Sicherheit u. Bewaffnungsbeschrän
kung geschaffen.
8eKüeKinz:, >Valtner: (ZsrsutisrisKt u. RüstungsdeseKrän-
Kung. Berlin: VsKI«o, 1924. (27 8.) 8°
Der angesehene Völkerrechtslehrer veröffentlicht das Refe

rat, das er als Mitglied der im Reichsministerium des Aus
wärtigen gebildeten Kommisston zum Studium des Garantie»
Paktes (Ergebnis der Arbeiten u. Verhandlungen des Völker
bundes über die Rüstungsbeschränkung) erstattet hat. Inhalt:
Das Problem d. Rüstungsbeschränkung. Hat d. Völkerb. durch
seine tnternat. Organisation dasjenige Mah d. Rechtsschirtzes
gebracht, das eine allg. Rüstungsbeschränkung ermöglicht? Der
Garantieplan. Die ideale Löfung. Beschränktere Möglich
keiten.

IkIen6el8soKu»LsrtKoI6v, ^IdreeKt: vie 8ellls6s»
Klausel in privstreoKtlieKen Verträgen 6es international«»
VerKeurs. Oer VölKerdunck u. 6ie kran2ösiseK-engliseKe
?rsxis. In: >VirtseKsktMenst. Zg. 9, Ar 31, 1924. S. 989—991.
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Der Verf. schildert die Bestrebungen des Völkerbundes, die
Anerkennung der von den Parteien in handelsrechtl. Verträgen
vereinbarten Schiedsklaufel bei den Völkerbundsstaaten zu
erreichen. Im Anschlich hieran berichtet er über einige Ent
scheidungen franzöfischer u. englischer Gerichte über Schieds
verträge.
Partsch, Iosef: Die Mized Claims Commission in ^
Washington. In: Auslandsrecht, Blätter f. Industrie u.
Handel. Ig. S, Nr S/8, 1924. So. 131—13«.
Mit d. Nummer «/8 haben Iosef Partsch, Heinrich Titze u.
Martin Wolff die Herausgabe d. Zeitschrist übernommen.
In Zukunft wird diese d. ausländ. Rechtsquellen regelmäßiger
im Wortlaut bringen; neben den berichtenden Beiträgen sollen
selbständige wissenschaftl. Untersuchungen über auslandsrechtl.
Fragen, insbes. vom Standpunkt d. Rechtsvergleichung ver-

öffentlicht werden. In dem angeführten Aufsatz berichtet
Partsch über d. Zuständigkeit der deutsch-amerikan. gemischten
Kommission u. legt unter Besprechung wichtiger Entscheidungen
d. Unterschied zwischen ihr u. den gemischten Schiedsgerichts-
höfen dar.

Der Versailler Vertrag und seine Folgen
«lsKrreis, Hermann: vss ?roblem 6er rseKtUeKsn llqui-
ckstion 6es >VeltKriegs kür OeutsonIsn<i. Lin Seitr. «ir
(Zrunülenre vom Keont u. 2ur VölKerreeKtstneorie. I^eipÄg:
>Veiener 1924. (VIII, 127 S.) 4° ^ I,eiv2isser reeKtswissen-
sensktl. Stuckisn. L. 8.
Die Abhandlung befaßt sich in der Hauptsache mit der Frage

der Rechtsgültigkeit des Versailler Vertrages sowie der Frage,
welche völkerrechtlichen Folgen das Ende eines Krieges und
eine Revolution für die beteiligten Völker hat. Der erste Haupt
teil erörtert das „Recht des Siegers über den Besiegten".
(Wesen u. Bedeutung einer bewußt geschaffenen Rechtsregelung,
den „Zwang im Völkerrecht" u. die „Souveränität".) In dem
S. Hauptteil wird die Konstruktion „des" Völkerrechts u.
Existenz „eines" Völkerrechts für Deutschland nach dem Welt
krieg besprochen. In den Anhängen is

t u. a. eine interessante
Zufammenstellung der Ansichten deutscher Rechtsgelehrter über
den Friedensvertrag von Versailles enthalten.
Di« SesLnIsgnsKme, Liquickstion u. ?reigsbe ckeutsenen
Vermögens im ^Wlsn<ie unter öenukung smtl. Nsterisls
6srgest. von... I'I. 1. Lerlln: Hevmsnn 1924. 4° ^ vis
KeeKtsverkoigung im intern. VerKsKr, Krsg. v. ?raN2
I,esKs u. ^V. I.«svsnksI6. LZ 6.

1: Oie ?reigabs cksutseKen Vermögens in ck. bisker
keinckl. Gänckern, insdes. in (Zroüdrjtsnnien . . . unter Ls»
rüeKsieKtigung 6. einsonIägigen tragen 6. StelstssngsKörig»
Keit u. 8tsstenIosigKeit bsarb. von . . Hrsg. von >V. I^osvsQ-
keI<!, Lrvin I.oevenkeI6 . . . (IX, 186 8.)
Die Deutschen, denen die Siegerstaaten Hab u. Gut ge

nommen haben, sollen aus diesem Buche, das die Herausgeber
gemeinsam mit Mitgliedern des bisherigen Reichsministeriums
für Wiederaufbau geschaffen haben, ersehen, ob u. auf welche
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Art eine Freigabe ihres beschlagnahmten Vermögens zur Zeit
möglich ist. Der 2. Teil soll später die allgem. Grundsätze d.
Versailler Vertrages u. der Gesetzgebung der Feindstaaten
über Beschlagnahme darstellen u. Sonderuntersuchungen über
d. Behandlung des deutsch. Wertpapierbesitzes u. d. deutsch
Geldforderungen, der gewerbl. u. literar. Schutzrechte, sowie
der Ansprüche aus Vcrslcherungsverhältnissen enthalten.
8suser-UaII, Leorges: I^a repsrstion 6es 6vn>iusges 6«
guerre et l«s neutres. >Vai6KiroK, L. v.: Oi« Iseutralen
u. 6. Reparation 6er Xriegs8eKa6en. AürieK: ?üssli 1924.
(39 S.) 8" — 8«ei6te Luisse <ie ckroit international. ScKveiT.
Vereinigung kür internst. KeeKt. Ar 18.
Oie 8aoKvsrstän6igeN.Vutaentsn. Oer Oawes- un6
Ao. Xenns-Serient m. Anlagen. ZXaon 6. Originaltext reckig.
Wortlaut. ?rsnkkurt s. Sooietsts-vruoKerei. (177 S.). 8"
8tae6Ier, L.: Oer Weltkrieg un6 6ie ?reikeit 6er Kleere.
In: Llötter kür vergleienen<ie ReeKtsvissensenskt u. Volks-
virtsensktslenre. ^g. 18, «r 1—6, 1924. 8p. 28—S«.
Der Verfasser geht ausführlich auf die Entstehungsgeschichte
und die Bedeutung von Hugo Grotius „De rriare lidero" ein,
welche Abhandlung er als eine politische Kampfschrist bezeichnet.
An der Hand der von dem Reichsmarineamt herausgegebenen
Urkundensammlung „Seekriegsrecht im Weltkriege" schildert er
die Verhandlungen zwischen den Mächten über die Freiheit der
Schisfahrt, führt aus, dah der Friedensschluß von 1919 keine
Lösung dieser Frage gebracht hat, und stellt einige Forderungen
für die Sicherung der Meerfreiheit auf.
L t u <ie s eoneernsnt Ia <i«etrine 6e Ia sueeession 6'ötst. 4 eon»
sultstions psr 8ir ?nomss Ssrols^, LsrieKi. Xsuk»
mann, ^. Stru^oKen, 'rksecxlor.^ Ilipp. (^nnexe.)
^ v i s eonoernsnt eertsins 6roits <iesminoritös allemsnües en
?«Iogne, oontestös psr leur gouverneraent, psr Lsron I,. 6«
8tsel. Holstein, Or. svoest. Serlin: ?. Vsnlen 1923.
<86 8.) 4° — vis 6eutsoks ^usg. entnslt nur 3 Vutsektsn
u. ersekien u. 6. I'. Larelav, 8truvoKen. Xaukmsnn: 8tu-
6ien 2ur I^sKre von 6er 8tsatensuk2ession.

Inhalt der vier Gutachten und des Anhangs: 1. Xsuimso.ii,
LrieK: I,s 8ituation juri6i<zue 6es oolons aIlemanSs.
2. StruvoKen, : I,s 8ituation jurickique 6es loestsires 6e cko-
msines 6'6tst situes 6sns les territoires alleman6s oe66s s I»
?«I«gne. 3. Xipp, IKeockor: I,s „^uklsssung" en 6roit eivil
sllemsn6. 4. Lsrelsv, ?nomss: OÄntrsets betveen tbe ckeutsen»
LauerndsnK oi vsn2ig sn6 ins prussisn government. ljuestiou
ot tneir legslitv. ^nnexe: 8tsel-IIoIstein, Lsron I,. 6e: ^vis
eoneernsnt eertsins 6roits 6es minorites sllemsnckes en ?o1ogne,
mntestes psr leur Gouvernement.
I^sun, Ruckolk: Oie VolKsiZugeKSrigKeit unck üie vSIKs»
reoktlions Vertretung üer nationalen Nin<isrneiten. In:
I^iemsvers Teitsenr. L. Internationales ReoKt. 31. 1923.
8. 2S2—282.
In diesem auf der Tagung der Deutschen Gesellschaft für

Völkerrecht in Leipzig, März 1923, erstatteten Bericht werden er
örtert: 1. Die Merkmale der Zugehörigkeit des Individuums zu
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einer Nationalität beziehungsweise nationalen Minderheit. 2. Die
Konstituierung der aus diese Weise aus Individuen zusammen-
gesetzten nationalen Minderheit als ein Rechtssubjekt des Völker
rechts.
I^snösuer, (Zeorg: Oss geltencke jückiseKe NinaerKeiten
re«Kt mit des. LsrüoKs. Osteuropss. I«ip2i8: ?sudnsr 1924,
(VIII, 124 8.) 8° Osteuropslnstitut in IZreswu. lZuel
len u. 8tnckisn. ^dt. 1, S. 9.
Der Versasser sordert ein einheitliches jüdische« Minde»

heitenrecht. Es werden zunächst die nationalen Rechte der Ju
den, sowie die Geschichte der jüdischen Minderheitenrechte er-
örtert, dann das geltende jüdische Mindcrheitenrecht und hieraus
dessen Problem im einzelnen dargelegt. Ein Anhang enthäli die
Materialien.

e) Die besetzten deutschen Gebiete
ttsvlanck, Xsrl: vie lieoKtsstellung 6er desetzten KKein-
Isncke. IlseK 6. Verssiller kris6ensvertrsg u. 6. KKeinwn6-
sKKominen, ?u^I. e. öeitr. ?ur I,eKre von ck. Leset^ung krem-
6en 8tsstsgedietes. 8tutt«srt: V/. ««KlKsmmsr 1923. (VHl,
271 8.) gr. 8° - UsnckdueK ckes VSIKerreeKts. 2, ^dt. 7,

Es wird untersucht, welche Eingrisse in die Rechtssphäre des
Deutschen Reichs und der beteiligten Gliedstaaten insolge der

Rhetnlandbesetzung stattsinden und ob diese Eingrisse nach dem

Versailler Friedensvertrag, dem Rheinlandabkommen, etwaigen
späteren Vereinbarungen u. dem Gewohnheitsrecht als recht
mäßig anzusehen sind. Der Lehre von der Rheinland-Besetzung
geht die Lehre von der Besetzung sremden Staatsgebiets im

allgemeinen voraus, nämlich der kriegerischen Besetzung, der

Besetzung krast Wassenstillstandsvertrags und der bisher nur
unvollkommen behandelten sriedlichen Besetzung.

Finger, August: Der Ruhreinsall der Franzosen is
t

Bruch
des Versailler Vertrags und schwere Verletzung des aus den

Haager Friedenskonserenzen sestgesetzten Völkerrechts. In:
Der Gerichtssaal. Zeitschr. s. Zivil- u. Militär-Strasrecht,
Bd 90, H. 1/2. S. 143—19S.

R i l l v : vis ^nven6dsrKeit cleutseKer Leset?« in 6. de-
set2ten (Zedieren nseK 6. IiKeinIan6sdK«minen. In: vas
«ecKt. H?. 28, 1924, ». 15/16. 8p. 304—12.
Sennig, Richard: Die Zerschlagung u. Zukunst der Rhein
schissahrts-Akte. Jn: Preusz. Jahrbücher. Bd 198. H. 2

,

Nov. 1924. S, 156—162.
Der Vers. gibt eine Darstellung der Eingrisse der Fran

zosen insbesondere seit dem Ruhreinbruch in die sreie Rhein-
schissahrt, die durch die Mannheimer Rheinschissahrtsakte v.

17. Okt. 1868 gesichert war. Das Verhalten der Franzosen steht
in grellem Widerspruch zu dem Art. 354 des Versailler Ver
trages, durch den die Mannheimer Akte auss neue bis zu ihrer

Revision in Geltung gesetzt wurde.

IIe nn ig, R.: vie gekSKrckete RKeinseKikksKrtssKte. In:
WirtseKsNsckienst. Zg. 9

, U. 32, 1924. 8. 1034-1086.
Der Vers. berichtet, wie durch völlige Mißachtung der

glän

zend bewährten Rhetnschissahrtsakte seitens der Franzosen u.
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Belgier die früher leistungsfähige Rheinschisfahrt völlig zn
Grunde gerichtet ist.
Wehberg, Hans: Saargebict. Die staats- u. völkerrechtl.
Stellung d. Saargebtetes. M.-Gladbach: Volksvereins-Verlag
1924. lSS S.) 8" ^ Staatsbürger-Bibliothek. H. 11«.
Der Verfasser hat sich bemüht, ohne nationale Voreinge

nommenheit die heiß umstrittene Saarfrage zu behandeln. Bei
der Darstellung der staats- und völkerrechtlichen Stellung deS
Saargebietes is

t er weder von einer Kritik der Noten der
deutschen Regierung, noch der Maßnahmen des Völkerbundes,
sowie der Regicrungskommission zurückgeschreckt. Er kommt zu
dem Ergebnis, daß der Völkerbund im Saargebiete schwere
Fehler wiedergutzumachen hat und daß, wer im Völkerbund
eine Zukunftshoffnung der Menschheit sieht, für eine Umgestal-
tnng der Saarfrage eintreten muh.
(»rimm: ^mnestie. In: OentseKe ^uristen-Aeitung. ^g. 29,
äug. 1S24, U. 1S—16. 8. 570—S79.
Der Verf. tritt für eine die deutschen Gefangenen betreffende

Amnestie im weitesten Sinne ein. Er steht in ihr eine unerläß-
liche Bedingung des Friedens u. bezeichnet die Gefangenen-
frage als „eine Ehren- u. Herzensangelegenheit des ganzen
deutschen Volkes". Eine Amnestie im weitesten Sinne kann
aber nur die im Gesetzeswegc beschlossene Amnestie bringen,
durch die ein Abkommen zwischen den Regierungen ratisiziert
wird, im Gegensatz zur Verwaltungsamnestie, die immer nur
eine Teillöfung bleibt, da viele Fülle von ihr nicht betroffen
werden.

f) Internationales Recht

a
) Privatrecht

VVsIKsr, <Zu8tav: Internationales ?rivatreedt. Im ^uktr.

ü
. SsterreieK. VölKerbun6ligs ge6rnekt. I. ^ukl. Wien:

8tsatsckrueKerei 1924. (XI.I, 911 8.) ssr. 8°
Die neue Aufl. des bedeutungsvollen Werkes is

t nur ein
unveränderter Abdruck der 2. Aufl. Der Verfasser is

t

den von
Peter Klein in seiner kritischen Besprechung lIur. Wochenschr.
Jg. S2, 1923. H. S, S. 1S9) gegebenen Anregungen bisher nicht
gefolgt.
Klemer, ?elix: Heber WeltreeKt. In: Weltreont. Aeit-
seKrikt kür <ias ReeKt 6es WeltverKeKrs u. 6er ?rie6ens»
verträte, ^g. 1

, «r 1, 1924. 8p. 1—4.
M. umschreibt die Ziele der neuen Zeitschr. „Weltrecht", die

als Organ des unter feinen Vorsitz gestellten, im Rahmen einer
deutschen Induftrieberatungszentrale errichteten „Rechts
instituts für Weltverkehr" herausgegeben wird. Der Inhalt
der Zeitschr. gliedert sich in folgende Abteilungen: Allgemeine
Abhandlungen. — Gesetzgebung d

. Auslandes. — Rechtsprechung
des Auslandes. — Friedensverträge, Ausgleichsverfahren,
Liquidation. — Büchertisch.
Harms, LernKsr6: WeltwirtsoksktsreoKt. Lin Leitrag »ur so-
2iaI«Kon«miseK-v«IKerreekt1ioken Legrikksdilckun^. In : Welt-
wirtsokaktl. ärokiv. Lck 20, 1924, N. 4. 8. 573—588.
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„Weltwirtschaftsrecht is
t der Jnbegrisf der die internationalen

wirtschaftlichen Beziehungen der Einzelwirtschaften unter sich u.
zu d

. Staaten regelnden Normen des Völkerrechts."
(Zutsvillsr, ^sx: Oer LinkluL 8svignz?s aut 6is IZntvieK-
Iimg ckes InternstionslvrivstreeKts. ?reidurg (8eKvei2):
OniversitSts-SueKK. in Komin. 1S23. (XII, 168 8.) 4° ^
Oollsetkmsg ?riburgsnsis. X. ?sse. 19 (28 ck.gsn2en Keine.)
Der Schrist liegt die Abhandlung Savignys über die ört

lichen Grenzen der Herrschaft der Rechtsregeln über die Rechts-
verhältnisse zugrunde. (Enthalten in: Savigny, System des
heut. röm. Rechts Buch III (^ Sck VIII) Berlin 1849). Nach
einer Erörterung über die Stellung im System sowie über die
Abfassungszeit wird die Lehre Savignys sowohl theoretisch und
praktisch als auch deren Entwicklungsgeschichte u. Analyse dar
gelegt. Gemäß dieser Lehre werden die internationalen privat-
rechtlichen Beziehungen auf Grund einer «anerkannten Gemein
schaft der verschiedenen Nationen" durch den „Sitz" der Rechts
verhältnisse, also durch eine räumliche Festlegung der Rechtsver
hältnisse, bestimmt. Nach Darlegung der Lehre wird der nach
haltige Einfluß Savignys aus die Entwicklung des internatio
nalen Privatrechts in Deutschland, in dem anglo-amerikanischen
Nechtskreis u. in Frankreich, Belgien u. Italien behandelt.
Stark, Iosef: Rechtsbeziehungen zwischen dem Deutschen
Reiche und der Tschechoslowakei. Berlin: C. Heymann 1924.
(III, 32 S.) 8°
Es werden einige praktische Rechtsfragen behandelt, die sich

aus dem beruflichen Verkehr des Verfassers, Rechtsbeistand der
deutschen und deutsch-österreichischen Gesandtschaft in Prag, mit
reichsdeutschen Mandanten, meistens Rechtsanwälten, ergeben
haben. Aus dem Inhalt: Vertretungsberechtigung reichs-
deutscher Rechtsanwälte bei tschechoslowakischen Gerichten, das
tschechoslowakische Sprachgesetz, tschechoslowakisches Eherecht, der
Gegenseitigkeitsvertrag zur Vermeidung der Doppelbesteuerung,
Armenrecht, Ezekutionsbewilligung, Valorisierung von Mark
forderungen Reichsdeutscher in der Tschechoslowakei.
Odile, Usus: Oie Xoinpensstion im internationalen ?rivst-
reent. In: RKein. üeitsoKr. k. Aivil- u. ?ro2eLreeKt. ^g. 13,
1924, S. 1. 8. 32—47.
Das praktisch bedeutungsvolle Problem der Kompensation
im internationalen Privatrecht is

t von dem Standpunkt aus be
trachtet worden, den der d e u t s ch e N i ch t e r einzunehmen hat
gegenüber einem Aufrechnungstatbestand, der Anknüpfungs
punkte außerhalb des eigenen Rechtsgebietes aufweist.
Rost, Usllmut: Ois ^nk^vertung als internationales Keokts-
Problem. In: WeltreeKt. ^. 1

,

1924, Nr 2. 8p. 197—204.
Verf. versucht, die Wirkungsbereiche der in den einzelnen

Ländern Hinsichtl, der Aufwertung ergehenden positiven
Normen bei Rechtsverhältnissen internat. Art abzugrenzen.
(Zeilsr, Xsrl, u. WilKelm ?Iskkerls: Ois sekwei2eriseken
<Z«I6K^potnsKen in OeutseKIan6 in iKrer gesoniektl. Lnt>

viekiun^ u. iKrsm Keutigen Reckts2ustanck. Oarbest. Klann-
Keim: Oensneimer 1924. <XX. 452 8.) 8°
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Umfangreiche, für die Praxis bestimmte Erläuterung Mi
schung von systematischer Darstellung u. Kommentarform) der
deutsch-schweizerischen Staatsverträge.
3 s t t s r , Xsrl: Leitröge 2nr I,eKrs vom int«rnstionsleu LKe-
reeKt. In: Aeutrslblstt tür cki« jurist. ?rsxis. Sck 40, II. S— 11
u. S6 41, U. 1—6.
Der erste Abschnitt handelt von dem Rechtszustand vor dem
Inkrafttreten der Haager Familienrechtskonvention. Der Ver
fasser geht von der Uberaus starken Verschiedenheit in der recht
lichen Beurteilung der Ehe in den einzelnen Staaten aus und
erörtert insbesondere die Frage der Nichtanerkennung u. Un
wirksamkeit ausländischer Ehescheidungs- u. Nichtigkeitsurteile.
In dem zweiten Abschnitt werden eingehend die Normen der
Haager Scheidungskonvention in ihrem Verhältnis zu den in
ternationalen Privatrechtsnormen der einzelnen Staaten dar
gelegt. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß die ur
sprünglich von der Konferenz geplanten einheitlichen Grundsätze
durch die zu starke Berücksichtigung der nationalen Rechte äußerst
verwässert sind.
?appenksim, Usx: Aur ?rsgs 6er internst. VereinKeit»
llokrmg 6es XonnosssmsntsreeKts, In: >VeltvirtseKsktl. ^,r-
eKiv Lck 20, «. 1 8. 1—24.
In der Abhandlung wird eine eingehende Darstellung der

Entstehungsgeschichte der Vereinheitlichung des Konnossements
rechts gegeben. Der Ursprung der Bestrebungen auf Vereinheit
lichung liegt in der Verschiedenheit der Auffassungen über die
Zulässigkeit der Konnossementsklaufeln u. über den Grundsatz
der Vertragsfreiheit zwischen England u. den Dominions. Die
Frage findet nach Behandlung durch verschiedene Kommissionen
ihren vorläufigen Abschluß in dem Brüsseler Entwurf v.
17. Okt- 1S22 (diplomatische Seerechtskonferenz), dem die Haager
Regeln von 1S22 zugrunde liegen. Der Entwurf, der als
Grundlage für eine internationale Vereinheitlichung dienen soll,
schränkt die Vertragsfreiheit in gewissen Beziehungen ein.
(ZütsoKov : Vs8 internstionsls SeekrseKtreeKt. In,: H«n-
sestiseKs KeeKts-öettseKrikt. 7, Ar 17/18, 8evt. 1924,
8. 641—666.
öruok, Lrnst: AvisenenstsstliieKes VersieKerungsreeKt,
Nsnndeiin: SensKeimer 1S24. (XI, S1 8.) 8° — Hedersso
8tu6ien 2um Kan6els-, 8eKikkaKrts- un6 VersieKeruruzsreeKt,
». 3. (Au«I. 3. Veröttentl. 6er «esellseKskt k. «sncksls.
reoKt 6. HebersesverKeKrs im HebersseKIub Vsindurg.)
Die Schrist behandelt die Frage nach dem anzuwendenden

Recht bei Kollision der Versicherungsrcchte verschiedener Län
der. Eine Kollision ergibt sich neben anderen Versicherungs
arten insb. bei der Transport- u. Seeversicherung u. bei der
Rückversicherung. Der Verf. bezeichnet als maßgebendes Recht
das Recht des Betriebsortes und das der Niederlassung. Es
werden ferner noch die Fälle der Ausschließung ausländische,,
Rechts durch zwingende Normen deutschen Rechts u. die
Kollisionsnorm bei der Doppelversicherung besprochen.
KlareK, Ulbert: Oer internationale iieoktsselmt2 «er Patente,
Kluster, WsrenaeieKen un6 6es Wettbewerbes. Nit k!rl.
Berlin 1924: Lpringer^ <129 S.> 8°
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Enthält die Bestimmungen der „Internationalen Union
zum Schutze d. gewerblichen Eigentums" u. des „Madrider
Abkommens betr. die internal. Eintragung von Fabrik- u.
Handelsmarken", des „Madrider Abkommens betr. die falschen
Herkunftsbezeichnungen" und im wesentlichen noch die Sonder
abkommen des Deutschen Reichs mit Auslandsstaaten.

/6
)

Öffentliches Recht

Oeutsener Internationaler ^nvslts-Verbsn6 Lerlin
L. V. Serlin: Verlag cksr ^6vooatus (Z. m. v. K. (192S). 8"
H. Pohl setzt den Zweck u. die Ziele d

. Verbandes <ms-
einander. Die Schrist enthält ferner die Verbandsfatzung vom

2
.

7
.

1922, einen Satzungsentwurf für Bezirksvereine des Vcr-
bandes u. die Statuten d

.
Intern. Anwalts-Verbandes.

(Zsr6iKss, Xonstantin: Oer (Zeist 6es internationalen
8trstreeKtes un6 6ie Organisierung 6es Xampkes gegen die
internationalen VerbreeKer. In: ^reKiv kür Kriminologie
S6 76, U. 1, Klai 1924, 8. 1—9.
Als internationaler Verbrecher is

t
der Verbrecher anzufehen,

der dasselbe Verbrechen in verschiedenen Staaten begeht, der
reisende Berufsverbrecher od. der dem international organisier
ten Verbrechertum angehörende Verbrecher u. der Verbrecher,
der das gleiche Rechtsgut verschiedener Staaten verletzt. Das
internationale Verbrechertum is

t in der Hauptsache in der Weise
zu bekämpfen, daß zunächst das Strafrecht auf kosmopolitischer
Grundlage aufgebaut wird und daß ferner gleichartige Rechts
normen für Verletzung von Rechtsgütcrn gebildet werden, an
denen verschiedene Staaten gleiches Interesse haben.
Wegner, Arthur: Die Rechtswidrigkeit der Kriegsver
brechen. In: Zeitschrist für die gesamte Strafrechtswisscn-
schaft. Bd 44, 1924, H. «

. S. «83—«94.
Sieht man von allem ab, was Siegerübermut Deutschland

auferlegen wollte, so ergibt sich „als juristisch beachtlicher Kern
des internationalen Geschreis über die Kriegsverbrechen":

1
. Der Gedanke, daß Kriegshandlungen nur insoweit gerecht

fertigt sind, als sie mit d
. Völkerrecht, d. i. mit d. Regeln des

Kriegsbrauchs übereinstimmen; 2
.

die Forderung einer
„konkurrierenden Iurisdiktion" des durch „Kriegsverbrechen"
verletzten Staates.
I'ill^, IlelinntK l'Wsrelss v.: Internationales ^rbeitsreeKt. ,

Unter beson6. öerüoksieKtignng <i. Internat, ^rdeitsorgsni-
sation. Serlin: 6s «runter 1324. (120 8.) KI. 8°
Inhalt: Geschichte d

. intern. Arbeiterschutzes. Theorie u.
Prazis d

. Teils XIII des Vertrages v. Versailles. Tätigkeit

d
.

Intern. Arbeitsorganisation. Die intern. Arbeitskonferen
zen. Stand d

.

Ratisikation u. Maßnahmen. Intern. Ver
einigung f. gesetzt. Arbeiterschutz. Gesellschaft f. Soziale Re
form. — Vorangestellt ist ein umfangreiches Verzeichnis d

.

Schristtums.
Kuna, Ott«: Oie internationalen ?eIegrar)Ken-IInionen.
Stuttgart: EnKs 19S4. <148 8.> 8° - Tübinger ^bksn6l. ?

öttentl. «eokt. 2
.
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Die Abhandlung gibt einen Uberblick über die äußere Ent
wicklung sowie die völkerrechtliche Struktur der beiden bestehen
den Telegraphen-Unionen. Die Radiotelegrophie is

t in d. Er
örterung einbegrisfen. Hauptzweck der Schrist ist, die Wahrheit
der völkerrechtlichen Rechtssätze auf dem Gebiete des internat.
Telegraphenrechts nachzuweisen, sodann aber auch der bevor
stehenden Fusion der beiden Telegraphen-Unionen zu dienen.

H o l l a tz , H.: Rechtsprobleme der Luftfahrt tn alter u. neuer
Zeit. Vortr., geh. am 10. VII. 1924 i. d. Hess. Schutzpolizei.
Darmstadt: Sachs 1924. (1« S.) 8°
D. Verf. gibt einen kurzen Ueberblick über die Entwicklung

d
.

Luftrechts u. tritt für ein internationales Weltluftrecht ein.
Müller, ?rit,?.: Oie ^merikakaKrt 6es Zeppelin im lockte 6es
KeeKts. In: O. ^ur. 2tg. ^. 29, 1924. U. 21—22. Lp. 837
bis 843.
Der Verf. erörtert die mit d

. Frage der Hoheit am Luftraum
verknüpften Rechtsverhältnisse unter besond. Berücksichtigung
der Deutschland durch den Versailler Vertrag auferlegten Be
drückungen auf dem Gebiete der Luftfahrt,
?«KI, LeinrieK: I^uktKriegsreeKt. Lin Vortrag. Stuttgart:
K«QlKsmmer 1924. (48 8.) 8°

Nach einem Überblick über die geschichtliche Entwicklung des
Luftkriegsrechts werden die einzelnen Fragen näher erörtert.
Grundlegend für das Luftkriegsrecht sind die Beschlüsse der
Haager Kommisston von 1923, die zwar nur als unverbindlicher
Vorschlag anzufehen sind, aber für die Entwicklung des Luft
kriegsrechts maßgebend sein werden.

17. Ausländisches Recht

s) österreich
LKrensveig, (^,rmin): 8vstem 6ss Ssterreied.i8oKen
Allgemeinen ?rivstreoKts. 6

. ^uU. 6es von I,. v. ?kstt
aus 6. AaeKIaü v. ^ossk Lrsin2 Krsg. Svstems 6. Ssterreien.
sllgem. ?rivstreeKts. Wien: Klar« 1924. (VIII, 606 8.) 8°
Sck 2: 2. USUte: rsmilien-Lroreokt.

S wob oda, Ernst: Das Aufwertungsproblem u. die Lösung der
Kleinrentnerfrage. Vorschläge für eine gesetzt. Regelung d

. ge

samten Gebietes m. Entwürfen. Graz :Moser 1924.< 143 S. > kl.8°
Mit eindringlichen Worten tritt S., einer der Vorkämpfer d

.

Aufwertungsgedankens in Osterr., für eine gesetzt. Regelung d
.

Frage der alten Forderungen in Osterr. ein. „Von entscheiden
dem Einfluß auf d

. Jnhalt meiner Vorschläge war der grund
legende Unterschied gegenüber d

.

Verhältnissen i. Deutschl., der
darin besteht, daß wir durch eine Reihe von Jahren von d

. Lei
stung v. Reparationen befreit wurden u. diese Zwischenzeit dazu
benützen müssen, um auch die Frage d

. alten Anleihen d
. Staates,

d
. Länder u. Gemeinden endgültig zu regeln, während Deutschl.,

das bis z. Übermaß m. Reparationsleistungen belastet ist, genö
tigt war, die Regelung dieser Frage bis nach Erstattung sämtl.
Reparationen zu verschieben."
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Tslmsn, KlorK: Oie Vslorisierung von Kronenkork»
rungen nsed österreieKiseKem KeeKte. Wien: LueKKsno!»
lung „^Ites Kstbsus" 1924. (84 8.) 8°
Z. bekämpst das Dogma „Krone — Krone" und kommt zu

dem Ergebnis, daß bereits nach geltendem österreichischen Rechte
sich die Auswertung der Kronensorderungen aus dem Gesichts
punkte d. § 1412 a. b. G. B. ergibt.
langer, Ködert: Oie neuen österreioKiseKsn ünteignung»-
geset-e. Wien: ?erles 1924. (60 8.) 8° ^us: 2entrsidlstt kür
Sie jurist. Praxis 1923. tt. 2—12 u. 1924, U. 1—4.
Vorangeschickt is

t eine Geschickte des Enteigmmasrechts:

„An diese schließt sich eine Besprechung der einzelnen Gesetze und
aus dieser Grundlage werden die Bestimmungen der geltende«
Enteignungsgesetze systematisch hergestellt."
Burkart, Paul: Das Ehehindernis des Katholizismus. Jn:
Gerichtszeitung. Jg. 75, Nr 9, 1924. S. 129—138.
Die Abhandlung besaßt sich mit der Frage der Gültigkeit

zweier österreichischer Hosdekrete <26. Aug. 1814, 17. Juli 1835),
nach denen die Wiederverheiratung im Falle der Ehetrennung
mit Rücksicht aus den katholischen Grundsatz der Unauslöslich
keit der Ehe beschränkt ist. Vers. sordert eine Resorm des Ehe-
rechts, insbes. da Verschiedenheiten zwischen dem eoSei iuris
okmoni« und dem ABGB. bestehen.
Praunegger, Egon: Das österreichische Gewerberecht, nebst

d
.

einschläg. sozialpolit., techn., sanitäts- u. veterinärpolizeil.

Vorschristen mit Berücks. d
.

Rechtsprechg. (Tl. 1: Die Ge
werbeordnung samt einschläg. Rechtsmaterien. Lsg. 1.) Graz:
Lehkam 1924. (XIII. 256 S.) gr. 8°
Die aus die Hauptgesetze (Gewerbeordnung, Lebensmittel

gesetz usw.) bezüglichen Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen,
Erlässe, Rechtssprüche) sind unmittelbar an den in Frage kom
menden Paragraphenabsatz des Hauptgesetzes angeschlossen. Aus
der Fülle der Ansichten is

t die modernste und am häufigsten ver
tretene angeführt.
Unlauterer Wettdeverd. Oas SunckesgessK vom 26. 8ep»
teinder 1923 gegen 6en unlauteren Wettdeverd (ö.tt.LI.
Ar 531). Hrsg. unS erl. von UeinrieK Live. Wien:
Klan? 1923 (186 8.) 8°

— UsnWene groöe Son6ersusgads
«r 6«.
Da das österreich. Gesetz sast völlig dem deutsch. Gesetz v.

7.«.1909 nachgebildet ist, so konnte der Vers. bei seinen ein
gehenden Erläuterungen das deutsche Schristtum u. die deutsche
Rechtsprechung in umsangreicher Weise heranziehen.
Zivilprozeßordnung (Gesetz vom 1

. August 1895, über
das gerichtliche Versahren in bürgerlichen Rechtsstreitig-
leiten) samt d

. Einsührungsgesetz u. d. sonst, einschläg. Vor
schriften. Mit Anm. nebst Sach- u. Quellenverz. von Ernst
Dubown. Wien: Staatsdruckerei sösterr. Verl.Z 1924. (XVI,
715 S.) kl. 8° — Zivilprozeßgesetze. 2 — Handausgabe österr.
Gesetze u. Verordngn. H. 217.
In den zahlreichen Anmerkungen dieser handlichen Ausgabe

sind die Durchsührungsbestimmungen abgedruckt, die abge
änderten Gesetzesstellen vielsach in ihrer ursprünglichen Fassung
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angesührt, die sogenannte „Fragebeantwortung" den einzelnen
Paragraphen eingesügt und schließlich viele Entscheidungen des

Obersten Gerichtshoss ausgenommen. Im Anhang besindet sich
ein Quellenverzeichnis der geltenden Vorschristen.
Jurisdiktionsnorm. Gesetz vom 1. August 1895 über
die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen samt Ein-
sührungsgesetz u. unter Berücks. aller einschlüg. Novellen.
Hrsg. von Iulius Sesser. Wien: Staatsdruckerei österr.
Verl. 1924. (XI, 202 S.) kl. 8° ^ Handausgabe österr. Gesetze
u. Verordngn. H. 21«.
Im Text sind sämtliche bis Februar 1924 ersolgten Gesetzes,

abänderungen enthalten. In Anmerkungen is
t

aus zahlreiche
einschlägige Gesetze und Verordnungen Bezug genommen; bei
ihrer Auswahl sind die Bedürsnisse der Praktiker und der
Studierenden berücksichtigt.

Bartsch, Robert: Grundriß des Ausgleichs- und Konkurs
rechtes. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky ; Leipzig: G. Freytag
1923. (XII. 87 S.) gr. 8°
Im Grundrisz wird besonderes Gewicht aus den systematischen
Zusammenhang, die Grundgedanken, die Absichten, Ziele und
Wirkungen des Gesetzes gelegt. Inhalt: 1.Allgemeiner Teil (Ge
schäste, Kridaversahren, Zahlungsunsähigkeit, Gericht, Parteien).

L. Ausgleichsrecht. 3. Der Konkurs. Dieser wird im Gegensatz
zu anderen Darstellungen als zweite Möglichkeit der Lösung aus
der Zahlungsunsähigkeit nach dem Ausgleichsrecht behandelt.
«Itmann, Ludwig, Iacob, Siegsried, Weiser, Max:
Die österreichische Strasgesetzgebung nach dem Stande vom

1
. Oktober 1923. M. Entscheidungen d. Oberst. Gerichtshoses.

Hrsg. 4. Ausl. Wien: Staatsdruckerei sOesterr. VerlagZ 1924.
(XXXH, «81 S.) kl. 8° — Handausgabe österreich. Gesetze u.
Verordn. H. 20«.
Die neue Auslage berücksichtigt die durch die 2

.

Strasgesetz-

Novelle vom Iahre 1922 eingetretenen Aenderungen. In den
Anmerkungen sind die seit Ende 1918 in den amtlichen Samm
lungen verössentlichten Entscheidungen des Obersten Gerichts
hoses verarbeitet.
Klimann, I,u6vig,u. Kl«x I,eopoI6 IZKrsursioK: Lin-
künrung in ckas SsterreieKiseK« 8trskreoKt. In gsineinverst.
vsrst. Wisu: «ikola Verlag 1923. (XIV, 349 8.) 8°
Das Werk enthält eine gedrängte Darstellung des öster

reichischen Strasrechts in systematischer Anordnung. Es soll in
erster Linie den zum Richteramt berusenen Laien dienen.

Li ß baue r, Karl: Die österreichischen Strasprozeßgesetze

nach d
. Stande vom 1
. Sept. 1923. 2
.

Ausl. Wien: Staats
druckerei sOesterr. Verlags, 1923. (XXII, 450 S.) kl. 8° —
Handausgabe österreich. Gesetze u. Verordn. H. 209.

In dieser Tertausgabe is
t bei den einzelnen Paragraphen

aus andere Rechtsquellen und aus die wichtigsten Durchsührungs
bestimmungen verwiesen. Ein neu hinzugesügter Anhang III
enthält die in den letzten Jahren erlassenen instruktionellen
Vorschristen.
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LIeisvaoK, ^Venseslaus : vas östsrreieKiseKe Strskver-
tsKren. L^stemst. kargest. 2. ^ukl. Uervorgsgsmgsn
aus ck. v. 6emseld. Vert, desorgt, öeardeit. 6. 4. ^ukl. 6.

8^st. Oarstellung 6. österr. ötrskpr<«. v. veil. ?ri«lrjen
»ulk. Vien: WI6er.?ieKI«r.1'emi,sKy 1924. (XVI,
394 8.) 8°
Der Umfang d. vorzüglichen Lehrbuchs ist trotz des An

wachsens des Rechtsstoffs u. der Aufnahme neuer Abschnitte,
insbes. eines über d. Hilfswissenschaften, vermindert durch d.
Wegfallen des Kriegsstrafrechtes u. der Hinweise auf d. Straf
rechtsentwürfe v. 1912, von denen manches bereits geltendes
Recht geworden ist.
^cksraoviok, I,u6vig: Oesterreietus«Kes Vervaltungs-
reeKt. >Visn, I,eivnig : Lölcker » ?ieKIer » l'empsk^ 1924
(VIII, 348 S.) 8° — ^uristisoue I'sseKeudüeKer kür teon-
niseKe un«I vervkm<ite IloeKseKuIeu. Sck 2.
Die Arbeit will ausschließlich praktischen Zwecken dienen

und is
t in gemeinverständlicher Form abgefaßt. Ieder einzelnen

Materie ist ein Verzeichnis der einschlägigen Bundes- und
Landesgesetze mit allen bis zum 1

.

März 1924 erschienenen
Rachträgen angefügt.

^üsraoviok, I,uüvig: Oie ?rükung üer Kessins uuck Ver-
orckuungsn ckurok cken SsterreioKiseKeu VerksssunF8KS-
rioktskok. I.«ip2is unck Vieu: OsutioKs 1923. (IV, 323.) 8°
— Vieuer stsstsviss. Ltu6ieu ^. ?. Lü ö.

In der Einleitung wird eine Übersicht über die Literatur und
die Praxis der wichtigsten Staaten gegeben. Nach einem ge
schichtlichen Abriß werden dann die einschlägigen Bestimmungen
des Bundes-Verfassungsgesetzes behandelt. Die Prüfung des
Verfassungsgerichtshofs erstreckt sich auf die Verfassungsmässig
keit der Gesetze u. Verordnungen (Formalerfordernisse, Wider
spruch mit Verfassung oder Gesetz). Durch das die Verfassungs
widrigkeit aussprechende Erkenntnis wird das Gesetz oder die
Verordnung aufgehoben u. vom Tage der Kundmachung ab
frühestens unwirksam. Der wesentliche Unterschied von der Ge
setzgebung anderer Staaten liegt darin, daß diese teils das richter
liche Prüfungsrecht allein auf die verfassungsmäßige Kund
machung einschränkt, teils das Prüfungsrecht jedem Gerichte
zugesteht.

Brey er, Franz: Leitfaden durch das öfterereichische Arbeits
recht. Der Versuch e. systemat. Darst. Wien: Hölder-Pichler-
Tempsky A.-G. 1923. (VI. L17 S.) gr. 8°
Hauptzweck des Leitfadens ist, darzulegen, daß durch das heu

tige Arbeitsrecht das Schwergewicht der ökonomischen Verwaltung
im Gesetzeswege aus den Händen der Arbeitgeber in die der Ar
beitnehmer und deren Berufsorganisationen übergegangen ist.
Der Leitfaden enthält: 1

. Das Arbeitsrecht im engeren Sinne,

nämlich die öffentlich-rechtlichen Vorschriften für das Zustande
kommen des Arbeitsvertrages, 2

. Den Arbeiterschutz und 3
. Die

Arbeiterfürsorge.

(Zaber, Hans: OesterreieKiseKes IZiseudskureeKt mit besou-
<ierer SerUeKsieKtigung ckes LiseubsKubsureoktes. ^Vieu:

s 129 «



USIcker.?ieKIer-l'empsKv 1924. (IX, 170 8.) KI. 8° - ^urist.
l'sseKendüeKer k. teeKo. u. vervsn6te ÜoeKseKulen 211m
8tu6ium u. k. 6. ?r«xis. L<I 5.
Das Werk gibt einen kurzen Ueberblick über das heute

geltende österreichische Eisenbahnrecht. Da es in erster Linie
als ein „Hilssbuch" sür Techniker bestimmt ist, so wurde be
sonders eingehend das Konzessionswesen, das Eisenbahnbau-
recht, das Enteignungsrccht und das Eisenbahnbuchwesen be

handelt.

b) Ungarn

°X«Ivsvarv, VsslentinZ 6e: Xeue LntvioKIungstencken^en
ckes ungsriseKen ImmodilisrreoKts. L^egsck: L^egeck vsrosi,
Hvomcks es KönvoKiackö s^uigest.:Z Luckspest: Ltuckium
1923. (8. 57—74.) 8° — ^«tu littersrum so seientisrum
Regiss Universitstis ?rsn«isco ^«sepKiose. Leoti« zuri-
6i«a politios. 1, ksse. 2.
Die «Agrarresorm" 1920 brachte als wichtigste Neuerung

die Ausnahme der staatsoberhäuptlichen Schenkung unter die
Erwerbstitel des Eigentums. Das Verdienstmoment spielt hier
bei eine entscheidende Rolle. Es is

t

die Rechtsinstitution des
„Heldengrundstücks" (Hingabe von Grund und Boden an be
währte Krieger) und die des „Kriegsgrundstücks" (Überlas
sung von Grundeigentum an Kriegsinvaliden, Kriegswitwen und
Kriegswaisen) geschassen. Begleitende Rechtserscheinungen
sind: die männliche Erbsolge, die Primogenitur und das gesetz
liche Veröußerungs- und Belastungsverbot.

vss ungsrtsoK« rlanchelsZsset?. ((Zesetz »^rtikel
XXXVIl vom >

l.

1875.) lext-^usg. in ckeutseKer Heders.
mit ^nm. u. LseKreg. nrsg. von Vidor I^Sv. 3

. ^ukl.
Su6spest: ssuigest.:) 8. Politzer K Sonn 1924. (208 S.) 8°
^nckerssen, XVslter: Oie LntvieKIuug 6er ungsriseKen
Käteverksssumz. Kl. Unterstützung ckureK ?er<Ullsn6 v.
?ürster 6s VssKS. In: UngsriseKe ^snrdüeKer. öck 4

,

». 2, 1924. 8
. 143—1«2.

Erste in nicht ungarischer Sprache erschienene aussührliche
Darstellung der ungarischen Rateversassung (v. 21. 3.— 1

.

8
.

19).
Das russische Vorbild hat stark aus Ungarn gewirkt; die
ungarische Räteversassung is

t aber keine sklavische Nachahmung
der russischen, obwohl man dies auch in Ungarn allgemein
annimmt.

Lgve<i, 8teisn: vie Keutigsn stsstsreeKtlioKen üinrioK-
tungen Ungarns. In: UngsriseKe ZsKrdüeKer. 3

,

1923. S. 3. 8
.

220—234.
Die Abhandlung stellt sich die Ausgabe darzulegen, inwieweit

das ungarische Versassungsrecht durch die Ereignisse nach dem
Kriege eine Änderung ersahren hat; sie kommt zu dem Schluß,
daß die Richtung der ungarischen Gesetzgebung nicht in Experi
menten mit neuen Versassungen liegt, wie dies in Mitteleuropa
üblich geworden ist, daß sie vielmehr nach Weiterausbau der
historischen Versassung strebt.
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c) Tschechoslowakei

Erster deutscher Juristentag in der Tschechoslowakei. Vcr-Handlungen. sPrag:Z Prager Iuristische Zeitschrist 1928.
(154 S.) 8°
Das Hest enthält die Reserate, die aus dem am 19. und
M. Mai 1923 in Karlsbad stattgesundenen ersten deutschen
Juristentag in der Tschechoslowakei gehalten wurden, mit der
sich an sie anschließenden Debatte: 1. Kaska (Bruno), Die Re-
sorm des allg. bürgerl. Gesetzbuches; 2. Daninger (Emil),
Resorm des Enteignungsrechtes; 3. Rauchberg (Heinrich), Re-
sorm des Rechtsstudtums; 4. Weis War). Gerichtsstand des
Aerars; 5. Bunzel (Iulius), Das österreichische Gesetz über ge-
meinwirtschastliche Unternehmungen, seine Ziele und Ersolge;
«. Spiegel (Ludwig), Verwaltungsgerichtsbarkeit der Bezirks-
und Gauämter; 7. Lederer (Mar), Die Resorm des Strak-
rechtes ; 8. Hahnl (Franz), Zur Steuerresorm.
8inZsr, ^osek: vs« in 6er Slovakei gelten6e lieeKt nseK
6em Lastein 6es in 6er iseKeeKoslovskiseden liepudlik
gelten6en eKemsügen österreioKiseden lieoKtes cksr^estelll.
l'I. 1. ?rsg: Klerov 1923. KI. 8° — ?rsger ^roKiv k. (Ze-
set^gednn« unck ReeKtspreeKung. (Zesetzessusgsden 5.
l'I 1. LntK. 6ss Hsnckelsgeset? ssmt 6. einseKIäg. Usteriul
«ovie 6. SoKeekZeset?, 6is WeeKsel-, Konkurs- u. ^us»
gleieKsorcknung. (VII, 223 8.)
Enthält das ungarische Recht, das in dem größten Teile der

Slowakei noch gilt. Das österreichische Recht is
t

zum Vergleich
herangezogen; bei den einzelnen Artikeln sind die Ubereinsttm-
mungen und Abweichungen zu den slowakischen (ungarischen)
Gesetzen sestgestellt.

(ZroKmann, Usus: Oer Vermittlungsvertrag. Bemerkungen
snlsülicK 6er Revision 6es sllg, dürgl. (Zesetuducnes. In:
^uristen-2eitg. k. S. üediet 6. tseKecKoslovskiseKen Re»
pudlik. 1«. 5

.

1924. Nr 20. 8. 155—157 u. Nr 21. 8. 163
dis 166.
Prochaska, Edmund: Die Eheresormgesetzgebung der tschecho

slowakischen Republik. Gesetzestexte mit Kommentar. Reichen-
berg: Stiepel 1924. <68 S.> 8°
Durch die Eherechtsnovelle v. 25. 5

.

1919 is
t in überhasteter

Weise das alte österreichische Eherecht sür die Tschechoslowakei
abgeändert worden. Der Vers. hat es sich vor allem zur Ausgabe
gestellt, die vielsachen Fehlgrisse u. Lücken des Gesetzgebers
durch Auslegung zu beseitigen, sodann aber auch den vielsach
verstreuten Stoss zusammenzutragen u. unter Heranziehung
des Schristtums u. der oberstrichterl. Rechtsprechung das Ehe
recht, insbes. das Ehetrennungsrecht, zu erläutern.

Weiß, Egon: Die Konkursgesetzgebung, erläutert durch die
Rechtsprechung. Reichenberg: Stiezel 1924. (288 S.) 8°
Die Ausgabe enthält Erläuterungen der in der Tschecho-

slowakei geltenden, durch österreich. Kaiserl. VO. v. 10. 12. 1914
eingesührten Konkurs-, Ausgleichs- u. Ansechtungsordnung u.
der tschechoslowakischen Nachtragsgesetzgebung. Die deutsch-
österreichische Rechtsprechung is

t

berücksichtigt.

I3l



^ukkedung 6er k'ideikommisse. <<Zeset2 vom 3. ^uli 1924,
SIg. 179. — Kun6gsmaent am 14. ^ug. 1924.> I«it Lrl.
von Wiliv Klagerstsin. ?rsg: 8slbstverlsg ^; aukgest.:1
^. «. Oalvs 1924. <36 8.> gr. 8°
Reutter, Hans: Beiträge zum südmährischen Weinbergrecht
— Festgabe z. 80. Geburtstage Paul Strzemchas. Jn: Ztschr.
d. deutschen Vereines für d. Geschichte Mährens u. Schle
siens. Jg. 26, h. 4. S. 124—140.
Wertheimer, Ludwig: Das tschechoslowakische Gesetz über
den Verlags-Vertrag. Jn: Beiträge zur Erläuterung des deut
schen Rechts. N. F. Jg. 4, 1924, H. 3. S. 286—295.
Epstein, I,6«: 8tu6isnausgsde 6er Verkassungs-
geset2« 6er IsoKsenosIovaK. KspubliK. Unter LerüoK»ieKti»
gung 6er (Zesei2esmaterislien un6 6er ReeKtspreokung . . .
KeieKenderg: Stiepel 1923. (688 8.) 8°
Der Studienausgabe is

t der amtliche Text der deutschen
Übersetzung mit mannigfachen Verbesserungen zugrunde gelegt.
Die Gesetzesmaterialien sind eingehend berücksichtigt; An-
ührung der Rechtsprechung sowie erläuternde Bemerkungen
tnden sich nur in geringem Maße.

6
)

Schweiz
?unr, ^n6reas von: ^llgemeiner leil 6es SeKveiaeriseKsn
Obligationevreokts. Lalbd6. 1. >Vessn u. InKslt 6. 0dli»
gstion. LntsteKung aus Vertrag, unerlsudter Han6lung u.
ungersentkertigter öereieKerung. ?üdingen: >loKr 1924.
(XII, 404 8.) 8°
Uabsrlin, k'rita: vss eigens VerseKuI6sn 6es UeseKä6igten
im sokwei2eriseken 8«Ka6ener8at!reent. Lern: StÄmpkli
1924. <IX, 96 8.) 8° ^ ^bkan6lungen -um sekvei?!. Reckt.
U. 4.

Kamssvsr, Lrwin: Lauglaudigerpkan6reeKt, SsuKre6it un6
IreuKän6er. Lern: 8tämpkli 1924. <IX, 127 S.> 8° ^ ^b-
Ksm6lungen sekvvei2. LeeKt. 1^. E. II. 3.

Erörtert besonders eingehend die rechtliche Natur des Bau
gläubigerpfandrechts und die Kontroversen, die sich daran an
knüpfen.

Xaufmann, ^«sepk: Oie Vormun6seKakt. H,rt. 360—4S6.
(?smilienreoKt. ^bt. S.) Sri. 2

. ^ukl. Sern: 8tämpkli 1924.
(XIV, S44 8.) 8° — Kommentar zmm 8eKvei2eriseKen ?ivil»
gesekduok, Krsg. von >lsx Kmür. ö6 2, ^dt. I.

KStKlisderger, Ernst: 8eKvei2eriseKes IlrKeds» un6
VerlsgsreeKt an Berken 6er I>iterstur un6 Xunst. ?ext»
ausgabe mit 8aeKregister 6es Sun6esgessKes vom 7. Oe-
2ember 1922, 6er «dligationen-reentUeKen öestimmungsn
über 6en Verlsgsvertrsg un6 6er revi6ierten Sernsr
vedereinkunkt vom 13. k^ov. 1W8 mit einer Einleitung.
Gurion: ?ol^grapKiseKes-Institut AürensrKoi 192S. (8SS.) 8«
Die der handlichen Ausgabe vorangehende Einleitung be

handelt ausführlich die geschichtliche Entwicklung des schweize
rischen Urheberrechts, sowie in systematischer Form die Be
stimmungen des neuen Gesetzes vom 7

.

Dez. 1922. Der Ber
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fasser erblickt in diesem einen wesentlich wirksameren Autor
schutz als in den früheren Bestimmungen,
^ennv, Klsx: Oer Lizentumsüdergsng bei 6en Han6els»
geZSllseKskten 6es seKveiseriseKen Reokt8. Lern: 8tömpkli
<üie 1924. (X, 73 8.) gr. 8° - ^dkan6lungen 2um seKvei2.
«eeKt. U. 100.
Nach allgemeinen Erörterungen wird in einem Zivilrecht-

lichen Teil der Eigentumsübergang kraft Gesetzes und durch
Rechtsgeschäft bei den Handelsgesellschaften zur gesamten

Hand und bei den Handelsgesellschaften mit Persönlichkeit
untersucht. Der zweite Teil befaßt sich mit der Steuerfrage.
?ieK, Iiis VerseKmeKnng (Fusion) von ^Ktiengesell-
seKaktsn nseK 8eKveiseriseKein Keent. MrieK: ?üs«li 1924.
(69 8.) 8° — 8okv«i2er 2eitkrs««Q 1924. II. 60.
Inhalt: Die Verschmelzung (Fusion) von Aktiengesell-

schaften nach schweizer. Recht. 1. Der Begrisf d. Fufion.
2. Die anzuwendenden Gesetzesnormen. 3. Die FufionsbeschlUsse
(O. R. Art. «27). 4. Der Fusionsvertrag. S. Die Rechtsnach-
folge in Aktiven u. Passiven. «. Die Schutzvorschristen in
O. R. Art. ««9. 7. Verzicht auf Sicherstellung durch die Glöu-
bigergemeinschast bei Anleihensobligationen.
IIis8tan<i, ^iskob: I,oindg,r6se8oKKtt un6 I.«Wbsrckie-
ruiiA nsok seKvei2eriseKein ReeKr. Lern: LtsinpLIi Ä
««. 1923. (X, 174 8.) Ar. 8° — ^KKsnüIunsen 2ura sekvei-
serisoken ReoKt. 99,
Die Arbeit erörtert nicht nur die rechtlichen, sondern in einem

besonderen Teil auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Lom
bardgeschäfts.

Ii «en ig, Mllv: ^btretung un6 VerrMnduug von ?er»
sonen » VsrsieKerungsansprüeKsii nsen sokvei2eriseKein
«eeKt. Sern: 8tSmM 1924. (XV, 270 8.) gr. 8° - ^d-
Ksn6lungen 2mn sekwei2er. KeeKt. Is. ?. g. 2.
Es wird die Personenversicherung als Mittel zur Kredit

beschaffung (Abtretung und Verpfändung) — nicht als Für
sorgeeinrichtung — nach schweizerischem Recht (Art. 73 VVG.)
dargestellt; wirtschaftliche Fragen werden nicht behandelt.
Vorangestellt is

t ein Kapitel, in dem die Grundlagen (Ge
schichte, theoretische Fundamente, rechtl. Natur der Police, Be
griffe: Abtretung, Verpfändung und Personenversicherung) be
handelt werden. Im Anhang ist das intertemporale und inter
nationale Recht dargestellt.

8 eKurier, Lmil, u. Usus ?rit28eKe: Oas Aivi1-
pr<»etZreoKt 6er 8eKvvei2. Hrsg. 6urok 6. 8eKvei2erisenen
^uristenverein in. I7nterstüt2UNg 6. Li6ZenossiseKen ^usti2»
6epsrtement8. ö6 1

. Oss Aivilpr<»eüreeKt 6es öun6es
von Lmil 8eKurter. Sesrd. u. erg. v. Hans ?rit2soke.
Xürien: «sseKer 1924. (XV, 670 8.) 8°
Um die Frage der Zweckmäßigkeit der Vereinheitlichung des

schweizerischen Mvilprozesses rechtsvergleichend zu untersuchen,
beauftragte der Schweizer. Juristen-Verein 1900 E. Schurter,
eine systemat. Darstellung des Zivilprozeßrechts der Schweiz
anzufertigen. Bis zu seinem 1921 erfolgten Tode hat Sch. an
diesem Werke gearbeitet, dessen Vollendung u. Herausgabe im
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gleichen Jahre Fritzsche übernahm. Als erster Band des ge
waltigen Werkes ist zunächst das Prozehrecht des Bundes er
schienen, dem später das kantonale Prozeßrecht folgen soll. Der
Darstellung d. geltenden Rechts geht ein umfangreicher Uberblick
über die Geschichte des Zivilvrozeßrechts des Bundes voraus.
Natti, II«ns: vsder 6ie StreitgenossenseKskt nseK ckem
Leset2 betr. «lis Aivilpro2eLorcknuiuz tur 6en Xsnton Lern
v. 7. ^uU 1918. Sern: Stäravili 1924 (VII, 11« 8.) 8° —
^bksn6Iung«n sekvei2eriseKen ReeKt. Is. ?. II. 1.
Lern, UadiUtstionsseKrikt.
öestsoKsn, Lruno: Oie raklterieUe ReoKtsKrakt üer Ver-
valtunssvertü^un^en unter LerüoKs. 6. bunckesrsoktl.
?r«lxis. MrioK: 0reI1 ?üssli 19W. (71 8.) 8°
Nach einer theoretischen Grundlegung, die sich in der Haupt

sache mit dem Begriff und dem Zweck der materiellen Rechts
kraft befaßt, werden die einzelnen Verfügungsarten und zwar
wegen der geringen Praxis im wesentlichen ebenfalls theoretisch
und rechtspolitisch näher untersucht. Am Schluß werden Grund
sätze formuliert, nach denen bei den Verwaltungsverfügungen
materielle Rechtskraft zur Entstehung gelangt.
Voller, I?.: 2ur ?rage <1e»Veiv.iekts suk ökkentliek-reoktlieks
^nsprüoke. In: LeKveiaeriseKs Juristen 2eitun^. ^g. 21,
N. 8, Okt. 1924. 8. 101—103.
Es wird eine Reihe von Urteilen des Eidg. Versicherungs

gerichts angeführt, in denen es sich um den Verzicht auf Ver
sicherungsleistungen aus dem Militärversicherungsgesetz handelt.
Der Verf. bemängelt die Urteile, da das Gericht, das das Recht
auf die Versicherungsleistungen als subjektives öffentliches
Recht ansieht, den Verzicht in zu weitem Umfang annimmt.

e) Italien
Gretener, H.: Die neuen Horizonte im Strafrecht und die
Strafgesetzgebung mit besonderer Rücksicht auf das progett«
?reliminsre <UOo6iee ?enaIs Itslisno, I^idro I, Koma 1921.
In: Der Gerichtssaal. Bd 90, H. 3/4, 1924, S. 197—289.
Der Verfasser geht von dem Gegensatz zwischen der kriminal-

anthropologischen und positiven oder kriminalsoziologischen

Schule aus. Nach seiner Ansicht is
t dem Grundgedanken der

positiven Schule — Betonung der Gefährlichkeit des Ver
brechers gegenüber der Schuld — im italienischen Entwurf zum
erstenmal Geltung verschafft. In den sehr interessanten und
fesselnden Ausführungen befaßt sich der Verfasser eingehend mit
den Begrisfen des angeborenen Verbrechertums, der Zurech
nungsfähigkeit, Schuld, Gefährlichkeit, dem geisteskranken, ge
wohnheitsmäßigen u. jugendlichen Verbrecher, dem System der
Sanktionen, berücksichtigt die Entwürfe anderer Länder u.
würdigt ausführlich die Ansichten der Kriminalisten. Er steht
auf dem Standpunkt der Undurchführbarkeit der Ideen der
positiven Schule.

i) Spanien
IZaueKKsupt, ?rie6rien >ViIKelm: (ZeseKieKte üsr
spsnisenen (5eset2esq>uellen von cken ^ntängen bis ?ur
»s«envart, Uei<lelder«: Winter 1923. (X, 319 3.) 8°
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Der Vers. legt die großen Entwicklungslinien d. spanischen
Rechtsgeschichte dar u. zeigt dabei die Verknüpsungen d. spanisch.
Rechts mit d. ausländischen, insbes. dem westgotischen u. später
dem sranzösischen Recht. Bei den wichtigeren Gesetzesquellen
ist ein kurzer Abriß über d. Inhalt gegeben. Das letzte
Kapitel enthält einen Ueberblick über d. geltende spanische
Reichsrecht. Das Schristtum is

t in umsangreicher Weise heran-
gezogen.

S a l d a S a , Quintiliano: Iugendgesängniss« in Spanten. In:
Zeitschrist s. d

.
ges. Strasrechtswissenschast Bd 44. 1924, H. 1

.

S. 54—64.

Schweden
Rippner: Grundzüge des schwedischen Ehegüterrechts. In:
Beiträge zur Erläuterung des deutschen Rechts. N. F. Jg. 4,

H. 3
. S. 281—286.

Sstter, Xsrl: O«8 internstionsle LKereeKt 8eKve6sns
in ««inen Se2ieKungen 211 6sn IIaster LKsreeKtsKonvsn-
tionen un6 sn6eren europöiseKen KeeKten. In: I^iemeverz
SeitseKr. k. internationsles »soKt. S6 32, K. 1— 5, 1924,
8. 36—73.
V r e 6 e , RsaddeZ ^^xelZ, ?rK. : Oas ^ivilpro^eüreent 8eKvs-
6ens nn6 ?innlau6s. ÄannKeiin: LensKeimsr 1924. (XII,
380 8.) 4° ^ vas Tivilpro-eljrseKt 6

. Lulturstsaten. Sck 2.

Der Darstellung des Zivilprozesses der Schweiz von Andreas
Heusler solgt dank sinanzieller Unterstützung der Regierung
Finnlands als zweiter Band der Sammlung die Darstellung des
Zivilprozeszrechts Schwedens und Finnlands aus der Feder des
finnländischen Gelehrten. Die Arbeit war 1914 bereits abge'
schlossen und muhte wegen der zahlreichen inzwischen ergangenen
Gesetzesänderungen einer Umarbeitung unterzogen werden.
Das Werk bildet eine dankenswerte Bereicherung unseres rechts-
vergleichenden Schristtums aus dem Gebiete des Prozeßrechts.

K
)

Rußland. Polen. Randstaaten
Vrotius, WilKelin: Oie WirtseKsktsverträss« 6er Sovjet-
Union seit Kspall«. >uk Orun6 Sinti. Usterials Krsg. u.
eingel. Lerlin: Ostvelt Verlag 1924. ^ Ostvelt SüeKerei. 1.

Oer geverdlioKe ReoKtssoKut^ in 6er Union 6er Bo^ialisti-
seKen Sovjetrepudliken <KuLIan6>. <Veror6nung 6es
Zentral- Voll^ngsKoinitees un6 6es Rates 6er VolKsKom-
misssre 6er 1^. 6. 8. 8. Ii. üder 6ie InKrsktseti^ung 6er Ver-
«r6nung üder Patente un6 Vrkin6ungen>. I^aeK 6. russ.
amtl. l'ext verckeutseKt u. eingel. von ^lexis KlsrKov.
Xönigsderg i. ?r. : Verlag 6. 6sutsonen Ostinesse <1924>,
<31 8.) 8° ^ WirtseKaktsinstitut k. KuLlan6 u. 6. Oststaaten.
SeKrittsnkolge „OsteuropäiseKer ^ukdau". U. 6.

Das Hest enthält die Übersetzung der Verordnung über
Patente sür Ersindungen, der Verordnung über gewerbliche

Muster u. des Dekrets über Warenzeichen. Jn der Einleitung

is
t ein kurzer Überblick über die Entwicklung des gewerblichen

Rechtsschutzes in der Sowjetrepublik gegeben.
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Das neue russiseKe ?stentgeset?. Oer geverdl. NeeKts-
seKut? in R,uülanck unter des. LerüoKsieKt. S. KecKtes ck,
^uslsncker. Vollst. l'ext <I. Leset?« m. ausküKrl. Xommentsr
von J. Heikst?. Elkers, von llellmut Kost, mit e. Vorvort
von I.. Klarten«. Berlin: «rsvn 1924. <116 8.) 4°
Die Arbeit is

t

eine Übersetzung des Schluszkapitels des in
russischer Sprache erschienenen Werkes: „Die Grundlagen d

.

Patentrechtes". Neben einer system. Darstellung des neuen
russ. Patentrechtes u. einer Übersetzung der Gesetzestexte ent
hält das Buch auch eine Erörterung über die Frage der Patent-
rechte der Ausländer im Zusammenhang m. ihrer allgem. gesetzl.
Stellung in d

. Sowjet-Republik. Der Anhang bringt eine
Übersicht der Behörden u. staatl. Einrichtungen des neuen
Rußlands.

?ennsr, UerKsr6, u. (Xsrl O.) von I^ossoK: Ois neuen
^ArsrAesetM 6er ost- un6 sückosteuropsiseKen Ltssten.
Lck 1

. Berlin: Ssns »od. Ln«elmknn 1923. gr. 8° — Ssnck-
düoKer ck.^usseKusses k. NinckerKeitenreeKt. ?«l^s 2

.

1
.

HuellsndueK 6. neuesten ^rsr^esetZis KuLIsncks, Lst-
lsncks, I^ettlsncks, Litauens, Polens, 6. ?senee LlovaKei,
Ungarns u. Rumäniens. <VlII, 258 S >
Das Werk bildet das erste einer Reihe von Handbüchern, die

als wissenschaftliche Vorarbeiten sür die Fragen des Minder
heitsrechts seine Gedanken, Begrisse und Tatsachen einem mög
lichst weiten Kreis der Gelehrten unterbreiten sollen. Fast allen
Agrargesetzen der Oststaaten is

t

gemeinsam, daß sie mehr oder
weniger schars in die Rechte der in diesen Ländern vorhandenen
Minderheiten — nicht nur der deutschen — eingreisen. In dieser
Quellensammlung sollen Dokumente hierüber in objektivster
Form, d. h. im Wortlaut der Gesetzgeber weiterer wissenschast
licher Forschung in die Hand gegeben werden. Die beiden Her
ausgeber selbst wollen in einem zweiten Bande in einer historisch-
politischen und in einer kritischen Einleitung näher aus die Frage
eingehen.

RauoK, ?rie6rieK: Oie polniseKe ^ukvertungsverorcknunF.
In: LsnK-^rcKiv. ^. 24. 1924, Nr 5. 8. 93—98.
Eingehende Darstellung der poln. Auswertungsverordnung

v
. 14. 5
. 24, die sich im Gegensatz zur 3
. Steuernotverordnung

oie Ausgabe stellt, das Auswertungsproblem, soweit es sich
um privatrechtl. Rechtsverhältnisse handelt, in vollem Umsange
zu erledigen.

Der gewerbliche Rechtsschutz in Polen. Königsberg i. Pr.
1924. <35 S.> 8° ^ Schristensolge „Osteuropäischer Ausbau".
H. 5

.

Das Hest enthält das polnische Gesetz v. 5
.

Febr. 1924 über
den Schutz der Ersindungen, Warenmuster und Warenzeichen.
Das Gesetz hat vorwiegend deutsches Recht zum Vorbild, ent
hält daneben aber österreichisches Recht. Es trägt unverkennbar
einen sremdensreundlichen Zug u. sördert damit wegen des in
ternationalen Charakters des Patentrechts den sreundnachbar
lichen Verkehr zwischen Deutschland und Polen.

136



Ne^er, Lrnst: Oer ?«Iniscke Stsst, seine Vervvsltung unck
sein ReeKt. ?osen: Uistor. VesellseKstt k. ?«sen 1924. <VII,
55 8.) gr. 8° 8cKriktenreine ?«Ien. 1.
Die Schrist is

t aus Vorträgen hervorgegangen, die der Verf.
im Rahmen der deutsch, volkstümlich-wissenschaftl. Vortrags
veranstaltungen gehalten hat. Sie gibt eine interessante Über
sicht über die Verfassung, Verwaltung u. den Rechtszustand
des Polnischen Staates. Jn der Schlußkritik heißt es, daß der
polnische Staat, das polnische Recht nicht eine organisch ge
wachsene Einheit sind, u. daß ferner Polen als Staat starker
Gegensätze sich nicht das national u. religiös einheitliche, kultu
rell nivellierte u. daher streng zentralistische Frankreich als
Mufter für seine Verfassung nehmen dürfte.

? K i e m e, ?sul, u. örun« 8oKuster: vss polniseKs I,i«.ui»
6stionsverksKren. Lin LsnckdueK kür 6ie Praxis. Lerlin:
VsKIen 1924. (238 S.) 8°
Das Buch enthält eine genaue Darlegung der durch die

Liquidation der deutschen Güter, Rechte u. Interessen in Polen
geschaffenen Rechtsverhältnisse. Der Darstellung sind die vor
läufigen tatsächlichen u. rechtlichen Ergebnisse der vor den inter
nationalen Instanzen anhängigen Sachen zu Grunde gelegt-
Inhalt: Die Bestimmungen des Versailler Vertrages über d

.

polnische Liquidationsrecht, die Regelung im einzelnen, die
Grenzen d

. Liquidationsrechtes nach d
.

polnischen Gesetzgebung,
das poln. Liquidationsverfahren, die verschleierte Liquidation,
Artikel 256, 260 VV., der deutsch-polnisch Gemischte Schieds
gerichtshof u. das Verfahren vor diesem Gericht, das pol. Li-
quidationsrccht in Oberschlesien.

i) Balkanstaaten

Läutruann, LrioK: Oer serbiseK-KroatiseK-sloveniseKs
Ltaat ein neuer 8ta»t. (Ernst Titelmann 2. (Zolcksnen
OoKtorzudilöum gevickmet.) In: Mems^ers TeitsoKr. t.

Internationales Keekt. 31. 1923. 8. 211—2S1.
Es bestehen Zweifel, ob der serbifch-kroatisch-slovenische Staat

ein neuer Staat is
t

oder, ob er nur ein vergrößertes Serbien dar
stellt. Das deutsch-jugoslawische Gemischte Schiedsgericht hat in
einer Entscheidung angenommen, daß der 8L8-Staat, jedenfalls
im Sinne der Friedensverträge, kein neuer Staat sei; diese Auf
fassung wird widerlegt.

Döring: Ist der S. H. S. ein „Neuer Staat?" (Ein weiterer
Beitrag zu dem Liquidationsrecht Iugoslaviens.) In: Iur.
Woch. Ig. S3, 1924, H. 9/10. S. «08—611.
Der Verf. bringt neues Material für seine Auffassung, dah

der S.H.S.-Staat ein „Neuer Staat" im Sinne des Art. 297 K

des Friedensvertrages ist und daß somit Iugoslavien nicht be
rechtigt ist, deutsches Eigentum zu liquidieren.

O u t e 2 s K , Lssil : Oie ?eststelluruz cker rumsnisenen
AsstssngeKörigKeii. Line SkkentlieK-reeKtlieKe Stu6ie.
Oernsuti (Lensll^ in Komm.) 1924. (40 S.) gr. 8°
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Untersuchung d. Frage, ob u. inwieweit die Bestimmungen
des am 24, 2. 24 in Krast getretenen rumänischen Staatsange
hörigkeitsgesetzes dem am 9. 12. 19 zwischen Rumänien u. den
alliierten u. assortierten Hauptmächten geschlossenen Minori-
tätenschutzvertrag, dessen Bestimmungen rumän. Grundgesetze
geworden sind, widersprechen.

K) England. Vereinigte Staaten

Mende, Käthe: Der Entwurs zu einem neuen englischen
Kinderschutzgesetz. Jn: Zentralblatt s. Jugendrecht u. Jugend-
wohlsahrt. Jg. 16, 1924, Nr 7. S. 153—57.
Williams, Vaughan, u. Ralph Sutton: Die Rechts-
anwaltschast in England — Die Anwaltschast. Forts, aus
H. 17/18 v. 1922. In: Iurist. Wochenschrist. Jg. 53,
H. 17/18, Sept. 1924. S. 1289—1291.
Es wird eine eingehende Darstellung der beiden Anwalts-

arten, nämlich Advokatur (Barrister) und Prokuratur (Soli-
citor) gegeben. Die Solicitors haben nicht das Recht, vor dem
höchsten Gerichtshos zu plädieren; ihr Stand is

t

gesetzlich
geregelt.

Wegner, Arthur: Aus England. Ein Ueberblick über die
kriminalistische Literatur der letzten Iahre. In: Zeitschrist
sür die gesamte Strasrechtswissenschast. Bd 44, H. 5

, 1924.

S. 585—598.
Die Werke sind eingehend besprochen; die sür das englische

Strasrecht charakteristischen Erwägungen sind teilweise im
englischen Text wörtlich wiedergegeben. Den Besprechungen
gehen Feststellungen voraus, die der Versasser bei seinem
Ausenthalt in England machte. Danach is

t

die Fortbildung des
Strafrechts nicht in die Hände des Fachmannes, sondern „einer
vom Volksvertrauen berusenen Persönlichkeit" gelegt. Der
Iurist, dort teilweise Techniker genannt, hat sich aus eine nach-
trägliche Bearbeitung zu beschränken. Das Ergebnis is

t aber
gegenüber dem deutschen Strasrecht höchst ungünstig.

Verlan d, Heinrich: Miszellen zum englischen Strasprozeß.
In: Der Gerichtssaal. Bd 89, H. 5/«. S. 39«— 413.

1
.

Ausbau der Strasgerichte. 2
. Die Lehre vom Gerichts

stand. 3
. Die Lehre vom Ausschluß und von der Ablehnbar

keit der Richter.

UigZins (, ?remont ^.): Nngrikk« 6er (ZessKgsduiuz 6er
Vereinigten 8tssten in 6as WirtseKattsIsden. ^g. 18,
«r 1—6, 1924. 8p. 56-75.
Der Versasser gibt keine Zusammenstellung der Gesetze,

die der Kongreß innerhalb seiner Zuständigkeit zur Regelung
des Wirtschastslebens erlassen hat, sondern greist nur einige
besonders wichtige Gesetze heraus, um ihren Einsluß aus das
Wirtschastsleben zu zeigen und einen Einblick in die Hand
habung und Anwendung der amerikanischen Gesetze zu ge
währen. Fast jedes wichtige Gesetz wird vor den Gerichten aus
seine Versassungsmäßigkeit geprüst.
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LoKinckler, vietrion: vis XletKo6s 6es KeeKtsunter-
rioKts in cken Vereinigten 8taaten von ^msriks (Oie esse
mettuxt). UseK einem Vortrag, geKslten im ^üreKeriseKsn
Zuristenverein. ^ürieK: 8«dultKeL 1924. (28 8.) 8°

Die esse metd«6 besteht im Gegensatz zu den deutschen
systematischen Vorlesungen in einer Besprechung der in den

ossiziellen Sammlungen publizierten Gerichtsentscheide (esses).
In den Unterrichtsstunden, zu denen sich der Studierende vor
zubereiten hat, legen die Studenten die Fälle dar und daran

schließt sich die Diskussion an. Der Versasser bespricht ein
gehend die Vorzüge dieser Methode, gibt dann den Lehrplan
der Harvard Law School bekannt und erörtert noch einige
andere, den Rechtsunterricht sördernde Einrichtungen.

I) Sonstige außereuropäische Staaten

Litt« unck ReoKt in NorcksLriKs. <Zes. von ürnst II d s o K u.
Lrnst RsoKov u. ?ur VeröösntlioKg. vordereitet unter
Ititv. von (Zeorg LsmpkLmever, Usus L t u m m e u.
I^onKsrck ^ 6 s m. Nit 3 I^ioKtdilckern, 33 lextsdd. u. ?I.
u. 2 sein^eckr.Z I^otenoei^., sovie 32 seingeckr.^ arsd. LoKrikt-
tsk. LtuttAsrt: LnKs 1923. (XI.II, 441 8.) gr. 8° — Quellen
^ur etKnolog. ReoKtskorseKg. von ^«rckskriks, ^sien u.
Australien. Lck. 1 — ^eitsenrikt k. vergleioKen6s ReoKts-
vissellsenstt. Lck. 49, Lrg. Lck.
Das Werk enthält Protokolle über die Vernehmung von An

gehörigen nordasrikanischer Stämme gelegentlich ihres Ausent
halts als Kriegsgesangene in den deutschen Kriegsgesangenen
lagern. Gegenstand der Vernehmung waren die Rechte dieser
Völker, sowie ihre wirtschastlichen, sozialen u. stammesorganisato
rischen Verhältnisse. Die Schrist gewährt einen interessanten
Einblick in das Leben dieser Völker. Die persönlichen Verhältnisse
^Hochzeits-, Totengebräuche usw.) sind besonders berücksichtigt.
Insolge der Knappheit der Protokolle is

t

die Übersicht sehr er

leichtert.

8 n « u e K IIurgronje, Onristisn: SeseKrikten detrekksn6s
Ket moKsmmeckssnsene recKt. Sonn u. 1>eir«ig: 8eKroe<ler
1923. (456 8.) Zr. 8°

^ 8nouoK Hurgronje, Versprei6e
(ZeseKrikten. Oeel 2

.

Der zweite Band der aus « Bünde berechneten gesammelten
Schristen des berühmten holländischen Orientalisten und ehe
maligen Lektors sür orientalisches Recht in Leiden enthält seine
Arbeiten über mohammedanisches Recht. Der Inhalt dieser
Abhandlungen, von denen einige in deutscher Sprache abgesaßt
sind, is

t aus dem gesamten mohammedanischen Recht entnommen;
teils handelt es sich um Darlegungen philosophisch-historischer
Art, teils sind es Abhandlungen über einzelne Rechtsverhältnisse.

König, Herdert: Oer KsoKtsdrueK u. sein ^usgleieK bei
cksn LsKim«. viss. Köln. In: ^ntKropos. S6 18—19, ^sn —
^un. 1923-24, U. 1-3. 8. 484—515.
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Das Recht dcr Eskimo is
t

bisher nur wenig ersorscht
worden. Der Vers. behandelt es im Sinne der kulturgeschtchtl.
Schule, die aus Friedrich Ratzel's Gedanken sußt u. sich „exakte
Kleinarbeit" zum Ziel gesetzt hat. Gegenstand der Unter
suchung is

t in d
.

Hauptsache die geregelte Reaktion, die als
rechtlich zulässiger Ausgleich des Rechtsbruches anerkannt ist;
mit dieser steht in enger Verbindung die ungeregelte Reaktion,
die keine Rücksicht nimmt aus bestehende Rechte. Die Arbeit

is
t nur zum Teil abgedruckt.
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